
Landtag Brandenburg Drucksache 7/1485 
7. Wahlperiode  Neudruck 

Eingegangen: 15.06.2020 / Ausgegeben: 16.06.2020 

Beschlussempfehlung und Bericht 
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Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg für die 7. Wahlperiode  

(gemäß Beschluss des Landtages Brandenburg vom 25. September 2019 - Drucksa-

che 7/2-B) 

Berichterstatter: Abgeordneter Erik Stohn (SPD) 

Beschlussempfehlung: 

Der Landtag möge die vom Hauptausschuss vorgelegte Geschäftsordnung des Landtages 
Brandenburg für die 7. Wahlperiode (Anlage 1) beschließen. 



Landtag Brandenburg Drucksache 7/1485 (ND) 

- 2 - 

Bericht: 

A. Allgemeines 

Der Landtag fasste in seiner 1. (konstituierenden) Sitzung am 25. September 2019 den fol-
genden Beschluss (Drucksache 7/2-B):  
 
„Der durch den Landtag zu bestellende Hauptausschuss wird beauftragt, die endgültige 
Fassung der Geschäftsordnung zu erarbeiten und diese dem Plenum zur Beschlussfassung 
im 1. Quartal 2020 vorzulegen.“ 
 
In derselben Sitzung überwies der Landtag den Antrag der BVB / FREIE WÄHLER Fraktion, 
Einführung von Einwohnerfragstunden im Landtag - Änderung der Geschäftsordnung des 
Landtages Brandenburg, Drucksache 7/3, sowie den Antrag der Fraktion DIE LINKE, Antrag 
zur Erarbeitung der Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg, Drucksache 7/16, an 
den zu bestellenden Hauptausschuss.  
 
In seiner 6. Sitzung am 7. Januar 2020 überwies der Landtag ebenfalls an den Hauptaus-
schuss den Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Änderung der vorläufigen Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg, 
Drucksache 7/364.  
 
Der Hauptausschuss befasste sich mit dem Themenkomplex in seiner 1. Sitzung am 4. De-
zember 2019, in seiner 2. Sitzung am 15. Januar 2020, in seiner 3. Sitzung am 19. Fe-
bruar 2020, in seiner 6. Sitzung am 25. März 2020 und abschließend in seiner 9. Sitzung 
am 10. Juni 2020.  

B. Beratung 

In seiner 1. Sitzung am 4. Dezember 2019 beauftragte der Hauptausschuss - entsprechend 
der parlamentarischen Gepflogenheit seit der dritten Wahlperiode - die Parlamentarischen 
Geschäftsführer mit der Erarbeitung des Entwurfes einer Geschäftsordnung. Sie wurden 
gebeten, dem Hauptausschuss einen entsprechenden Entwurf vorzulegen und die ebenfalls 
überwiesenen Anträge bei der Erarbeitung mit einzubeziehen. Dies galt auch für den Ände-
rungsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, den der Hauptausschuss in seiner 2. Sitzung am 15. Januar 2020 an die Parlamenta-
rischen Geschäftsführer weitergab.  
 
In der 3. Sitzung am 19. Februar 2020 und in der 6. Sitzung am 25. März 2020 des Haupt-
ausschusses wurden über den aktuellen Sachstand der Beratungen der Parlamentarischen 
Geschäftsführer berichtet.  
 
Abschließend beriet der Hauptausschuss die Geschäftsordnung in seiner 9. Sitzung am 
10. Juni 2020. Dazu lag den Ausschussmitgliedern eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
der vorbereitenden Beratungen der Parlamentarischen Geschäftsführer zur Erarbeitung ei-
ner Geschäftsordnung für die 7. Wahlperiode als Grundlage für die Beschlussfassung im 
Hauptausschuss vor (Anlage 2).  
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Dabei wurden die zwischen den Parlamentarischen Geschäftsführern im Konsens gefunde-
nen Formulierungen (vgl. Anlage 2, mittlere Spalte - Vorgeschlagene Neufassung) nicht nä-
her debattiert und votiert.  
 
Teils einzeln erörtert wurden die weiteren Änderungsvorschläge der jeweiligen Fraktionen, 
zu denen in den Beratungen der Parlamentarischen Geschäftsführer kein Übereinkommen 
erzielt wurde (vgl. Anlage 2, rechte Spalte - Bemerkungen, Weitere Änderungsvorschläge). 
Dazu gehörten unter anderem auch die nachfolgenden Themenkomplexe.  
 
So führte die Fraktion BVB / FREIE WÄHLER zu ihrem Änderungsvorschlag zu § 281 aus, 
dass eine Redezeitüberschreitung der Landesregierung nicht dazu führen dürfe, dass auch 
die regierungstragenden Fraktionen mehr Redezeit erhielten. Die Koalitionsfraktionen spra-
chen sich dafür aus, die bisherige Regelung beizubehalten, da die von der Landesregierung 
vorgebrachten Aspekte auch von den Koalitionsfraktionen kritisch bewertet werden müs-
sten.  
 
Zu der Änderung des § 29, wonach die Zahl der Kurzinterventionen pro Fraktion je Tages-
ordnungspunkt auf zwei pro Fraktion begrenzt werden soll, führte die AfD-Fraktion aus, dass 
die Kurzintervention ein wichtiges Mittel sei, um auf Redebeiträge zu reagieren. Die Ände-
rung sei daher aus ihrer Sicht ein erheblicher Einschnitt in die Debattenvielfalt.  
 
Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE zu § 42 wurde von den Einbringern zurückgenom-
men, da die Parlamentarischen Geschäftsführer das Einvernehmen erzielten, eine Kon-
sensliste als Experimentierklausel im Präsidium zu schließen.  
 
Ein formalisiertes Verfahren in Fällen, in denen die Landesregierung Teile von Kleinen An-
fragen nicht beantwortet, sah der Änderungsvorschlag der Fraktion BVB / FREIE WÄHLER 
zu § 59 Absatz 3 vor. Die Koalitionsfraktionen führten dazu aus, dass es aus ihrer Sicht 
eines solch formalisierten Verfahrens nicht bedürfe.  
 
Zu § 61a wurde ausgeführt, dass angestrebt werde, bis Ende des Jahres eine dauerhafte 
Lösung für die Beschlussfähigkeit in außergewöhnlichen Notlagen zu schaffen. Die Bitte der 
Fraktion DIE LINKE, dass die Fraktionen die Protokolle der namentlichen Abstimmung früh-
zeitig erhielten, wurde aufgenommen. § 67 Absatz 4 wurde dementsprechend nicht geän-
dert. 
 
Die Fraktion DIE LINKE führte zu ihrem Vorschlag zu § 77 aus, dass derzeit drei Fraktionen 
nicht berechtigt seien, eine Sondersitzung eines Ausschusses einzuberufen. Dies müsse 
aus ihrer Sicht geändert werden. Die Koalitionsfraktionen erklärten, dass ein bundesweiter 
Vergleich der Geschäftsordnungen der übrigen Landesparlamente ergeben habe, dass die 
in der Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg verankerten Minderheitenrechte vor-
bildlich seien.  
 
Auf die Frage, ob eine vorläufige stenografisch aufgenommene Niederschrift am zweiten 
auf die Landtagssitzung folgenden Werktag den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden 
könne (Vorschlag der Fraktion DIE LINKE zu § 95 Absatz 6), wurde zu Protokoll gegeben, 

                                            
1 Alle §§ ohne weitere Angabe sind solche der Geschäftsordnung des Landtages. 
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dass die Landtagsverwaltung sich darum bemühe. Daraufhin wurde der Änderungsvor-
schlag für erledigt erklärt. 
 
Zu der Änderung des § 3 der Anlage 7 führte die AfD-Fraktion aus, dass in den vergangenen 
Monaten viele Bewerber ihrer Fraktion nicht in Gremien gewählt worden seien. Nun würden 
mit der vorgelegten Änderung weitere Wahlgänge erschwert und der gesamte Prozess ver-
zögert. Darin würden die Rechte der Opposition beschnitten. Die Koalitionsfraktionen führ-
ten dagegen an, es müsse gewährleistet werden, dass die Plenarsitzungen noch durchführ-
bar blieben und in einem ordentlichen Rahmen stattfinden könnten. Mit endlosen Wahlgän-
gen sei dies nicht möglich.  
 
In Bezug auf den Vorschlag der Fraktion DIE LINKE zu § 2 in der Anlage 9, wies die AfD-
Fraktion darauf hin, dass diese Vorschrift den Fraktionen auferlege, wie Beratungsunterla-
gen zu formulieren seien. Dies stelle einen massiven Einschnitt in die Freiheit der Abgeord-
neten und der Fraktionen dar. Auf Nachfrage der Fraktion BVB / FREIE WÄHLER und der 
AfD-Fraktion wie mit Unterlagen umgegangen werde, die die Begrifflichkeiten nicht nutzten, 
wurde angeführt, dass es sich um eine Soll-Vorschrift handele, die Berufs-, Amts- und Funk-
tionsbezeichnungen betreffe. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift führe nicht zu einer Zu-
rückweisung der Beratungsmaterialen.  
 
In der 9. Sitzung des Hauptausschusses wurde erklärt, dass der Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, Antrag zur Erarbeitung der Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg, Druck-
sache 7/16 sowie der Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Änderung der vorläufigen Geschäftsordnung des Landtages Bran-
denburg, Drucksache 7/364 zurückgezogen würden.  
 
Die jeweiligen Abstimmungsergebnisse der Änderungsvorschläge sind der Anlage 2 zu ent-
nehmen. Die Landtagsverwaltung wurde vom Hauptausschuss zudem ermächtigt, offenkun-
dige redaktionelle Änderungen vornehmen zu dürfen.  
 
Im Ergebnis empfahl der Hauptausschuss dem Landtag mehrheitlich (7 : 3 : 1) mit den Stim-
men der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Fraktion DIE LINKE gegen die Stimmen der AfD-Fraktion und bei Enthaltung seitens der 
Fraktion BVB / FREIE WÄHLER die Geschäftsordnung in der vom Ausschuss beschlosse-
nen Fassung anzunehmen.  
 
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1:  Synopse  
Anlage 2:  Zusammenfassung der Ergebnisse der vorbereitenden Beratungen der Parla-

mentarischen Geschäftsführer zur Erarbeitung einer Geschäftsordnung für die 
7. Wahlperiode 

 



Anlage 

Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

Vorläufige Geschäftsordnung des Vorläufige Geschäftsordnung des 
Landtages Brandenburg Landtages Brandenburg 

Vom 1. April 2020 Vom ... 

Der Landtag Brandenburg gibt sich ge- Der Landtag Brandenburg gibt sich ge-
mäß Artikel 68 der Verfassung des Lan- mäß Artikel 68 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg folgende Geschäfts- des Brandenburg folgende Geschäfts- 
ordnung: ordnung: 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Abschnitt I unverändert 
Konstituierung des Landtages 

§ 1 Einberufung nach der Neuwahl §1 unverändert 

§ 2 Konstituierende Sitzung §2 unverändert 

Abschnitt 2 unverändert 
Die Mitglieder des Landtages 

§ 3 Teilnahme an Sitzungen §3 unverändert 

§ 4 Ausweis der Mitglieder des § 4 unverändert 
Landtages und Angaben für die 
amtliche Veröffentlichung 

§ 5 Plätze der Mitglieder des Landta- §5 unverändert 
ges im Plenarsaal 

§ 6 Akteneinsicht §6 unverändert 

§ 7 Geheim- und Datenschutz §7 unverändert 

Abschnitt 3 unverändert 
Fraktionen und Gruppen 

§ 8 Fraktionen und Gruppen §8 unverändert 

§ 9 Reihenfolge der Fraktionen §9 unverändert 

§ 10 Gremienbesetzung durch die § 10 unverändert 
Fraktionen und Gruppen 
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Abschnitt 4 unverändert 
Die Präsidentin oder der Präsident 

und das Präsidium 

§ 11 Wahl und Zusammensetzung §11 unverändert 
des Präsidiums 

§ 12 Aufgaben der Präsidentin oder § 12 unverändert 
des Präsidenten 

§ 13 Vertretung der Präsidentin oder § 13 unverändert 
des Präsidenten 

§ 14 Einberufung des Präsidiums, Be- § 14 unverändert 
ratungen, Protokolle 

§ 15 Aufgaben des Präsidiums § 15 unverändert 

§ 16 Sitzungspräsidium § 16 unverändert 

Abschnitts unverändert 
Sitzungen des Landtages 

§ 17 Einberufung § 17 unverändert 

§ 18 Tagesordnung §18 unverändert 

§ 19 Öffentlichkeit der Sitzungen § 19 unverändert 

§ 20 Sitzungsleitung und Erledigung § 20 unverändert 
vor Eintritt in die Tagesordnung 

§ 21 Eröffnung der Aussprache § 21 unverändert 

§ 22 Schluss der Aussprache §22 unverändert 

§ 23 Unterbrechung und vorzeitige § 23 unverändert 
Beendigung der Sitzung 

§ 24 Neue Sitzung am selben Tag § 24 unverändert 

Abschnitt 6 unverändert 
Redeordnung 

§ 25 Rederecht, Wortmeldung und § 25 unverändert 
Worterteilung 

§ 26 Reihenfolge der Redebeiträge § 26 unverändert 

§ 27 Zur Geschäftsordnung §27 unverändert 
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§ 28 Rededauer §28 unverändert 

§ 29 Fragen zu einem Redebeitrag, § 29 unverändert 
Kurzintervention 

§ 30 Zutrittsrecht und Anwesenheits- § 30 unverändert 
pflicht der Mitglieder der Landes- 
regierung 

§ 31 Rederecht der Mitglieder der § 31 unverändert 
Landesregierung 

§ 32 Zutrittsrecht und Worterteilung § 32 unverändert 
an Dritte 

Abschnitt 7 unverändert 
Ordnungsbestimmungen 

§ 33 Sachruf § 33 Leitung der Sitzung 

§ 34 Ordnungsmaßnahmen der Präsi- § 34 unverändert 
dentin oder des Präsidenten ge- 
genüber Mitgliedern des Landta- 
ges 

§ 35 Ausschließung von Mitgliedern 
des Landtages  

§ 35 Gröbliche Verletzung der parla-
mentarischen Ordnung oder 
Würde  

§ 36 Einspruch gegen Sachruf, Ord- § 36 unverändert 
nungsruf oder Ausschließung 

§ 37 Weitere Ordnungsgewalt der §37 unverändert 
Präsidentin oder des Präsiden- 
ten 

§ 38 Ordnungsmaßnahmen gegen- § 38 unverändert 
über der Zuhörerschaft 

§ 39 Unterbrechung und Schließung § 39 unverändert 
der Sitzung 

Abschnittb unverändert 
Gesetzgebungsverfahren, Behand- 

lung der Beratungsgegenstände 

§ 40 Einbringung von Beratungsmate- § 40 unverändert 
rialien 
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Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 41 Zurückweisung von Beratungs- § 41 unverändert 
materialien 

§ 42 Beratungsbeginn und Beratungs- § 42 u n v e r ä n d e r t 
verfahren 

§ 43 Dringlichkeitsanträge § 43 unverändert 

§ 44 Erste Lesung §44 unverändert 

§45 Zweite Lesung §45 unverändert 

§46 Dritte Lesung §46 unverändert 

§ 47 Weitere Lesung §47 unverändert 

§ 48 Änderungsanträge §48 unverändert 

§ 49 Rücknahme von Gesetzentwür- § 49 Rücknahme von Beratungsmate- 
fen und Anträgen rialien  

§ 50 Zustimmungsgesetze zu Staats- § 50 u n v e r ä n d e r t 
verträgen 

§ 51 Berichte über akustische Wohn- § 51 u n v e r ä n d e rt 
raumübeneachung 

§ 52 Vorlagen nach der Landeshaus- § 52 u n v e r ä n d e r t 
haltsordnung, dem Haushaltsge- 
setz und sonstige Vorlagen 

§ 53 Berichte der Landesbeauftragten § 53 u n v e r ä ndert 
im Sinne des Artikels 74 der Ver- 
fassung des Landes Branden- 
burg 

§ 54 Immunitätsangelegenheiten und § 54 unverän de rt 
Genehmigungen zur Zeugenver- 
nehmung nach § 50 Absatz 3 
StPO und § 382 Absatz 3 ZPO 

§ 55 Angelegenheiten der Verfas- § 55 unverändert 
su ngsgerichtsbarkeit 

Abschnitt 9 unverändert 
Große und Kleine Anfragen, Frage- 

stunde und Aktuelle Stunde 

§ 56 Einbringung von Großen Anfra- § 56 unverä n d ert 
gen 
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§ 57 Behandlung von Großen Anfra- § 57 unverändert 
gen 

§ 58 Kleine Anfragen § 58 unverändert 

§ 59 Ablehnung der schriftlichen Be- § 59 unverändert 
antwortung 

§ 60 Fragestunde und Aktuelle §60 unverändert 
Stunde 

Abschnitt 10 unverändert 
Beschlussfähigkeit und Abstimmun- 

gen 

§ 61 Beschlussfähigkeit des Landta- § 61 unverändert 
ges 

§ 61a Beschlussfähigkeit in außerge- 
wöhnlichen Notlagen 

§ 61a unverändert 

§ 62 Anzweiflung der Beschlussfähig- 
keit 

§ 62 unverändert 

§ 63 Schließung der Sitzung bei Be- 
schlussunfähigkeit 

§ 63 unverändert 

§64 Abstimmung §64 unverändert 

§ 65 Reihenfolge der Abstimmung § 65 unverändert 

§ 66 Abstimmungsregeln §66 unverändert 

§ 67 Namentliche Abstimmung § 67 unverändert 

§ 68 Unzulässigkeit der namentlichen § 68 unverändert 
Abstimmung 

§ 69 Feststellung des Abstimmungs- 
ergebnisses 

§ 69 unverändert 

§ 70 Persönliche Bemerkungen und § 70 unverändert 
Erklärungen zur Abstimmung 

§ 71 Abstimmungen über Anträge mit § 71 unverändert 
Wahl- oder Abwahlvorschlag 

§ 72 Mitgliedschaft in Gremien § 72 unverändert 
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Abschnitt 11 unverändert 
Die Ausschüsse und Kommissionen 

§ 73 Bestellung der Ausschüsse § 73 unverändert 

§ 74 Besetzung der Ausschüsse § 74 unverändert 

§ 75 Aufgaben der Ausschüsse §75 unverändert 

§ 76 Überweisung an mehrere Aus- § 76 unverändert 
schüsse 

§ 77 Einberufung und Durchführung § 77 unverändert 
der Ausschusssitzungen, Pres- 
sekonferenzen der Ausschüsse 

§ 78 Berichterstattung der Aus- § 78 unverändert 
schüsse an den Landtag 

§79 unverändert § 79 Teilnahme der Mitglieder des 
Landtages an Ausschusssitzun-
gen 

§ 80 Öffentliche Sitzungen 

§ 80a Nichtöffentliche Sitzungen 

§ 80b Beratung über geheim zu hal-
tende Beratungsgegenstände 

§80 unverändert 

§80a unverändert 

§80b unverändert 

§ 80c Ausschluss eines Mitgliedes des § 80c unverändert 
Landtages wegen unerlaubter 
Preisgabe schutzwürdiger Daten 
und Informationen 

§ 81 Anhörung von Sachverständigen § 81 Anhörungen und Fachgespräche 
und Vertretungen betroffener In- 
teressen  

§ 82 Anwesenheitspflicht und Zutritts- § 82 unverändert 
recht 

§ 83 Ausschussprotokoll 

§ 84 Wahlprüfungsausschuss 

§ 85 Petitionsausschuss 

§ 86 Untersuchungsausschüsse 

§ 87 Kommissionen  

§83 unverändert 

§84 unverändert 

§85 unverändert 

§86 unverändert 

§87 unverändert 
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Abschnitt 12 unverändert 
Rat für Angelegenheiten der Sor- 

ben/Wenden beim Landtag 

§ 88 Berufung der Mitglieder und Kon- § 88 unverändert 
stituierung 

§ 89 Aufgaben und Rechte §89 unverändert 

§ 90 Unterstützung durch die Land- § 90 unverändert 
tagsverwaltung 

Abschnitt 13 unverändert 
Sonderregelungen nach der Verfas- 

sung des Landes Brandenburg 

§ 91 Verfahren bei der Wahl der Ver- § 91 unverändert 
fassungsrichterinnen und Verfas- 
sungsrichter 

§ 92 Verfahren bei der Wahl der Mit- § 92 unverändert 
glieder des Landesrechnungsho- 
fes 

§ 93 Verfahren bei der Wahl der oder § 93 unverändert 
des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und für das Recht 
auf Akteneinsicht 

§ 94 Verfahren nach Artikel 94 der 
Verfassung des Landes Bran-
denburg, sonstige Informationen 
über Vorhaben der Europäischen 
Union 

Abschnitt 14 
Niederschrift der Beratungen und 

Beurkundung ihrer Ergebnisse 

§ 95 Plenarprotokoll 

§ 96 Beschlussprotokoll 

§ 97 Ausfertigung und Zustellung  

§94 unverändert 

unverändert 

§95 unverändert 

§96 unverändert 

§97 unverändert 
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Abschnitt 15 
Sonstige Bestimmungen 

§ 98 Verteilung der Parlamentspa-
piere  

unverändert 

§ 98 Verfahren zur Behandlung von  
Gegenständen gemäß Volksab-
stimmungsgesetz 

§ 99 Mitteilungen der Präsidentin oder § 99 Informationen der Präsidentin o- 
des Präsidenten der des Präsidenten 

§ 100 Abweichungen von der Ge-
schäftsordnung 

§ 101 Auslegung der Geschäftsord-
nung 

§ 102 Fristenberechnung  

§100 unverändert 

§101 unverändert 

§102 unverändert 

§ 103 Eilverfahren im Präsidium und in § 103 unverändert 
den Ausschüssen 

§104 unverändert § 104 Behandlung unerledigter Bera-
tungsmaterialien am Ende der 
Wahlperiode 

§ 105 Inkrafttreten 

Abschnitt 1 

Konstituierung des Landtages 

§1 
Einberufung nach der Neuwahl 

Die Präsidentin oder der Präsident des 
bisherigen Landtages beruft die Mitglie-
der des Landtages zur konstituierenden 
Sitzung des Landtages ein. 

entfällt 

Abschnitt 1 

unverändert 
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§2 

Konstituierende Sitzung 

(1) Die konstituierende Sitzung des 
Landtages wird bis zur Wahl der Präsi-
dentin oder des Präsidenten von dem äl-
testen anwesenden Mitglied des Landta-
ges geleitet, das bereit ist, diese Auf-
gabe zu übernehmen; es überträgt zwei 
Mitgliedern des Landtages vorläufig die 
Aufgabe der Schriftführung. 

(2) Die konstituierende Sitzung beginnt 
mit dem Namensaufruf der Mitglieder 
des Landtages. 

Abschnitt 2 Abschnitt 2 

Die Mitglieder des Landtages Die Mitglieder des Landtages 

§3 §3 

Teilnahme an Sitzungen Teilnahme an Sitzungen 

(1) Die Mitglieder des Landtages sind (1) unverändert 
grundsätzlich verpflichtet, an den Sit-
zungen des Landtages teilzunehmen. 
Wer nicht oder nicht rechtzeitig an der 
Sitzung teilnehmen kann, hat dies der 
Präsidentin oder dem Präsidenten vor 
der Sitzung unter Angabe des Grundes 
anzuzeigen. 
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(2) Für die Sitzungen des Landtages, (2) Für die Sitzungen des Landtages, 
des Präsidiums, der Ausschüsse und des Präsidiums, der Ausschüsse und 
der sonstigen parlamentarischen Gre- der sonstigen parlamentarischen Gre-
mien werden Anwesenheitslisten ausge- mien werden Anwesenheitslisten ausge-
legt, in die sich jedes Mitglied persönlich legt, in die sich jedes Mitglied persönlich 
einzutragen hat. einzutragen hat. Zum Zwecke des Mut- 

terschutzes und der Kinderbetreuung o-
der der Pflege Angehöriger sind die Mit-
glieder des Landtages für längstens  
sechs Monate befreit, wenn sie dies der 
Präsidentin oder dem Präsidenten an-
zeigen. Längere Befreiungen sind dem  
Präsidium anzuzeigen. Eine Befreiung 
auf unbestimmte Zeit kann nicht ange-
zeigt werden.  

(3) Die Anwesenheitslisten zu Land- (3) unverändert 
tagssitzungen werden den Plenarproto- 
kollen als Anlagen beigefügt. 

§ 4  

unverändert 
§4 

Ausweis der Mitglieder des Landta- 
ges und Angaben für die amtliche 

Veröffentlichung 

(1) Die Mitglieder des Landtages erhal-
ten für die Dauer ihrer Zugehörigkeit 
zum Landtag einen Ausweis über ihre 
Mitgliedschaft. 

(2) Notwendige Angaben für die amtli-
che Veröffentlichung des Landtages 
sind gemäß § 26 des Abgeordnetenge-
setzes zu machen. 

§ 5  
Plätze der Mitglieder des Landtages 

im Plenarsaal 

Die Plätze der Mitglieder des Landtages 
im Plenarsaal bestimmt das Präsidium. 

§5 

unverändert 
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§6 §6 
Akteneinsicht Akteneinsicht 

(1) Die Mitglieder des Landtages sind (1) Die Mitglieder des Landtages sind 
berechtigt, alle Akten und Unterlagen berechtigt, alle Akten und Unterlagen 
einzusehen, die sich in der Verwahrung einzusehen, die sich in der Verwahrung 
des Landtages befinden, soweit nicht des Landtages befinden, und sodann im  
gesetzliche Vorschriften dem entgegen- Einzelfall Kopien davon anzufordern.  
stehen. Satz 1 gilt nur, soweit nicht gesetzliche 

Vorschriften oder Geheimhaltungs- oder 
sonstige schutzwürdige Interessen dem 
entgegenstehen. Die Vorschriften der 
Richtlinie über die Rechtsstellung, Auf-
gaben und Arbeitsweise des Parlamen-
tarischen Beratungsdienstes des Land-
taies Brandenburg bleiben unberührt.  

(2) Die Einsichtnahme in Verwaltungs- (2) unverändert 
vorgänge, die das einzelne Mitglied des 
Landtages persönlich betreffen, ist nur 
diesem gestattet. 

§7  
Geheim- und Datenschutz 

Die Verschlusssachenordnung (An-
lage 5) des Landtages regelt die Be-
handlung aller Angelegenheiten, die 
durch besondere Sicherungsmaßnah-
men gegen die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte geschützt werden müssen. 
Der Landtag erlässt unter Berücksichti-
gung seiner verfassungsrechtlichen 
Stellung und der Grundsätze des Bran-
denburgischen Datenschutzgesetzes 
eine Datenschutzordnung (Anlage 4). 
Die Einsichtnahme in Ausschussproto-
kolle richtet sich nach Anlage 11. 

§7  
Geheim- und Datenschutz 

Die Verschlusssachenordnung (An-
lage 5) des Landtages regelt die Be-
handlung aller Angelegenheiten, die 
durch besondere Sicherungsmaßnah-
men gegen die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte geschützt werden müssen. 
Der Landtag erlässt unter Berücksichti-
gung seiner verfassungsrechtlichen 
Stellung und der Grundsätze der euro-
päischen Datenschutz-Grundverord-
nung und des Brandenburgischen Da-
tenschutzgesetzes eine Datenschutz-
ordnung (Anlage 4). Die Einsichtnahme 
in Ausschussprotokolle richtet sich nach 
Anlage 11. 
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Abschnitt 3 

Fraktionen und Gruppen 

§ 8  
Fraktionen und Gruppen 

(1) Die Rechtsstellung der Fraktionen 
richtet sich nach dem Fraktionsgesetz. 
Die Konstituierung der Fraktionen kann 
bereits vor Konstituierung des Landta-
ges stattfinden. Diese ist bis zur Konsti-
tuierung des Landtages schwebend un-
wirksam.  

(2) Die Namen der Vorsitzenden der 
Fraktionen, ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter, der Parlamentarischen 
Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führer und der weiteren Mitglieder des 
jeweiligen Fraktionsvorstandes sind der 
Präsidentin oder dem Präsidenten 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Bildung und Rechtsstellung von 
Gruppen richtet sich nach Abschnitt 4 
des Fraktionsgesetzes.  

§ 9  
Reihenfolge der Fraktionen 

Die Reihenfolge der Fraktionen richtet 
sich nach ihrer Stärke. Bei gleicher Zahl 
entscheidet das Los, das von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten in einer 
Sitzung des Präsidiums gezogen wird. 
Unbesetzte Mandate werden bis zur 
Neubesetzung bei der Fraktion mitge-
zählt, der die ausgeschiedenen Mitglie-
der des Landtages angehörten. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Abschnitt 3 

Fraktionen und Gruppen 

§ 8  

Fraktionen und Gruppen 

(1) Die Bildung und die Rechtsstellung 
der Fraktionen und Gruppen richtet sich 
nach dem Fraktionsgesetz. 

(2) Die Namen der Vorsitzenden der 
Fraktionen, ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter, der Parlamentarischen 
Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer und der weiteren 
Mitglieder des jeweiligen 
Fraktionsvorstandes sowie der 
Personen, die eine Gruppe 
rechtsgeschäftlich vertreten, sind der 
Präsidentin oder dem Präsidenten 
schriftlich mitzuteilen. 

entfällt 

§ 9  
unverändert 
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§ 10 

Gremienbesetzung durch die Frakti- 
onen und Gruppen 

(1) Die Besetzung des Präsidiums und 
der Ausschüsse durch die Fraktionen 
und Gruppen erfolgt nach dem Verfah-
ren Hare/Niemeyer (Proporzverfahren); 
jedoch hat jede Fraktion das Recht, mit 
mindestens einem Mitglied in jedem 
Ausschuss, und jede Gruppe das Recht, 
mindestens in der ihrer Mitgliederzahl 
entsprechenden Anzahl von Ausschüs-
sen vertreten zu sein. 

(2) Bei der Besetzung des Präsidiums 
werden die Präsidentin oder der Präsi-
dent und die Vizepräsidentinnen oder Vi-
zepräsidenten der jeweiligen Fraktion, 
der sie angehören, angerechnet. 

Abschnitt 4 

Die Präsidentin oder der Präsident 
und das Präsidium 

§ 1 1 

Wahl und Zusammensetzung des 
Präsidiums 

(1) Der Landtag wählt in der konstituie-
renden Sitzung aus seiner Mitte in ge-
trennten Wahlgängen die Präsidentin o-
der den Präsidenten, die Vizepräsiden-
tinnen oder Vizepräsidenten und die 
weiteren Mitglieder des Präsidiums. Die 
Zahl der weiteren Mitglieder wird durch 
Beschluss des Landtages bestimmt. 
Jede Fraktion ist berechtigt, im Präsi-
dium vertreten zu sein. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 1 0 
Gremienbesetzung durch die Frakti-

onen und Gruppen 

(1) Die Besetzung des Präsidiums und 
der Ausschüsse durch die Fraktionen 
und Gruppen erfolgt nach dem Verfah-
ren Hare/Niemeyer (Proporzverfahren); 
jedoch hat jede Fraktion das Recht, mit 
mindestens einem Mitglied in jedem 
Ausschuss, und jede Gruppe das Recht, 
mindestens in der ihrer Mitgliederzahl 
entsprechenden Anzahl von Ausschüs-
sen vertreten zu sein. Veränderungen  
des Stärkeverhältnisses sollen bei der 
Zusammensetzung der Ausschüsse be-
rücksichtigt werden.  

(2) unverändert 

Abschnitt 4 

Die Präsidentin oder der Präsident 
und das Präsidium 

§11 

unverändert 
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(2) Präsidentin oder Präsident, Vizeprä-
sidentinnen oder Vizepräsidenten sowie 
die anderen Mitglieder des Präsidiums 
können durch Beschluss des Landtages 
abgewählt werden. Die Abwahl ist gültig, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder des 
Landtages zugestimmt haben. Ein An-
trag auf Abwahl kann von mindestens ei-
nem Fünftel der Mitglieder des Landta-
ges schriftlich eingebracht werden. Die 
Behandlung des Antrages auf Abwahl im 
Landtag darf frühestens 48 Stunden 
nach Eingang des Antrages erfolgen. 

§12 §12 
Aufgaben der Präsidentin oder des Aufgaben der Präsidentin oder des 

Präsidenten Präsidenten 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident (1) unverändert 
vertritt den Landtag nach außen. Sie o-
der er ernennt und entlässt die Beschäf-
tigten des Landtages. Sie oder er übt 
das Hausrecht und die Polizeigewalt im 
Landtagsgebäude aus. Eine Durchsu-
chung oder Beschlagnahme in den Räu-
men des Landtages darf nur mit Einwilli-
gung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten vorgenommen werden. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident (2) u n v e r ä n d e r t 
wahrt die Würde und Rechte des Land-
tages, fördert seine Arbeiten, leitet die 
Verhandlungen gerecht und unpartei-
isch und wahrt die Ordnung des Hauses. 
Sie oder er hat beratende Stimme in al-
len Ausschüssen. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident (3) unverändert 
verfügt über die Einnahmen und Ausga- 
ben des Landtages nach Maßgabe des 
Haushaltsplanes. 
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(4) Die Präsidentin oder der Präsident 
wirkt darauf hin, dass der Landtag ein fa-
milienfreundliches Parlament ist. Sie o-
der er spricht Empfehlungen für familien-
freundliche Sitzungszeiten aus und prüft 
weitere Verfahren für die Umsetzung ei-
nes familienfreundlichen Parlaments. 
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§ 13 
Vertretung der Präsidentin oder des 

Präsidenten 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident 
wird im Falle ihrer oder seiner Verhinde-
rung durch die Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten vertreten. Die Präsi- 
dentin oder der Präsident bestimmt im 
Benehmen mit den Vizepräsidentinnen 
oder Vizepräsidenten die Vertretung. Im 
Falle der Vakanz der Präsidentschaft er-
folgt die Vertretung durch die Vizepräsi-
dentinnen oder Vizepräsidenten in der 
Reihenfolge der Stärke der Fraktionen. 
Mit der Vertretung nach Satz 3 sind die 
Rechte und Pflichten aus Artikel 69 Ab-
satz 4 Satz 1 und 4 und Artikel 81 Absatz 
1 der Verfassung des Landes Branden-
burg sowie alle weiteren Rechte und 
Pflichten, die der Präsidentin oder dem 
Präsidenten aus der Verfassung des 
Landes Brandenburg, Gesetz und Ge-
schäftsordnung des Landtages zuge-
wiesen sind, verbunden, mit Ausnahme 
der Rechte und Pflichten, die der Direk-
torin oder dem Direktor des Landtages in 
ständiger Vertretung nach Absatz 3 aus 
Artikel 69 Absatz 4 Satz 2, 3 und 5 der 
Verfassung des Landes Brandenburg 
obliegen. Sind die Präsidentin oder der 
Präsident und die Vizepräsidentinnen o-
der Vizepräsidenten verhindert, geht 
das Vertretungsrecht auf die anderen 
Mitglieder des Präsidiums in der Reihen-
folge der Stärke der Fraktionen über; 
ausgenommen hiervon sind die Fraktio-
nen, die die Präsidentin oder den Präsi-
denten und die Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten stellen. Bei repräsenta-
tiven Anlässen kann sich die Präsidentin 
oder der Präsident ausnahmsweise 
auch durch eine Ausschussvorsitzende 
oder einen Ausschussvorsitzenden ver-
treten lassen, soweit ein inhaltlicher Be-
zug zur Ausschusstätigkeit besteht und 
die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi-
denten verhindert sind. 

§ 13 

unverändert 
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(2) In den Fällen der Anlage 2 Num-
mer 2 Satz 2 und Anlage 3 Nummer 2 
Satz 4 werden die Präsidentin oder der 
Präsident und die Vizepräsidentinnen o-
der Vizepräsidenten im Falle ihrer Ver-
hinderung jeweils durch ein Mitglied des 
Präsidiums vertreten, welches der glei-
chen Fraktion angehört. 

(3) Die ständige Vertretung der Präsi-
dentin oder des Präsidenten in der Land-
tagsverwaltung ist die Direktorin oder 
der Direktor des Landtages. Sie oder er 
hat Zutritt zu den Sitzungen des Präsidi-
ums und aller Ausschüsse. 

§14 §14 
Einberufung des Präsidiums, Bera-

tungen, Protokolle 
Einberufung des Präsidiums, Bera-

tungen, Protokolle 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident (1) unverändert 
beruft das Präsidium ein und leitet seine 
Beratungen. 

(2) Das Präsidium ist unverzüglich ein- (2) Das Präsidium ist unverzüglich ein-
zuberufen, wenn ein Fünftel seiner Mit- zuberufen, wenn ein Fünftel seiner Mit- 
glieder es schriftlich beantragt. glieder es unter Angabe des Beratungs- 

gegenstandes gemäß Anlage 9 § 5 be-
antragt. 

(3) Die Beratungen des Präsidiums sind (3) Die Beratungen des Präsidiums sind 
nichtöffentlich. Bei seinen Beratungen nichtöffentlich. Bei seinen Beratungen 
muss mehr als die Hälfte der Mitglieder muss mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend sein. Das Präsidium be- anwesend sein. Das Präsidium be-
schließt über Inhalt, Verteilung und Ein- schließt über die Verteilung der Einla- 
sichtnahme seiner Protokolle. dungen sowie den Inhalt, die Einsicht- 

nahme in die und die Verteilung der Pro-
tokolle der Präsidiumssitzungen. 
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§ 15 § 15 

Aufgaben des Präsidiums Aufgaben des Präsidiums 

(1) Das Präsidium hat die Aufgabe, die (1) unverändert 
Präsidentin oder den Präsidenten bei 
der Führung der Geschäfte zu unterstüt-
zen und die Verständigung zwischen 
den Fraktionen herbeizuführen. Es be-
schließt den Sitzungsplan, den Termin-
plan für das jeweilige Kalenderjahr so-
wie den Entwurf der Tagesordnung für 
die jeweilige Plenarsitzung. 

(2) Das Präsidium beschließt über die (2) Das Präsidium beschließt über die 
allgemeinen Angelegenheiten der Mit- allgemeinen Angelegenheiten der Mit-
glieder des Landtages und der Land- glieder des Landtages und der Land-
tagsverwaltung, soweit sie nicht der Prä- tagsverwaltung, soweit sie nicht der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten vorbe- sidentin oder dem Präsidenten vorbe-
halten oder anderweitig geregelt sind, halten oder anderweitig geregelt sind, 
insbesondere stellt es den Voranschlag Insbesondere stellt es den Voranschlag 
des Haushaltsplanes für den Landtag des Haushaltsplanes für den Landtag 
fest. fest. 

(3) Das Präsidium entscheidet über Er-
mächtigungen im Sinne der § 90b Ab-
satz 2 und § 194 Absatz 4 StGB.  

§ 16 § 16 

Sitzungspräsidium unverändert 

(1) Das Sitzungspräsidium des Landta-
ges besteht aus der amtierenden Präsi-
dentin oder dem amtierenden Präsiden-
ten sowie den amtierenden Schriftführe-
rinnen und Schriftführern. 

(2) Die Schriftführerinnen und Schrift-
führer, deren Zahl durch das Präsidium 
bestimmt wird, werden von den Fraktio-
nen benannt. 
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(3) Die Schriftführer und Schriftführerin-
nen unterstützen die Präsidentin oder 
den Präsidenten. Sie beurkunden die 
Beratungen, führen die Redeliste und 
sind der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten bei der Feststellung der Abstim-
mungsergebnisse behilflich. Die Präsi-
dentin oder der Präsident bestimmt ihren 
Einsatz und kann sie mit weiteren Auf-
gaben betrauen. 

Abschnitt 5 Abschnitt 5 

Sitzungen des Landtages Sitzungen des Landtages 

§ 17 
§ 17 

Einberufung Einberufung 

(1) Der Landtag wird durch die Präsi-  (1) unverändert 
dentin oder den Präsidenten einberufen. 

(2) Der Landtag ist unverzüglich einzu-  (2) Der Landtag ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn mindestens ein Fünftel berufen, wenn mindestens ein Fünftel 
der Mitglieder des Landtages oder die der Mitglieder des Landtages oder die 
Landesregierung dies schriftlich unter Landesregierung dies unter Angabe des 
Angabe des Beratungsgegenstandes Beratungsgegenstandes entsprechend  
verlangt. Anlage 9 §§ 1 bis 3 beantragt. 
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§ 18 
Tagesordnung 

(1) Das Präsidium soll spätestens am 
siebenten Tag vor der Plenarsitzung den 
Entwurf der Tagesordnung für die Sit-
zung des Landtages beschließen. Der 
gedruckte Entwurf der Tagesordnung 
wird den Mitgliedern des Landtages, den 
Fraktionen, den Gruppen, den Mitglie-
dern der Landesregierung, der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Lan-
desrechnungshofes, den Landesbeauf-
tragten im Sinne des Artikels  74 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg sowie 
dem Rat für Angelegenheiten der Sor-
benANenden unverzüglich nach der Be-
schlussfassung übersandt. 

(2) Für die Unterteilung der Tagesord-
nung gilt grundsätzlich folgende Reihen-
folge: 

1. Aktuelle Stunde, 

2. Fragestunde, 

3. Lesung von Gesetzentwürfen, 

4. Große Anfragen, 

5. Berichte der Landesregierung auf-
grund eines Landtagsbeschlusses 
oder gesetzlicher Vorschriften, 

6. Anträge und selbstständige Ent-
schließungsanträge, 

7. sonstige Beratungsgegenstände. 

Regierungserklärungen sowie Haus-
halts- und Nachtragshaushaltsgesetz-
entwürfe werden in der Regel anstelle 
der Aktuellen Stunde behandelt. 

§ 18 

Tagesordnung 

(1) Das Präsidium soll spätestens am 
siebenten Tag vor der Plenarsitzung den 
Entwurf der Tagesordnung für die Sit-
zung des Landtages beschließen. Das 
Präsidium und die Ausschüsse sind auf-
gefordert, auf familienfreundliche Sit-
zungszeiten zu achten und dies bei der 
Erstellung der Tagesordnungen zu be-
rücksichtigen. Der Entwurf der Tages-
ordnung gemäß Satz 1 wird gemäß An-
lage 9 § 4 an die Mitglieder des Landta-
ges, die Fraktionen, die Gruppen, die 
Mitglieder der Landesregierung, die Prä-
sidentin oder den Präsidenten des Lan-
desrechnungshofes, die Landesbeauf-
tragten im Sinne von Artikel  74 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg sowie 
den Rat für Angelegenheiten der Sor-
benANenden unverzüglich nach der Be-
schlussfassung verteilt. 

(2) unverändert 
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(3) Abweichend von Absatz 2 kann jede 
Fraktion und Gruppe einen Beratungs-
gegenstand, der in einer der Sitzungen 
der nächsten regulären Pienarsitzungs-
woche behandelt werden soll, als Priori-
tät anmelden. Die Priorität soll bis zum 
Dienstag der der Plenarsitzungswoche 
vorausgehenden Woche, spätestens je-
doch bis zum Beginn der Sitzung des 
Präsidiums, in der die Beschlussfassung 
gemäß Absatz 1 Satz 1 erfolgt, ange-
meldet werden. Die angemeldeten Prio-
ritäten werden nach Aktueller Stunde 
und Fragestunde in einem Prioritäten-
block behandelt. Werden Prioritäten für 
den Folgetag einer mehrtägigen Sitzung 
angemeldet, werden sie zu Beginn die-
ses Sitzungstages behandelt. Die Rei-
henfolge der für einen Sitzungstag ange-
meldeten Prioritäten richtet sich nach 
der Stärke der Fraktionen und Gruppen. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(3) unverändert 

(4) Zu Beginn einer jeden Sitzung be- (4) unverändert 
schließt der Landtag die Tagesordnung. 

§ 19 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. 
Die Öffentlichkeit kann mit den Stimmen 
von zwei Dritteln der anwesenden Mit-
glieder des Landtages ausgeschlossen 
werden. Über den Antrag ist in nichtöf-
fentlicher Sitzung zu entscheiden. Bei 
Ausschluss der Öffentlichkeit ist eine öf-
fentliche Begründung zu geben. 

(2) Beratungen des Landtages von 
zentraler Bedeutung werden durch eine 
Gebärdensprachdolmetscherin oder ei-
nen Gebärdensprachdolmetscher be-
gleitet; das Präsidium beschließt weiter-
gehende Festlegungen, die auch den 
Begriff der zentralen Bedeutung näher 
bestimmen. 

§ 19 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Der Landtag verhandelt öffentlich; 
die Sitzungen des Landtages werden  
live im Internet übertragen. Die Öffent-
lichkeit kann mit den Stimmen von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder des 
Landtages ausgeschlossen werden. 
Über den Antrag ist in nichtöffentlicher 
Sitzung zu entscheiden. Bei Ausschluss 
der Öffentlichkeit ist eine öffentliche Be-
gründung zu geben. 

(2) Tagesordnungspunkte, die Regie-
rungserklärungen, Aktuelle Stunden,  
Fragestunden und Prioritäten enthalten,  
sowie Beratungen, welche die Belange 
von Menschen mit Behinderungen be-
rühren, werden durch eine Gebärden-
sprachdolmetscherin oder einen Gebär-
densprachdolmetscher begleitet. 
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§ 20 § 20 
Sitzungsleitung und Erledigung vor 

Eintritt in die Tagesordnung 
Sitzungsleitung und Erledigung vor 

Eintritt in die Tagesordnung 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident (1) unverändert 
eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. 

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung wer- (2) Vor Eintritt in die Tagesordnung wer-
den die Anzeigen der Präsidentin oder den die Anzeigen der Präsidentin oder 
des Präsidenten behandelt: des Präsidenten behandelt: 

1. das Eintreten und Ausscheiden von 1. unverändert 
Mitgliedern des Landtages, 

2. die Namen der Fraktionsvorsitzen-
den, ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter, der Parlamentari-
schen Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer sowie Veränderun-
gen in der Mitgliedschaft in den 
Fraktionen oder Gruppen, 

3. die Mitteilungen der Präsidentin o-
der des Präsidenten über die in den 
Ausschüssen erfolgten Wahlen, 

2. die Namen der Fraktionsvorsitzen-
den, ihrer Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter, der Parlamentari-
schen Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer, der Name der Per-
son, die eine Gruppe rechtsge-
schäftlich vertritt, sowie Verände-
rungen in der Mitgliedschaft in den 
Fraktionen oder Gruppen, 

3. unverändert 

4. Abwesenheit von Mitgliedern der 4. unverändert 
Landesregierung und deren Vertre- 
tung. 

§21 

Eröffnung der Aussprache 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident 
ruft jeden Beratungsgegenstand auf und 
eröffnet die Aussprache. 

(2) Der Landtag kann beschließen, die 
Beratung eines einzelnen Gegenstan-
des bis zur nächsten Sitzung zu unter-
brechen. Eine erneute Unterbrechung 
der Beratung ist nur mit Zustimmung der 
Antragstellerinnen und Antragsteller 
möglich. 

§21 

unverändert 
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§ 22 § 22 

Schluss der Aussprache unverändert 

Ist die Redeliste erschöpft oder meldet 
sich niemand zu Wort, erklärt die Präsi-
dentin oder der Präsident die Ausspra-
che für geschlossen. 

§23 §23 
Unterbrechung und vorzeitige Been- Unterbrechung und vorzeitige Been- 

digung der Sitzung digung der Sitzung 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident (1) Die Präsidentin oder der Präsident 
bestimmt, ob die Sitzung unterbrochen bestimmt, ob die Sitzung unterbrochen 
wird und wann sie wieder beginnt. wird und wann sie wiederbeginnt. 

(2) Vor Erledigung der Tagesordnung (2) unverändert 
kann die Sitzung nur geschlossen wer- 
den, wenn es der Landtag auf Vorschlag 
der Präsidentin oder des Präsidenten o- 
der auf Antrag beschließt. 

§ 24 
§ 24 

Neue Sitzung am selben Tag unverändert 

Wird für denselben Tag eine neue Sit-
zung mit derselben Tagesordnung an-
beraumt, genügt hierfür die mündliche 
Mitteilung durch die Präsidentin oder 
den Präsidenten. Die Präsidentin oder 
der Präsident kann in diesem Falle einen 
Gegenstand, über den nicht abgestimmt 
werden konnte, an eine andere Stelle 
der Tagesordnung setzen oder von ihr 
absetzen. 
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Abschnitt 6 Abschnitt 6  

Redeordnung Redeordnung 

§ 25 
§ 25 

Rederecht, Wortmeldung und Wor- unverändert 
terteilung 

(1) Die Mitglieder des Landtages haben 
Rederecht. Es darf nur nach Maßgabe 
dieser Geschäftsordnung begrenzt wer-
den. 

(2) Ein Mitglied des Landtages darf nur 
sprechen, wenn es sich zu Wort gemel-
det hat und ihm das Wort erteilt wurde. 

(3) Will sich die Präsidentin oder der 
Präsident an der Aussprache beteiligen, 
gibt sie oder er für diese Zeit die Sit-
zungsleitung ab. 

§ 26 

Reihenfolge der Redebeiträge 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident 
legt die Reihenfolge der Redebeiträge 
fest. Dabei soll sie oder er die Sorge für 
eine sachgemäße Erledigung und 
zweckmäßige Gestaltung der Beratung, 
die Rücksicht auf die verschiedenen 
Fraktionen, auf Rede und Gegenrede 
und auf die Stärke der Fraktionen leiten. 

(2) Wer einen Antrag stellt, kann sowohl 
zu Beginn als auch zum Schluss der 
Aussprache das Wort erhalten. Die Aus-
sprache soll in der Regel durch eine Ver-
treterin oder einen Vertreter entgegen-
gesetzter Auffassung fortgeführt wer-
den. 

§ 26 

unverändert 
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(3) Nach der Rede der Ministerpräsi-
dentin oder des Ministerpräsidenten soll 
die oder der Vorsitzende der zahlenmä-
ßig stärksten Oppositionsfraktion das 
Wort erhalten. Hiernach erteilt die Präsi-
dentin oder der Präsident den Vorsitzen-
den der anderen Fraktionen das Wort. 
Hat eine Fraktion zwei Vorsitzende, hat 
nur eine oder einer von ihnen Rede-
recht. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 27 
Zur Geschäftsordnung 

(1) Zur Geschäftsordnung erteilt die 
Präsidentin oder der Präsident vorrangig 
das Wort. 

(2) Bemerkungen zur Geschäftsord-
nung dürfen sich nur auf die geschäfts-
ordnungsgemäße Behandlung der Bera-
tungsgegenstände beziehen und nicht 
länger als drei Minuten dauern. 

§ 27 

unverändert 

§ 28 

Rededauer 

(1) Die Zeitdauer für die Aussprache 
über einen Beratungsgegenstand kann 
auf Beschluss des Präsidiums oder auf 
Vorschlag der Präsidentin oder des Prä-
sidenten durch den Landtag begrenzt 
werden. Dabei sind die empfohlenen 
Redezeiten in der Anlage 1 zugrunde zu 
legen. Fraktionslose Mitglieder des 
Landtages und Gruppen sind angemes-
sen zu berücksichtigen, soweit diese 
den Wunsch, zu einem Beratungsge-
genstand sprechen zu wollen, der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten rechtzeitig 
anzeigen. Überschreitet ein Mitglied der 
Landesregierung die empfohlene Rede-
zeit, kann jede Fraktion die gleiche zu-
sätzliche Redezeit beanspruchen. 

§ 28 

Rededauer 

(1) Die Zeitdauer für die Aussprache 
über einen Beratungsgegenstand kann 
auf Beschluss des Präsidiums oder auf 
Vorschlag der Präsidentin oder des Prä-
sidenten durch den Landtag begrenzt 
werden. Dabei sind die empfohlenen 
Redezeiten in der Anlage 1 zugrunde zu 
legen. Fraktionslose Mitglieder des 
Landtages und Gruppen sind angemes-
sen zu berücksichtigen, soweit diese 
den Wunsch, zu einem Beratungsge-
genstand zu sprechen, der Präsidentin 
oder dem Präsidenten rechtzeitig anzei-
gen. Überschreitet ein Mitglied der Lan-
desregierung die empfohlene Redezeit, 
kann jede Fraktion die gleiche zusätzli-
che Redezeit beanspruchen. 
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(2) Spricht ein Mitglied des Landtages 
über die festgesetzte Redezeit hinaus, 
kann ihm die Präsidentin oder der Präsi-
dent nach einmaliger Mahnung das Wort 
entziehen. Seine Ausführungen nach ei-
ner Wortentziehung werden in das Ple-
narprotokoll nicht aufgenommen. 

(3) Wurde das Wort entzogen, darf es 
derselben Person zu demselben Bera-
tungsgegenstand in derselben Sitzung 
nicht wieder erteilt werden. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 29 

§ 29 

Fragen zu einem Redebeitrag, Fragen zu einem Redebeitrag, 
Kurzintervention Kurzintervention 

(1) Wenn Mitglieder des Landtages in 
der Aussprache über einen Beratungs-
gegenstand beabsichtigen, Fragen zu 
einem Redebeitrag zu stellen, melden 
sie sich hierfür während des Redebeitra-
ges über die Saalmikrofone zu Wort. 

(2) Auf Befragen durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten kann sich die Red-
nerin oder der Redner mit der Beantwor-
tung von Fragen einverstanden erklären 
oder dies ablehnen. Die Fragen sind 
präzise und kurz zu formulieren. Zuläs-
sig sind bis zu zwei Fragen des gleichen 
Mitgliedes des Landtages. 

(3) Die Beantwortung der Fragen wird 
nicht auf die Rededauer des jeweiligen 
Redebeitrages angerechnet. Nach Be-
endigung des Redebeitrages ist die An-
meldung von Fragen nicht mehr zuläs-
sig. 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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(4) Im Anschluss an einen Redebeitrag (4) Im Anschluss an einen Redebeitrag 
kann die Präsidentin oder der Präsident kann die Präsidentin oder der Präsident 
das Wort zu einer Kurzintervention von das Wort zu einer Kurzintervention von 
höchstens zwei Minuten erteilen. Die höchstens zwei Minuten erteilen, Kurzin-
Rednerin oder der Redner darf mit ei-  terventionen zu einem Redebeitrag der 
nem Beitrag von höchstens zwei Minu-  eigenen Fraktion sind unzulässig. Je Ta-
ten reagieren. Wortmeldungen sind der gesordnungspunkt ist die Zahl der 
Präsidentin oder dem Präsidenten bis Kurzinterventionen pro Fraktion auf 
zum Ende des Redebeitrages durch das zwei, pro Gruppe und fraktionslosem  
Aufheben einer Karte anzuzeigen. Mitglied des Landtages auf jeweils eine 

Kurzintervention begrenzt. Die Rednerin 
oder der Redner darf mit einem Beitrag 
von höchstens zwei Minuten reagieren. 
Wortmeldungen sind der Präsidentin o-
der dem Präsidenten bis zum Ende des 
Redebeitrages durch das Aufheben ei-
ner Karte anzuzeigen. 

(5) Falls mehrere Mitglieder des Land-  (5) unverändert 
tages eine Kurzintervention anmelden, 
werden sie nacheinander aufgerufen. 
Wird zusammengefasst erwidert, kann 
die Präsidentin oder der Präsident die 
Redezeit für die Erwiderung verlängern. 

(6) Die Präsidentin oder der Präsident (6) unverändert 
kann die Zulassung einer Kurzinterven-
tion oder von weiteren Kurzinterventio-
nen ablehnen, wenn sie oder er den Be-
ratungsgegenstand für erschöpft hält o-
der der weitere parlamentarische Ablauf 
eine Nichtzulassung nahelegt. 

(7) Während der Fragestunde sowie ei-  (7) Während der Fragestunde sowie ei- 
ner Regierungserklärung sind Fragen zu ner Regierungserklärung und der dazu-
einem Redebeitrag sowie Kurzinterven-  gehörigen Debatte sind Fragen zu ei-
tionen nicht zulässig. Anlage 2 Num-  nem Redebeitrag sowie Kurzinterventio- 
mer 7 bleibt unberührt. nen nicht zulässig. Anlage 2 Nummer 7 

bleibt unberührt. 

§ 30 
Zutrittsrecht und Anwesenheits-

pflicht der Mitglieder der Landesre-
gierung 

(1) Die Mitglieder der Landesregierung 
und ihre Beauftragten haben zu den Sit-
zungen des Landtages Zutritt. 

§ 30 

unverändert 
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(2) Jedes Mitglied des Landtages kann 
die Anwesenheit von Mitgliedern der 
Landesregierung zu einem bestimmten 
Beratungsgegenstand beantragen. 

(3) Auf Verlangen mindestens eines 
Fünftels der anwesenden Mitglieder des 
Landtages ist ein jedes Mitglied der Lan-
desregierung zur Anwesenheit verpflich-
tet. 

§31 
Rederecht der Mitglieder der Landes- 

regierung 

(1) Die Mitglieder der Landesregierung 
haben jederzeit Rederecht. Ihnen ist im 
Falle der Wortmeldung jeweils als 
Nächstem das Wort, auch außerhalb der 
Tagesordnung, zu erteilen. 

(2) Ergreift nach Schluss der Ausspra-
che ein Mitglied der Landesregierung 
zum Gegenstand der Aussprache das 
Wort, wird die Aussprache wiedereröff-
net. 

(3) Ergreift ein Mitglied der Landesre-
gierung außerhalb der Tagesordnung 
das Wort, wird die Beratung über seine 
Erklärung eröffnet. In diesem Falle kann 
jede Fraktion die gleiche Redezeit wie 
die Landesregierung verlangen. Anträge 
zur Sache dürfen hierbei nicht gestellt 
werden. 

§31 

unverändert 
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§ 32 

Zutrittsrecht und Worterteilung an 
Dritte 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesverfassungsgerichtes, die 
Präsidentin oder der Präsident des Lan-
desrechnungshofes, die Landesbeauf-
tragten im Sinne des Artikels 74 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg sowie  
die oder der Vorsitzende des Rates für 
Angelegenheiten der Sorben/Wenden 
haben zu den Sitzungen des Landtages  
Zutritt. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident 
kann der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Landesrechnungshofes, den 
Landesbeauftragten im Sinne des Arti-
kels  74 der Verfassung des Landes 
Brandenburg, der Chefin oder dem Chef 
der Staatskanzlei für solche Angelegen-
heiten, die zu dem Aufgabenbereich der 
Staatskanzlei gehören, in Abwesenheit 
eines zuständigen Mitgliedes der Lan-
desregierung dessen Staatssekretärin 
oder Staatssekretär sowie einem Mit-
glied des Rates für Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden das Wort erteilen. Die 
Wortmeldung ist der Präsidentin oder 
dem Präsidenten vorher anzuzeigen. 

(3) In der Fragestunde hat jedes Mit-
glied des Landtages das Recht zu ver-
langen, dass seine Anfrage von einem 
Mitglied der Landesregierung beantwor-
tet wird. Dieses Begehren ist der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten vorher 
schriftlich anzuzeigen. 

§ 32 

Zutrittsrecht und Worterteilung an 
Dritte 

(1) Zutrittsberechtigt zu den Sitzungen  
des Landtages sind die Präsidentin oder 
der Präsident des Landesverfassungs-
gerichtes, die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landesrechnungshofes, die 
Landesbeauftragten im Sinne des Arti-
kels 74 der Verfassung des Landes 
Brandenburg und die oder der Vorsit-
zende oder in deren oder dessen Vertre-
tung ein Mitglied des Rates für Angele-
genheiten der Sorben/Wenden. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident 
kann der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Landesrechnungshofes, den 
Landesbeauftragten im Sinne von Arti-
kel 74 der Verfassung des Landes Bran-
denburg, in Abwesenheit eines zustän-
digen Mitgliedes der Landesregierung 
dessen Staatssekretärin oder Staats-
sekretär sowie einem Mitglied des Rates 
für Angelegenheiten der SorbenNVen-
den das Wort erteilen. Die Wortmeldung 
ist der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten vorher anzuzeigen. 

(3) unverändert 
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Abschnitt 7 

Ordnungsbestimmungen 

§ 33 

Sachruf 

Weichen Rednerinnen oder Redner vom 
Beratungsgegenstand ab, können sie 
von der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten zur Sache gerufen werden. 

§ 34 

Ordnungsmaßnahmen der Präsiden- 
tin oder des Präsidenten gegenüber 

Mitgliedern des Landtages 

(1) Stellt die Präsidentin oder der Präsi-
dent Ordnungsverletzungen oder Rede-
wendungen fest, die geeignet sind, die 
parlamentarische Ordnung zu verletzen,  
dann ruft sie oder er das betreffende Mit-
glied des Landtages unter Nennung des  
Namens zur Ordnung. Der Ordnungsruf 
und der Anlass hierzu dürfen in nachfol-
genden Redebeiträgen nicht zum Ge-
genstand von Erörterungen gemacht 
werden. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Abschnitt 7 

Ordnungsbestimmungen 

§ 33 

Leitung der Sitzung 

Die Präsidentin oder der Präsident leitet 
die Plenarsitzung im Sinne einer die 
Würde und Ordnung des Parlaments 
wahrenden Aussprache, während der 
die Rednerinnen und Redner sowie ihre 
Zuhörerinnen und Zuhörer einander mit 
Achtung begegnen. 

§ 34 

Ordnungsmaßnahmen der Präsiden- 
tin oder des Präsidenten gegenüber 

Mitgliedern des Landtages 

(1) Weichen Rednerinnen oder Redner 
vom Beratungsgegenstand ab, können  
sie von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten zur Sache gerufen werden. 
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(2) Ist die Rednerin oder der Redner in (2) Stellt die Präsidentin oder der Präsi-
derselben Rede dreimal zur Sache oder dent Ordnungsverletzungen fest, die als 
zur Ordnung gerufen und beim zweiten Verhalten oder als Rede geeignet sind,  
Mal auf die Folgen eines dritten Sach- o- die parlamentarische Würde oder Ord-
der Ordnungsrufs hingewiesen worden, nung zu verletzen, dann ruft sie oder er 
wird ihr oder ihm von der Präsidentin o- das betreffende Mitglied des Landtages  
der dem Präsidenten das Wort entzo- unter Nennung des Namens zur Ord-
gen. § 28 Absatz 2 und 3 findet entspre- nung. Der Ordnungsruf und der Anlass 
chende Anwendung. hierzu dürfen in nachfolgenden Rede- 

beiträgen nicht zum Gegenstand von Er-
örterungen gemacht werden. Die Folgen 
einer Überschreitung der festgesetzten  
Redezeit richten sich nach § 28 Absatz 
2 und 3. 

(3) Ist das Mitglied des Landtages in  
derselben Rede dreimal zur Sache oder 
zur Ordnung gerufen und beim zweiten  
Mal auf die Folgen eines dritten Sach- o-
der Ordnungsrufs hingewiesen worden, 
kann die Präsidentin oder der Präsident,  
soweit das Mitglied des Landtages das  
Wort hat, das Wort entziehen, und an-
sonsten das Mitglied des Landtages von  
der Sitzung ausschließen.  

(4) Ein ausgeschlossenes Mitglied des 
Landtages hat den Sitzungssaal sofort 
zu verlassen. Ein solcher Ausschluss 
schließt das Verbot des Aufenthaltes im  
gesamten Sitzungssaal, einschließlich  
des Zuschauerraumes und der Presse-
tribüne, ein. Wird die Aufforderung der 
Präsidentin oder des Präsidenten nicht 
befolgt, wird die Sitzung unterbrochen o-
der geschlossen. Die Präsidentin oder 
der Präsident kann in diesem Falle das  
betreffende Mitglied des Landtages für 
bis zu drei weitere Sitzungstage aus-
schließen.  
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(5) Weigert sich ein ausgeschlossenes 
Mitglied des Landtages wiederholt, den  
Anordnungen der Präsidentin oder des 
Präsidenten zu folgen, kann die Präsi-
dentin oder der Präsident den Aus-
schluss für bis zu zehn Sitzungstage in  
Folge festlegen. Die Präsidentin oder 
der Präsident stellt dies bei Wiedereröff-
nung oder bei Beginn der nächsten Sit-
zung fest.  

(6) Ausgeschlossene Mitglieder des 
Landtages dürfen auch an Ausschuss-
sitzungen nicht teilnehmen.  

(7) Versucht ein ausgeschlossenes Mit-
glied des Landtages, widerrechtlich an  
den Sitzungen des Landtages oder sei-
ner Ausschüsse teilzunehmen, finden  
die Absätze 5 und 6 entsprechende An-
wendung.  

§ 35 

Ausschließung von Mitgliedern des 
Landtages  

(1) Wegen gröblicher Verletzung der 
Ordnung kann die Präsidentin oder der 
Präsident, auch ohne dass ein Ord-
nungsruf ergangen ist, ein Mitglied des 
Landtages von der Sitzung ausschlie-
ßen. Es hat den Sitzungssaal sofort zu  
verlassen. Ein solcher Ausschluss 
schließt das Verbot des Aufenthaltes im  
gesamten Sitzungssaal, einschließlich  
des Zuschauerraumes und der Presse-
tribüne, ein. Wird die Aufforderung der 
Präsidentin oder des Präsidenten nicht 
befolgt, wird die Sitzung unterbrochen o-
der geschlossen. Die Präsidentin oder 
der Präsident kann in diesem Falle das  
betreffende Mitglied des Landtages für 
bis zu drei weitere Sitzungstage aus-
schließen.  

§ 35 

Gröbliche Verletzung der parlamen- 
tarischen Ordnung oder Würde  

(1) Wegen gröblicher Verletzung der 
parlamentarischen Würde oder Ordnung 
in der Rede oder im Verhalten kann die 
Präsidentin oder der Präsident, auch 
ohne dass zuvor ein Ordnungsruf ergan-
gen ist, ein Mitglied des Landtages von 
der Sitzung ausschließen. 
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(2) Ein Sitzungsausschluss kann auch 
nachträglich, spätestens in der auf die 
gröbliche Verletzung der Ordnung fol-
genden Sitzung ausgesprochen werden, 
wenn die Präsidentin oder der Präsident 
während der Sitzung eine Verletzung 
der Ordnung ausdrücklich feststellt und 
sich einen nachträglichen Sitzungsaus-
schluss vorbehält. Ein bereits erteilter 
Ordnungsruf schließt einen nachträgli-
chen Sitzungsausschluss nicht aus.  

(3) Weigert sich ein ausgeschlossenes 
Mitglied des Landtages wiederholt, den 
Anordnungen der Präsidentin oder des 
Präsidenten zu folgen, kann die Präsi-
dentin oder der Präsident den Aus-
schluss für bis zu zehn Sitzungstage in  
Folge festlegen. Die Präsidentin oder 
der Präsident stellt dies bei Wiedereröff-
nung oder bei Beginn der nächsten Sit-
zung fest.  

(4) Ausgeschlossene Mitglieder des 
Landtages dürfen auch an Ausschuss-
sitzungen nicht teilnehmen.  

(5) Versucht ein ausgeschlossenes Mit-
glied des Landtages, widerrechtlich an  
den Sitzungen des Landtages oder sei-
ner Ausschüsse teilzunehmen, finden  
die Absätze 1 und 3 entsprechende An-
wendung.  

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(2) Ein Sitzungsausschluss nach Ab-
satz 1 kann auch nachträglich zu einem  
erteilten Ordnungsruf, spätestens in der 
auf die gröbliche Verletzung der parla-
mentarischen Würde oder Ordnung fol-
genden Sitzung, ausgesprochen wer-
den, wenn die Präsidentin oder der Prä-
sident während der Sitzung eine Verlet-
zung der parlamentarischen Würde oder 
Ordnung ausdrücklich feststellt und sich 
einen nachträglichen Sitzungsaus- 
schluss vorbehalten hat. 

entfällt 

entfällt 

entfällt 

§ 36 

Einspruch gegen Sachruf, Ord-
nungsruf oder Ausschließung 

Gegen den Sachruf, den Ordnungsruf o-
der die Ausschließung von der Sitzung 
kann das betroffene Mitglied des Land-
tages bis zum Beginn der nächsten Sit-
zung schriftlich Einspruch bei der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten einlegen. 
Über den Einspruch entscheidet das 
Präsidium. Der Einspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung. 

§ 36 
unverändert 
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§ 37 
Weitere Ordnungsgewalt der Präsi- 

dentin oder des Präsidenten 

Die Mitglieder der Landesregierung, ihre 
Beauftragten, die Präsidentin oder der 
Präsident des Landesrechnungshofes,  
die Landesbeauftragten im Sinne des 
Artikels 74 der Verfassung des Landes 
Brandenburg sowie die oder der Vorsit-
zende des Rates für Angelegenheiten  
der Sorben/Wenden unterstehen der 
Ordnungsgewalt der Präsidentin oder 
des Präsidenten. 

§ 38 

Ordnungsmaßnahmen gegenüber 
der Zuhörerschaft 

Wer im Zuhörerraum Beifall, Missbilli-
gung oder sonstige politische Meinungs-
äußerung bekundet oder Ordnung und 
Anstand verletzt, kann auf Anordnung 
der Präsidentin oder des Präsidenten 
aus dem Sitzungssaal gewiesen wer-
den. Die Präsidentin oder der Präsident 
kann den Zuhörerraum wegen störender 
Unruhe räumen lassen. 

§ 39 

Unterbrechung und Schließung der 
Sitzung 

Entsteht im Landtag Unruhe, kann die 
Präsidentin oder der Präsident die Sit-
zung unterbrechen oder schließen. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 37 
Weitere Ordnungsgewalt der Präsi- 

dentin oder des Präsidenten 

Alle in der Sitzung des Landtages Anwe-
senden unterstehen der Ordnungsge-
walt der Präsidentin oder des Präsiden-
ten. 

§ 38 

unverändert 

§ 39 

unverändert 
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Abschnitt 8 Abschnitt 8 

Gesetzgebungsverfahren, Behand-  Gesetzgebungsverfahren, Behand- 
lung der Beratungsgegenstände lung der Beratungsgegenstände 

§ 40 
§ 40 

Einbringung von Beratungsmateria-  Einbringung von Beratungsmateria- 
lien lien 

(1) Gesetzentwürfe, Anträge und Ent-  (1) Gesetzentwürfe, Anträge und Ent-
schließungsanträge können von Mitglie-  schließungsanträge können von Mitglie-
dern des Landtages, Fraktionen, Grup-  dern des Landtages, Fraktionen, Grup-
pen, der Präsidentin oder dem Präsiden-  pen, der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten, dem Präsidium oder Ausschüssen ten, dem Präsidium oder Ausschüssen 
eingebracht werden; Artikel 75 und 95 eingebracht werden; Artikel 75 und 95 
Satz 3 der Verfassung des Landes Bran-  Satz 3 der Verfassung des Landes Bran-
denburg bieiben unberührt. Sie müssen denburg bleiben unberührt. Gesetzent-
mit einer den Inhalt kennzeichnenden würfe und Anträge müssen mit einer den 
Überschrift versehen sein. Sie sind zu Inhalt kennzeichnenden Überschrift ver-
unterschreiben oder im Sinne von Ab-  sehen sein und dürfen nicht an eine Be-
satz 3 Satz 1 und 2 elektronisch einge-  dingung geknüpft werden. Zeichnungs- 
bracht. Zeichnungsberechtigt sind: berechtigt sind: 

1. für die Fraktion jede oder jeder Frak-  1. unverändert 
tionsvorsitzende, die Parlamentari- 
sche Geschäftsführerin oder der 
Parlamentarische Geschäftsführer 
sowie jede oder jeder stellvertre- 
tende Fraktionsvorsitzende, 

2. für die Gruppe alle Mitglieder ge-  2. für die Gruppe alle Mitglieder ge- 
meinsam, sofern nicht gemäß § 18 meinsam, sofern nicht gemäß § 21 
Absatz 3 Satz 2 des Fraktionsgeset- Absatz 3 Satz 2 des Fraktionsgeset- 
zes eine Sprecherin oder ein Spre- zes eine Sprecherin oder ein Spre- 
cher benannt wurde, cher benannt wurde, 

3. für das Präsidium die amtierende 3. unverändert 
Präsidentin oder der amtierende 
Präsident, 

4. für den Ausschuss die oder der am-  4. unverändert 
tierende Ausschussvorsitzende. 
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(2) Entschließungsanträge zu einem (2) unverändert 
Beratungsgegenstand können bis zum 
Ende der Aussprache eingereicht wer- 
den. Die Abstimmung bei Anträgen auf 
Entschließungen zu Gesetzentwürfen 
erfolgt nach deren Schlussabstimmung, 
in den übrigen Fällen nach der Abstim- 
mung oder, falls eine Abstimmung nicht 
erfolgt, nach Schluss der Aussprache. 
Entschließungsanträge können nicht an 
einen Ausschuss überwiesen werden. 

(3) Gesetzentwürfe, Anfragen, Anträge, (3) Gesetzentwürfe, Anfragen, Anträge, 
Entschließungsanträge, Beschlussemp-  Entschließungsanträge, Beschlussemp-
fehlungen und Berichte der Ausschüsse fehlungen und Berichte der Ausschüsse 
und sonstige Beratungsmaterialien sind und sonstige Beratungsmaterialien sind 
bei der Präsidentin oder dem Präsiden-  bei der Parlamentarischen Geschäfts-
ten des Landtages schriftlich oder in  stelle gemäß Anlage 9 §§ 1 bis 3 einzu-
elektronischer Form einzubringen. Das bringen. Die Beratungsmaterialien wer-
Nähere hierzu regelt Anlage 9 dieser den als Drucksachen an die Mitglieder 
Geschäftsordnung. Die Beratungsmate-  des Landtages, die Fraktionen, die 
rialien werden als Drucksachen an die Gruppen, die Mitglieder der Landesre-
Mitglieder des Landtages, die Fraktio-  gierung, die Präsidentin oder den Präsi-
nen, die Gruppen, die Mitglieder der denten des Landesrechnungshofes, die 
Landesregierung, die Präsidentin oder Landesbeauftragten im Sinne von Arti-
den Präsidenten des Landesrechnungs-  kel 74 der Verfassung des Landes Bran-
hofes, die Landesbeauftragten im Sinne denburg sowie den Rat für Angelegen-
des Artikels  74 der Verfassung des Lan-  heiten der Sorben/Wenden gemäß An-
des Brandenburg sowie den Rat für An-  lage 9 § 4  verteilt und veröffentlicht. An-
gelegenheiten der Sorben/Wenden ver-  träge zum geschäftsordnungsgemäßen 
teilt und elektronisch zugänglich ge-  Ablauf der Sitzungen sind von dieser 
macht. Anträge zum geschäftsord-  Regelung ausgenommen. 
nungsgemäßen Ablauf der Sitzungen 
sind von dieser Regelung ausgenom- 
men. 

§41 

Zurückweisung von Beratungsmate- 
rialien 

(1) Beratungsgegenstände der in § 40 
bezeichneten Art soll die Präsidentin o-
der der Präsident zurückweisen, wenn 

1. sie gegen die parlamentarische Ord-
nung verstoßen, 

§41 

unverändert 
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2. durch ihren Inhalt offenkundig der 
Tatbestand einer strafbaren Hand- 
lung erfüllt wird, 

3. deren Behandlung einen Eingriff in 
die richterliche Unabhängigkeit be- 
deuten könnte. 

(2) Gegen die Entscheidung der Präsi-
dentin oder des Präsidenten ist die 
schriftliche Beschwerde zulässig. Über 
die Beschwerde entscheidet das Präsi-
dium. 
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§ 42 

Beratungsbeginn und Beratungsver- 
fahren 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 42 

Beratungsbeginn und Beratungsver- 
fahren 

(1) Die Beratung von Gesetzentwürfen 
in erster Lesung soll frühestens am 
13. Tag und von allen anderen Bera-
tungsmaterialien (§ 40) frühestens am 
neunten Tagn nach der Verteilung oder 
elektronischen Veröffentlichung der 
Drucksachen beginnen. Die Beratung 
von Beschlussempfehlungen und Be-
richten der Ausschüsse sowie Anträgen 
mit Wahlvorschlag kann abweichend 
von Satz 1 am zweiten Tag nach ihrer 
Verteilung oder elektronischen Veröf-
fentlichung beginnen. Für die Wahl des 
Präsidiums des Landtages gemäß § 11 
Absatz 1 kann die Beratung eines Antra-
ges mit Wahlvorschlag abweichend von 
Satz 2 unmittelbar nach seiner Vertei-
lung oder elektronischen Veröffentli-
chung beginnen. Das Nähere regelt An-
lage 9 dieser Geschäftsordnung. Wird 
vor Eintritt in die Tagesordnung von min-
destens einer Fraktion oder einem Fünf-
tel der Mitglieder des Landtages Ein-
spruch erhoben, weil die Frist nicht ein-
gehalten wurde, wird der Beratungsge-
genstand zurückgestellt. 

(2) Gesetzentwürfe werden grundsätz-
lich in zwei Lesungen beraten, alle sons-
tigen Beratungsmaterialien können in ei-
ner Lesung erledigt werden.  

(1) Die Beratung von Gesetzentwürfen 
in erster Lesung soll frühestens am 
13. Tag und von allen anderen Bera-
tungsmaterialien (§ 40) frühestens am 
neunten Tag nach der Verteilung der 
Drucksachen beginnen. Bei regulären  
Plenarsitzungswochen sollen Anträge  
an dem einer Plenarsitzungswoche vo-
rangehenden Dienstag bis 13 Uhr einge-
bracht werden. Die Beratung von Be-
schlussempfehlungen und Berichten der 
Ausschüsse sowie Anträgen mit Wahl-
vorschlag kann abweichend von Satz 1 
am zweiten Tag nach ihrer Verteilung 
beginnen; § 46 Absatz 2 Satz 2 bleibt 
unberührt. Für die Wahl des Präsidiums 
des Landtages gemäß § 11 Absatz 1 
kann die Beratung eines Antrages mit 
Wahlvorschlag abweichend von Satz 2 
unmittelbar nach seiner Verteilung be-
ginnen. Kommt in Angelegenheiten des  
Landtages eine Wahl nicht zustande,  
kann die Beratung eines Antrages mit ei-
nem weiteren Wahlvorschlag abwei-
chend von Satz 1 unmittelbar nach sei-
ner Verteilung beginnen. Das Nähere re-
gelt Anlage 9 dieser Geschäftsordnung. 
Wird vor Eintritt in die Tagesordnung von 
mindestens einer Fraktion oder einem 
Fünftel der Mitglieder des Landtages 
Einspruch erhoben, weil die Frist nach  
Satz 1 und Satz 3 nicht eingehalten 
wurde, wird der Beratungsgegenstand 
zurückgestellt. 

(2) unverändert 



39 

Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

(3) Gesetzentwürfe zur Änderung oder (3) unve r ä n d e r t 
Ergänzung des Wortlauts der Verfas- 
sung werden in drei Lesungen beraten, 
ebenso der Entwurf des Haushaltsge- 
setzes sowie Nachträge dazu. 

(4) Die Abstimmung über Beschluss- (4) u n v e r ä n d e r t 
empfehlungen und Anträge, die Ausga-
ben mit sich bringen, die im Haushalt 
nicht gedeckt sind, ist erst zulässig, 
wenn ihre Beratung im Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen abgeschlossen 
ist. 

(5) Anträge mit Wahlvorschlag sollen  
spätestens am zweiten Tag vor ihrer Be-
ratung bis 16 Uhr eingebracht werden.  
Anträge mit Wahlvorschlag, die nach  
16 Uhr eingebracht werden, werden  
nicht mehr am selben Tag verteilt. Eine  
spätere Änderung des Wahlvorschlages  
setzt die Frist in Absatz 1 Satz 3 erneut 
in Gang.  

§ 43 § 43 

Dringlichkeitsanträge unverändert 

(1) Dringlichkeitsanträge sind: 

1. ein Antrag auf Beschlussfassung 
über ein konstruktives Misstrauens- 
votum, 

2. ein Antrag der Ministerpräsidentin o-
der des Ministerpräsidenten, ihr o-
der ihm das Vertrauen auszuspre-
chen, 

3. ein Antrag auf Abwahl eines Mitglie-
des des Präsidiums, 

4. Anträge auf Einsetzung von Unter-
suchungsausschüssen und Abwahl 
der oder des Vorsitzenden eines Un-
tersuchungsausschusses, 

5. Anträge auf Herstellung der Immuni-
tät. 
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(2) Dringlichkeitsanträge sind bevor-
zugt auf die nächste Tagesordnung zu 
setzen. Die in Verfassung, Gesetz oder 
in dieser Geschäftsordnung geregelten 
Fristen für Anträge gemäß Absatz 1 
Nummer 1, 3 und 4 bleiben unberührt. 

§ 44 

Erste Lesung 

(1) Gesetzentwürfe werden in der ers- 
ten Lesung begründet und in ihren 
Grundsätzen beraten. 

(2) Am Schluss der ersten Lesung kann 
die Überweisung eines Gesetzentwurfes 
an einen oder mehrere Ausschüsse be-
schlossen werden. 

(3) Ein Gesetzentwurf hat sich erledigt, 
wenn sowohl die Überweisung an einen 
Ausschuss als auch der Gesetzentwurf 
selbst abgelehnt werden. 

§ 44 

unverändert 

§ 45 § 45 

Zweite Lesung Zweite Lesung 

(1) In der zweiten Lesung wird der Ge- (1) unverän de rt 
setzentwurf im Einzelnen beraten. Sind 
in den Ausschussberatungen vor der 
zweiten Lesung Änderungsempfehlun-
gen beschlossen worden, sollen diese 
dem Gesetzentwurf gegenübergestellt 
werden. 

(2) Zwischen der ersten und der zwei- (2) u n v e r ä n d e r t 
ten Lesung muss mindestens ein Tag 
liegen, an dem keine Lesung des Ge- 
setzentwurfes stattfindet. 

(3) Auf Beschluss des Landtages kann (3) u n v e r ä n d e r t 
ein Gesetzentwurf vor der Schlussab-
stimmung an einen Ausschuss überwie-
sen werden. Die Überweisung eines Ge-
setzentwurfes kann auch an einen ande-
ren Ausschuss als den, dem er zuerst 
vorlag, erfolgen. 
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(4) Nach Schluss der Aussprache wird 
über Annahme oder Ablehnung des Ge-
setzentwurfes, bei Vorliegen von Ände-
rungsanträgen zunächst über diese ab-
gestimmt. Die Präsidentin oder der Prä-
sident kann die Schlussabstimmung bis 
zur Zusammenstellung und Verteilung 
der in zweiter Lesung gefassten Be-
schlüsse aussetzen. 

(5) Werden nach der Schlussabstim-
mung über einen Gesetzentwurf Druck-
fehler oder andere offensichtliche Un-
richtigkeiten festgestellt, so nimmt die 
Präsidentin oder der Präsident vor der 
Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt eine Berichtigung des Wort-
lautes vor. Erfolgt die Feststellung erst 
nach der Verkündung, so holt die Präsi-
dentin oder der Präsident das Einver-
ständnis des Präsidiums ein. Die Lan-
desregierung erhält Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(4) unverändert 

(5) Werden nach der Schlussabstim-
mung über einen Gesetzentwurf Druck-
fehler oder andere offensichtliche Un-
richtigkeiten festgestellt, so nimmt die 
Präsidentin oder der Präsident vor der 
Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt eine Berichtigung des Wort-
lautes vor. Erfolgt die Feststellung erst 
nach der Verkündung, so erhält die Lan-
desregierung Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 

§ 46 § 46 

Dritte Lesung Dritte Lesung 

(1) Eine dritte Lesung findet in den Fäl- (1) unverändert 
len des § 42 Absatz 3 sowie auf Antrag 
einer Fraktion oder eines Fünftels der 
Mitglieder des Landtages statt. Dieser 
Antrag muss vor Schluss der Ausspra-
che in der zweiten Lesung schriftlich bei 
der Präsidentin oder dem Präsidenten 
eingereicht werden. 
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(2) Zur Vorbereitung der dritten Lesung (2) Zur Vorbereitung der dritten Lesung 
kann der Landtag die Überweisung des kann der Landtag die Überweisung des 
Gesetzentwurfes an einen oder mehrere Gesetzentwurfes an einen oder mehrere 
Ausschüsse beschließen. Die dritte Le- Ausschüsse beschließen. Die dritte Le-
sung kann auch unmittelbar nach sung kann auch unmittelbar nach 
Schluss der zweiten Lesung oder nach Schluss der zweiten Lesung oder nach 
Verteilung des Ausschussberichtes er- Verteilung des Ausschussberichtes er-
folgen, wenn nicht eine Fraktion oder ein folgen. Auf Verlangen der Antragstelle-
Fünftel der Mitglieder des Landtages wi- rinnen und Antragsteller ist der Gesetz-
derspricht. Auf Verlangen der Antrag- entwurf an mindestens einen Ausschuss 
steiler und Antragstellerinnen ist der Ge- zu überweisen. Absatz 1 Satz 2 findet 
setzentwurf an mindestens einen Aus- Anwendung. 
schuss zu überweisen. Absatz 1 Satz 2 
findet Anwendung. 

(3) Am Schluss der dritten Lesung wird (3) unverändert 
über die Annahme oder Ablehnung des 
Gesetzentwurfes abgestimmt. Bei Vor- 
liegen von Änderungsanträgen findet 
§ 45 Absatz 4 entsprechende Anwen- 
dung. 

§ 47 

Weitere Lesung 

(1) Eine weitere Lesung ist erforderlich, 
wenn die Landesregierung oder die Prä-
sidentin oder der Präsident des Landta-
ges dies beantragen. 

(2) Der Landtag kann eine zusätzliche 
Ausschussberatung beschließen. Die 
Überweisung an den zuständigen Aus-
schuss kann auch ohne Beschluss des 
Landtages durch die Präsidentin oder 
den Präsidenten erfolgen. 

§ 47 

unverändert 
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§ 48 

Änderungsanträge 

(1) Änderungsanträge können von je-
dem Mitglied des Landtages, der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten, dem Prä-
sidium des Landtages, einer Fraktion, ei-
ner Gruppe oder einem Ausschuss ge-
stellt werden, solange die Aussprache 
zu dem Beratungsgegenstand, auf den 
sie sich beziehen, noch nicht geschlos-
sen ist. Änderungsanträge müssen  
schriftlich abgefasst und unterzeichnet 
oder im Sinne von § 40 Absatz 3 Satz  1 
und 2 elektronisch eingebracht sein. 
Das Nähere regelt Anlage 9 dieser Ge-
schäftsordnung. Änderungsanträge zu 
Änderungsanträgen sind unzulässig. 

(2) Wird ein Beratungsgegenstand an 
einen oder mehrere Ausschüsse über-
wiesen, gelten zuvor gestellte Ände-
rungsanträge als mitüberwiesen. § 45 
Absatz 4 bleibt unberührt. 

§ 49 

Rücknahme von Gesetzentwürfen 
und Anträgen  

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 48 

Änderungsanträge 

(1) Änderungsanträge können von je-
dem Mitglied des Landtages, der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten, dem Prä-
sidium des Landtages, einer Fraktion, ei-
ner Gruppe oder einem Ausschuss ein-
gebracht werden, solange die Ausspra-
che zu dem Beratungsgegenstand, auf 
den sie sich beziehen, noch nicht ge-
schlossen ist. Änderungsanträge wer-
den gemäß Anlage 9 §§  1 bis 4 einge-
bracht, verteilt und veröffentlicht. Ände-
rungsanträge zu Änderungsanträgen 
sind unzulässig. 

(2) unverändert 

§ 49 

Rücknahme von Beratungsmateria- 
lien 

Wer Gesetzentwürfe oder Anträge ein- Wer Beratungsmaterialien einbringt, 
bringt, kann diese bis zur Schlussab- kann diese bis zur Schlussabstimmung 
stimmung zurückziehen. zurückziehen. 

§ 50 
Zustimmungsgesetze zu Staatsver- 

trägen 

Bei der Beratung von Gesetzentwürfen, 
mit denen die Zustimmung des Landta-
ges zu einem Staatsvertrag erteilt wer-
den soll, sind Beschlussempfehlungen 
von Ausschüssen und Änderungsan-
träge nur zum Entwurf des Zustim-
mungsgesetzes zulässig. 

§ 50 

unverändert 
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§ 51 
§51 

Berichte über akustische Wohn- unverändert 
raumüberwachung 

Berichte über Maßnahmen der akusti-
schen Wohnraumüberwachung, die zum 
Zwecke der Strafverfolgung durchge-
führt werden, nimmt die Parlamentari-
sche Kontrollkommission entgegen. Auf 
das Verfahren finden die Bestimmungen 
des Fünften Abschnittes des Branden-
burgischen Verfassungsschutzgesetzes 
Anwendung. 

§ 52 § 52 

Vorlagen nach der Landeshaushalts- Vorlagen nach der Landeshaushalts-
ordnung, dem Haushaltsgesetz und ordnung, dem Haushaltsgesetz und 

sonstige Vorlagen sonstige Vorlagen 

(1) Vorlagen im Rahmen des jährlichen (1) Vorlagen im Rahmen des jährlichen 
Entlastungsverfahrens (Haushaltsrech-  Entlastungsverfahrens (Haushaltsrech-
nung und Jahresbericht des Landes-  nung und Jahresbericht des Landes-
rechnungshofes), Sonderberichte des rechnungshofes), Sonderberichte des 
Landesrechnungshofes über Angele-  Landesrechnungshofes über Angele-
genheiten von besonderer Bedeutung genheiten von besonderer Bedeutung 
sowie Beratungsberichte des Landes-  sowie Beratungsberichte des Landes-
rechnungshofes werden von der Präsi-  rechnungshofes werden von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten allen Mit-  dentin oder dem Präsidenten allen Mit-
gliedern des Landtages und gleichzeitig gliedern des Landtages und gleichzeitig 
zur federführenden Beratung und Be-  zur Beratung und Berichterstattung dem 
richterstattung dem Ausschuss für Ausschuss für Haushaltskontrolle zuge-
Haushaltskontrolle und zur Mitberatung leitet. Richtet sich ein Bericht an einen 
dem Ausschuss für Haushalt und Finan-  Fachausschuss, leitet die Präsidentin o-
zen zugeleitet. Richtet sich ein Bericht der der Präsident den Bericht an diesen 
an einen Fachausschuss, leitet die Prä-  Ausschuss zur federführenden Beratung 
sidentin oder der Präsident den Bericht weiter. Bei Bedarf kann der Ausschuss, 
an diesen Ausschuss zur federführen-  dem die Vorlage zugeleitet wurde, die 
den Beratung weiter. Bei Bedarf kann Stellungnahmen weiterer Ausschüsse 
der federführende Ausschuss die Stel-  einholen. 
lungnahmen weiterer Ausschüsse ein- 
holen. 
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(2) Vorlagen im Rahmen des haushalts- (2) unverändert 
rechtlichen Einwilligungsverfahrens 
überweist die Präsidentin oder der Prä-
sident zur Beratung und Entscheidung 
an den Ausschuss für Haushalt und Fi-
nanzen, der bei Bedarf Stellungnahmen 
weiterer Ausschüsse einholen kann. 

(3) Die Entwürfe der Anmeldungen für (3) unverändert 
die gemeinsame Rahmenplanung nach 
Artikel 91a und 91b des Grundgesetzes 
werden von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten zur federführenden Bera-
tung und Berichterstattung an den Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen und 
zur Mitberatung an die zuständigen Aus-
schüsse überwiesen. 

(4) Soweit der Landtag ganz oder teil- (4) unverändert 
weise über die Besetzung nichtparla-
mentarischer Gremien entscheidet, 
kann die Präsidentin oder der Präsident 
dem zuständigen Ausschuss entspre-
chende Vorlagen direkt zuleiten und ihn 
beauftragen, dem Landtag einen Wahl-
vorschlag vorzulegen. Das Recht der 
Mitglieder des Landtages, eigene An-
träge mit Wahlvorschlag zu stellen, 
bleibt davon unberührt. 

(5) Sonstige Vorlagen, die dem Landtag (5) unverändert 
und seinen Ausschüssen zur Unterrich- 
tung vorgelegt werden, sind von der Prä- 
sidentin oder dem Präsidenten bestim- 
mungsgemäß zu verteilen. 
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§ 53 
Berichte der Landesbeauftragten im 
Sinne des Artikels 74 der Verfassung 

des Landes Brandenburg 

(1) Die Berichte der oder des Landes-
beauftragten für den Datenschutz und 
für das Recht auf Akteneinsicht und die 
Stellungnahmen der Landesregierung 
dazu werden von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten allen Mitgliedern des 
Landtages zugeleitet und gleichzeitig 
zur Beratung und Berichterstattung an 
den für Inneres zuständigen Ausschuss 
überwiesen, der bei Bedarf Stellungnah-
men weiterer Ausschüsse einholen 
kann. 

(2) Berichte der oder des Landesbeauf-
tragten für die Aufarbeitung der Folgen 
der kommunistischen Diktatur nach § 4 
des Brandenburgischen Aufarbeitungs-
beauftragtengesetzes werden von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten allen 
Mitgliedern des Landtages zugeleitet 
und gleichzeitig zur Beratung und Be-
richterstattung an den Hauptausschuss 
überwiesen, der bei Bedarf Stellungnah-
men weiterer Ausschüsse einholen 
kann. 

§ 53 

unverändert 

§ 54 

Immunitätsangelegenheiten und Ge- 
nehmigungen zur Zeugenverneh- 

mung 
nach § 50 Absatz 3 StPO und § 3S2 

Absatz 3 ZPO 

(1) Das Verfahren in Immunitätsangele-
genheiten richtet sich nach der Immuni-
tätsrichtlinie in Anlage 6 dieser Ge-
schäftsordnung. 

§ 54 

unverändert 
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(2) Anträge zur Erteilung einer Geneh-
migung gemäß § 50 Absatz 3 StPO und 
§ 382 Absatz 3 ZPO leitet die Präsiden-
tin oder der Präsident an den Hauptaus-
schuss weiter. Der Hauptausschuss gibt 
dem betroffenen Mitglied des Landtages 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Stimmt 
der Hauptausschuss der Abweichung 
von § 50 Absatz 1 StPO und § 382 Ab-
satz 2 ZPO zu, teilt die Präsidentin oder 
der Präsident diese Entscheidung den 
Mitgliedern des Landtages unverzüglich 
schriftlich mit. Sie gilt als Entscheidung 
des Landtages, wenn nicht innerhalb 
von sieben Tagen nach der Mitteilung 
von einem oder mehreren Mitgliedern 
des Landtages schriftlich bei der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten Wider-
spruch erhoben wird. Im Falle des Wi-
derspruchs setzt die Präsidentin oder 
der Präsident die Entscheidung des 
Hauptausschusses als dessen Be-
schlussempfehlung auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung des Landta-
ges. Einer Genehmigung bedarf es 
nicht, wenn der Termin außerhalb der 
Sitzungswochen des Landtages liegt. 
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§ 55 

Angelegenheiten der Verfassungsge-
richtsbarkeit 

(1) Gibt das Bundesverfassungsgericht 
oder das Verfassungsgericht des Lan-
des Brandenburg dem Landtag in ver-
fassungsgerichtlichen Verfahren Gele-
genheit zur Äußerung oder zum Verfah-
rensbeitritt, überweist die Präsidentin o-
der der Präsident derartige Vorlagen un-
mittelbar an den Hauptausschuss. Der 
Hauptausschuss unterbreitet dem Land-
tag dazu eine Beschlussempfehlung, 
wenn er einen Verfahrensbeitritt oder 
eine Äußerung des Landtages für gebo-
ten hält. Die Beschlussempfehlung, die 
auch den Entwurf der Stellungnahme  
enthält, wird auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Landtages ge-
setzt. 

§ 55 

Angelegenheiten der Verfassungsge-
richtsbarkeit 

(1) Gibt das Bundesverfassungsgericht 
oder das Verfassungsgericht des Lan-
des Brandenburg dem Landtag in ver-
fassungsgerichtlichen Verfahren Gele-
genheit zur Äußerung oder zum Verfah-
rensbeitritt, überweist die Präsidentin o-
der der Präsident derartige Vorlagen un-
mittelbar an den Hauptausschuss. So-
weit sich der Hauptausschuss noch nicht 
konstituiert hat, wird die Vorlage an das  
Präsidium überwiesen, das anstelle des 
Hauptausschusses entscheidet. 
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(2) Hält der Hauptausschuss eine Äu-
ßerung oder einen Verfahrensbeitritt 
nicht für geboten, entscheidet er ab-
schließend. Die Präsidentin oder der 
Präsident informiert die Mitglieder des 
Landtages über den Beschluss des 
Hauptausschusses. Legt ein Mitglied 
des Landtages binnen sieben Tagen 
nach der Unterrichtung schriftlich Wider-
spruch bei der Präsidentin oder dem 
Präsidenten ein, wird die Entscheidung 
des Hauptausschusses als Beschluss-
empfehlung auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Landtages ge-
setzt. Nach Abschluss des Verfahrens 
informiert die Präsidentin oder der Präsi-
dent das erkennende Gericht über die 
Entscheidung des Landtages. 

(3) In den Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes kann der Hauptaus-
schuss, wenn der Landtag nach seinem 
Terminplan bis zu dem durch das erken-
nende Gericht gesetzten Termin nicht 
mehr zusammentritt, abschließend über 
eine Beteiligung des Landtages in die-
sem Verfahren entscheiden. Absatz 2  
Satz 2 gilt entsprechend.  

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(2) Der Hauptausschuss entscheidet,  
ob er einen Verfahrensbeitritt oder eine 
Äußerung des Landtages für geboten 
hält. Er kann darüber hinaus beschlie-
ßen, bis auf Weiteres von einer geson-
derten Beschlussfassung in weiteren 
gleichgelagerten, verbundenen oder im 
Sachzusammenhang stehenden Ver-
fahren abzusehen. Hält der Hauptaus-
schuss einen Verfahrensbeitritt oder 
eine Äußerung für geboten, enthält der 
Beschluss auch die Stellungnahme. Be-
schlüsse nach Satz 1 bis 3 werden der 
Präsidentin oder dem Präsidenten über-
mittelt, welche oder welcher die Mitglie-
der des Landtages darüber informiert. 
Legt ein Mitglied des Landtages binnen 
sieben Tagen nach der Unterrichtung 
schriftlich Widerspruch bei der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten ein, wird die 
Entscheidung des Hauptausschusses 
als Beschlussempfehlung auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung des 
Landtages gesetzt. Nach Abschluss des 
Verfahrens informiert die Präsidentin o-
der der Präsident das erkennende Ge-
richt über die Entscheidung des Landta-
ges. 

(3) Tritt im Falle des Absatzes 2 Satz 5 
der Landtag nach seinem Terminplan 
bis zu dem vom Verfassungsgericht ge-
setzten Termin nicht mehr zusammen  
und kommt eine Fristverlängerung nicht 
in Betracht, entscheidet der Hauptaus-
schuss abschließend. Diese Entschei-
dung wird der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten übermittelt, welche oder wel-
cher die Mitglieder des Landtages dar-
über informiert. 
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Abschnitt 9 

Große und Kleine Anfragen, Frage- 
stunde und Aktuelle Stunde 

Abschnitt 9 

Große und Kleine Anfragen, Frage- 
stunde und Aktuelle Stunde 

§ 56 

Einbringung von Großen Anfragen 

Große Anfragen an die Landesregierung 
sind der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten schriftlich oder in elektronischer 
Form einzureichen. Das Nähere regelt 
Anlage 9 dieser Geschäftsordnung. 
Große Anfragen müssen von einer Frak-
tion oder mindestens einem Fünftel der 
Mitglieder des Landtages unterzeichnet 
sein. 

§ 57 
Behandlung von Großen Anfragen 

(1) Große Anfragen sind schriftlich zu  
beantworten. Die Präsidentin oder der 
Präsident teilt die Große Anfrage unver-
züglich der Landesregierung mit und for-
dert sie auf, innerhalb von drei Monaten 
eine schriftliche Antwort zu geben, Eine 
Fristverlängerung ist mit Einverständnis 
der Einbringerin oder des Einbringers 
zulässig. Große Anfragen sowie die Ant-
worten der Landesregierung werden ge-
druckt, an die Mitglieder des Landtages 
verteilt und elektronisch veröffentlicht. 
Große Anfragen sind unverzüglich im 
Landtag zu behandeln, es sei denn, die 
Einbringerin oder der Einbringer wider-
spricht. 

(2) Lehnt die Landesregierung die Be-
antwortung der Großen Anfrage ab, ist 
sie zur Beratung auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung des Landtages zu 
setzen, wenn mindestens eine Fraktion 
oder ein Fünftel der Mitglieder des Land-
tages es verlangt. 

§ 56 

Einbringung von Großen Anfragen 

Große Anfragen an die Landesregierung 
werden gemäß Anlage 9 §§ 1 bis 4 ein-
gebracht, verteilt und veröffentlicht. 
Große Anfragen müssen von einer Frak-
tion oder mindestens einem Fünftel der 
Mitglieder des Landtages eingebracht 
werden. 

§ 57 

Behandlung von Großen Anfragen 

(1) Große Anfragen sind innerhalb von 
drei Monaten zu beantworten. Eine Frist-
verlängerung ist mit Einverständnis der 
Einbringerin oder des Einbringers zuläs-
sig. Die Antworten der Landesregierung 
werden gemäß Anlage 9 §§ 1 bis 4 ein-
gebracht, verteilt und veröffentlicht. 
Große Anfragen sind unverzüglich im 
Landtag zu behandeln, es sei denn, die 
Einbringerin oder der Einbringer wider-
spricht. 

(2) unverändert 
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§ 58 
Kleine Anfragen 

(1) Jedes Mitglied des Landtages kann 
von der Landesregierung durch Kleine 
Anfragen Auskünfte verlangen. Kleine 
Anfragen sind schriftlich oder in elektro-
nischer Form bei der Präsidentin oder 
dem Präsidenten einzureichen. Das Nä-
here regelt Anlage 9 dieser Geschäfts-
ordnung. 

(2) Die Kleine Anfrage darf sich nur auf 
einen bestimmten Sachverhalt bezie-
hen. Die zur Erlangung der gewünsch-
ten Auskunft angegebenen Tatsachen 
und gestellten Fragen müssen in kurzer, 
gedrängter Form formuliert sein. 

(3) Die Anfragen werden gedruckt, an  
die Mitglieder des Landtages verteilt und  
elektronisch veröffentlicht. Die Präsiden-
tin oder der Präsident übermittelt sie der 
Landesregierung zur schriftlichen Be-
antwortung innerhalb von vier Wochen. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 58 
Kleine Anfragen 

(1) Jedes Mitglied des Landtages kann 
von der Landesregierung durch Kleine 
Anfragen Auskünfte verlangen. Kleine 
Anfragen werden gemäß Anlage 9 §5 1  
bis 4 eingebracht, verteilt und veröffent-
licht. 

(2) unverändert 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident 
übermittelt die Anfragen der Landesre-
gierung zur Beantwortung innerhalb von 
vier Wochen. 

(4) Die Antworten werden zusammen (4) Die Antworten werden zusammen 
mit den Anfragen gedruckt, an die Mit- mit den Anfragen gemäß Anlage 9 §§ 1  
glieder des Landtages verteilt und elekt- bis 4 eingebracht, verteilt und veröffent-
ronisch veröffentlicht. Eine Beratung fin- licht. Eine Beratung findet nicht statt. 
det nicht statt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entspre- entfällt 
chend für Anfragen von Mitgliedern des 
Landtages an die Landesbeauftragte o-
der den Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und für das Recht auf Akten-
einsicht. Eine Fristverlängerung ist bei 
Einverständnis des Mitgliedes des Land-
tages welches die Frage gestellt hat,  
möglich.  
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§ 59 
Ablehnung der schriftlichen Beant-

wortung 

(1) Antwortet die Landesregierung nicht 
innerhalb der vorgesehenen Frist, wird 
die Kleine Anfrage auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung gesetzt und 
die Landesregierung um mündliche Be-
antwortung ersucht, es sei denn, das 
Einverständnis der Fragestellerin oder 
des Fragestellers zu einer Fristverlänge-
rung liegt der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten vor. Lehnt die Landesregierung 
auch die mündliche Beantwortung ab, so 
hat sie dies nach Aufruf des entspre-
chenden Tagesordnungspunktes durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten 
vor dem Landtag zu begründen. 

(2) Gibt die Landesregierung eine 
mündliche Antwort, kann das Mitglied 
des Landtages, welches die Frage ge-
stellt hat, das Wort zur Berichtigung oder 
Ergänzung verlangen; eine allgemeine 
Aussprache über die Antwort und An-
träge zur Sache sind unzulässig. 

§ 59 

unverändert 

§ 60 § 60 

Fragestunde und Aktuelle Stunde unverändert 

(1) Jedes Mitglied des Landtages ist be-
rechtigt, kurze mündliche Anfragen an 
die Landesregierung zu richten. Die Ein-
zelheiten des Verfahrens der Frage-
stunde werden durch die dieser Ge-
schäftsordnung als Anlage 2 beigefügte 
Richtlinie geregelt. 

(2) Eine Fraktion oder eine Gruppe 
kann zu einer bestimmt bezeichneten 
aktuellen Frage der Landespolitik eine 
Aussprache beantragen. Die Einzelhei-
ten des Verfahrens der Aktuellen Stunde 
werden durch Anlage 3 dieser Ge-
schäftsordnung geregelt. 
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Abschnitt 10 Abschnitt 10 

Beschlussfähigkeit und Abstimmun- Beschlussfähigkeit und Abstimmun- 
gen gen 

§61 

Beschlussfähigkeit des Landtages 

Der Landtag ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist. 

§61 

unverändert 
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§ 61a 

Beschlussfähigkeit in außergewöhn- 
lichen Notlagen 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 61a 

Beschlussfähigkeit in außergewöhn- 
lichen Notlagen 

(1) Steilt das Präsidium eine außerge-  (1) Stellt das Präsidium eine außerge-
wöhnliche Notlage fest, so ist der Land-  wöhnliche Notlage fest, so ist der Land-
tag abweichend von § 61 beschlussfä-  tag abweichend von § 61 beschlussfä-
hig, wenn mindestens 23 Mitglieder des hig, wenn mindestens 23 Mitglieder des 
Landtages anwesend sind, es sei denn, Landtages anwesend sind, es sei denn, 
die Fraktionen und Gruppen sind bei der die Fraktionen und Gruppen sind bei der 
Abstimmung nicht entsprechend ihrem Abstimmung nicht entsprechend ihrem 
Stärkeverhältnis repräsentiert und eine Stärkeverhältnis repräsentiert und eine 
benachteiligte Fraktion oder Gruppe rügt benachteiligte Fraktion oder Gruppe rügt 
dies bis zur Eröffnung der Abstimmung dies bis zur Eröffnung der Abstimmung 
oder ist mit keinem Mitglied vertreten. oder ist mit keinem Mitglied vertreten. 
Eine Fraktion oder Gruppe, die mit kei-  Eine Fraktion oder Gruppe, die mit kei-
nem Mitglied vertreten ist, kann der Prä-  nem Mitglied vertreten ist, kann der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten auf ge-  sidentin oder dem Präsidenten auf ge-
eignete Weise vor Eröffnung der Abstim-  eignete Weise vor Eröffnung der Abstim-
mung mitteilen, dass die Abwesenheit mung mitteilen, dass die Abwesenheit 
ihrer Mitglieder der Beschlussfähigkeit ihrer Mitglieder der Beschlussfähigkeit 
nicht entgegensteht. Ist auch das Präsi-  nicht entgegensteht. Ist auch das Präsi-
dium nicht beschlussfähig, kann die au-  dium nicht beschlussfähig, kann die au-
ßergewöhnliche Notlage durch die Prä-  ßergewöhnliche Notlage durch die Prä-
sidentin oder den Präsidenten, im Be-  sidentin oder den Präsidenten im Be-
nehmen mit den Vizepräsidenten, fest-  nehmen mit den Vizepräsidenten festge-
gestellt werden. Ist die Präsidentin oder stellt werden. Ist die Präsidentin oder der 
der Präsident an der Anwesenheit im Präsident an der Anwesenheit im Land-
Landtag gehindert, übermittelt sie oder tag gehindert, übermittelt sie oder er die 
er die Entscheidung auf geeignete Entscheidung auf geeignete Weise der 
Weise der Vizepräsidentin oder dem Vi-  Vizepräsidentin oder dem Vizepräsiden-
zepräsidenten. Eine außergewöhnliche ten. Eine außergewöhnliche Notlage 
Notlage liegt vor, wenn eine nicht nur un-  liegt vor, wenn eine nicht nur unerhebli-
erhebliche Anzahl der Mitglieder des che Anzahl der Mitglieder des Landta-
Landtages aufgrund einer außerge-  ges aufgrund einer außergewöhnlichen 
wöhnlichen Gefahren- oder Schadens- Gefahren- oder Schadenslage, wie Pan-
lage, wie Pandemien, Naturkatastro-  demien, Naturkatastrophen, Eintritt des 
phen, Eintritt des Verteidigungsfalls, da-  Verteidigungsfalls, daran gehindert ist, 
ran gehindert ist, an den Sitzungen per-  an den Sitzungen persönlich teilzuneh- 
sönlich teilzunehmen. men. 

(2) Die Geschäftsordnung kann durch (2) unverändert 
die gemäß Absatz 1 reduzierte Beset- 
zung des Landtages nicht geändert wer- 
den. 

(3) § 61a tritt mit Ablauf des 30. Juni (3) § 61a tritt mit Ablauf des 31. Dezem- 
2020 außer Kraft. ber 2020 außer Kraft. 
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§ 62 

unverändert 
§ 62 

Anzweiflung der Beschlussfähigkeit 

(1) Die Beschlussfähigkeit kann nur un-
mittelbar nach Beendigung der Ausspra-
che bis zur Eröffnung der Abstimmung 
angezweifelt werden. In diesem Falle ist 
bis zur Feststellung der Beschlussfähig-
keit eine Geschäftsordnungsdebatte un-
zulässig. 

(2) Wird die Beschlussfähigkeit ange-
zweifelt, ist diese durch Namensaufruf o-
der Zählung der anwesenden Mitglieder 
des Landtages festzustellen. 

(3) Bei festgestellter Beschlussunfähig-
keit kann die Präsidentin oder der Präsi-
dent die Sitzung für kurze Zeit unterbre-
chen. 

§ 63 

Schließung der Sitzung bei Be-
schlussunfähigkeit 

Kann die Beschlussfähigkeit in ange-
messener Zeit nicht wiederhergestellt 
werden, hat die Präsidentin oder der 
Präsident die Sitzung zu schließen so-
wie Zeit und Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung zu verkünden. Die Abstim-
mung wird in der nächsten Sitzung 
durchgeführt. Ein Antrag auf namentli-
che Abstimmung bleibt dabei in Kraft. 

§ 63 

unverändert 
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§ 64 
unverändert 

§ 64 

Abstimmung 

(1) Nach Schluss der Aussprache teilt 
die Präsidentin oder der Präsident den 
Abstimmungsgegenstand zusätzlich un-
ter Angabe der Drucksachennummer 
mit. Sie oder er kann den Abstimmungs-
vorgang gliedern. Bei Widerspruch ge-
gen den von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten vorgeschlagenen Wortlaut 
des Abstimmungsgegenstandes ent-
scheidet der Landtag. Anschließend er-
öffnet die Präsidentin oder der Präsident 
die Abstimmung. 

(2) Jedes Mitglied des Landtages kann 
die Teilung des Abstimmungsgegen-
standes beantragen. Werden gegen die 
Teilung Bedenken erhoben, entscheidet 
der Landtag. Unmittelbar vor der Abstim-
mung über diesen Antrag ist der Abstim-
mungsgegenstand vorzulesen. 

(3) Von der Eröffnung der Abstimmung 
bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses 
werden Anträge nicht mehr zugelassen 
und das Wort nicht mehr erteilt. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident 
stellt durch Befragen des Landtages 
fest, wer für einen Abstimmungsgegen-
stand ist, wer dagegen ist und wer sich 
der Stimme enthält. 

§ 65 
§ 65 

Reihenfolge der Abstimmung Reihenfolge der Abstimmung 

(1) Über Anträge wird in folgender Rei- (1) unverändert 
henfolge abgestimmt: 

1. Anträge auf Unterbrechung der Be- 
ratung, 
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2. Anträge, die ohne die Sache selbst 
zu berühren, lediglich Vorfragen be-
treffen, insbesondere Überweisung 
an einen Ausschuss, Einholung ei-
ner Auskunft und dergleichen, 

3. Abstimmungen in der Sache selbst, 

4. Entschließungsanträge. 

(2) Im Übrigen wird über die Anträge in (2) Im Übrigen wird über die Anträge in 
der Reihenfolge ihres zeitlichen Ein- der Reihenfolge ihres zeitlichen Ein- 
gangs abgestimmt. gangs abgestimmt. Über Änderungsan- 

träge zu Gesetzentwürfen kann entspre-
chend der Gesetzessystematik abge-
stimmt werden.  

(3) Bei Geldsummen ist über die klei- (3) unverändert 
nere Einnahmesumme und die größere 
Ausgabesumme, bei Zeitbestimmungen 
über die längere Zeit zuerst zu entschei- 
den. 

(4) Verpflichtungsermächtigungen wer- (4) unverändert 
den wie Ausgabesummen behandelt. 
Sind einzelne Anträge zu einer Haus-
haltsstelle in der Gesamtsumme von An-
schlag und Verpflichtungsermächtigung 
gleich, wird über den Antrag zuerst ab-
gestimmt, bei dem der Anschlag höher 
ist. 

(5) Liegen zur gleichen Haushaltsstelle (5) unverändert 
Anträge vor, von denen einer eine Erhö- 
hung und einer eine Kürzung des An- 
schlags bezwecken, wird zuerst über die 
höhere Haushaltsbelastung abge- 
stimmt. 

(6) Änderungsanträge sind vor dem (6) unverändert 
Hauptantrag zur Abstimmung zu brin- 
gen. 
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§ 66 

Abstimmungsregeln 

(1) Soweit keine anderen gesetzlichen 
Vorschriften entgegenstehen, wird 
durch Handheben oder namentlich ab-
gestimmt. Die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen entscheidet, soweit durch 
die Verfassung des Landes Branden-
burg nichts anderes bestimmt ist. Abwei-
chende Mehrheiten sind nur in der 
Schlussabstimmung erforderlich. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stim-
men zählen bei der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit mit, nicht aber bei Be-
rechnung der Mehrheit. 

(2) Ist das Sitzungspräsidium über das 
Ergebnis der Abstimmung nicht einig, 
werden die Stimmen gezählt. 

§ 67 

Namentliche Abstimmung 

(1) Namentliche Abstimmung kann bis 
zur Eröffnung der Abstimmung schrift-
lich beantragt werden. Sie findet statt, 
wenn eine Fraktion oder ein Fünftel der 
Mitglieder des Landtages es beantragt. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 66 

Abstimmungsregeln 

(1) Soweit keine anderen gesetzlichen 
Vorschriften entgegenstehen, wird 
durch Handheben oder namentlich ab-
gestimmt. Die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen entscheidet, soweit durch 
die Verfassung des Landes Branden-
burg oder Gesetze nichts anderes be-
stimmt ist. Abweichende Mehrheiten 
sind nur in der Schlussabstimmung er-
forderlich. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen zählen nicht bei der Be-
rechnung der Mehrheit mit, soweit nicht 
gesetzliche Vorschriften anderes vorse-
hen. Ist für eine Wahl die Zahl der anwe-
senden Mitglieder des Landtages maß-
geblich, gilt für die Feststellung des Er-
gebnisses als anwesend, wer seine 
Stimme abgegeben hat. 

(2) unverändert 

§ 67 

unverändert 
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(2) Die namentliche Abstimmung erfolgt 
durch Aufruf der Namen der Mitglieder 
des Landtages. Die Abstimmenden ha-
ben bei Namensaufruf mit „Ja", „Nein" o-
der „Enthaltung" zu antworten. Entste-
hen Zweifel darüber, ob und wie ein Mit-
glied des Landtages abgestimmt oder ob 
es sich der Stimme enthalten hat, be-
fragt die Präsidentin oder der Präsident 
hierüber das Mitglied des Landtages. Er-
klärt sich ein Mitglied des Landtages 
nicht, gilt dies als Nichtbeteiligung an der 
Abstimmung. 

(3) Nach Beendigung des Na- 
mensaufrufes fragt die Präsidentin oder 
der Präsident nach, ob ein anwesendes 
stimmberechtigtes Mitglied des Landta-
ges seine Stimme noch nicht abgegeben 
hat. Ist dies der Fall, wird das betref-
fende Mitglied unter Aufruf seines Na-
mens nach seiner Stimmabgabe be-
fragt. Alsdann erklärt die Präsidentin o-
der der Präsident die Abstimmung für 
geschlossen. 

§ 68 

Unzulässigkeit der namentlichen Ab-
stimmung 

Eine namentliche Abstimmung ist unzu-
lässig bei Beschlussfassung über 

1. Überweisung an einen Ausschuss, 

2. Abkürzung der Fristen, 

3. Tagesordnung, 

4. Unterbrechung der Sitzung, 

5. Unterbrechung oder Schluss der Be-
ratung, 

6. Teilung des Abstimmungsgegen-
standes. 

§ 68 

unverändert 



60 

Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 69 

Feststellung des Abstimmungser- 
gebnisses 

(1) Das Ergebnis jeder Abstimmung 
stellt das Sitzungspräsidium fest. Die 
Präsidentin oder der Präsident verkün-
det es. Hierbei erklärt sie oder er, ob die 
Abstimmungsfrage bejaht oder verneint 
ist. Sie teilt mit, ob Gegenstimmen abge-
geben wurden oder ob Stimmenthaltun-
gen zu verzeichnen sind. 

(2) Bei Abstimmungen des Landtages, 
die einer qualifizierten Stimmenmehrheit 
bedürfen, hat die Präsidentin oder der 
Präsident durch ausdrückliche Erklä-
rung festzustellen, ob diese Mehrheit zu-
gestimmt hat. 

§ 70 

Persönliche Bemerkungen und Er- 
klärungen zur Abstimmung 

(1) Zu persönlichen Bemerkungen wird 
das Wort erst nach Schluss der Aus-
sprache, jedoch im Falle einer Abstim-
mung vor Beginn der Abstimmung er-
teilt. Das Mitglied des Landtages darf 
nicht zur Sache sprechen, sondern nur 
Äußerungen, die in der Aussprache ge-
gen dieses Mitglied gerichtet wurden, 
zurückweisen oder deutlich gewordene 
Missverständnisse seiner früheren Aus-
führungen richtigstellen. Die Redezeit ist 
auf drei Minuten beschränkt. 

(2) Nach Schluss der abschließenden 
Abstimmung über einen Beratungsge-
genstand kann jedes Mitglied des Land-
tages eine mündliche Erklärung zu sei-
nem Stimmverhalten, die nicht länger als 
drei Minuten dauern darf, abgeben. Aus-
genommen sind Wahlen, die nach Ver-
fassung oder Gesetz ohne Aussprache 
vorzunehmen sind, sowie Abstimmun:-
gen zu Geschäftsordnungsanträgen. 

§ 69 
unverändert 

§ 70 

unverändert 
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(3) Werden die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Bestimmungen von einem 
Mitglied des Landtages nicht eingehal-
ten, kann die Präsidentin oder der Präsi-
dent ihm das Wort entziehen. 

§71 

Abstimmungen über Anträge mit 
Wahl- oder Abwahlvorschlag 

(1) Abstimmungen über Anträge mit 
Wahl- oder Abwahlvorschlag erfolgen 
offen, es sei denn, ein Mitglied des 
Landtages widerspricht. In den Fällen, in 
denen mehrere konkurrierende Bewer-
bungen vorhanden sind, ist ebenfalls ge-
heim abzustimmen. 

(2) Die Einzelheiten des Verfahrens bei 
der Durchführung der geheimen Abstim-
mung über einen Antrag mit Wahl- oder 
Abwahlvorschlag werden durch die die-
ser Geschäftsordnung als Anlage 7 bei-
gefügte Wahlordnung geregelt. 

§71 

unverändert 

§ 72 § 72 

Mitgliedschaft in Gremien unverändert 

Die Mitgliedschaft von Mitgliedern des 
Landtages in Gremien, in die sie durch 
Beschluss oder Wahlen im Landtag ent-
sandt wurden, endet, soweit gesetzliche 
Bestimmungen nicht entgegenstehen, 
mit der Wahl eines Ersatzmitgliedes, 
spätestens jedoch 60 Tage nach dem 
Ende der Wahlperiode. Satz 1 gilt ent-
sprechend für andere Personen, die 
durch den Landtag in Gremien entsandt 
wurden. 
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Abschnitt 11 Abschnitt 11 

Die Ausschüsse und Kommissionen Die Ausschüsse und Kommissionen 

§ 73 
§ 73 

Bestellung der Ausschüsse unverändert 

(1) Der Landtag bestellt aus seiner Mitte 
einen Hauptausschuss und weitere 
Fachausschüsse für die Dauer der 
Wahlperiode. 

(2) Für bestimmte Aufgaben kann der 
Landtag Sonderausschüsse einsetzen. 

(3) Die Ausschüsse können mit Zustim-
mung des Präsidiums aus ihrer Mitte zur 
Vorbereitung ihrer Beschlüsse Unter-
ausschüsse einsetzen. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die Einsetzung von Be-
richterstattungsgruppen durch Enquete-
Kommissionen. 

§ 74 
§ 74 

Besetzung der Ausschüsse Besetzung der Ausschüsse 

(1) Die Zahl der Mitglieder eines Aus-  (1) unverändert 
schusses wird auf Vorschlag des Präsi- 
diums vorn Landtag beschlossen. 

(2) Die Ausschussmitglieder und stell- (2) unverändert 
vertretenden Ausschussmitglieder wer-
den von den Fraktionen und Gruppen 
bestimmt. Die Fraktionen und Gruppen 
haben der Präsidentin oder dem Präsi-
denten jede Änderung in der Besetzung 
mitzuteilen. 
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(3) Das Präsidium führt eine Einigung 
über die Ausschussvorsitze und deren 
Stellvertretung herbei. Kommt keine Ei-
nigung zustande, erfolgt die Verteilung 
durch Zugriff nach dem Verfahren 
d'Hondt.n Der Hauptausschuss, die wei-
teren Fachausschüsse, die Sonderaus-
schüsse und der Petitionsausschuss bil-
den eine Folge. Die Ausschüsse wählen 
ihre Vorsitzenden und deren stellvertre-
tende Vorsitzende aus den vom Präsi-
dium vorgeschlagenen Fraktionen. 

(4) Bei der Einsetzung von Unteraus-
schüssen führt der betreffende Fach-
ausschuss eine Einigung über den Aus-
schussvorsitz und dessen Stellvertre-
tung herbei. Die oder der Vorsitzende 
und die oder der stellvertretende Vorsit-
zende müssen unterschiedlichen Frakti-
onen angehören. Kommt keine Einigung 
zustande, erfolgt die Vergabe des Vor-
sitzes und der Stellvertretung unter den 
Fraktionen in der Reihenfolge ihrer 
Stärke. 

(5) Sind die oder der Vorsitzende sowie 
die oder der stellvertretende Vorsit-
zende verhindert, geht der Vorsitz in der 
Reihenfolge der Stärke der Fraktionen 
nacheinander auf die anderen ordentli-
chen Mitglieder des Ausschusses über; 
ausgenommen hiervon sind zunächst 
die Fraktionen, deren Mitglieder den 
Vorsitz und dessen Stellvertretung inne-
haben. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(3) Das Präsidium führt eine Einigung 
über die Ausschussvorsitze und deren 
Stellvertretung herbei. Kommt keine Ei-
nigung zustande, erfolgt die Verteilung 
durch Zugriff nach dem Verfahren 
d'Hondt.n Der Hauptausschuss, die wei-
teren Fachausschüsse, der Wahlprü-
fungsausschuss, die Sonderausschüsse 
und der Petitionsausschuss bilden eine 
Folge. Die Ausschüsse wählen ihre Vor-
sitzenden und deren stellvertretende 
Vorsitzende aus den vom Präsidium vor-
geschlagenen Fraktionen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

Im Falle eines Zugriffsverfahrens soll der Zugriff auf den Vorsitz des Hauptausschusses der 
stärksten regierungstragenden Fraktion und der Zugriff auf den Vorsitz des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen der stärksten Oppositionsfraktion vorbehalten bleiben; der Zugriff 
auf den Vorsitz des Wahlprüfungsausschusses muss der stärksten Oppositionsfraktion vor-
behalten bleiben. 
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(6) Die Gruppen benennen ihre Aus-
schussmitglieder durch Erklärung ge-
mäß § 18 Absatz 3 Satz 1 oder 2 des 
Fraktionsgesetzes gegenüber dem Prä-
sidium. Das Präsidium weist die Mitglie-
der den von der Gruppe benannten Aus-
schüssen zu. Ist eine Zuweisung unter 
Wahrung der Mehrheitsverhältnisse im 
Ausschuss nicht möglich, wird die 
Gruppe angehört, bevor das Präsidium 
eine andere Zuweisung vornimmt. 

(7) Ausschussvorsitzende können mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Ausschusses von dieser 
Funktion abberufen werden. Sie gelten 
als abberufen, wenn sie von ihrer Frak-
tion aus dem Ausschuss zurückgezogen 
werden. Der Ausschussvorsitz ist nach 
der gemäß Absatz 3 herbeigeführten Ei-
nigung beziehungsweise nach der 
Stärke der Fraktion neu zu besetzen. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten für Unteraus-
schüsse entsprechend. 

(8) Ein fraktionsloses Mitglied des 
Landtages hat das Recht, in einem Aus-
schuss mit Stimmrecht mitzuarbeiten. 
Das Präsidium weist dem fraktionslosen 
Mitglied des Landtages unter Wahrung 
der Mehrheitsverhältnisse einen Aus-
schuss zu. Das fraktionslose Mitglied 
des Landtages ist vor der Entscheidung 
anzuhören. 

§ 75 

Aufgaben der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse werden im Rahmen 
der ihnen vom Landtag erteilten Auf-
träge tätig. Innerhalb ihres Aufgabenbe-
reiches können sie sich auch aus eige-
ner Initiative mit einer Sache befassen 
und dem Landtag Empfehlungen unter-
breiten, Empfehlungen im Sinne von 
Satz 2 sind Gesetzentwürfe, Anträge 
und Entschließungsanträge. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(6) Die Gruppen benennen ihre Aus-
schussmitglieder durch Erklärung ge-
mäß § 21 Absatz 3 Satz 1 oder 2 des 
Fraktionsgesetzes gegenüber dem Prä-
sidium. Das Präsidium weist die Mitglie-
der den von der Gruppe benannten Aus-
schüssen zu. Ist eine Zuweisung unter 
Wahrung der Mehrheitsverhältnisse im 
Ausschuss nicht möglich, wird die 
Gruppe angehört, bevor das Präsidium 
eine andere Zuweisung vornimmt. 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

§ 75 

unverändert 
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(2) Der Hauptausschuss ist federfüh- 
rend zuständig für Verfassungsfragen, 
Bundesangelegenheiten, die Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Branden- 
burg und Berlin sowie die Medienpolitik; 
er behandelt darüber hinaus andere po- 
litisch grundsätzliche Angelegenheiten, 
ihm durch Gesetz übertragene Aufga- 
ben sowie Geschäftsordnungsangele- 
genheiten grundsätzlicher Art. 

(3) Die Ausschüsse sind zu baldiger Er-
ledigung der ihnen überwiesenen Bera-
tungsgegenstände verpflichtet. Auf An-
trag einer Fraktion oder eines Fünftels 
der Mitglieder des Landtages muss bei 
Gesetzentwürfen und Anträgen spätes-
tens sechs Monate nach der Überwei-
sung Bericht erstattet oder ein schriftli-
cher Zwischenbericht gegeben werden. 
Kann ein Auftrag von einem Ausschuss 
nicht erledigt werden, gibt er ihn an den 
Landtag zurück. 

(4) Für das Verfahren der Ausschüsse 
gelten die Bestimmungen zum Verfah-
ren für die Plenarsitzungen sinngemäß, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Den Vorsitzenden obliegen die Vor-
bereitung und Leitung der Beratungen 
der Ausschüsse sowie die Durchführung 
der Beschlüsse. 
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§ 76 

§ 76 

Überweisung an mehrere Aus- unverändert 
schüsse 

(1) Wird ein Beratungsgegenstand 
ganz oder teilweise zugleich an mehrere 
Ausschüsse überwiesen, ist ein Aus-
schuss als federführend zu bestimmen. 
Der federführende Ausschuss kann den 
mitberatenden Ausschüssen Fristen für 
die Abgabe ihrer Stellungnahmen set-
zen. Die mitberatenden Ausschüsse tei-
len das Ergebnis ihrer Beratungen dem 
federführenden Ausschuss mit. Dieser 
kann auch gemeinsame Beratungen an-
beraumen. Die Abstimmung erfolgt ge-
trennt. Ein Ausschuss kann auch die 
Stellungnahme eines Ausschusses des 
Landtages einholen, an den ein Bera-
tungsgegenstand nicht überwiesen 
wurde. 

(2) Die Berichterstattung obliegt dem fe-
derführenden Ausschuss. 
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§ 77 

Einberufung und Durchführung der 
Ausschusssitzungen, Pressekonfe- 

renzen der Ausschüsse 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 77 

Einberufung und Durchführung der 
Ausschusssitzungen, Pressekonfe- 

renzen der Ausschüsse 

(1) Die oder der Vorsitzende des Aus-  (1) Die oder der Vorsitzende des Aus-
schusses lädt unter Angabe von Ort und schusses lädt unter Angabe von Ort und 
Zeit nach Maßgabe des vom Präsidium Zeit nach Maßgabe des vom Präsidium 
festgelegten Sitzungsplanes zur Aus-  festgelegten Sitzungsplanes zur Aus-
schusssitzung ein. Sie oder er erstellt schusssitzung ein. Sie oder er erstellt 
den Entwurf der Tagesordnung im Be-  den Entwurf der Tagesordnung im Be-
nehmen mit den Mitgliedern des Aus-  nehmen mit den Mitgliedern des Aus-
schusses. Sie oder er verteilt die Einla-  schusses. Dies gilt auch bei der konsti-
dung mit dem Entwurf der Tagesord-  tuierenden Ausschusssitzung. In diesem  
nung an die Mitglieder des Ausschus-  Fall stellt die Präsidentin oder der Präsi-
ses, die Präsidentin oder den Präsiden-  dent das Benehmen zur Tagesordnung 
ten, die Fraktionen, die Gruppen, die her. Sie oder er verteilt die Einladung mit 
Mitglieder der Landesregierung, den dem Entwurf der Tagesordnung an die 
Landesrechnungshof, die Landesbeauf-  Mitglieder des Ausschusses, die Präsi-
tragten im Sinne des Artikels 74 der Ver-  dentin oder den Präsidenten, die Frakti-
fassung des Landes Brandenburg und onen, die Gruppen, die Mitglieder der 
den Rat für Angelegenheiten der Sor- Landesregierung, den Landesrech-
benlWenden. Der Ausschuss beschließt nungshof, die Landesbeauftragten im 
zu Beginn der Sitzung über die Tages-  Sinne des Artikels 74 der Verfassung 
ordnung. Der Ausschuss kann die Ta-  des Landes Brandenburg und den Rat 
gesordnung jederzeit ändern; nicht be-  für Angelegenheiten der SorbenNVen-
reits im Entwurf enthaltene Beratungs-  den. Der Ausschuss beschließt zu Be-
gegenstände können jedoch nur auf die ginn der Sitzung über die Tagesord-
Tagesordnung genommen werden, nung. Der Ausschuss kann die Tages-
wenn kein Mitglied des Ausschusses wi-  ordnung jederzeit ändern; nicht bereits 
derspricht. im Entwurf enthaltene Beratungsgegen- 

stände können jedoch nur auf die Ta-
gesordnung genommen werden, wenn 
kein Mitglied des Ausschusses wider-
spricht. 

(2) Die Einladung mit Angabe der Ta-  (2) unverändert 
gesordnungspunkte soll den Beteiligten 
nach Absatz 1 Satz 3 in der Regel min- 
destens drei Tage vor der Sitzung über- 
sandt werden. 
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(3) Gesetzentwürfe, Sachanträge und 
Änderungsanträge müssen schriftlich  
eingebracht werden. Anträge auf Emp-
fehlungen im Sinne von § 75 Absatz 1 
Satz 2 müssen mindestens drei Tage 
vor der Sitzung zugeleitet werden. 

(4) Ein Ausschuss ist unverzüglich ein-
zuberufen, wenn ein Fünftel seiner Mit-
glieder dies schriftlich unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangt. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(3) Gesetzentwürfe, Sachanträge und 
Änderungsanträge werden gemäß An-
lage 9 § 5 eingebracht und verteilt. An-
träge auf Empfehlungen im Sinne von 
§ 75 Absatz 1 Satz 2 müssen mindes-
tens drei Tage vor der Sitzung einge-
bracht werden. 

(4) Ein Ausschuss ist unverzüglich ein-
zuberufen, wenn ein Fünftel seiner Mit-
glieder dies gemäß Anlage 9 § 5 unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes 
beantragt. 

(5) In dringenden Fällen kann ein Aus- (5) unverändert 
schuss ausnahmsweise während sit-
zungsfreier Zeiten auf Antrag eines 
Fünftels seiner Mitglieder einberufen 
werden, wenn das Präsidium zustimmt. 

(6) Sitzungen der Ausschüsse sind (6) u n v e r ä n d e r t 
Pflichtsitzungen. Sie finden grundsätz- 
lich am Sitz des Landtages statt. Aus- 
nahmen kann die Präsidentin oder der 
Präsident auf schriftlichen Antrag zulas- 
sen. 

(7) Die oder der Vorsitzende des Aus- (7) unverändert 
schusses veranlasst die Veröffentli- 
chung der Einladung auf der Internet- 
seite des Landtages. 

(8) Der Ausschuss kann die Öffentlich- (8) unverändert 
keit und die Medien über seine Arbeit 
unterrichten. An Pressekonferenzen, die 
auf Beschluss eines Ausschusses abge-
halten werden, ist jede Fraktion mit min-
destens einem Mitglied zu beteiligen. 
Entsprechendes gilt für Mitglieder von 
Gruppen und fraktionslose Mitglieder 
des Landtages, soweit sie Mitglied in 
diesem Ausschuss sind. Über den Inhalt 
seiner Presseerklärungen beschließt 
der Ausschuss. Die Presseerklärung 
muss auch die Ansichten der Minderhei-
ten wiedergeben. 
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§ 78 
Berichterstattung der Ausschüsse 

an den Landtag 

(1) Die Ausschüsse können für be-
stimmte Beratungsgegenstände ein o-
der mehrere Mitglieder mit der Berichter-
stattung beauftragen. Die Berichterstat-
tung erfolgt, wenn der Ausschuss nichts 
anderes beschließt, schriftlich. 

(2) Über Gesetzentwürfe und Anträge, 
zu denen in den Ausschussberatungen 
Änderungsempfehlungen beschlossen 
worden sind, ist schriftlich zu berichten. 
In besonderen Fällen kann der schriftli-
che Bericht mündlich ergänzt werden. 

(3) Der Bericht soll eine Beschlussemp-
fehlung an den Landtag enthalten und 
die Ansichten und Anträge des federfüh-
renden Ausschusses darstellen. Er hat 
die Stellungnahme der Minderheit und 
der beteiligten Ausschüsse wiederzuge-
ben 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 78 

Berichterstattung der Ausschüsse 
an den Landtag 

(1) Die Ausschüsse können für be-
stimmte Beratungsgegenstände ein Mit-
glied oder mehrere Mitglieder mit der 
Berichterstattung beauftragen. Die Be-
richterstattung erfolgt, wenn der Aus-
schuss nichts anderes beschließt, 
schriftlich. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Den Berichten und Beschlussemp- (4) u n v e r ä n de r t 
fehlungen zum Haushalt sind die Ge- 
genüberstellungen mit den zahlenmäßi- 
gen Veränderungen der Einnahmen und 
Ausgaben (Veränderungsnachweise) 
beizufügen. 
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§ 79 § 79 
Teilnahme der Mitglieder des Landta-  Teilnahme der Mitglieder des Landta- 

ges an Ausschusssitzungen ges an Ausschusssitzungen 

(1) In den Ausschüssen hat das ordent-  (1) unverändert 
liche Mitglied und nur bei dessen Verhin-
derung ein stellvertretendes Mitglied 
Rede- und Stimmrecht. Sind auch die 
stellvertretenden Mitglieder verhindert, 
kann im Einzelfall die Stellvertretung 
durch jedes Mitglied derselben Fraktion 
ausgeübt werden, wenn dies der oder 
dem Vorsitzenden des Ausschusses an-
gezeigt wird; dies gilt nur für die Aus-
schüsse, deren Mitglieder gemäß § 74 
Absatz 2 bestimmt wurden. 

(2) Ein stellvertretendes Mitglied kann (2) unverändert 
Rederecht beantragen, wenn das or-
dentliche Mitglied anwesend ist. Mitglie-
der des Landtages, die dem Ausschuss 
nicht angehören, können ebenfalls Re-
derecht beantragen. Werden von ihnen 
gestellte Anträge behandelt, haben sie 
beratende Stimme. 

(3) Zur Wahrung der Arbeits- und Funk-  (3) Zur Wahrung der Arbeits- und Funk-
tionsfähigkeit des Ausschusses kann tionsfähigkeit des Ausschusses kann 
der oder die Vorsitzende im Einzelfall der Ausschuss im Einzelfall Redezeiten 
Redezeiten einschränken. einschränken. Ein Antrag auf Schluss  

der Aussprache darf frühestens zur Ab-
stimmung gestellt werden, nachdem je-
dem Ausschussmitglied die Gelegenheit 
gegeben wurde, zur Sache zu sprechen.  

§ 80 
§ 80 

Öffentliche Sitzungen Öffentliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Ausschüsse sind (1) unverändert 
öffentlich, soweit nicht durch Gesetz o- 
der durch diese Geschäftsordnung et- 
was anderes geregelt ist. 
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(2) Zu den öffentlichen Sitzungen sind (2) unverändert 
Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die 
Vertreterinnen und Vertreter der Medien 
zugelassen. Die Präsidentin oder der 
Präsident kann in der Hausordnung des 
Landtages hierzu ein Einlassverfahren 
vorsehen. 

(3) Öffentliche Sitzungen von Aus-
schüssen werden grundsätzlich per Li-
vestream übertragen. Ausnahmen sind  
zulässig, wenn ein Livestream zum Zeit-
punkt der Ausschusssitzung aus rechtli-
chen oder organisatorischen Gründen  
nicht möglich ist. In der Einladung der 
Ausschusssitzung ist auf die Li-
vestream-Übertragung hinzuweisen.  

§ 80a § 80a 
Nichtöffentliche Sitzungen Nichtöffentliche Sitzungen 

(1) Der Ausschuss schließt die Öffent- (1) unverändert 
lichkeit aus, soweit überwiegende öf-
fentliche oder schutzwürdige private In-
teressen dies zwingend erfordern. Vom 
Ausschluss der Öffentlichkeit kann ab-
gesehen werden, wenn der Ausschuss 
einvernehmlich geeignete Schutzmaß-
nahmen, wie Anonymisieren oder Pseu-
donymisieren, beschließt, die die Inte-
ressen gemäß Satz 1 hinreichend schüt-
zen. Im Übrigen kann der Ausschuss auf 
Antrag eines Mitgliedes des Ausschus-
ses die Öffentlichkeit mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mit-
glieder des Ausschusses ausschließen. 

(2) Äußert ein Mitglied des Ausschus- (2) unverändert 
ses Zweifel am Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Absatz 1 Satz 1 oder 2 o-
der wird ein Antrag auf Ausschluss der 
Öffentlichkeit gemäß Absatz 1 Satz 3 
gestellt, berät der Ausschuss hierüber in 
nichtöffentlicher Sitzung. 
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(3) Beschäftigte der Fraktionen, der 
Gruppen und der Mitglieder des Landta-
ges sowie sonstige Personen haben 
nach Maßgabe von § 5 Absatz 6 und 8 
der Verschlusssachenordnung Zutritt zu 
nichtöffentlichen Sitzungen gemäß Ab-
satz 1 Satz 1; im Falle eines Ausschlus-
ses der Öffentlichkeit gemäß Absatz 1 
Satz 3 haben die Beschäftigten der 
Fraktionen, der Gruppen und der Mitglie-
der des Landtages Zutritt, sofern der 
Ausschuss nichts Abweichendes be-
schließt. Der Zutritt der Bediensteten der 
Landtagsverwaltung richtet sich nach ei-
ner Richtlinie des Präsidiums. 

(4) Hat der Ausschuss die Öffentlichkeit 
gemäß Absatz 1 Satz 1 ausgeschlossen 
oder Maßnahmen gemäß Absatz 1 
Satz 2 beschlossen, darf über den Inhalt 
der Beratungen nichts mitgeteilt werden, 
was zur Preisgabe schutzwürdiger Da-
ten und Informationen führen würde. 
Wurde die Öffentlichkeit gemäß Ab-
satz 1 Satz 3 ausgeschlossen, dürfen 
Beratungsgegenstand und -ergebnis, 
nicht jedoch die Äußerungen der Sit-
zungsteilnehmerinnen und Sitzungsteil-
nehmer und deren Abstimmungsverhal-
ten mitgeteilt werden. Über Presseerklä-
rungen gemäß § 77 Absatz 8 Satz 4 
und 5 beschließt der Ausschuss nach 
Maßgabe der Sätze 1 und 2. 

§ 80b 

Beratung über geheim zu haltende 
Beratungsgegenstände 

(1) Der Ausschuss beschließt die Ge-
heimhaltung durch Einstufung eines Be-
ratungsgegenstandes in einen Geheim-
haftungsgrad nach Maßgabe der Ver-
schlusssachenordnung (Anlage 5), so-
weit überwiegende öffentliche oder 
schutzwürdige private Interessen oder 
gesetzliche Bestimmungen dies erfor-
dern. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(3) Beschäftigte der Fraktionen, der 
Gruppen und der Mitglieder des Landta-
ges sowie sonstige Personen haben 
nach Maßgabe von § 5a Absatz 2 und 4 
der Verschlusssachenordnung Zutritt zu 
nichtöffentlichen Sitzungen gemäß Ab-
satz 1 Satz 1; im Falle eines Ausschlus-
ses der Öffentlichkeit gemäß Absatz 1 
Satz 3 haben die Beschäftigten der 
Fraktionen, der Gruppen und der Mitglie-
der des Landtages Zutritt, sofern der 
Ausschuss nichts Abweichendes be-
schließt. Der Zutritt der Bediensteten der 
Landtagsverwaltung richtet sich nach ei-
ner Richtlinie des Präsidiums. 

(4) unverändert 

§ 80b 

unverändert 
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(2) Äußert ein Mitglied des Ausschus-
ses Zweifel am Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Absatz 1, berät der Aus-
schuss hierüber unter Beachtung derje-
nigen Geheimhaltungsvorkehrungen, 
die denen der in Zweifel gezogenen Ein-
stufung des Beratungsgegenstandes 
entsprechen. 

(3) Wird über einen in einen Geheimhal-
tungsgrad eingestuften Beratungsge-
genstand beraten, dürfen nur die Aus-
schussmitglieder oder stellvertretenden 
Ausschussmitglieder teilnehmen. Sons-
tige Personen können zur Beratung zu-
gelassen werden, sofern sie nach Maß-
gabe der Verschlusssachenordnung 
zum Umgang mit Verschlusssachen die-
ser Einstufung berechtigt sind; § 82 Ab-
satz 2 Satz 1 bleibt unberührt. 

(4) Über Presseerklärungen gemäß 
§ 77 Absatz 8 Satz 4 und 5 beschließt 
der Ausschuss unter Beachtung der Be-
lange des Geheimschutzes. 
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§ 80c 

Ausschluss eines Mitgliedes des 
Landtages 

wegen unerlaubter Preisgabe 
schutzwürdiger Daten und Informati- 

onen 

Gibt ein Mitglied des Landtages in gröb-
licher Verletzung von § 80a Absatz 4 
Satz 1, § 91 Absatz 5 Satz 2, § 92 Ab-
satz 3 Satz 1, § 93 Absatz 2 Satz 1 oder 
von § 9 Absatz 1 der Datenschutzord-
nung schutzwürdige Daten oder Infor-
mationen preis, kann es für bis zu drei 
Monate von der Teilnahme an nichtöf-
fentlichen Beratungen des Ausschusses 
ausgeschlossen werden. Über die Ver-
hängung sowie Dauer und Umfang ei-
nes Sitzungsausschlusses entscheidet 
das Präsidium auf Antrag des Ausschus-
ses. Dem betroffenen Mitglied des Land-
tages ist zuvor Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

§ 80c 

unverändert 
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§81 

Anhörung von Sachverständigen  
und Vertretungen betroffener Inte- 

ressen  

(1) Ein Ausschuss kann beschließen, 
Sachverständige oder andere Perso-
nen, insbesondere soweit sie betroffene 
Interessen vertreten, mündlich oder 
schriftlich anzuhören; mitberatende Aus-
schüsse sind zu beteiligen. Bei überwie-
senen Vorlagen ist der federführende 
Ausschuss auf Verlangen eines Fünftels 
seiner Mitglieder verpflichtet, dem Ver-
langen auf Durchführung einer Anhö-
rung zu entsprechen. Die Beschlussfas-
sung ist nur zulässig, wenn ein entspre-
chender Antrag auf der Tagesordnung 
des Ausschusses steht; dies gilt nicht für 
überwiesene Vorlagen. Der Ausschuss 
soll auch die Anzahl der Anzuhörenden 
und der Fragen beschließen. Der mitbe-
ratende Ausschuss kann beschließen, 
im Benehmen mit dem federführenden 
Ausschuss eine Anhörung durchzufüh-
ren, soweit dieser von der Möglichkeit ei-
ner Anhörung keinen Gebrauch macht 
und der mitberatende Ausschuss die An-
hörung auf Teilfragen der Vorlage, die 
nur seinen Aufgabenbereich betreffen, 
beschränkt. Dem federführenden Aus-
schuss sind Ort und Termin sowie der zu 
hörende Personenkreis rechtzeitig mit-
zuteilen. 

§81 

Anhörungen und Fachgespräche 

(1) unverändert 
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(2) Sollen durch Gesetz allgemeine Fra-
gen geregelt werden, die Gemeinden o-
der Gemeindeverbände unmittelbar be-
rühren, sind die kommunalen Spitzen-
verbände anzuhören. Im Falle einer 
grundlegenden Veränderung des Ge-
setzentwurfes während der parlamenta-
rischen Beratung müssen die kommuna-
len Spitzenverbände vor der Beschluss-
fassung erneut die Gelegenheit zur An-
hörung erhalten; über das Verfahren 
entscheidet die oder der Vorsitzende im 
Einvernehmen mit den Mitgliedern des 
Ausschusses. Berühren Beratungsge-
genstände die Rechte der Sorben und 
Sorbinnen/Wenden und Wendinnen 
nach Artikel 25 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg, hat der Rat für Ange-
legenheiten der Sorben/Wenden das 
Recht, angehört zu werden. 

(3) Eine Anhörung nach Absatz 1 er-
folgt grundsätzlich öffentlich. Bei Bera-
tungsgegenständen, mit denen mehrere 
Ausschüsse befasst sind, kann nur der 
federführende Ausschuss den Aus-
schluss der Öffentlichkeit beschließen. 

(4) Den Anzuhörenden sind die Fragen 
vorher schriftlich mitzuteilen. Der Aus-
schuss fordert im Regelfall die Anzuhö-
renden auf, dem Landtag rechtzeitig 
eine schriftliche Stellungnahme zuzulei-
ten, sodass die Ausschussmitglieder vor 
der Sitzung von dieser Stellungnahme 
Kenntnis nehmen können. 

(2) Sollen durch Gesetz allgemeine Fra-
gen geregelt werden, die Gemeinden o-
der Gemeindeverbände unmittelbar be-
rühren, sind die kommunalen Spitzen-
verbände anzuhören. Im Falle einer 
grundlegenden Veränderung des Ge-
setzentwurfes während der parlamenta-
rischen Beratung müssen die kommuna-
len Spitzenverbände vor der Beschluss-
fassung erneut die Gelegenheit zur An-
hörung erhalten; über das Verfahren 
entscheidet die oder der Vorsitzende im 
Einvernehmen mit den Mitgliedern des 
Ausschusses. Berühren Beratungsge-
genstände die Rechte der Sorben und 
Sorbinnen/Wenden und Wendinnen 
nach Artikel 25 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg, hat der Rat für Ange-
legenheiten der Sorben/Wenden das 
Recht, angehört zu werden. Die Sit-
zungsprotokolle der Anhörungen nach  
den Sätzen 1 bis 3 oder deren Entwürfe  
werden allen Mitgliedern des Landtages 
spätestens 48 Stunden vor der Abstim-
mung des Landtages über den Geset-
zesentwurf oder den Beratungsgegen-
stand zugänglich gemacht.  

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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(5) Eine Anhörung weiterer Sachver-
ständiger in derselben Sache ist nur zu-
lässig, wenn die Mehrheit der Aus-
schussmitglieder es beschließt. 

(6) Sachverständigen werden die not-
wendigen Reisekosten entsprechend 
den Bestimmungen des Bundesreise-
kostengesetzes erstattet. Anträge auf 
Reisekostenerstattung sind unter An-
gabe der Bankverbindung innerhalb ei-
nes Monats nach Ende der Sitzung an 
die Verwaltung des Landtages zu rich-
ten.  

(5) Eine weitere Anhörung in derselben 
Sache ist nur zulässig, wenn der Aus-
schuss es beschließt. Satz 1 gilt auch,  
wenn der Landtag zur Vorbereitung ei-
ner dritten Lesung einen Gesetzentwurf 
an einen oder mehrere Ausschüsse  
überweist.  

(6) unverändert 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten, mit Aus-
nahme des Absatzes 1 Satz 3 und 4 so-
wie des Absatzes 3 Satz 1, für Anhörun-
gen in Form eines Fachgespräches 
sinngemäß. Wird bei überwiesenen Vor-
lagen eine Anhörung nach Absatz 1 Satz 
2 verlangt, kann der Ausschuss die An-
hörung in Form eines Fachgespräches  
nur im Einvernehmen mit den Antrag-
stellern beschließen. Antragsteller nach  
Absatz 1 Satz 2 haben keinen Anspruch  
darauf, dass die Anhörung in Form eines  
Fachgespräches durchgeführt wird. Ver-
fassungsrechtlich oder gesetzlich vorge-
schriebene Anhörungen werden nicht in  
der Form eines Fachgespräches durch-
geführt. Absatz 1 Satz 5 ist auf Fachge-
spräche auch dann entsprechend anzu-
wenden, wenn ein Ausschuss eine An-
hörung und der andere Ausschuss ein  
Fachgespräch durchführen möchte. Im  
Rahmen von Fachgesprächen ist die Zu-
leitung einer schriftlichen Stellung-
nahme nach Absatz 4 entbehrlich.  
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§ 82 

unverändert 
§ 82 

Anwesenheitspflicht und Zutritts- 
recht 

(1) Ein Drittel der Mitglieder eines Aus-
schusses kann die Anwesenheit eines 
jeden Mitgliedes der Landesregierung 
verlangen. 

(2) Die Mitglieder der Landesregierung 
und ihre Beauftragten haben zu den Sit-
zungen der Ausschüsse Zutritt. Mitglie-
der der Landesregierung haben Rede-
recht. Die oder der Vorsitzende des Aus-
schusses kann Beauftragten der Lan-
desregierung das Wort erteilen. 

(3) Die Mitglieder des Landesrech-
nungshofes und die Landesbeauftragten 
im Sinne von Artikel 74 der Verfassung 
des Landes Brandenburg haben zu den 
Sitzungen der Ausschüsse Zutritt. 

§ 83 § 83 

Ausschussprotokoll Ausschussprotokoll 

(1) Über jede Sitzung eines Ausschus- (1) unverändert 
ses wird ein Protokoll angefertigt. Es 
soll, soweit gesetzliche Bestimmungen 
oder die Verschlusssachenordnung 
nichts anderes regeln, mindestens ent- 
halten: 

1. die Tagesordnung, 

2. Beginn und Ende der Sitzung, 

3. die anwesenden Mitglieder des Aus- 
schusses, 

4. eine inhaltliche Wiedergabe der Be-
ratungen, die Abstimmungsergeb-
nisse sowie den vollen Wortlaut der 
Sachanträge und -beschlüsse als 
Anlage. 
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Bei nichtöffentlichen Sitzungen gemäß 
§ 80a Absatz 1 Satz 3 kann der Aus-
schuss beschließen, dass, abweichend 
von Satz 2 Nummer 4, nur die Be-
schlüsse festgehalten werden. 

(2) Der Entwurf des Protokolls der Sit-
zung soll, soweit gesetzliche Bestim-
mungen oder die Verschlusssachenord-
nung nichts anderes regeln, spätestens 
zwei Tage vor der folgenden planmäßi-
gen Ausschusssitzung an die Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder des 
Ausschusses sowie an das zuständige 
Mitglied der Landesregierung verteilt 
werden; für den Umgang mit Protokoll-
entwürfen über nichtöffentliche Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 1 o-
der 3 gilt § 80a Absatz 4 Satz 1 oder 2 
entsprechend. Der Ausschuss be-
schließt über die Richtigkeit des Proto-
kolls. 

(3) Die Landtagsverwaltung nimmt das 
Protokoll in Verwahrung. Die Verwah-
rung von Protokollen zu Beratungsge-
genständen, zu denen ein Geheimhal-
tungsbeschluss gemäß § 80b gefasst 
wurde, richtet sich nach der Verschluss-
sachenordnung. Einsichtnahme und 
Veröffentlichung bestimmen sich nach 
Anlage 11. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(2) Der Entwurf des Protokolls der Sit-
zung soll, soweit gesetzliche Bestim-
mungen oder die Verschlusssachenord-
nung nichts anderes regeln, spätestens 
zwei Tage vor der folgenden planmäßi-
gen Ausschusssitzung an die Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder des 
Ausschusses sowie an das zuständige 
Mitglied der Landesregierung verteilt 
werden; für den Umgang mit Protokoll-
entwürfen über nichtöffentliche Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 1 o-
der 3 gilt § 80a Absatz 4 Satz 1 oder 2 
entsprechend. Der Ausschuss be-
schließt über die Richtigkeit des Proto-
kolls. In seiner letzten Sitzung vor Ende 
der Wahlperiode beschließt der Aus-
schuss über das Verfahren bezüglich  
der noch nicht bestätigten Protokolle.  

(3) Einsichtnahme und Veröffentlichung 
der Protokolle bestimmen sich nach An-
lage 11. 

§ 84 
Wahlprüfungsausschuss 

(1) Für den Wahlprüfungsausschuss 
gilt das Wahlprüfungsgesetz. 

(2) Den Vorsitz erhält die stärkste Op-
positionsfraktion; die Stellvertretung er-
hält die stärkste die Regierung tragende 
Fraktion. 

§ 84 

unverändert 
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§ 85 

Petitionsausschuss 

(1) Für den Petitionsausschuss gilt das 
Petitionsgesetz. 

(2) Der Petitionsausschuss berät in 
nichtöffentlicher Sitzung, soweit nicht 
das Petitionsgesetz die Beratung einer 
Petition in öffentlicher Sitzung gestattet. 
Über die schutzwürdigen privaten Daten 
und Informationen aus Petitionen haben 
die Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder des Ausschusses Stillschweigen 
zu wahren; dies gilt auch für die Zeit 
nach dem Ausscheiden aus dem Land-
tag. Geheimhaltungsbeschlüsse gemäß 
§ 80b werden nicht gefasst. Eine Einstu-
fung von Petitionen und der dazugehöri-
gen Akten auf der Grundlage der Ver-
schlusssachenordnung erfolgt nicht. 

(3) Beschäftigte der Fraktionen, der 
Gruppen und der Mitglieder des Landta-
ges sowie sonstige Personen haben kei-
nen Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzun-
gen des Petitionsausschusses, soweit 
der Ausschuss nichts anderes be-
schließt. Der Zutritt der Bediensteten der 
Landtagsverwaltung richtet sich nach ei-
ner Richtlinie des Präsidiums. 

(4) Beschließt der Petitionsausschuss, 
dem Landtag eine Petition zur endgülti-
gen Beschlussfassung vorzulegen, oder 
wird dies von einer Fraktion oder zehn 
Mitgliedern des Landtages gemäß § 4 
Absatz 2 Satz 2 des Petitionsgesetzes 
beantragt, legt der Petitionsausschuss 
dem Landtag die Petition verbunden mit 
einer Beschlussempfehlung vor. 

(5) Abweichend von § 83 Absatz 1 
Satz 2 werden im Sitzungsprotokoll des 
Petitionsausschusses regelmäßig nur 
die Beschlüsse festgehalten. 

§ 85 

unverändert 
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(6) Für Presseerklärungen des Petiti-
onsausschusses gilt § 80b Absatz 4 ent-
sprechend. 

§86 §86 
Untersuchungsausschüsse Untersuchungsausschüsse 

Für Untersuchungsausschüsse gilt das Für Untersuchungsausschüsse gilt das 
Untersuchungsausschussgesetz. Gesetz über die Einsetzung und das 

Verfahren von Untersuchungsausschüs-
sen des Landtages Brandenburg. 

§87 §87 
Kommissionen Kommissionen 

(1) Die Einsetzung und das Verfahren (1) Die Einsetzung, die Zusammenset-
von Enquete-Kommissionen richten sich zunq und das Verfahren von Enquete- 
nach dem Enquete-Gesetz. Kommissionen richten sich nach dem 

Gesetz über die Enquete-Kommissio-
nen des Landtages Brandenburg. 

(2) Die Einsetzung und das Verfahren (2) Die Einsetzung, die Zusammenset-
der Parlamentarischen Kontrollkommis- zung und das Verfahren der Parlamen-
sion richten sich nach dem Brandenbur- tarischen Kontrollkommission richten 
gischen Verfassungsschutzgesetz. sich nach dem Brandenburgischen Ver- 

fassungsschutzgesetz. 

(3) Die Einsetzung und das Verfahren (3) Die Einsetzung, die Zusammenset-
der G 10-Kommission richten sich nach zunq und das Verfahren der G 10-Korn-
dem Gesetz zur Ausführung des Arti- mission richten sich nach dem Gesetz 
kel 10-Gesetzes. zur Ausführung des Artikel 10-Geset- 

zes. 
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Abschnitt 12 

Rat für Angelegenheiten der Sor- 
ben/Wenden beim Landtag 

§ 88 
Berufung der Mitglieder und Konsti-

tuierung 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident 
beruft die nach § 5 Absatz 2 des Sor-
benlWenden-Gesetzes gewählten Mit-
glieder des Rates für Angelegenheiten 
der Sorben/Wenden spätestens sechs 
Wochen nach Bekanntmachung des 
endgültigen Wahlergebnisses in ihr Amt 
und lädt sie zur konstituierenden Sitzung 
ein. Sie oder er übernimmt die Sitzungs-
leitung bis zur Wahl der oder des Vorsit-
zenden. 

(2) Bis zur Berufung der Mitglieder des 
Rates für Angelegenheiten der Sor-
ben/Wenden übernimmt dessen Aufga-
ben der bisherige Rat. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Abschnitt 12 

Rat für Angelegenheiten der Sor- 
ben/Wenden beim Landtag 

§ 88 

unverändert 

§ 89 
Aufgaben und Rechte 

(1) Der Rat für Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden wirkt an Entscheidun-
gen, die den Schutz, die Erhaltung und 
die Pflege der nationalen Identität und 
das Siedlungsgebiet der Sorben und 
Sorbinnen/Wenden und Wendinnen be-
treffen, mit. 

(2) Den Mitgliedern des Rates für Ange-
legenheiten der Sorben/Wenden sind 
die Beratungsmaterialien nach § 40 die-
ser Geschäftsordnung zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 89 

Aufgaben und Rechte 

(1) Der Rat für Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden wirkt an Entscheidun-
gen, die den Schutz, die Erhaltung und 
die Pflege der nationalen Identität und 
das Siedlungsgebiet der Sorbinnen und  
Sorben/Wendinnen und Wenden betref-
fen, mit. 

(2) unverändert 
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(3) Soweit Angelegenheiten nach Ab-
satz 1 in den Ausschüssen beraten wer-
den, sind die Mitglieder des Rates für 
Angelegenheiten der SorbenNVenden 
berechtigt, an den Sitzungen der Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilzu-
nehmen. 

(3) u nverändert 

(4) Stellungnahmen des Rates für An- (4) unverändert 
gelegenheiten der Sorben/Wenden zu 
Gesetzentwürfen, Anträgen oder Ent- 
schließungsanträgen sind auf die Ta- 
gesordnung des jeweiligen Ausschus- 
ses zu setzen. 

§ 90 

Unterstützung durch die Landtags-
verwaltung 

Die Landtagsverwaltung unterstützt den 
Rat für Angelegenheiten der Sor-
benNVenden. 

§ 90 

unverändert 

Abschnitt 13 Abschnitt 13 

Sonderregelungen nach der Verfas- Sonderregelungen nach der Verfas- 
sung des Landes Brandenburg sung des Landes Brandenburg 

§ 91 
§91 

Verfahren bei der Wahl der Verfas- Verfahren bei der Wahl der Verfas- 
sungsrichterinnen und Verfassungs- sungsrichterinnen und Verfassungs- 

richter richter 

(1) Die Aufgaben des Ausschusses ge- (1) unverändert 
mäß Artikel 112 Absatz 4 Satz 4 der 
Verfassung des Landes Brandenburg 
und gemäß § 4 des Verfassungsge-
richtsgesetzes Brandenburg werden 
vom Hauptausschuss wahrgenommen. 
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(2) Wird es nach dem Verfassungsge- (2) unverändert 
richtsgesetz Brandenburg erforderlich, 
die Präsidentin oder den Präsidenten, 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten oder weitere Verfassungsrichte-
rinnen und Verfassungsrichter zu wäh-
len, hat der Hauptausschuss Vorschläge 
zur Wahl zu beraten. 

(3) Die Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Wahl in das Verfassungsgericht 
werden von den Mitgliedern des Haupt-
ausschusses benannt. 

(4) Der Hauptausschuss prüft, ob die 
vorgeschlagenen Personen die Voraus-
setzungen der §§ 2 und 3 des Verfas-
sungsgerichtsgesetzes Brandenburg er-
füllen. Er fordert von ihnen die Erklärung 
nach § 3 Absatz 1 dieses Gesetzes an. 

(5) Der Hauptausschuss berät über An-
gelegenheiten gemäß Absatz 1 nach 
Maßgabe des § 80a Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 3 in nichtöffentlicher Sit-
zung. Die Ausschussmitglieder sind zum 
Stillschweigen über die ihnen bekannt 
gewordenen persönlichen Verhältnisse 
der Vorgeschlagenen sowie über die Er-
örterungen hierüber verpflichtet.  

(3) Die Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Wahl in das Verfassungsgericht 
werden von den Mitgliedern des Haupt-
ausschusses in einer vom Hauptaus-
schuss zu bestimmenden Frist benannt. 
Andere Wahlvorschläge von Mitgliedern  
des Landtages, Gruppen oder Fraktio-
nen können dem Hauptausschuss inner-
halb dieser Frist zugeleitet werden. Die  
Präsidentin oder der Präsident informiert 
die Mitglieder des Landtages über die 
Frist.  

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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(6) Der Hauptausschuss führt eine Eini-
gung über einen gemeinsamen Wahl-
vorschlag herbei und strebt dabei eine 
angemessene Vertretung der politi-
schen Kräfte des Landes an. Kommt 
eine Einigung zustande, unterbreitet der 
Hauptausschuss dem Landtag einen ge-
meinsamen Antrag mit Wahlvorschlag. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(6) Der Hauptausschuss führt eine Eini-
gung über einen gemeinsamen Wahl-
vorschlag herbei und strebt dabei eine 
angemessene Vertretung der politi-
schen Kräfte des Landes an. Kommt 
eine Einigung zustande, unterbreitet der 
Hauptausschuss dem Landtag einen ge-
meinsamen Antrag mit Wahlvorschlag. 
Berücksichtigt der gemeinsame Antrag 
Vorschläge nach Absatz 3 Satz 2 nicht,  
können diese Kandidatinnen oder Kan-
didaten dem Landtag ebenfalls zur Wahl  
vorgeschlagen werden.  

(7) Kommt eine Einigung nicht zu- (7) Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, wählt der Landtag auf Vorschlag stande, wählt der Landtag auf Vorschlag 
der Fraktionen. Dabei ist die angemes- der Fraktionen, Gruppen oder Mitglieder 
sene Vertretung der politischen Kräfte des Landtages aus dem Kreis der Kan-
des Landes anzustreben. Vor der Wahl didatinnen oder Kandidaten nach Ab-
hat der Hauptausschuss die Vorausset- satz 3. Bei der Wahl ist anzustreben,  
zungen nach den §§ 2 und 3 des Verlas- dass die politischen Kräfte des Landes 
sungsgerichtsgesetzes Brandenburg zu angemessen mit Vorschlägen vertreten  
prüfen und die erforderlichen Anhörun- sind. 
gen durchzuführen.  

§ 92 
§ 92 

Verfahren bei der Wahl der Mitglie- 
der des Landesrechnungshofes 

(1) Die Aufgaben des Ausschusses ge-
mäß Artikel 107 Absatz 2 Satz 2 der 
Verfassung des Landes Brandenburg 
sowie §§ 3 und 4 des Landesrech-
nungshofgesetzes werden vom Aus-
schuss für Haushaltskontrolle wahrge-
nommen. 

(2) Unterbreitet die Präsidentin oder der 
Präsident des Landesrechnungshofes 
Wahlvorschläge, leitet die Präsidentin o-
der der Präsident des Landtages diese 
Vorschläge an den Ausschuss für Haus-
haltskontrolle weiter. 

Verfahren bei der Wahl der Mitglie- 
der des Landesrechnungshofes 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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(3) Für die Beratungen des Ausschus- (3) Für die Beratungen des Ausschus-
ses für Haushaltskontrolle über Angele- ses für Haushaltskontrolle über Angele-
genheiten gemäß Absatz 1 gilt § 91 Ab- genheiten gemäß Absatz 1 gilt § 91 Ab-
satz 5 entsprechend. Der Ausschuss für satz 5 entsprechend. Der Ausschuss für 
Haushaltskontrolle kann unter den Be- Haushaltskontrolle kann unter den Be-
werbungen eine Vorauswahl treffen und werbungen eine Vorauswahl treffen und 
unterbreitet nach Anhörung der ausge- unterbreitet nach Anhörung der ausge-
wählten Personen dem Landtag einen wählten Personen dem Landtag einen 
Antrag mit Wahlvorschlag. Kommt eine Antrag mit Wahlvorschlag. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, wählt der Land- Einigung nicht zustande, wählt der Land- 
tag auf Vorschlag der Fraktionen. tag aus dem Kreise der angehörten Per- 

sonen auf Vorschlag der Fraktionen, 
Gruppen oder Mitglieder des Landtages. 

§ 93 

Verfahren bei der Wahl der oder des 
Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht 

(1) Die Aufgaben des Ausschusses ge-
mäß Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg und 
§ 22 des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes werden von dem für In-
neres zuständigen Ausschuss wahrge-
nommen. 

(2) Für die Beratungen des für Inneres 
zuständigen Ausschusses über Angele-
genheiten gemäß Absatz 1 gilt § 91 Ab-
satz 5 entsprechend. Der für Inneres zu-
ständige Ausschuss kann unter den Be-
werbungen eine Vorauswahl treffen und 
unterbreitet nach Anhörung der ausge-
wählten Personen dem Landtag einen 
Antrag mit Wahlvorschlag. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, wählt der Land-
tag auf Vorschlag der Fraktionen. 

§ 93 

Verfahren bei der Wahl der oder des 
Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht 

(1) unverändert 

(2) Für die Beratungen des für Inneres 
zuständigen Ausschusses über Angele-
genheiten gemäß Absatz 1 gilt § 91 Ab-
satz 5 entsprechend. Der für Inneres zu-
ständige Ausschuss kann unter den Be-
werbungen eine Vorauswahl treffen und 
unterbreitet nach Anhörung der ausge-
wählten Personen dem Landtag einen 
Antrag mit Wahlvorschlag. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, wählt der Land-
tag aus dem Kreise der angehörten Per-
sonen auf Vorschlag der Fraktionen, 
Gruppen oder Mitglieder des Landtages. 



87 

Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 94 § 94 
Verfahren nach Artikel 94 der Verfas- 

sung des Landes Brandenburg, 
sonstige Informationen über Vorha- 

ben der Europäischen Union 

(1) Unterrichtungen der Landesregie-
rung gemäß Artikel 94 der Verfassung 
des Landes Brandenburg an den Land-
tag werden nach deren Übermittlung an 
die Mitglieder des Landtages verteilt. 

(2) Beantragt ein Mitglied des Landta-
ges innerhalb einer Woche nach Vertei-
lung der Unterrichtung schriftlich eine 
Befassung des Landtages, so übermit-
telt die Präsidentin oder der Präsident 
die Angelegenheit an den fachlich zu-
ständigen Ausschuss zur Unterbreitung 
einer Beschlussempfehlung an den 
Landtag; für Angelegenheiten der Euro-
päischen Union, insbesondere im Rah-
men des Subsidiaritätsfrühwarnsys-
tems, ist dies in der Regel der für Euro-
paangelegenheiten zuständige Aus-
schuss. Der Ausschuss kann im Rah-
men seiner Beratung Stellungnahmen 
anderer Ausschüsse einholen. Für die 
anschließende Behandlung durch den  
Landtag gilt die Frist des § 42 Absatz 1  
Satz 2.  

(3) In eilbedürftigen Angelegenheiten 
entscheidet der fachlich zuständige Aus-
schuss anstelle des Landtages über 
dessen Stellungnahme. Eilbedürftig sind 
Angelegenheiten, über die nach dem 
vom Präsidium festgelegten Terminplan 
der Landtag nicht mehr rechtzeitig be-
schließen kann. Die Präsidentin oder der 
Präsident informiert die Mitglieder des 
Landtages über den Beschluss des Aus-
schusses. 

Verfahren nach Artikel 94 der Verfas- 
sung des Landes Brandenburg, 

sonstige Informationen über Vorha- 
ben der Europäischen Union 

(1) Unterrichtungen der Landesregie-
rung gemäß Artikel 94 der Verfassung 
des Landes Brandenburg an den Land-
tag und Frühwarndokumente werden 
nach deren Übermittlung an die Mitglie-
der des Landtages verteilt. 

(2) Beantragt ein Mitglied des Landta-
ges innerhalb einer Woche nach Vertei-
lung der Unterrichtung oder des Früh-
warndokuments schriftlich eine Befas-
sung des Landtages, so übermittelt die 
Präsidentin oder der Präsident die Ange-
legenheit an den fachlich zuständigen 
Ausschuss zur Unterbreitung einer Be-
schlussempfehlung an den Landtag; für 
Angelegenheiten der Europäischen 
Union, insbesondere im Rahmen des 
Subsidiaritätsfrühwarnsystems, ist dies 
in der Regel der für Europaangelegen-
heiten zuständige Ausschuss. Der Aus-
schuss kann im Rahmen seiner Bera-
tung Stellungnahmen anderer Aus-
schüsse einholen. 

(3) unverändert 
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(4) Die vom Ausschuss gemäß Ab-  (4) unverändert 
satz 3 getroffene Entscheidung ist ab-
schließend, wenn nicht eine Fraktion o-
der ein Fünftel der Mitglieder des Land-
tages innerhalb einer Woche nach der 
Information im Sinne des Absatzes 3 
Satz 3 schriftlich beantragen, die Ange-
legenheit dem Landtag zur Entschei-
dung vorzulegen. 

(5) Unterrichtungen der Landesregie-  (5) Unterrichtungen der Landesregie-
rung gemäß Artikel 94 der Verfassung rung gemäß Artikel 94 der Verfassung 
des Landes Brandenburg an den für Eu-  des Landes Brandenburg an den für Eu-
ropaangelegenheiten zuständigen Aus-  ropaangelegenheiten zuständigen Aus-
schuss werden nach deren Übermittlung schuss werden nach deren Übermittlung 
an die Mitglieder des Ausschusses ver-  an die Mitglieder des Ausschusses ver-
teilt. Der Ausschuss erarbeitet eine Be-  teilt. Der Ausschuss erarbeitet eine Be-
schlussempfehlung an den Landtag, so-  schlussempfehlung an den Landtag, so-
fern ein Mitglied des Ausschusses dies fern ein Mitglied des Ausschusses dies 
innerhalb einer Woche nach Verteilung innerhalb einer Woche nach Verteilung 
der Unterrichtung schriftlich bei der oder der Unterrichtung schriftlich bei der oder 
dem Vorsitzenden beantragt. Absatz 2 dem Vorsitzenden beantragt. Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. In eilbe-  Satz 2 gilt entsprechend. In eilbedürfti-
dürftigen Angelegenheiten findet das gen Angelegenheiten findet das Verfah-
Verfahren gemäß Absatz 3 und 4 An-  ren gemäß Absatz 3 und 4 Anwendung. 
wendung. 
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(6) Sonstige Informationen über Vorha-
ben der Europäischen Union erhalten  
die Mitglieder des Landtages und Aus-
schüsse von der Kontakt- und Informati-
onsstelle des Landtages in Brüssel. Im 
Rahmen dieser Informationen kenn-
zeichnet die Kontakt- und Informations-
stelle die für den Landtag relevanten  
Themen, bei denen sie eine Befassung 
im Landtag empfiehlt. Die Präsidentin o-
der der Präsident kann die gekennzeich-
neten Themen jeweils an den fachlich  
zuständigen Ausschuss zur Beratung  
sowie an den für Europaangelegenhei-
ten zuständigen Ausschuss zur Kennt-
nis übermitteln. Daneben kann jedes  
Mitglied eines Fachausschusses bean-
tragen, dass dieser Ausschuss ein von  
der Kontakt- und Informationsstelle 
übermitteltes Thema behandelt. Der für 
Europaangelegenheiten zuständige  
Ausschuss ist von der oder dem Vorsit-
zenden des Fachausschusses über den  
Antrag zu informieren. Werden Themen  
von mehreren Ausschüssen beraten,  
legt die Präsidentin oder der Präsident 
die Federführung fest. Das Präsidium  
beschließt allgemeine Regelungen zu  
den Einzelheiten des Verfahrens und 
legt dabei auch fest, unter welchen Vo-
raussetzungen der Entwurf der Stellung-
nahme eines Ausschusses als Stellung-
nahme des Landtages gilt. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(6) Zum Zwecke der frühzeitigen Befas-
sung mit Vorhaben der Europäischen 
Union informiert die Kontakt- und Infor-
mationsstelle des Landtages in Brüssel 
die Mitglieder des Landtages, den für 
Europaangelegenheiten zuständigen 
Ausschuss und die übrigen Fachaus-
schüsse im Rahmen der fachlichen Zu-
ständigkeiten. Einordnungen der Kon-
takt- und Informationsstelle des Landta-
ges zu Frühwarndokumenten werden  
daher entsprechend der berührten Poli-
tikbereiche auch den fachlich zuständi-
gen Ausschüssen des Landtages über-
mittelt. 
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Abschnitt 14 

Niederschrift der Beratungen und 
Beurkundung ihrer Ergebnisse 

§ 95 

Plenarprotokoll 

(1) Über jede Sitzung des Landtages 
wird ein Wortprotokoll angefertigt. Die 
Plenarprotokolle werden gedruckt und  
an die Mitglieder des Landtages, die 
Fraktionen, die Gruppen, die Mitglieder 
der Landesregierung, die Präsidentin o-
der den Präsidenten des Landesrech-
nungshofes, die Landesbeauftragten im 
Sinne von Artikel 74 der Verfassung des 
Landes Brandenburg sowie den Rat für 
Angelegenheiten der Sorben/Wenden 
verteilt; das Präsidium kann stattdessen  
ein Verfahren zur elektronischen Vertei-
lung des Plenarprotokolls festlegen. Das 
Plenarprotokoll enthält: 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Abschnitt 14 

Niederschrift der Beratungen und 
Beurkundung ihrer Ergebnisse 

§ 95 

Plenarprotokoll 

(1) Über jede Sitzung des Landtages 
wird ein Wortprotokoll angefertigt. Die 
Plenarprotokolle werden an die Mitglie-
der des Landtages, die Fraktionen, die 
Gruppen, die Mitglieder der Landesre-
gierung, die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Landesrechnungshofes, die 
Landesbeauftragten im Sinne von Arti-
kel 74 der Verfassung des Landes Bran-
denburg sowie den Rat für Angelegen-
heiten der Sorben/Wenden verteilt. Das 
Plenarprotokoll enthält: 

1. Inhaltsübersicht, 1. unverändert 

2. Wiedergabe alles Gesprochenen, 2. unverändert 

3. die Namen der Rednerinnen und 3. unverändert 
Redner, 

4. die zu den einzelnen Gegenständen 4. unverändert 
gefassten Beschlüsse in ihrem 
Wortlaut mit dem Abstimmungser- 
gebnis, 

5. alle ausdrücklich zur Niederschrift 5. 
abgegebenen Erklärungen, 

6. die Abstimmungslisten namentlicher 6. 
Abstimmungen, 

7. die Anwesenheitslisten gemäß § 3 7. 
Absatz 3. 

unverändert 

unverändert 

unverändert 
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(2) Jede Rednerin und jeder Redner er-  (2) Jede Rednerin und jeder Redner er-
hält vor dem Druck die stenografisch  hält vor der Verteilung des Protokolls die 
aufgenommene Niederschrift ihrer oder Stenografisch aufgenommene Nieder-
seiner Rede zur Durchsicht und etwa er-  schrift ihrer oder seiner Rede zur Durch- 
forderlichen Berichtigung zugestellt. sicht und etwa erforderlichen Berichti- 

gung zugestellt. 

(3) Die gedruckte Rede soll eine ge-  (3) Die im Protokoll enthaltene Rede 
treue Wiedergabe des gesprochenen soll eine getreue Wiedergabe des ge-
Wortes sein. Die Rednerin oder der Red-  sprochenen Wortes sein. Die Rednerin 
ner ist daher nur berechtigt, Unrichtigkei-  oder der Redner ist daher nur berechtigt, 
ten und sprachliche Fehler zu beseiti-  Unrichtigkeiten und sprachliche Fehler 
gen. Berichtigungen dürfen den Sinn der zu beseitigen. Berichtigungen dürfen 
Rede oder ihrer einzelnen Teile nicht än-  den Sinn der Rede oder ihrer einzelnen 
dern. Teile nicht ändern. 

(4) Wird die stenografisch aufgenom-  (4) Wird die Stenografisch aufgenom-
mene und nach Absatz 2 zugestellte mene und nach Absatz 2 zugestellte 
Niederschrift nicht innerhalb eines Ta-  Niederschrift nicht innerhalb eines Ta-
ges zurückgesandt, wird sie mit dem ges zurückgesandt, wird sie mit dem 
Vermerk „Von der Rednerin/dem Red-  Vermerk „Von der Rednerin/dem Red-
ner nicht überprüft unverändert in Druck ner nicht überprüft" unverändert in Druck 
gegeben. gegeben. 

(5) Wird die Berichtigung nach Absatz 2 (5) unverändert 
beanstandet und keine Verständigung 
mit der Rednerin oder dem Redner er- 
zielt, ist die Entscheidung der Präsiden- 
tin oder des Präsidenten einzuholen. 

(6) Die Fraktionen, die Gruppen und die (6) Die Fraktionen, die Gruppen und die 
Landesregierung erhalten vor der Prü-  Landesregierung erhalten vor der Prü-
fung der Reden durch die Rednerinnen fung der Reden durch die Rednerinnen 
und Redner eine vorläufige stenogra-  und Redner eine vorläufige Stenogra-
fisch aufgenommene Niederschrift zur fisch aufgenommene Niederschrift zur 
internen Unterrichtung. Aus der vorläufi-  internen Unterrichtung. Aus der vorläufi-
gen stenografisch aufgenommenen Nie-  gen Stenografisch aufgenommenen 
derschrift darf nur von der Rednerin oder Niederschrift darf nur von der Rednerin 
dem Redner selbst wörtlich zitiert wer-  oder dem Redner selbst wörtlich zitiert 
den. werden. 
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§ 96 

Beschlussprotokoll 

(1) Über jede Sitzung des Landtages 
wird ein Beschlussprotokoll gefertigt 
das von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten unterschrieben wird. Es wird an 
die Mitglieder des Landtages verteilt und 
gilt als genehmigt, wenn bis Ablauf einer 
Woche seit der Verteilung kein Ein-
spruch erhoben wird. 

(2) Wird die Fassung des Beschluss-
protokolls beanstandet und der Ein-
spruch nicht durch eine Erklärung der in 
der Sitzung amtierenden Präsidentin o-
der des in der Sitzung amtierenden Prä-
sidenten behoben, befragt die Präsiden-
tin oder der Präsident den Landtag. Wird 
der Einspruch für begründet erachtet, ist 
die neue Fassung der beanstandeten 
Stelle noch während der Sitzung vorzu-
legen. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 96 

Beschlussprotokoll 

(1) Über jede Sitzung des Landtages 
wird ein Beschlussprotokoll gefertigt. Es 
wird an die Mitglieder des Landtages 
verteilt und gilt als genehmigt, wenn bis 
Ablauf einer Woche seit der Verteilung 
kein Einspruch erhoben wird. 

(2) unverändert 

§ 97 
Ausfertigung und Zustellung 

Die vom Landtag gefassten Beschlüsse 
werden durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten ausgefertigt und, soweit sie 
Angelegenheiten aus dem Zuständig-
keitsbereich der Landesregierung be-
treffen, der Ministerpräsidentin oder 
dem Ministerpräsidenten zugestellt. 

§ 97 

Ausfertigung und Zustellung 

Die vom Landtag gefassten Beschlüsse 
werden durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten ausgefertigt und, soweit sie 
Angelegenheiten aus dem Zuständig-
keitsbereich der Landesregierung be-
treffen, der Ministerpräsidentin oder 
dem Ministerpräsidenten übermittelt. 
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Abschnitt 15 

Sonstige Bestimmungen 

§ 98 

Verteilung der Parlamentspapiere 

Abschnitt 15 

Sonstige Bestimmungen 

§ 98 

Verfahren zur Behandlung von Ge- 
genständen gemäß Volksabstim- 

mungsgesetz 

 

    

(1) Einladungen, Drucksachen und alle Das Verfahren zur Behandlung von 
sonstigen Parlamentspapiere gelten als Volksinitiativen und Volksbegehren rich- 
verteilt, wenn sie den Fraktionsge- tet sich nach dem Volksabstimmungsge- 
schäftsstellen zugestellt oder elektro- setz. 
nisch veröffentlicht sind. Soweit Mitglie-
der des Landtages keiner Fraktion ange-
hören, gilt die Verteilung mit Zustellung 
in das Postfach bei der Geschäftsstelle  
des Landtages als vorgenommen. Das  
Nähere regelt Anlage 9 dieser Ge-
schäftsordnung.  

(2) An einem Sitzungstag gelten die entfällt 
Drucksachen als zugestellt, wenn sie 
den Mitgliedern des Landtages auf ihre  
Plätze gelegt wurden.  

§ 99 

Mitteilungen der Präsidentin oder 
des Präsidenten 

§ 99 

Informationen der Präsidentin oder 
des Präsidenten 

(1) Zur Unterrichtung der Mitglieder des (1) Zur Unterrichtung der Mitglieder des 
Landtages gibt die Präsidentin oder der Landtages gibt die Präsidentin oder der 
Präsident offizielle Mitteilungen heraus. Präsident offizielle Informationen her-

aus. 

(2) Eingaben zu allgemeinen Belangen, (2) Eingaben zu allgemeinen Belangen, 
die der Präsidentin oder dem Präsiden- die der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten schriftlich zugegangen sind, werden, ten schriftlich zugegangen sind, werden, 
soweit sie keine Petitionen und nach In- soweit sie keine Petitionen und nach In-
halt und Form dazu geeignet sind, den halt und Form dazu geeignet sind, an die 
Mitgliedern des Landtages von der Prä- Mitglieder des Landtages von der Präsi-
sidentin oder dem Präsidenten als Zu- dentin oder dem Präsidenten als Zu- 
schriften bekannt gegeben. schriften verteilt. 
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§ 100 
§ 100 

Abweichungen von der Geschäfts- unverändert 
ordnung 

Abweichungen von den Vorschriften der 
Geschäftsordnung sind unzulässig, 
wenn mindestens fünf Mitglieder des 
Landtages widersprechen. In den Aus-
schüssen und anderen parlamentari-
schen Gremien sind Abweichungen im 
Einzelfall nur zulässig, soweit sie sich in-
nerhalb des Aufgabenkreises des jewei-
ligen Gremiums bewegen und kein Mit-
glied des Gremiums widerspricht. 

§ 101 
§ 101 

Auslegung der Geschäftsordnung 

Über die Auslegung der Geschäftsord-
nung entscheidet in Einzelfällen das 
Präsidium. Eine grundsätzliche, über 
den Einzelfall hinausgehende Ausle-
gung entscheidet der Hauptausschuss. 

unverändert 

§ 102 § 102 
Fristenberechnung unverändert 

Bei Fristen, die nach Tagen berechnet 
werden, wird der Tag der Verteilung der 
Drucksachen nicht mitgerechnet. Fällt 
der letzte Tag einer Frist auf einen Sonn-
abend, Sonntag oder einen Feiertag, tritt 
an seine Stelle der folgende Werktag. 

§ 103 § 103 

Eilverfahren im Präsidium und in den Eilverfahren im Präsidium und in den 
Ausschüssen Ausschüssen 

(1) Bei besonderer Eilbedürftigkeit kön- (1) unverändert 
nen Angelegenheiten im Ausnahmefall 
im Eilverfahren behandelt werden. 
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(2) Jedem Mitglied des Präsidiums oder 
eines Ausschusses ist dazu einzeln die 
entsprechende Vorlage schriftlich zu 
übermitteln, einschließlich einer Fristset-
zung für Rückäußerungen. Die Frist soll 
mindestens 48 Stunden betragen. 

(3) Rückäußerungen haben schriftlich 
zu erfolgen. Im Falle einer nicht fristge-
mäßen Rückäußerung gilt dies als Ab-
lehnung. 

(4) Beantragt ein Mitglied des Präsidi-
ums oder eines Ausschusses Änderun-
gen zu einer Vorlage, gilt die Zustim-
mung als nicht erteilt. Die Entscheidung  
über die Änderungen und die Vorlage  
insgesamt sind bis zur nächsten Sitzung 
des Präsidiums oder des Ausschusses  
auszusetzen.  

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(2) Jedem Mitglied des Präsidiums oder 
eines Ausschusses ist dazu einzeln die 
entsprechende Vorlage gemäß An-
lage 9 § 5 zu übermitteln, einschließlich 
einer Fristsetzung für Rückäußerungen. 
Die Frist soll mindestens 48 Stunden be-
tragen. 

(3) Rückäußerungen haben gemäß An-
lage 9 § 5 zu erfolgen. Im Falle einer 
nicht fristgemäßen Rückäußerung gilt 
dies als Ablehnung. 

(4) Beantragt ein Mitglied des Präsidi-
ums oder eines Ausschusses Änderun-
gen zu einer Vorlage, gilt die Zustim-
mung als nicht erteilt. 

(5) Die Präsidentin oder der Präsident (5) unverändert 
oder die oder der Vorsitzende des Aus- 
schusses informiert über das Ergebnis 
des Eilverfahrens in der nächsten Sit- 
zung des Präsidiums oder des Aus- 
schusses. 

§ 104 

Behandlung unerledigter Beratungs-
materialien am Ende der Wahlperi- 

ode 

Am Ende der Wahlperiode gelten alle 
Beratungsmaterialien (§ 40 dieser Ge-
schäftsordnung) als erledigt. Dies gilt 
nicht für plebiszitäre Verfahren nach den 
Artikeln 76 bis 78 der Verfassung des 
Landes Brandenburg und für Petitionen. 

§ 105 

Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt am 
 in Kraft. 

§ 104 

unverändert 

§ 105 
entfällt 
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Anlage 1 

Festlegung der Rededauer während 
der Plenarsitzung 

des Landtages Brandenburg) 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 1 

Festlegung der Rededauer während 
der Plenarsitzung 

des Landtages Brandenburg*) 

Redezeit SPD AFD CDU BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

DIE 
LINKE 

BVB/FW LReg Gesamt 

1 3 3 3 3 3 3 3 21 

2 5 5 5 5 5 5 5 35 

3 15 14 9 6 6 5 15 70 

4 21 19 12 8 8 5 21 94 

5 26 24 16 11 11 5 26 119 

6 32 30 19 13 13 6 32 145 

Weitere Vereinbarungen: 

Aktuelle Stunde: 
Redezeit 3; 5 Minuten Bonus für 

Einbringende**) 
- Gesetzentwürfe, Anträge 

und Große Anfragen: 3 bzw. 
5 Minuten Bonus für Einbringende**) 

- Regierungserklärungen: 
Debatte mit gleichen Zeiten für 

jede Fraktion 

- Haushaltsgesetz: 
Debatte wird gesondert geregelt 

- Berichte und Unterrichtungen 
der Landesregierung: 

Debatte auf Antrag 

Als angemessene Rededauer stehen 
einer Gruppe von drei Mitgliedern des 
Landtages in der Regel 30 Minuten, 
einer Gruppe von vier Mitgliedern des 
Landtages in der Regel 35 Minuten und 
einem fraktionslosen Mitglied des 
Landtages in der Regel acht Minuten je  

Weitere Vereinbarungen: 

- Aktuelle Stunde: 
Redezeit 3; 5 Minuten Bonus für 

Einbringende**) 
Gesetzentwürfe, Anträge 
und Große Anfragen: 3 bzw. 
5 Minuten Bonus für Einbringende**) 

- Regierungserklärungen: 
Debatte mit gleichen Zeiten für 

jede Fraktion 

- Haushaltsgesetz: 
Debatte wird gesondert geregelt 

- Berichte und Unterrichtungen 
der Landesregierung: 

Debatte auf Antrag 

Als angemessene Rededauer stehen 
einer Gruppe von drei Mitgliedern des 
Landtages in der Regel 30 Minuten, 
einer Gruppe von vier Mitgliedern des 
Landtages in der Regel 35 Minuten und 
einem fraktionslosen Mitglied des 
Landtages in der Regel acht Minuten je 



Sitzung zur Verfügung. Bei 
Plenarsitzungen, die sich über zwei 
Sitzungstage erstrecken, erhöht sich die 
Rededauer einer Gruppe von drei 
Mitgliedern des Landtages auf 
45 Minuten, bei einer Gruppe von vier 
Mitgliedern des Landtages auf 
50 Minuten sowie bei einem 
fraktionslosen Mitglied des Landtages 
auf zwölf Minuten. Soweit der vom 
Präsidium gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 
beschlossene Entwurf der 
Tagesordnung für den zweiten 
Sitzungstag eine reine Sitzungsdauer 
von mehr als vier Stunden ausweist, 
erhöht sich die Rededauer einer Gruppe 
von drei Mitgliedern des Landtages auf 
60 Minuten, bei einer Gruppe von vier 
Mitgliedern des Landtages auf 
70 Minuten sowie bei einem 
fraktionslosen Mitglied des Landtages 
auf 16 Minuten. Die Redezeit kann die 
Gruppe oder das fraktionslose Mitglied 
des Landtages auf einzelne 
Beratungsgegenstände einschließlich 
der Aktuellen Stunde verteilen; dies gilt 
auch über die einzelnen Sitzungstage 
einer Plenarsitzungswoche hinweg. Ein 
Redebeitrag soll dabei nicht länger als 
derjenige Redebeitrag sein, welcher der 
kleinsten Fraktion zusteht. Über 
Ausnahmen zur Rededauer und 
Aufteilung der Redebeiträge entscheidet 
die Präsidentin oder der Präsident auf 
Ersuchen der Gruppe oder des 
fraktionslosen Mitgliedes des Landtages. 

Sitzung zur Verfügung. Bei 
Plenarsitzungen, die sich über zwei 
Sitzungstage erstrecken, erhöht sich die 
Rededauer einer Gruppe von drei 
Mitgliedern des Landtages auf 
45 Minuten, bei einer Gruppe von vier 
Mitgliedern des Landtages auf 
50 Minuten sowie bei einem 
fraktionslosen Mitglied des Landtages 
auf zwölf Minuten. Soweit der vom 
Präsidium gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 
beschlossene Entwurf der 
Tagesordnung für den zweiten 
Sitzungstag eine reine Sitzungsdauer 
von mehr als vier Stunden ausweist, 
erhöht sich die Rededauer einer Gruppe 
von drei Mitgliedern des Landtages auf 
60 Minuten, bei einer Gruppe von vier 
Mitgliedern des Landtages auf 
70 Minuten sowie bei einem 
fraktionslosen Mitglied des Landtages 
auf 16 Minuten. Die Redezeit kann die 
Gruppe oder das fraktionslose Mitglied 
des Landtages auf einzelne 
Beratungsgegenstände einschließlich 
der Aktuellen Stunde verteilen; dies gilt 
auch über die einzelnen Sitzungstage 
einer Plenarsitzungswoche hinweg. Ein 
Redebeitrag soll dabei nicht länger als 
derjenige Redebeitrag sein, welcher der 
kleinsten Fraktion zusteht. Über 
Ausnahmen zur Rededauer und 
Aufteilung der Redebeiträge entscheidet 
die Präsidentin oder der Präsident auf 
Ersuchen der Gruppe oder des 
fraktionslosen Mitgliedes des Landtages. 

vorbehaltlich des Losentscheides des 
Präsidiums am 18. September 2019 gemäß 
§ 9 Satz 2 der Geschäftsordnung 

**) Bei mehreren Einbringenden Bonus für nur 
eine oder einen der Einbringenden. Bringt 
dieselbe oder derselbe Einbringende 
mehrere Gesetzentwürfe oder Anträge zu 
demselben Regelkreis ein und werden diese 
in Verbindung miteinander unter einem 
Tagesordnungspunkt beraten, so steht der 
oder dem Einbringenden nur ein Bonus von 
3 bzw. 5 Minuten zu. Von einem 
einheitlichen Regelkreis ist jedenfalls dann 
auszugehen, wenn  

vorbehaltlich des Losentscheides des 
Präsidiums am 18. September 2019 gemäß 
§ 9 Satz 2 der Geschäftsordnung 
Bei mehreren Einbringenden Bonus für nur 
eine oder einen der Einbringenden. Werden 
verschiedene Beratungsgegenstände zu  
einem Tagesordnungspunkt 
zusammengefasst, bleibt jedem der 
Einbringenden der Bonus erhalten. Bringt 
dieselbe oder derselbe Einbringende 
mehrere Gesetzentwürfe oder Anträge zu 
demselben Regelkreis ein und werden diese 
in Verbindung miteinander unter einem 
Tagesordnungspunkt beraten, so steht der 
oder dem Einbringenden nur ein Bonus von 



mit mehreren Gesetzentwürfen 
dasselbe Gesetz geändert werden soll 
oder 
Anträge sich auf denselben 
Sachverhalt beziehen, sich jeweils mit 
Teilaspekten desselben Themas 
befassen und im Wesentlichen 
übereinstimmende Ziele verfolgen. 

3 bzw. 5 Minuten zu. Von einem 
einheitlichen Regelkreis ist jedenfalls dann 
auszugehen, wenn 
a) mit mehreren Gesetzentwürfen 

dasselbe Gesetz geändert werden soll 
oder 

b) Anträge sich auf denselben 
Sachverhalt beziehen, sich jeweils mit 
Teilaspekten desselben Themas 
befassen und im Wesentlichen 
übereinstimmende Ziele verfolgen. 
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Anlage 2 

Richtlinie für die Fragestunde 

1. Jedes Mitglied des Landtages ist 
berechtigt, kurze mündliche 
Anfragen an die Landesregierung zu 
richten. Die Anfragen sind 
spätestens eine Woche vor der 
Fragestunde schriftlich oder in  
elektronischer Form einzubringen.  
Das Nähere regelt Anlage 9 dieser 
Geschäftsordnung. 

2. Die Dauer der Fragestunde soll 
60 Minuten nicht übersteigen. Die 
Präsidentin oder der Präsident kann  
im Einvernehmen mit einer 
Vizepräsidentin oder einem  
Vizepräsidenten, die sich nach in der 
Reihenfolge der Stärke der 
Fraktionen bestimmen,  
ausnahmsweise Fragen von 
offensichtlich dringendem 
öffentlichen Interesse (Dringliche 
Anfragen) für die Fragestunde 
zulassen, wenn sie spätestens am 
zweiten Werktag vor der Sitzung bis 
13 Uhr eingereicht werden. 
Dringliche Anfragen werden zu 
Beginn der Fragestunde aufgerufen. 
Liegen zum selben Fragenkreis 
bereits Fragen vor, werden sie 
ebenfalls vorgezogen und haben 
Vorrang vor der Dringlichen Anfrage. 

3. Zulässig sind aktuelle Einzelfragen 
aus dem Bereich der Landespolitik 
und der Verwaltung, soweit die 
Landesregierung unmittelbar oder 
mittelbar verantwortlich ist. 

4. Anfragen müssen kurzgefasst sein 
und dürfen nur eine konkrete Frage 
enthalten. Diese darf nicht in 
mehrere Unterfragen unterteilt 
werden. Es kann jedoch als  

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 2 

Richtlinie für die Fragestunde 

1. Jedes Mitglied des Landtages ist 
berechtigt, kurze mündliche 
Anfragen an die Landesregierung 
zu richten. Die Anfragen sind 
spätestens eine Woche vor der 
Fragestunde gemäß Anlage 9  
§§ 1 bis 3 einzubringen und  
werden gemeinsam als eine  
Drucksache gemäß Anlage 9 § 4 
verteilt und veröffentlicht.  

2. Die Dauer der Fragestunde soll 60 
Minuten betragen. Die Präsidentin 
oder der Präsident kann 
ausnahmsweise Fragen von 
offensichtlich dringendem 
öffentlichen Interesse (Dringliche 
Anfragen) für die Fragestunde 
zulassen, wenn sie spätestens am 
zweiten Werktag vor der Sitzung 
bis 13 Uhr gemäß Anlage 9 §§ 1  
bis 3 eingebracht werden. 
Dringliche Anfragen werden zu 
Beginn der Fragestunde 
aufgerufen. Liegen zum selben 
Fragenkreis bereits Fragen vor, 
werden sie ebenfalls vorgezogen 
und haben Vorrang vor der 
Dringlichen Anfrage. 

3. unverändert 

4. unverändert 



Einleitung der Ausgangspunkt der 
Frage kurz dargestellt werden. 

5. Anfragen, die den vorstehenden 
Bestimmungen nicht entsprechen, 
weist die Präsidentin oder der 
Präsident zurück. 

6. Die Präsidentin oder der Präsident 
bestimmt die Reihenfolge des 
Aufrufes der Anfragen. Dabei hat sie 
oder er zu berücksichtigen, dass je 
Fraktion mindestens ein Mitglied des 
Landtages die Möglichkeit hat, eine 
Frage zu stellen. Anfragen, die in der 
jeweiligen Fragestunde nicht 
beantwortet werden, sind von der 
Landesregierung binnen eines 
Tages schriftlich zu beantworten. 

7. Das anfragende Mitglied des 
Landtages kann bis zu drei 
Zusatzfragen, jedes andere Mitglied 
des Landtages bis zu zwei 
Zusatzfragen stellen. Diese müssen 
zusammenhängend gestellt werden. 
Die Zusatzfragen müssen mit der 
Hauptfrage in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen und dürfen 
jeweils nur eine einzelne, nicht 
unterteilte Frage enthalten. 

8. Die Präsidentin oder der Präsident 
kann weitere Zusatzfragen 
ablehnen, wenn durch diese die 
ordnungsgemäße Abwicklung der 
Fragestunde gefährdet wird. 

9. Zusatzfragen zu schriftlichen 
Antworten sind unzulässig. 

10. Die Präsidentin oder der Präsident 
ruft die Nummer der Anfrage, ihr 
Stichwort und den Namen des 
anfragenden Mitgliedes des 
Landtages auf. Das Mitglied des 
Landtages trägt die Anfrage vor. 

5. unverändert 

6. Die Präsidentin oder der 
Präsident bestimmt die 
Reihenfolge des Aufrufes der 
Anfragen. Dabei hat sie oder er zu 
berücksichtigen, dass je Fraktion 
mindestens ein Mitglied des 
Landtages die Möglichkeit hat, 
eine Frage zu stellen. Anfragen, 
die in der jeweiligen Fragestunde 
nicht beantwortet werden, sind 
von der Landesregierung binnen 
eines Tages gemäß Anlage 9  
§§ 1 bis 3 zu beantworten. 

7. Das anfragende Mitglied des 
Landtages kann bis zu drei 
Nachfragen, jedes andere 
Mitglied des Landtages bis zu 
zwei Nachfragen stellen. Diese 
müssen zusammenhängend 
gestellt werden. Die Nachfragen  
müssen mit der Hauptfrage in 
unmittelbarem Zusammenhang 
stehen und dürfen jeweils nur eine 
einzelne, nicht unterteilte Frage 
enthalten. § 29 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung gilt 
entsprechend. 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 



Anfragen dürfen nur aufgerufen 
werden, wenn das anfragende 
Mitglied des Landtages anwesend ist 
oder der Präsidentin oder dem 
Präsidenten mitgeteilt hat, welches 
Mitglied des Landtages es vertritt. Ist 
das anfragende Mitglied des 
Landtages nicht anwesend und ist 
auch kein Mitglied des Landtages als 
Vertretung benannt, wird die Anfrage 
von der Landesregierung binnen 
eines Tages schriftlich beantwortet. 
Die Redezeit für die Beantwortung 
einer Frage ist auf fünf Minuten zu 
begrenzen. 



Geltende Fassung 

Anlage 3 

Richtlinie für die Aktuelle Stunde 

1. Eine Fraktion oder Gruppe kann zu 
einer Frage der aktuellen 
Landespolitik eine Aussprache 
(Aktuelle Stunde) beantragen. Anlass 
zu einer Aktuellen Stunde sollen 
Vorgänge sein, die der 
beantragenden Fraktion oder Gruppe 
seit der letzten Plenarsitzung, für die 
ihr das Antragsrecht nach Nummer 2 
zu-stand, zur Kenntnis gelangt oder 
öffentlich geworden sind. 

2. Das Antragsrecht wechselt unter den 
Fraktionen oder Gruppen unter 
Berücksichtigung ihrer Stärke. Der 
Antrag ist spätestens zur Sitzung des 
Präsidiums, die der Vorbereitung der 
nächstfolgenden Plenarsitzung dient, 
schriftlich oder in elektronischer Form  
bei der Präsidentin oder dem  
Präsidenten einzureichen. Das 
Nähere regelt Anlage 9 dieser 
Geschäftsordnung. Ausnahmen von 
dieser Frist kann die Präsidentin oder 
der Präsident im Einvernehmen mit 
einer Vizepräsidentin oder einem  
Vizepräsidenten, die sich nach der 
Reihenfolge der Stärke der 
Fraktionen bestimmen, und der 
beantragenden Fraktion oder Gruppe  
zulassen, wenn sie durch eine 
besondere, nicht vorhersehbare 
Aktualität begründet sind und der 
Antrag spätestens zwei Tage vor 
Beginn des betreffenden 
Plenarsitzungszyklus bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten 
eingegangen ist. Das Thema der 
Aktuellen Stunde muss bestimmt 
bezeichnet und kurzgefasst sein. Es 
darf keine Wertungen und 
Unterstellungen enthalten. 

3. Anträge zur Sache sind in einer 
Aktuellen Stunde nicht zulässig. Dies 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 3 

Richtlinie für die Aktuelle Stunde 

1. unverändert 

2. Das Antragsrecht wechselt unter den 
Fraktionen oder Gruppen unter 
Berücksichtigung ihrer Stärke. Der 
Antrag ist spätestens zur Sitzung des 
Präsidiums, die der Vorbereitung der 
nächstfolgenden Plenarsitzung dient, 
gemäß Anlage 9 §§ 1 bis 3  
einzubringen und wird gemäß  
Anlage 9 § 4 verteilt und  
veröffentlicht. Ausnahmen von dieser 
Frist kann die Präsidentin oder der 
Präsident zulassen, wenn sie durch 
eine besondere, nicht vorhersehbare 
Aktualität begründet sind und der 
Antrag spätestens zwei Tage vor 
Beginn des betreffenden 
Plenarsitzungszyklus bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten 
eingegangen ist. Das Thema der 
Aktuellen Stunde muss bestimmt 
bezeichnet und kurzgefasst sein. Es 
darf keine Wertungen und 
Unterstellungen enthalten. 

3. unverändert 



gilt nicht für Entschließungsanträge 
zum gleichen Thema. 

4. Die Redezeiten in einer Aktuellen 4. unverändert 
Stunde richten sich in der Regel nach 
der Variante 3 der Anlage 1. Für jede 
Fraktion oder Gruppe kann ein 
Redebeitrag mit einer Dauer von bis 
zu zehn Minuten gehalten werden, 
ansonsten ist die Dauer eines 
Redebeitrages eines Mitgliedes des 
Landtages auf jeweils fünf Minuten 
begrenzt. Die antragstellende 
Fraktion oder Gruppe erhält einen 
Redezeitbonus von fünf Minuten, der 
unter Beachtung der vorstehenden 
Begrenzung der Dauer der 
Redebeiträge an einer von ihr 
gewünschten Stelle in Anspruch 
genommen werden kann. Mitglieder 
des Landtages, die der 
beantragenden Fraktion oder Gruppe 
angehören, halten den ersten und 
den letzten Redebeitrag. Ergreift ein 
Mitglied der Landesregierung nach 
dem letzten Redebeitrag das Wort, 
kann jede Fraktion die gleiche 
Redezeit beanspruchen. 



Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 4 Anlage 4 

Datenschutzordnung des Landtages Datenschutzordnung des Landtages 
Brandenburg Brandenburg 

- aufgrund von § 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Brandenburgischen Datenschutzgeset-
zes, § 7 Satz 2 der Geschäftsordnung 
des Landtages Brandenburg - 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten bei der Wahrnehmung par-
lamentarischer Aufgaben durch den 
Landtag, seine Mitglieder, seine Gre-
mien, die Fraktionen und Gruppen sowie 
deren jeweilige Beschäftigte und durch 
die Beschäftigten der Landtagsverwal-
tung einschließlich des Parlamentari-
schen Beratungsdienstes gelten die 
Vorschriften dieser Datenschutzord-
nung. Soweit diese Datenschutzord-
nung keine Regelungen trifft, findet im 
Übrigen das Brandenburgische Daten-
schutzgesetz entsprechende Anwen-
dung. 

(2) Werden personenbezogene Daten 
bei der Wahrnehmung von Verwaltungs-
aufgaben verarbeitet, so gelten die all-
gemeinen datenschutzrechtlichen Vor-
schriften. Verwaltungsaufgaben im 
Sinne des Satzes 1 sind insbesondere 

1. die wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten des Landtages gemäß Artikel 69 
Absatz 4 Satz 5 der Verfassung des 
Landes Brandenburg und nach 
Maßgabe der Landeshaushaltsord-
nung, 

2. die Personalverwaltung des Landta-
ges,  

- aufgrund von § 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Brandenburgischen Datenschutzgeset-
zes, § 7 Satz 2 der Geschäftsordnung 
des Landtages Brandenburg - 

§1 

Geltungsbereich 

(1) Für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten bei der Wahrnehmung par-
lamentarischer Aufgaben durch den 
Landtag, seine Mitglieder, seine Gre-
mien, die Fraktionen und Gruppen sowie 
deren jeweilige Beschäftigte und durch 
die Beschäftigten der Landtagsverwal-
tung einschließlich des Parlamentari-
schen Beratungsdienstes gelten die 
Vorschriften dieser Datenschutzord-
nung. Soweit diese Datenschutzord-
nung keine Regelungen trifft, finden im 
Übrigen die europäische Datenschutz-
Grundverordnung und das Brandenbur-
gische Datenschutzgesetz entspre-
chende Anwendung. 

(2) unverändert 
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3. die Ausübung des Hausrechts und 
der Polizeigewalt gemäß Artikel 69 
Absatz 4 Satz 3 der Verfassung des 
Landes Brandenburg und 

4. die Ausführung des Parteien-, Abge-
ordneten-, Fraktions-, Wahlkampf-
kostenerstattungs- und des Volks-
abstimmungsgesetzes sowie ande-
rer Gesetze, soweit sie der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten zuge-
wiesen ist. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezo-  (3) Für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten von Beschäftigten der Mit-  gener Daten von Beschäftigten der Mit-
glieder des Landtages gilt § 34 des Ab-  glieder des Landtages gilt § 34 des Ab-
geordnetengesetzes sowie ergänzend geordnetengesetzes sowie ergänzend 
§ 29 des Brandenburgischen Daten-  § 26 des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes entsprechend; für die schutzgesetzes entsprechend; für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Beschäftigten der Fraktionen und von Beschäftigten der Fraktionen und 
der Gruppen gilt § 29 des Brandenburgi-  der Gruppen gilt § 26 des Brandenburgi-
schen Datenschutzgesetzes entspre-  schen Datenschutzgesetzes entspre- 
chend. chend. 

(4) Soweit besondere Rechtsvorschrif-  (4) unverändert 
ten auch für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten bei der Wahrnehmung 
parlamentarischer Aufgaben gelten, ge-
hen sie den Bestimmungen dieser Da-
tenschutzordnung vor. Die Vorschriften 
der Verschlusssachenordnung (An-
lage 5) bleiben unberührt. 

§ 2 §2 

Zulässigkeit der Datenverarbeitung Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezoge-  (1) unverändert 
ner Daten bei der Wahrnehmung parla- 
mentarischer Aufgaben ist zulässig, so- 
weit 

1. diese Datenschutzordnung oder 
eine andere Rechtsvorschrift sie er- 
laubt oder 

2. die Betroffenen eingewilligt haben. 
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Sie hat nach Maßgabe der Bestimmun- 
gen dieser Datenschutzordnung zu er- 
folgen. § 1 Absatz 4 bleibt unberührt. 

(2) Für die Einwilligung der Betroffenen (2) Für die Einwilligung der Betroffenen 
gilt §  4 Absatz 2 und 3 des Brandenbur- gelten Artikel  4 Nr. 11 sowie Artikel 6 
gischen Datenschutzgesetzes entspre- bis 7 der Datenschutz-Grundverordnung 
chend. entsprechend. 

(3) Datenverarbeitung im Sinne des Ab-
satzes 1 ist das Erheben, Speichern, 
Verändern, Übermitteln, Sperren, Lö-
schen sowie Nutzen personenbezoge-
ner Daten. Für die Begriffsbestimmung 
gilt, soweit diese Datenschutzordnung 
keine Regelungen trifft, ergänzend § 3 
des Brandenburgischen Datenschutzge-
setzes entsprechend. 

(4) Bei der Gestaltung und Auswahl von 
Datenverarbeitungssystemen ist der 
Grundsatz zu berücksichtigen, dass 
diese Systeme keine oder so wenig per-
sonenbezogene Daten wie möglich ver-
arbeiten. 

(3) Datenverarbeitung im Sinne des Ab-
satzes 1 ist das Erheben, Speichern, 
Verändern, Übermitteln, Sperren, Lö-
schen sowie Nutzen personenbezoge-
ner Daten. Für die Begriffsbestimmun-
gen gelten Artikel 4 der Datenschutz-
Grundverordnung und § 3 des Branden-
burgischen Datenschutzgesetzes ent-
sprechend. 

(4) unverändert 

§3 §3 

Erhebung, Speicherung und Nutzung Erhebung, Speicherung und Nutzung 

(1) Das Erheben, Speichern und Nut-
zen personenbezogener Daten ist zuläs-
sig, wenn es zur Erfüllung parlamentari-
scher Aufgaben erforderlich ist und 
überwiegende schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen nicht entgegenste-
hen. Die weitergehenden Rechte parla- 
mentarischer Untersuchungsaus- 
schüsse bleiben unberührt. 

(1) unverändert 
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(2) Von den Sitzungen des Plenums, 
des Präsidiums sowie der Ausschüsse 
und sonstigen parlamentarischen Gre-
mien darf die Landtagsverwaltung Bild-
und Tonaufzeichnungen anfertigen. 
Über die Gestattung weiterer Aufzeich-
nungen entscheidet die Präsidentin oder 
der Präsident für die Sitzungen des Ple-
nums und das Präsidium für seinen ei-
genen Zuständigkeitsbereich. Für die öf-
fentlichen Sitzungen der Ausschüsse 
und Enquete-Kommissionen des Land-
tages gelten Aufzeichnungen grundsätz-
lich als gestattet, sofern durch das jewei-
lige Gremium keine abweichende Ent-
scheidung getroffen wird. § 11 Absatz 1 
des Untersuchungsausschussgesetzes 
bleibt unberührt. In den Fällen des Sat-
zes 3 ist eine Aufzeichnung bis spätes-
tens einen Tag vor der Sitzung bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten anzu-
melden. Vorgaben zur Ausübung der 
Aufzeichnungsarbeiten können in Fällen 
des Satzes 2 von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten, in den Fällen des Sat-
zes 3 von der oder dem Vorsitzenden je-
derzeit erteilt werden. 

(3) Personenbezogene Daten, die zu 
parlamentarischen Zwecken erhoben 
worden sind, dürfen zur Erfüllung von 
Verwaltungsaufgaben genutzt werden, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht 
oder die Betroffenen eingewilligt haben. 

(2) Von den Sitzungen des Plenums, 
des Präsidiums sowie der Ausschüsse 
und sonstigen parlamentarischen Gre-
mien darf die Landtagsverwaltung Bild-
und Tonaufzeichnungen anfertigen. 
Über die Gestattung weiterer Aufzeich-
nungen entscheiden die Präsidentin o-
der der Präsident für die Sitzungen des 
Plenums und das Präsidium für seinen 
eigenen Zuständigkeitsbereich. Für die 
öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse 
und Enquete-Kommissionen des Land-
tages gelten Aufzeichnungen grundsätz-
lich als gestattet, sofern durch das jewei-
lige Gremium keine abweichende Ent-
scheidung getroffen wird. § 11 Absatz 1 
des Untersuchungsausschussgesetzes 
bleibt unberührt. in den Fällen des Sat-
zes 3 ist eine Aufzeichnung bis spätes-
tens einen Tag vor der Sitzung bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten anzu-
melden. Vorgaben zur Ausübung der 
Aufzeichnungsarbeiten können in Fällen 
des Satzes 2 von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten, in den Fällen des Sat-
zes 3 von der oder dem Vorsitzenden je-
derzeit erteilt werden. 

(3) unverändert 

(4) Personenbezogene Daten sind zu (4) unverändert 
löschen, wenn ihre Speicherung unzu- 
lässig oder nicht mehr erforderlich ist. 
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§4 §4 
Übermittlung Übermittlung 

(1) Die Übermittlung personenbezoge- (1) unverändert 
ner Daten zu parlamentarischen Zwe-
cken ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung 
parlamentarischer Aufgaben erforderlich 
ist und überwiegende schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen nicht entge-
genstehen. Satz 1 gilt auch für perso-
nenbezogene Daten, die an andere Par-
lamente, deren Mitglieder und Fraktio-
nen sowie an deren Beschäftigte und die 
Parlamentsverwaltungen zum Zwecke 
parlamentarischer Zusammenarbeit 
übermittelt werden. 

(2) Die Übermittlung personenbezoge- (2) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten für nichtparlamentarische ner Daten für nichtparlamentarische 
Zwecke ist zulässig Zwecke ist zulässig 

1. an öffentliche Stellen, wenn sie zur 1. unverändert 
rechtmäßigen Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der empfangenden 
Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist und überwiegende schutz-
würdige Interessen der Betroffenen 
nicht entgegenstehen; 

2. an Hochschulen und andere Stellen 2. unverändert 
mit der Aufgabe unabhängiger wis-
senschaftlicher Forschung, wenn 
sie zur Durchführung wissenschaftli-
cher Forschung erforderlich ist, das 
wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvor-
habens schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand er-
reicht werden kann; 
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3. an nichtöffentliche Stellen, wenn die 3. 
empfangende Stelle ein rechtliches 
Interesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft 
macht und überwiegende schutz-
würdige Interessen der Betroffenen 
nicht entgegenstehen. 

unverändert 

Für die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an die in § 17 Absatz 1 und 2 
des Brandenburgischen Datenschutzge-
setzes genannten ausländischen sowie 
über- oder zwischenstaatlichen Stellen  
gilt Nummer 1 mit der Maßgabe, dass 
bei der Abwägung § 17 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes entspre-
chend anzuwenden ist. 

§ 5  
Veröffentlichung 

(1) Personenbezogene Daten dürfen 
weder in Parlamentspapieren veröffent-
licht noch in öffentlichen Sitzungen des 
Landtages behandelt oder dort als Bera-
tungsmaterialien verteilt werden. Auf die 
Beratung in Ausschüssen und Enquete-
Kommissionen sowie deren Protokollie-
rung finden je nach Schutzbedarf der 
Daten § 80a Absatz 1 Satz 1 und 2 oder 
§ 80b sowie § 83 und Anlage 11 der Ge-
schäftsordnung Anwendung. Satz 1 gilt 
für sonstige parlamentarische Gremien 
entsprechend. 

Für die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Drittländer und internatio-
nale Organisationen im Sinne des Arti-
kel 44 der Datenschutz-Grundverord-
nung gilt Nummer 1 mit der Maßgabe, 
dass die in Kapitel V der Datenschutz-
Grundverordnung festgelegten Bedin-
gungen erfüllt sein müssen. 

§ 5  
unverändert 
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(2) Ausnahmen vorn Grundsatz des Ab-
satzes 1 sind nur zulässig, soweit dies 
zur Erfüllung parlamentarischer Aufga-
ben erforderlich ist und überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Betroffe-
nen nicht entgegenstehen. In einem sol-
chen Fall ist jedoch möglichst auf eine 
Namensnennung zu verzichten und sind 
personenbezogene Daten in anonymi-
sierter oder pseudonymisierter Form o-
der, soweit dies nicht ausreicht, unter 
Beschränkung auf Funktions- und 
Dienst- oder Berufsbezeichnungen zu 
veröffentlichen. 

(3) Personen des öffentlichen Lebens, 
insbesondere solche Personen, die ein 
politisches Mandat oder eine politische 
Funktion innehaben, können ohne eine 
Abwägung im Sinne des Absatzes 2 mit 
voller Namensangabe aufgeführt wer-
den, soweit ausschließlich ihr öffentli-
ches Wirken betroffen ist. 

(4) In den Berichten und Übersichten 
des Petitionsausschusses gemäß § 12 
des Petitionsgesetzes dürfen die Namen 
der Petentinnen und Petenten nicht ver-
öffentlicht werden. Die übrigen Angaben 
dürfen keinen Rückschluss auf die Per-
son der Petentin oder des Petenten zu-
lassen. Unberührt davon bleibt die Be-
fugnis des Petitionsausschusses, in die 
Übersichten gemäß § 12 Absatz 2 des 
Petitionsgesetzes die Petitionsnummer, 
den Wohnort der Petentin oder des Pe-
tenten sowie einen den Inhalt der Peti-
tion umschreibenden Betreff aufzuneh-
men. 

(5) Die weitergehenden Rechte parla- 
mentarischer Untersuchungsaus-
schüsse bleiben unberührt. 
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§ 6  

unverändert 
§6 

Elektronisches Landtagsinformati- 
onssystem 

(1) Der Landtag betreibt ein elektroni-
sches Landtagsinformationssystem, in 
dem personenbezogene Daten nach 
Maßgabe der §§ 2 bis 5 und 10 verar-
beitet werden können. 

(2) Personenbezogene Daten, deren 
Missbrauch für die Betroffenen mit Ge-
fahren für Leib oder Leben verbunden 
ist, dürfen in dem Informationssystem 
gemäß Absatz 1 nicht verarbeitet wer-
den. Dies betrifft insbesondere die Ver-
arbeitung entsprechender Daten der 
Parlamentarischen Kontrollkommission 
sowie der G 10-Kommission. 

§7 

Auskunft 

(1) Den Betroffenen ist auf Antrag un-
entgeltlich Auskunft über die Daten zu 
erteilen, die zu ihrer Person in automati-
sierten Verfahren der Landtagsverwal-
tung gespeichert sind. 

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, 
soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße 
Erfüllung der parlamentarischen 
Aufgaben gefährden würde oder 

2. der Auskunft Rechtsvorschriften o-
der überwiegende schutzwürdige In-
teressen Dritter entgegenstehen. 

§7 

unverändert 
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(3) Die Ablehnung der Auskunftsertei-
lung bedarf keiner Begründung, soweit 
durch die Mitteilung der tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe, auf die die Ab-
lehnung gestützt wird, der mit der Aus-
kunftsverweigerung verfolgte Zweck ge-
fährdet würde. In diesem Falle sind die 
Betroffenen darauf hinzuweisen, dass 
sie sich an das Präsidium des Landta-
ges wenden können. 

(4) Bei der Behandlung von Petitionen 
erhält die Petentin oder der Petent mit 
der Eingangsbestätigung eine Mitteilung 
darüber, dass Daten zur Person und der 
Gegenstand der Petition gespeichert 
sind. Weitere Auskünfte werden nicht er-
teilt. Im Übrigen gelten die Vorschriften 
des Petitionsgesetzes. 

§ 8 § 3  
Richtigstellung und Berichtigung Richtigstellung und Berichtigung 

(1) Sind in einer Landtagsdrucksache (1) unverändert 
unrichtige personenbezogene Daten 
veröffentlicht worden, so soll die Richtig-
stellung auf Antrag der Betroffenen in ei-
ner Landtagsdrucksache veröffentlicht 
werden. Bei der Recherche im Informa-
tionssystem gemäß § 6 Absatz 1 müs-
sen beide Drucksachen zusammen auf-
gefunden werden können. Bei der Rich-
tigstellung sind die datenschutzrechtli-
chen Interessen Dritter zu berücksichti-
gen. Der Antrag auf Richtigstellung be-
darf der Schriftform. 

(2) Sind personenbezogene Daten aus (2) unverändert 
Sitzungen und Unterlagen des Landta-
ges und seiner Gremien unrichtig aufge-
nommen worden, sind sie zu berichti-
gen. Die Berichtigung von Sitzungspro-
tokollen des Landtages und seiner Gre-
mien regelt die Geschäftsordnung. 
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(3) Im Übrigen gelten für die Berichti- (3) Im Übrigen gelten für die Berichti-
gung, Löschung und Sperrung von Da- gung, Löschung und Sperrung von Da-
ten die Regelungen des § 19 des Bran- ten die Regelungen der Artikel 16 bis 19 
denburgischen Datenschutzgesetzes der Datenschutz-Grundverordnung und  
entsprechend. § 9 des Brandenburgischen Daten- 

sch utzgesetzes. 

§ 9  
Verschwiegenheitspflicht 

(1) Mitglieder des Landtages, die nicht-
parlamentarischen Mitglieder von Kom-
missionen sowie die Beschäftigten der 
Fraktionen und Gruppen sowie der Mit-
glieder des Landtages dürfen personen-
bezogene Daten, die ihnen im Zusam-
menhang mit der parlamentarischen Ar-
beit des Landtages bekannt werden, 
nicht offenbaren (Verschwiegenheits-
pflicht). Das gilt auch für die Zeit nach 
dem Ausscheiden aus dem Landtag o-
der der Beendigung der damit zusam-
menhängenden Tätigkeit. Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen, unterliegen nicht der Verschwiegen-
heitspflicht. § 6 des Brandenburgischen  
Datenschutzgesetzes (Datengeheimnis)  
gilt entsprechend.  

(2) Beschäftigten einer Fraktion, einer 
Gruppe oder eines Mitgliedes des Land-
tages dürfen Unterlagen des Landtages 
und seiner Gremien, die personenbezo-
gene Daten enthalten, nur dann zugäng-
lich gemacht werden, wenn sie zuvor 
über die Pflichten gemäß § 9 Absatz 1 
belehrt worden sind. 

§ 9  
Verschwiegenheitspflicht 

(1) Mitglieder des Landtages, die nicht-
parlamentarischen Mitglieder parlamen-
tarischer Gremien sowie die Beschäftig-
ten der Fraktionen und Gruppen sowie 
der Mitglieder des Landtages dürfen per-
sonenbezogene Daten, die ihnen im Zu-
sammenhang mit der parlamentarischen 
Arbeit des Landtages bekannt werden, 
nicht offenbaren (Verschwiegenheits-
pflicht). Das gilt auch für die Zeit nach 
dem Ausscheiden aus dem Landtag o-
der der Beendigung der damit zusam-
menhängenden Tätigkeit. Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen, unterliegen nicht der Verschwiegen-
heitspflicht. 

(2) unverändert 
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§ 10 

Durchführung des Datenschutzes 

Der Landtag, seine Mitglieder, die Frak-
tionen und Gruppen sowie die Landtags-
verwaltung haben die Ausführung dieser 
Datenschutzordnung sowie anderer 
Rechtsvorschriften in eigener Verant-
wortung sicherzustellen. Zur Ausführung 
der Vorschriften dieser Datenschutzord-
nung treffen sie geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen im 
Sinne des § 10 Absatz 2 des Branden-
burgischen Datenschutzgesetzes. Die 
Maßnahmen haben für den angestreb-
ten Schutzzweck angemessen zu sein 
und richten sich nach den im Einzelfall 
zu betrachtenden Risiken und dem je-
weiligen Stand der Technik. 

§11 

Datenschutzkontrolle 

(1) Das Präsidium nimmt Beschwerden 
und Beanstandungen Betroffener entge-
gen und geht Vorgängen nach, die An-
lass zu einer Überprüfung geben kön-
nen. Es kann dem Landtag, seinen Mit-
gliedern, seinen Gremien sowie den 
Fraktionen und Gruppen Empfehlungen 
zur Verbesserung des Datenschutzes 
bei der Wahrnehmung parlamentari-
scher Aufgaben geben. Über die Bera-
tungen des Präsidiums haben seine Mit-
glieder Verschwiegenheit zu wahren, 
soweit sie die Behandlung konkreter 
personenbezogener Daten betreffen. 

(2) Die Überwachung der Einhaltung 
des Datenschutzes in den Fraktionen 
wird den Mitgliedern des Präsidiums 
übertragen, die der jeweiligen Fraktion 
angehören. Gruppen benennen gegen-
über dem Präsidium eine für die Über-
wachung zuständige Person. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 10 

Durchführung des Datenschutzes 

Der Landtag, seine Mitglieder, die Frak-
tionen und Gruppen sowie die Landtags-
verwaltung haben die Ausführung dieser 
Datenschutzordnung sowie anderer 
Rechtsvorschriften in eigener Verant-
wortung sicherzustellen. Zur Ausführung 
der Vorschriften dieser Datenschutzord-
nung treffen sie geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen im 
Sinne von Artikel 32 der Datenschutz-
Grundverordnung. Die Maßnahmen ha-
ben für den angestrebten Schutzzweck 
angemessen zu sein und richten sich 
nach den im Einzelfall zu betrachtenden 
Risiken und dem jeweiligen Stand der 
Technik. 

§11 

unverändert 
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§12 §12 
Verarbeitung von Daten der Mitglie- entfällt 
der des Landtages durch die Land- 

tagsverwaltung 

im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach 
der Geschäftsordnung des Landtages 
sowie zur Erstellung des amtlichen  
Handbuches des Landtages Branden-
burg verarbeitet die Landtagsverwaltung  
Daten der Mitglieder des Landtages und  
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Die im amtlichen Handbuch des Landta-
ges Brandenburg veröffentlichten Daten  
werden in einem automatisierten Ver-
fahren für einen Abruf durch Dritte vor-
gehalten.  



Geltende Fassung 

Anlage 5 

Verschlusssachenordnung des 
Landtages Brandenburg 

§1 
Anwendungsbereich 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 5 

Verschlusssachenordnung des 
Landtages Brandenburg 

§1 

unverändert 

(1) Diese Anlage gilt für Verschlusssa-
chen, die innerhalb des Landtages ent-
stehen oder dem Landtag, seinen Aus-
schüssen oder Mitgliedern des Landta-
ges zugeleitet wurden, soweit nicht ge-
setzliche Bestimmungen Abweichendes 
regeln. 

(2) Verschlusssachen sind Angelegen-
heiten aller Art, die Unbefugten nicht mit-
geteilt werden dürfen und die durch be-
sondere Sicherheitsmaßnahmen gegen 
die Kenntnis durch Unbefugte geschützt 
werden müssen. 

(3) Verschlusssachen können das ge-
sprochene Wort, unter anderem die par-
lamentarische Beratung über eine ge-
heimhaltungsbedürftige Angelegenheit 
selbst und Unterlagen hierzu, alle ande-
ren Formen der Darstellung von Kennt-
nissen und Erkenntnissen sein. Zwi-
schenmaterial (zum Beispiel Vorent-
würfe, Aufzeichnungen auf Tonträger, 
Stenogramme, Kohlepapier, Schablo-
nen, Fehldrucke) ist wie eine Ver-
schlusssache zu behandeln. Entspre-
chendes gilt für elektronische Aufzeich-
nungen. 

(4) Für den Bereich der Verwaltung des 
Landtages gelten die Vorschriften der 
Verschlusssachenanweisung für die 
Landesbehörden, soweit sich aus den 
folgenden Vorschriften nichts anderes 
ergibt. 
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§ 2 §2 
Grundsätze unverändert 

(1) Über Verschlusssachen ist Ver-
schwiegenheit zu wahren. Sie dürfen 
nicht an Unbefugte weitergegeben wer-
den. 

(2) Jede Person, der eine Verschluss-
sache zugänglich gemacht worden ist o-
der die von ihr Kenntnis erhalten hat, 
trägt neben der persönlichen Verantwor-
tung für die Geheimhaltung die Verant-
wortung für die vorschriftsmäßige Be-
handlung und Aufbewahrung entspre-
chend den Vorschriften dieser Anlage. 

(3) In Gegenwart Unbefugter darf über 
den Inhalt von Verschlusssachen nicht 
gesprochen werden. 

(4) Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt 
auch für die Zeit nach dem Ausscheiden 
aus dem Landtag. 

§ 3 § 3  
Geheimhaltungsgrade unverändert 

(1) Verschlusssachen werden je nach 
dem Schutz, dessen sie bedürfen, in fol-
gende Geheimhaltungsgrade eingestuft: 

STRENG GEHEIM 
Abkürzung: str. geh. 

GEHEIM 
Abkürzung: geh. 

VS-VERTRAULICH 
Abkürzung: VS-Vertr. 

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE- 
BRAUCH Abkürzung: VS-NfD 
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(2) Als STRENG GEHEIM eingestuft 
werden Verschlusssachen, wenn die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte den 
Bestand oder lebenswichtige Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder gefährden kann. 

(3) Als GEHEIM eingestuft werden Ver-
schlusssachen, wenn die Kenntnis-
nahme durch Unbefugte die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder gefährden oder ihren 
Interessen oder ihrem Ansehen schwe-
ren Schaden zufügen kann. 

(4) Als VS-VERTRAULICH eingestuft 
werden Verschlusssachen, wenn die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte für die 
Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Länder schädlich 
sein kann. 

(5) Als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH eingestuft werden Verschluss-
sachen, wenn die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte für die Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland oder eines ih-
rer Länder nachteilig sein kann. 

(6) Die Kennzeichnung von Verschluss-
sachen erfolgt unter entsprechender An-
wendung der Verschlusssachenanwei-
sung für die Landesbehörden. 

§ 3a 
Schutzwürdige private Interessen 

(1) Schutzwürdige private Interessen 
sind rechtlich geschützte Geschäfts-, 
Betriebs-, Berufs-, Steuer- oder sonstige 
private Geheimnisse oder Umstände 
des persönlichen Lebensbereichs sowie 
personenbezogene Daten. 

§ 3a 

unverändert 
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(2) Soweit die Beratung im Ausschuss 
private Interessen im Sinne des Absat-
zes 1 berührt und ihre Schutzbedürftig-
keit weiterreichende Maßnahmen als die 
Behandlung gemäß § 80a Absatz 1 
Satz 1 der Geschäftsordnung erforder-
lich macht, kann der Ausschuss auf der 
Grundlage von § 80b der Geschäftsord-
nung diesen Beratungsgegenstand als 
VS-VERTRAULICH oder GEHEIM in 
entsprechender Anwendung des § 3 Ab-
satz 3 oder 4 einstufen. Die herausge-
benden Stellen im Sinne von § 4 Ab-
satz 6 können im Rahmen ihrer Befug-
nisse Unterlagen, die Informationen und 
Geheimnisse im Sinne des Absatzes 1 
enthalten, in entsprechender Anwen-
dung von § 3 Absatz 3 bis 5 einstufen. 

§ 4 §4 
Wahl und Änderung der Geheimhal- Wahl und Änderung der Geheimhal- 

tungsgrade tungsgrade 

(1) Von Geheimeinstufungen ist nur der (1) unverändert 
unbedingt notwendige Gebrauch zu ma- 
chen. Verschlusssachen sind nicht hö- 
her einzustufen, als es ihr Inhalt erfor- 
dert. 

(2) Der Geheimhaltungsgrad einer Ver-  (2) Der Geheimhaltungsgrad einer Ver-
schlusssache richtet sich nach dem In-  schlusssache richtet sich nach dem In-
halt des Teiles der Verschlusssache, der halt des Teiles der Verschlusssache, der 
den höchsten Geheimhaltungsgrad er-  den höchsten Geheimhaltungsgrad er-
fordert. Eine Unterlage mit Verschluss-  fordert. Eine Unterlage mit Verschluss-
sachen als Anlage ist mindestens so sachen als Anlage ist mindestens so 
hoch einzustufen, wie die mit dem hoch einzustufen wie die mit dem höchs-
höchsten Geheimhaltungsgrad einge-  ten Geheimhaltungsgrad eingestufte 
stufte Anlage. Ist sie wegen ihrer Anlage Anlage. Ist sie wegen ihrer Anlage ein-
eingestuft oder höher eingestuft, ist auf gestuft oder höher eingestuft, ist auf der 
der Unterlage zu vermerken, dass sie Unterlage zu vermerken, dass sie ohne 
ohne Anlagen nicht mehr als Ver-  Anlagen nicht mehr als Verschlusssa-
schlusssache zu behandeln oder niedri-  che zu behandeln oder niedriger einzu-
ger einzustufen ist. Für Protokolle der stufen ist. Für Protokolle der Ausschuss-
Ausschusssitzungen gilt Anlage 11 der sitzungen gilt Anlage 11 der Geschäfts- 
Geschäftsordnung. ordnung. 
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(3) Unterlagen, die sich auf eine Ver-
schlusssache beziehen, aber selbst kei-
nen entsprechenden geheimhaltungs-
bedürftigen Inhalt haben, zum Beispiel 
Erinnerungsschreiben, sind nach ihrem 
Inhalt einzustufen, nicht nach dem der 
veranlassenden Verschlusssache. 

(3) unverändert 

(4) Den Geheimhaltungsgrad der Ver- (4) unverändert 
schlusssache bestimmt die herausge- 
bende Stelle. 

(5) Die herausgebende Stelle kann be-
stimmen, dass Verschlusssachen von 
einem bestimmten Zeitpunkt an oder mit 
dem Eintritt eines bestimmten Ereignis-
ses niedriger einzustufen oder offen zu 
behandeln sind. Sie teilt die Änderung o-
der Aufhebung des Geheimhaltungsgra-
des einer Verschlusssache den Empfän-
gerinnen und Empfängern mit. 

(5) unverändert 

(6) Herausgebende Stellen sind bei (6) unverändert 
Verschlusssachen, die innerhalb des 
Landtages entstehen, die Präsidentin o-
der der Präsident, die Ausschüsse, die 
Vorsitzenden der Ausschüsse im Falle 
des § 7 Absatz 4 und weitere von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten er-
mächtigte Stellen. Nach Beendigung der 
Tätigkeit des Ausschusses, spätestens 
nach Ablauf der Wahlperiode, tritt die 
Präsidentin oder der Präsident an die 
Stelle der Ausschüsse und der Vorsit-
zenden der Ausschüsse als herausge-
bende Stellen. 

§5 §5 
Kenntnis und Weitergabe einer Ver- Kenntnis und Weitergabe einer Ver- 

schlusssache schlusssache durch Mitglieder des  
Landtages  

(1) Mitglieder des Landtages können (1) unverändert 
von Verschlusssachen Kenntnis erhal- 
ten, soweit es zur Erfüllung ihrer parla- 
mentarischen Aufgaben erforderlich ist. 
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(2) Über den Inhalt einer Verschlusssa- (2) unverändert 
che des Geheimhaltungsgrades VS- 
VERTRAULICH und höher darf nicht 
umfassender und früher unterrichtet 
werden, als dies aus Gründen der parla- 
mentarischen Arbeit unerlässlich ist. 

(3) Soll ein Mitglied des Landtages Zu-
gang zu Verschlusssachen des Geheim-
haltungsgrades VS-VERTRAULICH o-
der höher erhalten, zu deren Geheimhal-
tung das Mitglied nicht schon aufgrund 
eines Geheimhaltungsbeschlusses des 
Landtages oder eines Ausschusses ver-
pflichtet ist, so soll es von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten unter Hinweis 
auf die Strafbarkeit der Geheimnisverlet-
zung zur Geheimhaltung förmlich ver-
pflichtet werden. 

(3) unverändert 

(4) Ein Mitglied des Landtages, dem (4) unverändert 
eine Verschlusssache des Geheimhal-
tungsgrades VS-VERTRAULICH oder 
höher zugänglich gemacht worden ist, 
darf andere Mitglieder des Landtages 
von dieser Verschlusssache nur in 
Kenntnis setzen, soweit dies aus Grün-
den der parlamentarischen Arbeit uner-
lässlich ist und das andere Mitglied bei 
der herausgebenden Stelle nicht selbst 
von der Verschlusssache Kenntnis neh-
men könnte. Für das andere Mitglied 
des Landtages gilt Absatz 3 entspre-
chend. 

(5) Den Beschäftigten der Fraktionen, entfällt 
der Gruppen und der Mitglieder des  
Landtages kann Zugang zu Verschluss- 
sachen unter den Voraussetzungen der 
Absätze 6 und 7 eingeräumt werden,  
wenn sie im Auftrag eines nach Absatz 1  
berechtigten Mitgliedes des Landtages  
handeln.  
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(6) Den Zugang zu Verschlusssachen entfällt 
des Geheimhaltungsgrades VS-NUR  
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH sowie  
den Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzun- 
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung dürfen Beschäftigte  
der Fraktionen, der Gruppen und der 
Mitglieder des Landtages nur erhalten,  
wenn sie von der Präsidentin oder dem  
Präsidenten beziehungsweise ihrer oder 
ihrem Beauftragten nachweislich über 
den Umgang mit Verschlusssachen des 
Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR 
DEN DIENSTGEBRAUCH belehrt wor- 
den sind.  

(7) Den Zugang zu Verschlusssachen entfällt 
des Geheimhaltungsgrades VS-VER- 
TRAULICH oder höher gemäß den §§ 3  
und 3a dürfen Beschäftigte einer Frak- 
tion, einer Gruppe oder eines Mitgliedes  
des Landtages erhalten, wenn sie  

1. sich im Falle der Einstufung der Ver-
schlusssache gemäß § 3 einer Si- 
cherheitsüberprüfung erfolgreich  
unterzogen haben,  

2. entsprechend dem Geheimhal-
tungsgrad der Verschlusssache von  
der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten schriftlich ermächtigt wurden so-
wie 

3. unter Hinweis auf die Strafbarkeit ei-
ner Geheimnisverletzung zur Ge-
heimhaltung förmlich verpflichtet 
worden sind.  
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Für Beamtinnen und Beamte des Land-
tages genügen für den Zugang zu Ver-
schlusssachen, die gemäß § 3 VS-VER-
TRAULICH oder höher eingestuft wur-
den, die Sicherheitsüberprüfung und an-
sonsten eine schriftliche Ermächtigung.  
Für die sonstigen Bediensteten der 
Landtagsverwaltung ist zusätzlich erfor-
derlich, dass sie unter Hinweis auf die  
Strafbarkeit der Geheimnisverletzung  
zur Geheimhaltung förmlich verpflichtet 
worden sind.  

(8) Sonstigen Personen können Ver- entfällt 
schlusssachen zugänglich gemacht und  
Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzungen ge- 
mäß § 80a Absatz 1 Satz 1 der Ge- 
schäftsordnung gewährt werden, wenn  
sie die Voraussetzungen des Absat- 
zes 6 oder des Absatzes 7 Satz 1 erfül- 
len und die herausgebende Stelle dem  
zugestimmt hat.  

(9) Die Präsidentin oder der Präsident entfällt 
kann die Befugnis, Ermächtigungen zu  
erteilen und Verpflichtungen vorzuneh- 
men sowie Hinweise und Belehrungen  
zu erteilen, übertragen.  

(10) Die für Angehörige des öffentli- entfällt 
chen Dienstes geltenden Bestimmun- 
gen über die Voraussetzungen einer Er- 
mächtigung (insbesondere Vorschriften  
über die Überprüfung) und über die sich  
aus einer Ermächtigung ergebenden  
Verpflichtungen (insbesondere Reisebe- 
schränkungen) und über die Belehrung  
gelten bei Ermächtigungen nach den  
Absätzen 5 bis 7 entsprechend.  

5a  

Kenntnisnahme von Verschlusssa-
chen durch sonstige Personen 
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(1) Den Beschäftigten der Fraktionen,  
der Gruppen und der Mitglieder des 
Landtages kann Zugang zu Verschluss-
sachen unter den Voraussetzungen der 
Absätze 2 und 3 eingeräumt werden,  
wenn sie im Auftrag eines nach §_5 Ab-
satz 1 berechtigten Mitgliedes des Land-
tages handeln.  

(2) Den Zugang zu Verschlusssachen  
des Geheimhaltungsgrades VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH sowie 
den Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung dürfen Beschäftigte 
der Fraktionen, der Gruppen und der 
Mitglieder des Landtages nur erhalten,  
wenn sie von der Präsidentin oder dem  
Präsidenten beziehungsweise ihrer oder 
ihrem Beauftragten nachweislich über 
den Umgang mit Verschlusssachen des 
Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR  
DEN DIENSTGEBRAUCH belehrt wor-
den sind.  

(3) Den Zugang zu Verschlusssachen  
des Geheimhaltungsgrades VS-VER-
TRAULICH oder höher gemäß den §§ 3  
und 3a dürfen Beschäftigte einer Frak-
tion, einer Gruppe oder der Mitglieder 
des Landtages erhalten, wenn sie  

1. sich im Falle der Einstufung der Ver-
schlusssache gemäß § 3 einer Si- 
cherheitsüberprüfung erfolgreich  
unterzogen haben,  

2. entsprechend dem Geheimhal-
tungsgrad der Verschlusssache von  
der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten schriftlich ermächtigt wurden so-
wie 

3. unter Hinweis auf die Strafbarkeit ei- 
ner Geheimnisverletzung zur Ge-
heimhaltung förmlich verpflichtet 
worden sind.  
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Für Beamtinnen und Beamte des Land-
tages genügen für den Zugang zu Ver-
schlusssachen, die gemäß § 3 VS-VER-
TRAULICH oder höher eingestuft wur-
den, die Sicherheitsüberprüfung und an-
sonsten eine schriftliche Ermächtigung.  
Für die sonstigen Bediensteten der 
Landtagsverwaltung ist zusätzlich erfor-
derlich, dass sie unter Hinweis auf die 
Strafbarkeit der Geheimnisverletzung 
zur Geheimhaltung förmlich verpflichtet 
worden sind.  

(4) Sonstigen Personen können Ver-
schlusssachen zugänglich gemacht und  
kann Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung gewährt werden,  
wenn sie die Voraussetzungen des Ab-
satzes selbst oder des Absatzes 2 oder 
3 Satz 1 erfüllen und die herausgebende  
Stelle dem zugestimmt hat.  

(5) Die Präsidentin oder der Präsident 
kann die Befugnis, Ermächtigungen zu  
erteilen und Verpflichtungen vorzuneh-
men sowie Hinweise und Belehrungen  
zu erteilen, übertragen.  

(6) Die für Angehörige des öffentlichen  
Dienstes geltenden Bestimmungen über 
die Voraussetzungen einer Ermächti-
gung (insbesondere Vorschriften über 
die Überprüfung) und über die sich aus  
einer Ermächtigung ergebenden Ver-
pflichtungen (insbesondere Reisebe-
schränkungen) und über die Belehrung  
gelten bei Ermächtigungen nach den  
Absätzen 1 bis 3 entsprechend.  

6 6 
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Fernmündliche Gespräche über Ver-
schlusssachen 

(1) Über Angelegenheiten des Geheim-
haltungsgrades VS-VERTRAULICH und 
höher sollen fernmündliche Gespräche 
nur in dringenden Fällen geführt werden. 
Die Gespräche sind so vorsichtig zu füh-
ren, dass der Sachverhalt Dritten nicht 
verständlich wird. Ist nicht mit Sicherheit 
festzustellen, mit welcher Person das 
Gespräch geführt wird, so ist ein Kon-
trollanruf erforderlich. 

(2) Besondere Vorsicht ist bei fern-
mündlichen Gesprächen auf dem Funk-
wege (zum Beispiel Autotelefon) und bei 
fernmündlichen Gesprächen mit Perso-
nen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland geboten. 

§7  
Behandlung von Verschlusssachen 

in Ausschüssen 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

unverändert 

§ 7  
Behandlung von Verschlusssachen 

in Ausschüssen 

(1) Bei zugeleiteten Verschlusssachen (1) unverändert 
ist die Einstufung durch die herausge-
bende Stelle bindend. Auf Verlangen ei-
nes Drittels der Mitglieder des Aus-
schusses fordert dieser eine Begrün-
dung für die Einstufung von der heraus-
gebenden Stelle. 
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(2) Über Verschlusssachen des Ge-
heimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN  
DIENSTGEBRAUCH berät der Aus-
schuss in nichtöffentlicher Sitzung ge-
mäß § 80a Absatz 1 Satz 1 der Ge-
schäftsordnung. 

(3) Soll über Verschlusssachen des Ge-
heimhaltungsgrades VS-VERTRAU-
LICH und höher beraten werden, führt 
der oder die Vorsitzende unverzüglich  
eine Beschlussfassung gemäß § 80b  
Absatz 1 der Geschäftsordnung herbei  
und stellt vor Beginn der Beratungen  
fest, dass sich keine unbefugten Perso-
nen im Sitzungssaal aufhalten. Der Be-
schluss über die Geheimhaltung ver-
pflichtet auch die an einer Sitzung teil-
nehmenden Personen, die nicht dem  
Ausschuss angehören. 

(2) Die oder der Ausschussvorsitzende 
kann im Rahmen der Sitzungsvorberei-
tung einer nicht bereits von der heraus-
gebenden Stelle eingestuften Bera-
tungsunterlage vorbehaltlich eines Be-
schlusses des Ausschusses über ihren  
Geheimhaltungsgrad gemäß den §§ 3  
und 3a einen Geheimhaltungsgrad zu-
weisen (Einstufung). Sofern der nach  
Satz 1 vorläufig zugewiesene Geheim-
haltungsgrad einer Verteilung der Unter-
lage entgegensteht, hat die oder der 
Vorsitzende die Mitglieder des Aus-
schusses unverzüglich über den Ein-
gang der Unterlage und die von ihm vor-
genommene Einstufung zu unterrichten. 
Die Befugnis der oder des Vorsitzenden  
zur Einstufung entbindet die herausge-
bende Stelle nicht von ihrer Verantwor-
tung zur Einstufung der von ihr heraus-
gegebenen Unterlage.  

(3) Eine Unterlage der Einstufung VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH  
darf zur Vorbereitung einer Ausschuss-
sitzung von der oder dem Vorsitzenden  
an die Mitglieder des Ausschusses und 
die sie in der Sitzung Vertretenden ver-
teilt werden. Die Verschlusssache wird  
in einem verschlossenen Umschlag mit 
einem Hinweis auf die Verschwiegen-
heitspflicht zugeleitet. Die oder der Vor-
sitzende vermerkt die Empfängerinnen  
oder Empfänger. Soll die Unterlage auf 
elektronischem Wege zur Einsicht-
nahme zur Verfügung gestellt werden, 
müssen technische und organisatori-
sche Vorkehrungen getroffen werden,  
die in vergleichbarer Weise eine Kennt-
nisnahme durch Unbefugte verhindern. 
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(4) Die oder der Ausschussvorsitzende 
kann im Rahmen der Sitzungsvorberei-
tung einer nicht bereits von der heraus-
gebenden Stelle eingestuften Bera-
tungsunterlage vorbehaltlich eines Be-
schlusses des Ausschusses über ihren  
Geheimhaltungsgrad gemäß den §§ 3  
und 3a einen Geheimhaltungsgrad zu-
weisen (Einstufung). Sofern der nach  
Satz 1 vorläufig zugewiesene Geheim-
haltungsgrad einer Verteilung der Unter-
lage entgegensteht, hat die oder der 
Vorsitzende die Mitglieder des Aus-
schusses unverzüglich über den Ein-
gang der Unterlage und die von ihm vor-
genommene Einstufung zu unterrichten. 
Die Befugnis der oder des Vorsitzenden  
zur Einstufung entbindet die herausge-
bende Stelle nicht von ihrer Verantwor-
tung zur Einstufung der von ihr heraus-
gegebenen Unterlage.  

(5) Eine Unterlage der Einstufung VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH  
darf zur Vorbereitung einer Ausschuss-
sitzung von der oder dem Vorsitzenden  
an die Mitglieder des Ausschusses ver-
teilt werden; dies gilt auch für Fälle der 
Stellvertretung gemäß § 79 Absatz 1.  
Die Verschlusssache wird in einem ver-
schlossenen Umschlag mit einem Hin-
weis auf die Verschwiegenheitspflicht 
zugeleitet. Die oder der Vorsitzende ver-
merkt die Empfängerinnen oder Emp-
fänger. Soll die Unterlage auf elektroni-
schem Wege zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gestellt werden, müssen  
technische und organisatorische Vor-
kehrungen getroffen werden, die in ver-
gleichbarer Weise eine Kenntnisnahme 
durch Unbefugte verhindern. 

(4) Über Verschlusssachen des Ge-
heimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN  
DIENSTGEBRAUCH berät der Aus-
schuss in nichtöffentlicher Sitzung ge-
mäß § 80a Absatz 1  Satz 1 der Ge-
schäftsordnung. 

(5) Soll über Verschlusssachen des Ge-
heirnhaltungsgrades VS-VERTRAU-
LICH und höher beraten werden, führt 
die oder der Vorsitzende unverzüglich  
eine Beschlussfassung herbei und stellt 
vor Beginn der Beratungen fest, dass 
sich keine unbefugten Personen im Sit-
zungssaal aufhalten. Der Beschluss  
über die Geheimhaltung verpflichtet 
auch die an einer Sitzung teilnehmen-
den Personen, die nicht dem Ausschuss  
angehören. 



14 

Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

(6) Werden Verschlusssachen des Ge- (6) unverändert 
heimhaltungsgrades VS-VERTRAU-
LICH oder höher dem Ausschuss zuge-
leitet, dürfen sie nur für die Sitzung und 
längstens für die Dauer der Sitzung aus-
gegeben werden. Bei Unterbrechung 
der Sitzung kann die Rückgabe unter-
bleiben, wenn die Überwachung des Sit-
zungsraumes sichergestellt ist. Bei um-
fangreichen Akten kann unter Beach-
tung der erforderlichen Maßnahmen 
zum Geheimnisschutz ein Aktenlese-
raum eingerichtet werden. Für Ver-
schlusssachen des Geheimhaltungsgra-
des VS-VERTRAULICH kann der Aus-
schuss auch ein anderes geeignetes 
Verfahren beschließen. 

(7) Verschlusssachen des Geheimhal-
tungsgrades VS-VERTRAULICH und 
GEHEIM können, sofern sie im Aus-
schuss entstanden sind, mit Genehmi-
gung der oder des Ausschussvorsitzen-
den nach Registrierung bei der von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten be-
stimmten Stelle in den dafür vorgesehe-
nen VS-Behältnissen des Ausschusses 
zeitweilig aufbewahrt werden. Sie sind 
an die von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten bestimmte Stelle zurückzu-
geben, sobald sie im Ausschuss nicht 
mehr benötigt werden. Genehmigt die o-
der der Ausschussvorsitzende während 
der Sitzung, in der Verschlusssachen 
STRENG GEHEIM oder Verschlusssa-
chen GEHEIM behandelt werden, Sit-
zungsnotizen zu fertigen, so sind diese 
am Ende der Sitzung zur Aufbewahrung 
oder Vernichtung an die von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten bestimmte 
Stelle abzugeben. 

(8) Bei Beratungen über STRENG GE-
HEIM- oder GEHEIM-Angelegenheiten 
dürfen nur die Beschlüsse protokolliert 
werden, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes geregelt ist. Der Ausschuss 
kann beschließen, dass die Beratungen 
dem Inhalt nach festgehalten werden. 

(7) unverändert 

(8) unverändert 
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(9) Bei Beratungen über VS-VER- (9) unverändert 
TRAULICH-Angelegenheiten kann der 
Ausschuss beschließen, dass nur die 
Beschlüsse festgehalten werden. 

(10) Protokolle über Beratungen von (10) unverändert 
Verschlusssachen des Geheimhal-
tungsgrades VS-VERTRAULICH und 
höher unterzeichnet die oder der Vorsit-
zende. Sie oder er stuft das Protokoll 
über Beratungsgegenstände der Einstu-
fung VS-VERTRAULICH und höher ent-
sprechend seinem Inhalt in einen Ge-
heimhaltungsgrad gemäß den §§ 3 
und 3a ein. 

§ 3  
Kennzeichnung und Herstellung von 

Duplikaten 

(1) Die Kennzeichnung von Verschluss-
sachen, die innerhalb des Landtages 
entstehen, sowie die Vervielfältigung al-
ler Verschlusssachen erfolgen aus-
schließlich durch die Landtagsverwal-
tung. 

(2) Wer Verschlusssachen der Geheim-
haltungsgrade VS-VERTRAULICH und 
höher empfängt, darf weitere Exemplare 
(Abschriften, Abdrucke, Ablichtungen 
und dergleichen) sowie Auszüge nur von 
der von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten bestimmten Stelle herstellen las-
sen; für Verschlusssachen des Geheim-
haltungsgrades STRENG GEHEIM ist 
außerdem die Zustimmung der heraus-
gebenden Stelle erforderlich. 

(3) Weitere Exemplare sind wie Origi-
nalverschlusssachen zu behandeln. 

§ 8  

unverändert 
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§ 9  
unverändert 

§ 9  
Registrierung und Verwaltung von 

Verschlusssachen 

(1) Alle dem Landtag zugehenden oder 
im Landtag entstehenden Verschlusssa-
chen der Geheimhaltungsgrade VS-
VERTRAULICH oder höher sind der von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten 
bestimmten Stelle zur Registrierung und 
Verwaltung zuzuleiten. 

(2) Verschlusssachen der Geheimhal-
tungsgrade VS-VERTRAULICH und hö-
her sind in der von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten bestimmten Stelle auf-
zubewahren. 

(3) STRENG GEHEIM- und GEHEIM-
Verschlusssachen dürfen nur mit Ge-
nehmigung der Präsidentin oder des 
Präsidenten und in einem von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten bestimm-
ten Raum eingesehen oder bearbeitet 
werden. Notizen verbleiben bis zur Be-
handlung durch die Ausschüsse in der 
von der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten bestimmten Stelle; sie sind nach Ab-
schluss der Beratungen von ihr zu ver-
nichten. 

(4) Der Empfang von Verschlusssa-
chen der Geheimhaltungsgrade VS-
VERTRAULICH und höher sowie ihre 
Einsichtnahme in der von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten bestimmten 
Stelle ist schriftlich zu bestätigen. 

(5) Verschlusssachen des Geheimhal-
tungsgrades VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH sind unter Ver-
schluss aufzubewahren; dieses ist nicht 
notwendig, wenn sie in Räumen aufbe-
wahrt werden, zu denen Außenste-
hende keinen Zugang haben. 

(6) Tonträger sind nach bestimmungs-
gemäßer Auswertung des Inhalts sofort 
zu löschen. 
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§ 10 
unverändert 

§ 10 
Weiterleitung von Verschlusssachen 

(1) Verschlusssachen der Geheimhal-
tungsgrade STRENG GEHEIM und GE-
HEIM sind bei Beförderung innerhalb 
des Hauses grundsätzlich über die von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten 
bestimmte Stelle zu leiten. Sie dürfen 
nur durch entsprechend ermächtigte 
Personen weitergeleitet werden. Ist aus 
dringendem Grund eine Von-Hand-zu-
Hand-Übergabe erfolgt, ist die von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten be-
stimmte Stelle unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. 

(2) Verschlusssachen des Geheimhal-
tungsgrades VS-VERTRAULICH kön-
nen unter Benachrichtigung der von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten be-
stimmten Stelle von Hand zu Hand an 
zum Empfang berechtigte Personen 
weitergegeben werden. 

§11 
Mitnahme von Verschlusssachen 

(1) Die Mitnahme von Verschlusssa- 
chen der Geheimhaltungsgrade 
STRENG GEHEIM und GEHEIM aus 
den der Verwaltung des Landtages un-
terstehenden Räumen ist unzulässig. 
Die Präsidentin oder dem Präsidenten 
kann die Mitnahme zulassen, wenn un-
abweisbare Gründe dies erfordern. Sie 
oder er kann Auflagen festlegen. 

§11 
unverändert 
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(2) Bei der Mitnahme von Verschluss-
sachen der Geheimhaltungsgrade VS-
VERTRAULICH oder höher ist für die 
ununterbrochene sichere Aufbewahrung 
zu sorgen. Wer für Verschlusssachen 
der Geheimhaltungsgrade STRENG 
GEHEIM und GEHEIM keinen Stahl-
schrank mit Kombinations- und Sicher-
heitsschloss zur Verfügung hat, muss 
die Verschlusssachen ständig bei sich 
führen. Die Zurücklassung in Kraftwa-
gen, die Verwahrung in Hotelsafes oder 
auf Bahnhöfen und dergleichen ist unzu-
lässig. Bei Aufenthalten im Ausland ist 
die Verschlusssache nach Möglichkeit 
bei den deutschen Vertretungen aufzu-
bewahren. 

(3) In der Öffentlichkeit dürfen Ver-
schlusssachen der Geheimhaltungs-
grade VS-VERTRAULICH oder höher 
nicht gelesen und erörtert werden. 

§12 §12 
Mitteilungspflicht unverändert 

Jeder Verdacht, jede Wahrnehmung o-
der jeder Vorfall, der auf Anbahnungs-
versuche fremder Nachrichtendienste o-
der darauf schließen lässt, dass Unbe-
fugte Kenntnis vom Inhalt von Ver-
schlusssachen erhalten haben, sowie 
der Verlust von Verschlusssachen der 
Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAU-
LICH oder höher oder der Verlust von Si-
cherheitsschlüsseln ist unverzüglich der 
Präsidentin oder dem Präsidenten oder 
der oder dem Geheimschutzbeauftrag-
ten der Verwaltung des Landtages mit-
zuteilen. 
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Anlage 6 Anlage 6 

Immunitätsrichtlinie des Landtages 
Brandenburg zu Artikel 58 der Ver- 
fassung des Landes Brandenburg 

Immunitätsrichtlinie des Landtages 
Brandenburg zu Artikel 58 der Ver- 
fassung des Landes Brandenburg 

§1 §1 
Antragstellung unverändert 

Anträge auf Aussetzung von Strafverfol-
gungsmaßnahmen gegen ein Mitglied 
des Landtages, auf Aussetzung einer 
Haft oder einer sonstigen Beschränkung 
der persönlichen Freiheit eines Mitglie-
des des Landtages nach Artikel 58 der 
Verfassung des Landes Brandenburg 
können von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landtages, jedem Mit-
glied des Landtages, einer Fraktion oder 
einer Gruppe gestellt werden. 

§ 2  
Verfahren im Hauptausschuss 

(1) Anträge nach § 1 leitet die Präsiden-
tin oder der Präsident unverzüglich dem 
Hauptausschuss zu. 

(2) Der Hauptausschuss entscheidet, 
ob und welche Informationen für die Be-
handlung des Antrages benötigt werden. 
Das Verlangen auf Auskunftserteilung 
richtet der oder die Ausschussvorsit-
zende an das für Justiz zuständige Mit-
glied der Landesregierung. 

(3) Der Hauptausschuss gibt der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller und 
dem betroffenen Mitglied des Landtages 
Gelegenheit zur Äußerung. 

(4) Der Hauptausschuss hat dem Land-
tag eine Beschlussempfehlung zu unter-
breiten. Dies soll innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrages erfolgen. 

§2 

unverändert 
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§3 
Entscheidung des Landtages 

(1) Der Landtag entscheidet über die 
Beschlussempfehlung des Hauptaus-
schusses auf seiner nächsten Sitzung. 

(2) Beschlüsse des Landtages über die 
Aussetzung von Maßnahmen im Sinne 
von § 1 übermittelt die Präsidentin oder 
der Präsident unverzüglich dem für Jus-
tiz zuständigen Mitglied der Landesre-
gierung. 

§3 

unverändert 
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Anlage 7 Anlage 7 

Wahlordnung Wahlordnung 

§1 
unverändert 

Die geheime Abstimmung über einen 
Antrag mit Wahlvorschlag erfolgt durch 
Abgabe der in § 6 dieser Wahlordnung 
beschriebenen Stimmzettel. Der Land-
tag bestimmt, welche besonderen Vor-
kehrungen zur Geheimhaltung zu treffen 
sind. Die Stimmzettel werden von den 
Schriftführerinnen und Schriftführern 
ausgegeben. Zur Ausgabe der Stimm-
zettel werden die Mitglieder des Landta-
ges mit Namen aufgerufen. 

§ 2  
§2 

unverändert 

Jeder Stimmzettel muss die Namen aller 
zur Wahl stehenden Personen enthalten 
und eine zweifelsfreie Stimmabgabe er-
möglichen. Ungültig sind Stimmzettel, 

1. die Zusätze enthalten, 

2. deren Kennzeichnung den Willen 
des oder der Abstimmenden nicht 
zweifelsfrei erkennen lässt, 

3. die die Identität der oder des Abstim- 
menden erkennen lassen, 

4. bei denen die Stimmabgabe nicht 
erfolgt ist, 

5. wenn die Anzahl der abgegebenen 
Stimmen die Anzahl der zu verge- 
benden Stimmen übersteigt. 

§1 
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§3 

(1) Gewählt ist, wer die Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen auf sich vereint, 
soweit nicht durch Verfassung, Gesetz 
oder diese Geschäftsordnung etwas an-
deres bestimmt wird. § 66 Absatz 1 
Satz 4 der Geschäftsordnung findet ent-
sprechende Anwendung. 

(1) 

§3 

unverändert 

(2) Ergibt sich nach dem ersten Wahl- (2) u n v e rändert 
gang nicht die erforderliche Mehrheit, so 
kommen die beiden zur Wahl stehenden 
Personen mit den höchsten Stimmen-
zahlen in einen zweiten Wahlgang. 
Ergibt sich auch im zweiten Wahlgang 
wiederum für keine der zur Wahl stehen-
den Personen die erforderliche Mehr-
heit, so wird ein dritter Wahlgang durch-
geführt. Dabei steht nur noch die Per-
son, die im zweiten Wahlgang die 
höchste Stimmenzahl erzielte, zur Wahl. 
Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahl-
gang entscheidet das durch die Präsi-
dentin oder den Präsidenten gezogene 
Los über das Erreichen des dritten 
Wahlganges. 

(3) Weitere Wahlgänge mit im dritten 
Wahlgang erfolglosen Bewerberinnen o-
der Bewerbern sind nur aufgrund eines 
Beschlusses des Präsidiums zulässig.  

§4 § 4 

(1) Werden mehrere Personen in einem (1) u n v e rändert 
Wahlgang gewählt, so sind die Perso-
nen gewählt, auf die die meisten Stim-
men entfallen, soweit nicht durch Verfas-
sung, Gesetz oder diese Geschäftsord-
nung etwas anderes bestimmt wird. § 66 
Absatz 1 Satz 4 der Geschäftsordnung 
findet entsprechende Anwendung. 
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(2) Bei einer für das Ergebnis entschei- (2) Bei einer für das Ergebnis entschei-
denden Stimmengleichheit findet ein denden Stimmengleichheit findet ein 
zweiter Wahlgang statt, in dem die Per- zweiter Wahlgang statt, in dem die Per-
sonen mit gleicher Stimmenzahl erneut sonen mit gleicher Stimmenzahl erneut 
zur Wahl stehen. Ergibt sich im zweiten zur Wahl stehen. Ergibt sich im zweiten 
Wahlgang erneut eine Stimmengleich- Wahlgang erneut eine Stimmengleich-
heit, dann entscheidet das durch die heit, entscheidet das durch die Präsi-
Präsidentin oder den Präsidenten gezo- dentin oder den Präsidenten gezogene 
gene Los. Los. 

(3) Ein zweiter und gegebenenfalls wei-
tere Wahlgänge werden auch dann 
durchgeführt, wenn nicht so viele Perso-
nen die erforderliche Mehrheit errei-
chen, wie Personen zu wählen sind. Im 
zweiten Wahlgang stehen die noch nicht 
gewählten Personen zur Abstimmung, 
wobei diejenige Person, die im ersten 
Wahlgang die geringste Stimmenzahl 
erzielte, ausscheidet. Nach dieser Maß-
gabe finden im erforderlichen Maße wei-
tere Wahlgänge mit den verbleibenden 
Personen statt. 

§ 5  

Nach der Auszählung der Stimmen ver-
kündet die Präsidentin oder der Präsi-
dent das Ergebnis. 

§6 
Stimmzettel 

Typ A: Zu verwenden für einzelne zur 
Wahl stehende Personen 

Entwurf  

(3) Ein zweiter Wahlgang und gegebe-
nenfalls weitere Wahlgänge werden 
auch dann durchgeführt, wenn nicht so 
viele Personen die erforderliche Mehr-
heit erreichen, wie Personen zu wählen 
sind. Im zweiten Wahlgang stehen die 
noch nicht gewählten Personen zur Ab-
stimmung, wobei diejenige Person, die 
im ersten Wahlgang die geringste Stim-
menzahl erzielte, ausscheidet. Nach 
dieser Maßgabe finden im erforderlichen 
Maße weitere Wahlgänge mit den ver-
bleibenden Personen statt. 

§ 5  
unverändert 

§6 

unverändert 

X. Wahlperiode Y. Sitzung 

Wahl des ... 

Kandidat(in) A 
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0 0 0 

Ja Nein Enthaltung 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

unverändert 

Entwurf Beschlüsse des Hauptausschusses 

Typ B: Zu verwenden für konkurrierende 
Personen sowie Personenmehrheiten 

Entwurf 

X. Wahlperiode Y. Sitzung 

Wahl ... 

Sie haben maximal ... Stimmen. 

Kandidat(in) A 0 

Kandidat(in) B 0 

Kandidat(in) C 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

unverändert 
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Anlage 8 Anlage 8 

Ordnung über Geheimhaltungs- 
pflichten und das Verfahren im Zu- 
sammenhang mit der Überprüfung 

von Mitgliedern des Landtages nach 
§ 27 des Abgeordnetengesetzes 

§1 
Anwendungsbereich 

Ordnung über Geheimhaltungs- 
pflichten und das Verfahren im Zu- 
sammenhang mit der Überprüfung 

von Mitgliedern des Landtages nach 
§ 27 des Abgeordnetengesetzes 

§1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für Verschluss- (1) unverändert 
sachen, die im Zusammenhang mit der 
Überprüfung von Mitgliedern des Land- 
tages nach § 27 des Abgeordnetenge- 
setzes zugeleitet, erstellt oder bearbeitet 
werden. 

(2) Verschlusssachen nach dieser Ord-
nung sind Angelegenheiten aller Art im 
Zusammenhang mit der Überprüfung 
von Mitgliedern des Landtages nach 
§ 27 des Abgeordnetengesetzes, die 
Unbefugten nicht mitgeteilt werden dür-
fen und die durch besondere Sicher-
heitsmaßnahmen gegen die Kenntnis 
durch Unbefugte geschützt werden 
müssen. Dazu zählen insbesondere Un-
terlagen der oder des Bundesbeauftrag-
ten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik, die 
beim Landtag eingehen und die Unterla-
gen der Kommission zur Überprüfung 
der Mitglieder des Landtages nach § 27 
des Abgeordnetengesetzes. 

(3) Verschlusssachen können das ge-
sprochene Wort und alle anderen For-
men der Darstellung von Kenntnissen 
und Erkenntnissen sein. Zwischenmate-
rial (zum Beispiel Vorentwürfe, Auf-
zeichnungen auf Tonträger, Notizen, 
Fehldrucke) ist wie eine Verschlusssa-
che zu behandeln. 

(2) Verschlusssachen nach dieser Ord-
nung sind Angelegenheiten aller Art im 
Zusammenhang mit der Überprüfung 
von Mitgliedern des Landtages nach 
§ 27 des Abgeordnetengesetzes, die 
Unbefugten nicht mitgeteilt werden dür-
fen und die durch besondere Sicher-
heitsmaßnahmen gegen die Kenntnis 
durch Unbefugte geschützt werden 
müssen. Dazu zählen insbesondere Un-
terlagen der oder des Bundesbeauftrag-
ten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik, die 
beim Landtag eingehen, und die Unter-
lagen der Kommission zur Überprüfung 
der Mitglieder des Landtages nach § 27 
des Abgeordnetengesetzes. 

(3) unverändert 
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(4) Für die Mitglieder der Kommission (4) unverändert 
zur Überprüfung der Mitglieder des 
Landtages nach § 27 des Abgeordne-
tengesetzes und für die Beschäftigten 
der Verwaltung des Landtages nach 
§ 12 gelten die Vorschriften der Ver-
schlusssachenanweisung für die Behör-
den des Landes Brandenburg, soweit 
sich aus den folgenden Vorschriften 
nichts anderes ergibt. 

§2 §2 

Grundsätze unverändert 

(1) Jede Person, der eine Verschluss-
sache im Zusammenhang mit der Über-
prüfung von Mitgliedern des Landtages 
nach § 27 des Abgeordnetengesetzes 
zugänglich gemacht worden ist oder die 
von ihr Kenntnis erhalten hat, trägt ne-
ben der persönlichen Verantwortung für 
die Geheimhaltung die Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige Behandlung 
und Aufbewahrung entsprechend den 
Vorschriften dieser Ordnung. Ver-
schlusssachen dürfen nicht an Unbe-
fugte weitergegeben werden. 

(2) In Gegenwart Unbefugter darf über 
den Inhalt von Verschlusssachen im Zu-
sammenhang mit der Überprüfung von 
Mitgliedern des Landtages nach § 27 
des Abgeordnetengesetzes nicht ge-
sprochen werden. 

(3) Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt 
auch für die Zeit nach der Beendigung 
von Verfahren. 

(4) Für Unterlagen, die von Betroffenen 
veröffentlicht oder anderweitig freigege-
ben worden sind, entfällt die Verpflich-
tung zur Geheimhaltung. 
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§3 §3 
Geheimhaltungsgrad unverändert 

(1) Die Verschlusssachen im Zusam-
menhang mit der Überprüfung von Mit-
gliedern des Landtages nach § 27 des 
Abgeordnetengesetzes sind als VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, 
Abkürzung: VS-NfD, zu kennzeichnen. 

(2) Die Kennzeichnung der Verschluss-
sachen erfolgt unter entsprechender An-
wendung der Verschlusssachenanwei-
sung für die Landesbehörden. 

§4 

Fernmündliche Gespräche über Ver- 
schlusssachen 

Über die Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit der Überprüfung von Mit-
gliedern des Landtages nach § 27 des 
Abgeordnetengesetzes sollen fern-
mündliche Gespräche nur in dringenden 
Fällen geführt werden. Die Gespräche 
sind so zu führen, dass der Sachverhalt 
Dritten nicht verständlich wird. Ist nicht 
mit Sicherheit festzustellen, mit welcher 
Person das Gespräch geführt wird, so ist 
ein Kontrollan ruf erforderlich. 

§4 

unverändert 
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§ 5 §5 

Behandlung von Verschlusssachen Behandlung von Verschlusssachen 

(1) Die Auskunftsschreiben werden (1) unverändert 
durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten im Beisein der oder des Beauf-
tragten der Präsidentin oder des Präsi-
denten geöffnet und geprüft, ob Anhalts-
punkte, die auf eine Tätigkeit oder Ver-
antwortung nach § 27 Absatz 1 Satz 1 o-
der 3 des Abgeordnetengesetzes hin-
weisen, vorhanden sind. Ist das nicht der 
Fall, wird das Schreiben, soweit das be-
treffende Mitglied des Landtages sein 
Einverständnis hiermit erklärt, der Kom-
mission zur Kenntnisnahme übersandt, 
und das betreffende Mitglied des Land-
tages wird mit einem Schreiben der Prä-
sidentin oder des Präsidenten darüber 
informiert, dass das Verfahren seine 
Person betreffend abgeschlossen ist. 
§ 27 Absatz 2 Satz 5 des Abgeordne-
tengesetzes bleibt unberührt. Erklärt 
sich das Mitglied des Landtages nicht 
mit der Übermittlung des Ergebnisses 
einverstanden, wird das Schreiben wie-
der verschlossen und zu den Akten ge-
nommen. 

(2) Enthält die Auskunft Anhaltspunkte (2) Enthält die Auskunft Anhaltspunkte 
auf eine Tätigkeit oder Verantwortung für eine Tätigkeit oder Verantwortung 
nach § 27 Absatz 1 Satz 1 oder 3 des nach § 27 Absatz 1 Satz 1 oder 3 des 
Abgeordnetengesetzes, übermittelt die Abgeordnetengesetzes, übermittelt die 
Präsidentin oder der Präsident dem Mit-  Präsidentin oder der Präsident dem Mit-
glied des Landtages alle Unterlagen in glied des Landtages alle Unterlagen in 
Kopie. Es wird darauf hingewiesen, dass Kopie. Es wird darauf hingewiesen, dass 
es die Möglichkeit hat, innerhalb einer es die Möglichkeit hat, innerhalb einer 
angemessenen Frist mündlich oder angemessenen Frist mündlich oder 
schriftlich Stellung zu nehmen. Das schriftlich Stellung zu nehmen. Das 
Schreiben ist dem Mitglied des Landta-  Schreiben ist dem Mitglied des Landta-
ges mit Empfangsbekenntnis zuzustel-  ges mit Empfangsbekenntnis zuzustel-
len. Im Falle einer mündlichen Stellung-  len. Im Falle einer mündlichen Stellung-
nahme ist die oder der Beauftragte der nahme ist die oder der Beauftragte der 
Präsidentin oder des Präsidenten hinzu-  Präsidentin oder des Präsidenten hinzu- 
zuziehen. zuziehen. 
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(3) Soweit über die Unterlagen nach 
Absatz 2 hinaus Unterlagen zur Grund-
lage der Feststellung gemacht werden, 
sind diese dem Mitglied des Landtages 
ebenfalls mit Empfangsbekenntnis zu-
zustellen. 

(3) unverändert 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident (4) unverändert 
übermittelt alle Unterlagen und Stellung-
nahmen der oder dem Vorsitzenden der 
Kommission. Die Beratungen der Kom-
mission sind vertraulich. Die oder der 
Vorsitzende stellt vor Beginn der Bera-
tungen fest, dass sich keine unbefugten 
Personen im Sitzungsraum aufhalten. 
Die Vertraulichkeit der Beratungen ver-
pflichtet auch Personen, die an der Sit-
zung teilnehmen und nicht der Kommis-
sion angehören. 

(5) Werden Sachen der Kommission (5) unverändert 
zugeleitet, werden diese nur für die 
Dauer der Sitzung ausgegeben. § 10 
bleibt hiervon unberührt. 

(6) Die Beratungen der Kommission (6) unverändert 
werden protokolliert. 

(7) Verschlusssachen im Zusammen-
hang mit der Überprüfung von Mitglie-
dern des Landtages nach § 27 des Ab-
geordnetengesetzes sind der oder dem 
Beauftragten der Präsidentin oder des 
Präsidenten zurückzugeben und von ihr 
oder ihm zu verschließen, sobald sie in 
der Kommission nicht mehr benötigt 
werden. 

(7) unverändert 

§6 §6 
Kenntnisnahme und Akteneinsicht unverändert 

(1) Mitglieder des Landtages sind be-
rechtigt, von den Verschlusssachen 
Kenntnis zu erhalten und Akteneinsicht 
zu nehmen, soweit sie ihre Person be-
treffen. 
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(2) Ein Mitglied des Landtages kann 
sich einer Vertrauensperson zur Kennt-
nisnahme und Akteneinsicht bedienen, 
die es vorher gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden der Kommission schriftlich 
benennen muss. 

(3) Die oder der Beauftragte protokol-
liert, wer wann in welche Unterlagen Ein-
sicht genommen hat. Das Anfertigen von 
Kopien oder Abschriften im Rahmen der 
Akteneinsicht ist unzulässig. 

§7 §7  
Herstellung von Duplikaten unverändert 

(1) Wer Verschlusssachen im Zusam-
menhang mit der Überprüfung von Mit-
gliedern des Landtages nach § 27 des 
Abgeordnetengesetzes empfängt, darf 
weitere Exemplare (Abschriften, Abdru-
cke, Ablichtungen und dergleichen) so-
wie Auszüge nur von der oder dem Be-
auftragten der Präsidentin oder des Prä-
sidenten herstellen lassen. Weitere 
Exemplare sind wie die Originale zu be-
handeln. 

(2) Über die Anfertigung und Aushändi-
gung von Duplikaten ist ein Protokoll zu 
führen. 

§ 8  
Registrierung und Verwaltung von 

Sachen 

(1) Jeglicher Posteingang im Zusam-
menhang mit der Überprüfung von Mit-
gliedern des Landtages nach § 27 des 
Abgeordnetengesetzes ist in der Post-
stelle von der Leitung der Geschäfts-
stelle nach § 3 zu kennzeichnen und zu 
verschließen. Sie leitet den Posteingang 
der oder dem Beauftragten der Präsi-
dentin oder des Präsidenten zur Regist-
rierung und Verwaltung zu. 

§ 8  

unverändert 
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(2) Verschlusssachen im Zusammen-
hang mit der Überprüfung von Mitglie-
dern des Landtages nach § 27 des Ab-
geordnetengesetzes sind von der oder 
dem Beauftragten der Präsidentin oder 
des Präsidenten aufzubewahren. 

(3) Verschlusssachen im Zusammen-
hang mit der Überprüfung von Mitglie-
dern des Landtages nach § 27 des Ab-
geordnetengesetzes sind unter Ver-
schluss aufzubewahren; dieses ist nicht 
notwendig, wenn sie in Räumen aufbe-
wahrt werden, zu denen Außenste-
hende keinen Zugang haben. 

(4) Tonträger und Aufzeichnungen sind 
nach bestimmungsgemäßer Auswer-
tung des Inhalts sofort zu löschen und zu 
vernichten. 

§ 9 § 9  
Weiterleitung von Verschlusssachen unverändert 

(1) Die Verschlusssachen sind bei Be-
förderung innerhalb des Hauses grund-
sätzlich über die Beauftragte oder den 
Beauftragten der Präsidentin oder des 
Präsidenten zu leiten. Sie dürfen nur 
durch entsprechend ermächtigte Perso-
nen weitergeleitet werden. 

(2) Die Verschlusssachen im Zusam-
menhang mit der Überprüfung können 
unter Benachrichtigung der oder des Be-
auftragten der Präsidentin oder des Prä-
sidenten von Hand zu Hand an zum 
Empfang bevollmächtigte und berech-
tigte Personen weitergegeben werden. 
Diese Personen müssen sich entspre-
chend ausweisen und einen Nachweis 
über die Bevollmächtigung abgeben. 



8 

Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

§ 10 

unverändert 
§ 10 

Mitnahme von Verschlusssachen 

(1) Die Mitnahme von Verschlusssa-
chen im Zusammenhang mit der Über-
prüfung aus den der Verwaltung des 
Landtages unterstehenden Diensträu-
men ist unzulässig. Den Kommissions-
mitgliedern werden Kopien der Ver-
schlusssachen zur Verfügung gestellt, 
wenn sichergestellt ist, dass Unbefugte 
keine Kenntnis vom Inhalt dieser Unter-
lagen erhalten. 

(2) In der Öffentlichkeit dürfen diese 
Verschlusssachen nicht gelesen und er-
örtert werden. Über Ausnahmen be-
schließt die Kommission. 

(3) Schriftliche oder mündliche Erklä-
rungen seitens der Kommission gegen-
über Dritten darf nur die oder der Vorsit-
zende mit Zustimmung oder Beschluss 
der Kommission vornehmen. 

§11 §11 

Mitteilungspflicht unverändert 

Jeder Verdacht, jede Wahrnehmung o-
der jeder Vorfall, der darauf schließen 
lässt, dass Unbefugte Kenntnis vom In-
halt von Verschlusssachen im Zusam-
menhang mit der Überprüfung der Mit-
glieder des Landtages nach § 27 des 
Abgeordnetengesetzes erhalten haben, 
sowie deren Verlust oder der Verlust von 
Sicherheitsschlüsseln ist unverzüglich 
der oder dem Vorsitzenden der Kommis-
sion mitzuteilen. 

§ 12 

Personen zur Unterstützung der 
Kommission 

(1) Die Arbeit der Kommission wird von 
folgenden Personen unterstützt: 

§ 12 

unverändert 
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Beauftragte oder Beauftragter 
der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Landtages: RL V1, im Vertretungs- 
fall AL V, 

- zwei Sachbearbeiterinnen oder 
Sachbearbeiter V1, Abgeordnetenange- 
legenheiten, 

- Leiterin oder Leiter der Ge- 
schäftsstelle oder ihre oder seine Vertre- 
tung. 

(2) Auf Verlangen der Kommission kann 
der oder die Geheimschutzbeauftragte 
der Verwaltung des Landtages zu Rate 
gezogen werden. 

§13 §13 
Archivierung unverändert 

Alle im Rahmen der Befassung entstan-
denen Unterlagen sind nach Abschluss 
des Verfahrens dem Landeshauptarchiv 
zur Archivierung anzubieten. Soweit es 
sich um Unterlagen gemäß § 21 Ab-
satz 1 Nummer 6 des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes handelt, bleibt § 29 des Stasi-
Unterlagen-Gesetzes unberührt. 
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Anlage 9 Anlage 9 

Verfahren bei der Einbringung und Verfahren bei der Einbringung, Ver- 
Veröffentlichung von Beratungsma- teilunq und Veröffentlichung von Be- 

terialien ratungsmaterialien und anderen Par- 
lamentsdokumenten  

§1 

Einbringung von Beratungsmateria- 
lien 

Gesetzentwürfe, Staatsverträge, Anfra-
gen, Anträge, Entschließungsanträge, 
Beschlussempfehlungen und Berichte 
der Ausschüsse und sonstige Bera-
tungsmaterialien (Beratungsmaterialien) 
sind bei der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Landtages schriftlich oder in 
elektronischer Form einzubringen. Sie  
sind mit einer den Inhalt kennzeichnen-
den Überschrift zu versehen und von  
den einbringenden Personen oder den  
Zeichnungsberechtigten zu unterschrei-
ben oder nach dem vom Präsidium ge-
mäß § 3 Absatz 1 festgelegten Verfah-
ren elektronisch einzubringen. 

§1 

Einbringung von Beratungsmateria- 
lien 

Gesetzentwürfe, Staatsverträge, Anfra-
gen, Anträge, Entschließungsanträge, 
Beschlussempfehlungen und Berichte 
der Ausschüsse und sonstige Bera-
tungsmaterialien (Beratungsmaterialien) 
sind bei der Parlamentarischen Ge-
schäftsstelle elektronisch gemäß § 2 o-
der in den Fällen des § 3 schriftlich ein-
zubringen. 
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§2 
§2 

Schriftliche Einbringung von Bera-  Elektronische Einbringung von Bera- 
tungsmaterialien tungsmaterialien 

Beratungsmaterialien sind der Land-
tagsverwaltung unverzüglich nach Ein-
bringung der Papierform in elektroni-
scher Form zur Verfügung zu stellen.  
Die Dateien sind im Format „.doc" oder 
„.odt" als E-Mail oder mittels eines Da-
tenträgers zu übermitteln. Nicht in die-
sen Formaten abbildbare Anlagen zu  
Beratungsmaterialien bedürfen einer ge-
sonderten Abstimmung im Einzelfall.  
Gesetzentwürfe sollen einschließlich ih-
rer Anlagen als fehlerbereinigte eNorm-
Dokumente übermittelt werden. Für die 
inhaltliche Identität der übermittelten Da-
tei mit der Urschrift ist die Einbringerin  
oder der Einbringer verantwortlich. Die 
Landtagsverwaltung ist ermächtigt, re-
daktionelle Korrekturen vorzunehmen.  
Inhaltliche Veränderungen sind nicht zu-
lässig, im Zweifel ist die Einbringerin o-
der der Einbringer zu konsultieren.  

(1)  Beratungsmaterialien werden elekt-
ronisch gezeichnet und eingebracht.  
Das Präsidium legt das Verfahren zur 
elektronischen Einbringung einschließ-
lich der Zeichnung durch die einbringen-
den Personen und die Zeichnungsbe-
rechtigten im Sinne von § 40 Absatz 1  
Satz 3 fest. 

(2) Elektronisch eingebrachte Bera-
tungsmaterialien müssen mindestens im 
Format „Office Open XML" (.docx) und,  
soweit das nach Absatz 1 Satz 2 festge-
legte Verfahren dies vorsieht, auch in ei-
nem weiteren Format übermittelt wer-
den. Gesetzentwürfe sollen einschließ-
lich ihrer Anlagen als fehlerbereinigte 
eNorm-Dokumente übermittelt werden.  
Für die inhaltliche Identität beider Da-
teiformate ist die Einbringerin oder der 
Einbringer verantwortlich.  

(3) In Beratungsunterlagen sollen Be-
rufs-, Amts- und Funktionsbezeichnun-
gen in der weiblichen und männlichen  
Form gebildet werden.  
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(4) Die Landtagsverwaltung ist ermäch-
tigt, redaktionelle Korrekturen vorzuneh-
men. Inhaltliche Veränderungen sind  
nicht zulässig; im Zweifel ist die Einbrin-
gerin oder der Einbringer zu konsultie-
ren. 

§3 § 3  

Elektronische Einbringung von Bera- Schriftliche Einbringung von Bera- 
tungsmaterialien tungsmaterialien 

(1) Beratungsmaterialien sollen elektro- (1) Abweichend von § 2 können Bera-
nisch eingebracht werden; das Präsi- tungsmaterialien schriftlich eingebracht 
dium legt ein entsprechendes Verfahren werden, soweit 
fest. 

1. der elektronischen Einbringung im 
Einzelfall technische Hindernisse 
entgegenstehen oder 

2. es sich um sitzungsrelevante Bera-
tungsmaterialien am Tage der Sit-
zung oder mündliche Anfragen han-
delt.  

(2) Beratungsmaterialien können auch  
durch Abgabe eines abgeschlossenen  
Datenträgers in Verbindung mit einem  
von den einbringenden Personen oder 
den Zeichnungsberechtigten unter-
schriebenem Begleitschreiben einge-
bracht werden. Der Datenträger darf nur 
die in dem Begleitschreiben bezeichne-
ten Dateien der Beratungsmaterialien  
enthalten.  

(3) Elektronisch eingebrachte Bera-
tungsmaterialien sind im pdf-Format so-
wie zur Weiterverarbeitung durch die 
Landtagsverwaltung in den Formaten 
gemäß § 2 Satz 2 und 3 abzufassen. 
Für die inhaltliche Identität beider Da-
teien ist die Einbringerin oder der Ein-
bringer verantwortlich. Die Landtagsver-
waltung ist ermächtigt, redaktionelle 
Korrekturen vorzunehmen. Inhaltliche 
Veränderungen sind nicht zulässig; im  
Zweifel ist die Einbringerin oder der Ein-
bringer zu konsultieren.  

entfällt 

(2) Beratungsmaterialien sind der Land-
tagsverwaltung unverzüglich nach der 
schriftlichen Einbringung der Papierform  
elektronisch im Format „Office Open  
XML" (.docx) zur Verfügung zu stellen.  
Nicht in diesen Formaten abbildbare An-
lagen zu Beratungsmaterialien bedürfen  
einer gesonderten Abstimmung im Ein-
zelfall. § 2 Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt ent-
sprechend. 
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§ 4 
Veröffentlichung von Beratungsma- 

terialien 

(1) Die Beratungsmaterialien werden 
mit einem Eingangsvermerk und einer 
Drucksachennummer versehen, als 
Drucksachen an die Mitglieder des 
Landtages, die Fraktionen, die Gruppen, 
die Mitglieder der Landesregierung, die 
Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landesrechnungshofes, die Landesbe-
auftragten im Sinne des Artikels 74 der 
Verfassung des Landes Brandenburg 
sowie den Rat für Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden verteilt und elektro-
nisch veröffentlicht. 

(2) Die elektronische Veröffentlichung 
von Beratungsmaterialien erfolgt durch  
die Einstellung der Dateien in das Inter-
net des Landtages. Die elektronische 
Veröffentlichung steht der Verteilung der 
Drucksachen an die Fraktionsgeschäfts-
stellen oder in das Postfach einer 
Gruppe oder eines fraktionslosen Mit-
gliedes des Landtages bei der parla-
mentarischen Geschäftsstelle des Land-
tages gleich. Soweit hieran der Beginn  
oder Ablauf einer Frist gebunden ist, 
werden die Fraktionsgeschäftsstellen  
sowie Gruppen und fraktionslose Mit-
glieder des Landtages unverzüglich 
über die Einstellung neuer Drucksachen  
in das Internet des Landtages informiert. 

§4 

Verteilung und Veröffentlichung von 
Beratungsmaterialien und anderen  

Parlamentsdokumenten  

(1) Die Beratungsmaterialien werden 
als Drucksachen elektronisch an die Mit-
glieder des Landtages, die Fraktionen, 
die Gruppen, die Mitglieder der Landes-
regierung, die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Landesrechnungshofes, 
die Landesbeauftragten im Sinne des 
Artikels 74 der Verfassung des Landes 
Brandenburg sowie den Rat für Angele-
genheiten der Sorben/Wenden verteilt 
und elektronisch veröffentlicht. Stehen  
der elektronischen Verteilung im Einzel-
fall technische Hindernisse entgegen,  
findet die Verteilung nach Satz 1 in ge-
druckter Form statt.  

(2) Unterrichtungen und Frühwarndoku-
mente gemäß § 94 sowie Informationen  
und Zuschriften gemäß § 99 werden  
ebenso wie die Einladungen und Proto-
kolle zu den Sitzungen des Landtages 
und den öffentlichen Sitzungen der 
Fachausschüsse elektronisch an die 
Mitglieder des Landtages, die Fraktio-
nen sowie die Gruppen verteilt; Informa-
tionen gemäß § 99 werden darüber hin-
aus elektronisch veröffentlicht. 



5 

Geltende Fassung 

(3) Das Präsidium des Landtages kann 
beschließen, dass Beratungsmaterialien 
ausschließlich elektronisch verteilt und  
veröffentlicht werden. Der Beschluss 
soll auch die Einzelheiten des Verfah-
rens festlegen. Die Umstellung darf frü-
hestens vier Wochen nach dem Be-
schluss beginnen und wird allen Mitglie-
dern des Landtages von der Präsidentin  
oder dem Präsidenten unverzüglich in  
Form einer Mitteilung gemäß § 99 Ab-
satz 1 der Geschäftsordnung bekannt 
gegeben. 

(4) An Plenarsitzungstagen sind Bera-
tungsmaterialien, die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, als Drucksache 
zu verteilen. Sie sind bei der amtieren-
den Präsidentin oder dem amtierenden  
Präsidenten einzubringen und gelten als 
verteilt, wenn sie durch den Saaldienst 
auf die Plätze der Mitglieder des Landta-
ges und der Mitglieder der Landesregie-
rung gelegt werden. Im Übrigen gelten  
§ 2 sowie § 4 Absatz 1 und 2 dieser An-
lage entsprechend.  

§ 5  
Verfahren in den Ausschüssen 

Die in den §§ 1 bis 4 dieser Anlage ge-
troffenen Regelungen gelten nicht für 
das Verfahren in den Ausschüssen. 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

(3) Das Präsidium des Landtages legt 
die Einzelheiten des Verfahrens der 
elektronischen Verteilung und der Open 
Data-Veröffentlichung von Beratungs-
materialien und anderen Parlamentsdo-
kumenten fest. 

(4) An Plenarsitzungstagen sind Bera-
tungsmaterialien, die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, zusätzlich durch 
den Saaldienst auf die Plätze der Mit-
glieder des Landtages und der Mitglie-
der der Landesregierung zu legen. 

§ 5  
Verfahren in den Fachausschüssen 

und im Präsidium  

Das Präsidium beschließt, inwieweit die 
Regelungen der §§ 2 bis 4 auf die Ein-
bringung und Verteilung von Beratungs-
materialien in den Fachausschüssen  
und im Präsidium Anwendung finden, 
und legt dabei auch die Einzelheiten des  
Verfahrens fest. 
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Anlage 10 

Führung eines Lobbyregisters 

§1 
Öffentliche Liste der Interessenver- 

tretung 

Die Präsidentin oder der Präsident führt 
eine öffentliche Liste, in der alle Ver-
bände, die Interessen gegenüber dem 
Landtag oder der Landesregierung ver-
treten, auf Antrag eingetragen werden. 

§2 

Angaben der Verbände 

(1) Eine parlamentarische Anhörung 
von Vertreterinnen oder Vertretern der in 
§ 1 genannten Verbände findet nur statt, 
wenn sich diese in die Liste eingetragen 
und dabei folgende Angaben gemacht 
haben: 

Name und Sitz des Verbandes, 

Zusammensetzung von Vorstand 
und Geschäftsführung, 

Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 10 

Führung eines Lobbyregisters 

§ 1  
unverändert 

§2 

Angaben der Verbände 

(1) Eine parlamentarische Anhörung 
von Vertreterinnen oder Vertretern der in 
§ 1 genannten Verbände findet nur statt, 
wenn sich diese in die Liste eingetragen 
und dabei folgende Angaben gemacht 
haben: 

Name und Sitz des Verbandes, 

Zusammensetzung von Vorstand 
und Geschäftsführung, 

Interessenbereich des Verban- Interessenbereich des Verban- 
des, des, 

Mitgliederzahl, Mitgliederzahl, 

Anzahl der angeschlossenen Or- - Anzahl der angeschlossenen Or- 
ganisationen, ganisationen, 

Namen der Verbandsvertreterin- - Namen der Verbandsvertreterin- 
nen und Verbandsvertreter sowie nen und Verbandsvertreter sowie 

Anschrift der Geschäftsstelle - Anschrift der Geschäftsstelle 
(einschließlich Telefon-, Faxnummer so- (einschließlich Telefonnummer sowie E- 
wie E-Mail- und Internetadresse). Mail- und Internetadresse). 

(2) Die Eintragung in die Liste begrün- (2) unverändert 
det keinen Rechtsanspruch auf Anhö- 
rung. 
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(3) Die eingetragenen Verbände sollen 
zu Beginn jedes zweiten Jahres um eine 
Rückmeldung zur Aktualität der mitge-
teilten Angaben gebeten werden. Bleibt 
die Rückmeldung von einem eingetrage-
nen Verband wiederholt aus, wird die 
Eintragung des Verbandes als inaktiv 
markiert.  

§3 

Öffentliche Zugänglichkeit der Liste 

Die Liste ist von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten auf der Homepage des 
Landtages zu veröffentlichen. 

§3 

unverändert 

§4 

Beirat 

Zur Begleitung und Beratung wird ein 
Beirat eingesetzt, dem neben der Land-
tagspräsidentin oder dem Landtagsprä-
sidenten jeweils ein Mitglied jeder Frak-
tion sowie ein Vertreter oder eine Vertre-
terin der Landesregierung angehören. 
Der Beirat soll mindestens einmal im 
Jahr tagen. 

§4 
Beirat 

Zur Begleitung und Beratung wird ein 
Beirat eingesetzt, dem neben der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten jeweils ein 
Mitglied jeder Fraktion und Gruppe so-
wie ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Landesregierung angehören. Die 
Beiratsmitglieder sowie ein stellvertre-
tendes Beiratsmitglied werden von den  
Fraktionen und Gruppen sowie der Lan-
desregierung benannt. Der Beirat soll 
mindestens einmal im Jahr tagen. 



Geltende Fassung Beschlüsse des Hauptausschusses 

Anlage 11 Anlage 11 

Einsichtnahme in Protokolle, Veröf- Einsichtnahme in Protokolle, Veröf- 
fentlichung fentlichung 

§1 §1 
Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

In Protokolle und Tagesordnungen (Ein- In Protokolle und Tagesordnungen (Ein-
ladungen) öffentlicher Ausschusssitzun- ladungen) öffentlicher Ausschusssitzun-
gen kann jede Person Einsicht nehmen. gen kann jede Person Einsicht nehmen. 
Sie können auch elektronisch der Allge- Sie werden auch elektronisch der Allge-
meinheit zur Verfügung gestellt werden; meinheit zur Verfügung gestellt; dies gilt 
dies gilt auch für Tagesordnungen (Ein- auch für Tagesordnungen (Einladun-
ladungen) und Protokolle nichtöffentli- gen) und Protokolle nichtöffentlicher Sit-
cher Sitzungen, sofern diese um Inhalte zungen, sofern diese um Inhalte nichtöf-
nichtöffentlicher Sitzungen bereinigt fentlicher Sitzungen bereinigt wurden. 
wurden. 

§ 2  
Einsichtnahme in Protokolle nichtöf- 

fentlicher Sitzungen gemäß § 80a 
Absatz 1 Satz 1 der Geschäftsord- 

nung 

(1) Protokolle nichtöffentlicher Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung samt der als Anlagen 
hinzugenommenen Unterlagen und Be-
ratungsmaterialien dürfen im Einzelfall 
von den Mitgliedern des Landtages, 
sonstigen Personen, die auf der Grund-
lage des § 80a Absatz 3 der Geschäfts-
ordnung Zutritt zu den Sitzungen des 
Ausschusses haben, von den Bediens-
teten der Landtagsverwaltung, von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Landesrechnungshofes Brandenburg 
sowie von den Landesbeauftragten ge-
mäß Artikel 74 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg eingesehen werden. 

§2 

unverändert 
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(2) Sofern der Schutzbedarf der behan-
delten Gegenstände dies zulässt, kann 
der Ausschuss für das Protokoll oder 
hinsichtlich einzelner Protokollteile oder 
Anlagen zur Einsichtnahme durch an-
dere Personen und Behörden Abwei-
chendes beschließen; in diesem Fall ist 
das Protokoll mit einem entsprechenden 
Vermerk zu versehen. Der Vermerk ver-
liert mit Ablauf der Wahlperiode seine 
Gültigkeit. Im Falle eines Beschlusses 
gemäß Satz 1 entscheidet bis zur Been-
digung der Ausschusstätigkeit die oder 
der Vorsitzende des Ausschusses über 
die Einsichtnahme. 

(3) Anderen Personen und Behörden 
kann die Präsidentin oder der Präsident 
nach Ablauf der Wahlperiode auf schrift-
lichen Antrag die Einsicht in diese Proto-
kolle gewähren, soweit nicht überwie-
gende öffentliche oder schutzwürdige 
private Interessen einer Einsichtnahme 
zum Zeitpunkt der Antragstellung weiter-
hin entgegenstehen. 

(4) Gesetzlich begründete Auskunfts-
und Einsichtsrechte bleiben unberührt. 
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§3 

Einsichtnahme in Protokolle nichtöf- 
fentlicher Sitzungen gemäß § 80a 
Absatz 1 Satz 3 der Geschäftsord- 

nung 

(1) Protokolle nichtöffentlicher Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 3 der 
Geschäftsordnung dürfen von den Mit-
gliedern des Landtages und sonstigen 
Personen, die auf der Grundlage des 
§ 80a Absatz 3 der Geschäftsordnung 
Zutritt zu den Sitzungen des Ausschus-
ses haben, den Bediensteten der Land-
tagsverwaltung, von der Präsidentin o-
der dem Präsidenten des Landesrech-
nungshofes Brandenburg und den Lan-
desbeauftragten gemäß Artikel 74 der 
Verfassung des Landes Brandenburg 
eingesehen werden. 

(2) Anderen Personen und Behörden 
kann auf Antrag bei berechtigtem Inte-
resse Einsicht gewährt werden: 

1. soweit ein Gegenstand vom Land-
tag abschließend behandelt wurde, 
nach der Schlussabstimmung im 
Plenum; 

2. bei Gesetzen nach deren Verkün-
dung; 

3. bei sonstigen Gegenständen nach 
Ablauf der Wahlperiode. 

Der Ausschuss kann von Satz 1 Abwei-
chendes beschließen. In diesem Fall 
müssen das Protokoll oder entspre-
chende Teile hiervon mit einem entspre-
chenden Vermerk versehen werden. 
Der Vermerk verliert mit Ablauf der 
Wahlperiode seine Gültigkeit. 

(3) Über einen Antrag entscheidet die o-
der der Vorsitzende des Ausschusses; 
nach Beendigung der Tätigkeit des Aus-
schusses die Präsidentin oder der Präsi-
dent. 

§3 
Einsichtnahme in Protokolle nichtöf- 

fentlicher Sitzungen gemäß § 80a 
Absatz 1 Satz 3 der Geschäftsord- 

nung 

(1) Protokolle nichtöffentlicher Sitzun-
gen gemäß § 80a Absatz 1 Satz 3 der 
Geschäftsordnung dürfen von den Mit-
gliedern des Landtages und sonstigen 
Personen, die auf der Grundlage des 
§ 80a Absatz 3 der Geschäftsordnung 
Zutritt zu den Sitzungen des Ausschus-
ses haben, den Bediensteten der Land-
tagsverwaltung, von den Mitgliedern des 
Landesrechnungshofes Brandenburg 
und den Landesbeauftragten gemäß Ar-
tikel 74 der Verfassung des Landes 
Brandenburg eingesehen werden. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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(4) Gesetzlich begründete Auskunfts- (4) unverändert 
und Einsichtsrechte bleiben unberührt. 

§4 

Einsichtnahme in Protokolle, die als 
Verschlusssache eingestuft sind 

Die Einsichtnahme in Protokolle oder 
Protokollteile, die als Verschlusssache 
gemäß § 7 Absatz 10 in Verbindung mit 
§§ 3, 3a der Verschlusssachenordnung 
eingestuft wurden, ist nur den Mitglie-
dern des Landtages gemäß § 5 Absatz 1 
der Verschlusssachenordnung, den Mit-
gliedern und Beauftragten der Landes-
regierung und der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landesrechnungsho-
fes sowie denjenigen gestattet, die ge-
mäß § 5 Absatz 5 bis 8 der Verschluss-
sachenordnung zur Einsichtnahme be-
rechtigt sind. Gesetzlich begründete 
Auskunfts- und Einsichtsrechte bleiben 
unberührt. 

§4 
unverändert 

§ 5  
Protokolle der Untersuchungsaus- 

schüsse 

(1) Protokolle über öffentliche Sitzun-
gen der Untersuchungsausschüsse dür-
fen bis zum Abschluss der Untersu-
chung nur mit Genehmigung der oder 
des Ausschussvorsitzenden eingesehen 
werden. Die Genehmigung kann nur er-
teilt werden, wenn ein berechtigtes Inte-
resse glaubhaft gemacht wird und eine 
Beeinträchtigung der Untersuchung, ins-
besondere der Belange der Wahrheits-
findung nicht zu befürchten ist. Zeugin-
nen und Zeugen sowie ihre Beistände  
sollen Einsicht in das Protokoll ihrer ei-
genen Ausführungen erhalten. 

§ 5  
Protokolle der Untersuchungsaus- 

schüsse 

(1) Protokolle über öffentliche Sitzun-
gen der Untersuchungsausschüsse dür-
fen bis zum Abschluss der Untersu-
chung nur mit Genehmigung der oder 
des Ausschussvorsitzenden eingesehen 
werden. Die Genehmigung kann nur er-
teilt werden, wenn ein berechtigtes Inte-
resse glaubhaft gemacht wird und eine 
Beeinträchtigung der Untersuchung, ins-
besondere der Belange der Wahrheits-
findung, nicht zu befürchten ist. Der Zeu-
gin oder dem Zeugen sowie einem Bei-
stand ist gemäß den Bestimmungen des 
Untersuchungsausschussgesetzes Ein-
sicht in das Protokoll der Vernehmung 
zu gewähren. 
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(2) In Protokolle über öffentliche Sitzun-
gen kann nach Abschluss der Untersu-
chung die Präsidentin oder der Präsi-
dent anderen Personen, die ein berech-
tigtes Interesse hieran geltend machen, 
auf Antrag Einsicht gewähren. Eine Ver-
öffentlichung im Sinne von § 1 Satz 2 
dieser Anlage findet nicht statt, sofern 
der Ausschuss nichts Abweichendes be-
schließt. 

(3) Protokolle zu nichtöffentlichen Sit-
zungen der Untersuchungsausschüsse 
dürfen während der Untersuchung nur 
von Mitgliedern des Untersuchungsaus-
schusses, ihren Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern, der Präsidentin oder 
dem Präsidenten und denjenigen einge-
sehen werden, denen der Untersu-
chungsausschuss die Teilnahme an den 
nichtöffentlichen Sitzungen gestattet 
hat. Nach Abschluss der Untersuchung 
können auch die übrigen Mitglieder des 
Landtages, die Mitglieder der Landesre-
gierung sowie ihre Beauftragten Einsicht 
nehmen. Der Ausschuss soll darüber 
beschließen, ob sonstige Personen 
nach Abschluss der Untersuchung in 
sinngemäßer Anwendung des § 2 Ab-
satz 3 Einsicht erhalten können. 

(4) Erklärt der Ausschuss ein Protokoll, 
einen Protokollteil oder eine Anlage ge-
mäß § 11 Absatz 5 Satz 1 und 2 des Un-
tersuchungsausschussgesetzes für ver-
traulich oder geheim, hat er in diesem 
Zusammenhang eine Anordnung über 
die Möglichkeit zur Einsichtnahme zu 
treffen. 

(5) Gerichte und Staatsanwaltschaften 
erhalten die zu Zwecken der Rechts-
pflege erforderliche Einsicht in Proto-
kolle. Untersuchungsausschüssen des 
Bundestages oder anderer Landtage 
kann in entsprechender Weise die Ein-
sichtnahme gewährt werden. Gesetzlich 
begründete Auskunfts- und Einsichts-
rechte bleiben unberührt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Versieht der Ausschuss ein Proto-
koll, einen Protokollteil oder eine Anlage 
gemäß § 11 Absatz 5 Satz 1 und 2 des 
Untersuchungsausschussgesetzes mit 
der Einstufung VS-VERTRAULICH oder 
höher, hat er in diesem Zusammenhang 
eine Anordnung über die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme zu treffen. 

(5) unverändert 
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§6 §6 

Interne elektronische Zurverfügung- 
stellung von Protokollen und Tages- 

ordnungen (Einladungen) 

Zur Unterstützung der parlamentari-
schen Tätigkeit können Protokolle und 
Tagesordnungen (Einladungen) dem re-
gelmäßig und unmittelbar mit der Arbeit 
des jeweiligen Gremiums befassten Per-
sonenkreis elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden, sofern Bestimmungen 
des Geheimschutzes nicht entgegenste-
hen. 

unverändert 





In der Beratung wurdenfolgende Ergebnisseerzielt (Spalte 3):

 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

83
TeilnahmeanSitzungen

(2) Für die Sitzungen des Landtages,
des Präsidiums, der Ausschüsse und
der sonstigen parlamentarischen
Gremien werden Anwesennheitslisten
ausgelegt, in die sich jedes Mitglied
persönlich einzutragen hat.

83
Teilnahmean Sitzungen

(2) Für die Sitzungen des Landtages,
des Präsidiums, der Ausschüsse und
der sonstigen parlamentarischen
Gremien werden Anwesenheitslisten
ausgelegt, in die sich jedes Mitglied
persönlich einzutragen hat. Zum Zwecke
des Mutterschutzes und der
Kinderbetreuung oderder Pflege
 

 

 

Landtagesfür längstens sechs Monate
befreit, wenn sie dies der Präsidentin
oder dem Präsidenten anzeigen.
Längere Befreiungen sind dem
Präsidium anzuzeigen. Eine Befreiung
auf unbestimmte Zeit kann nicht
angezeigt werden.

 

 

 

s6
Akteneinsicht

(1) Die Mitglieder des Landtages sind
berechtigt, alle Akten und Unterlagen
einzusehen,die sich in der Verwahrung
des Landtages befinden, soweit nicht  86Akteneinsicht(1) Die Mitglieder des Landtages sind

berechtigt, alle Akten und Unterlagen
einzusehen,die sich in der Verwahrung
des Landtages befinden, und sodann im  Vorschlag AfD:

Das Wort „Einzelfall“ soll durch
das Wort „Bedarfsfall“ ersetzt
werden.  (8.:18:::0)

Abstimmungs-
ergebnis beziehtsich
auf die mittlere Spalte

(Vorgeschlagene

Neufassung)
 

! Das Abstimmungsergebnisbeziehtsich auf die rechte Spalte (Bemerkungen - Weitere Änderungsvorschläge), solangenichts anderes vermerktist.

2

 



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

gesetzliche Vorschriften dem

entgegenstehen.

Einzelfall Kopien davon anzufordern.

Satz 1 gilt nur, soweit nicht gesetzliche
Vorschriften oder Geheimhaltungs- oder
sonstige schutzwürdige Interessen dem

 

 

entgegenstehen. Die Vorschriften der
Richtlinie über die Rechtsstellun
Aufgaben und Arbeitsweise des

  
Parlamentarischen Beratungsdienstes

des Landtages Brandenburg bleiben

unberührt.
 

Abstimmungsergebnis (PGF):

 
Ja: AfD

Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,
DIE LINKE, BVB/FW

 

 
87
Geheim- und Datenschutz

Die Verschlusssachenordnung
(Anlage 5) des Landtagesregelt die

Behandlung aller Angelegenheiten, die
durch besondere
Sicherungsmaßnahmengegen die

Kenntnisnahme durch Unbefugte
geschützt werden müssen. Der Landtag

erlässt unter Berücksichtigung seiner
verfassungsrechtlichen Stellung und der

Grundsätze des Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes eine

Datenschutzordnung (Anlage 4). Die

Einsichtnahmein Ausschussprotokolle

richtet sich nach Anlage 11.  
87
Geheim- und Datenschutz

Die Verschlusssachenordnung
(Anlage 5) des Landtagesregelt die

Behandlung aller Angelegenheiten, die
durch besondere
Sicherungsmaßnahmengegendie

Kenntnisnahme durch Unbefugte

geschützt werden müssen.

Der Landtag erlässt unter
Berücksichtigung seiner

verfassungsrechtlichen Stellung und der
Grundsätze der europäischen
Datenschutz-Grundverordnung und des
Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes eine

Datenschutzordnung (Anlage4).

Die Einsichtnahmein

Ausschussprotokolle richtet sich nach

Anlage 11.

 

     



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

88
Fraktionen und Gruppen

(1) Die Rechtsstellung der Fraktionen
richtet sich nach dem Fraktionsgesetz.
Die Konstituierung der Fraktionen kann
bereits vor Konstituierung des
Landtagesstattfinden. Dieseist bis zur
Konstituierung des Landtages
schwebend unwirksam.

(2) Die Namender Vorsitzenden der
Fraktionen,ihrer Stellvertreter und
Stellvertreterinnen, der

Parlamentarischen Geschäftsführer und
Geschäftsführerinnen und der weiteren
Mitglieder des jeweiligen
Fraktionsvorstandes sind der
Präsidentin schriftlich mitzuteilen.

(8) Bildung und Rechtsstellung von
Gruppenrichtet sich nach Abschnitt 4
des Fraktionsgesetzes.  

88
Fraktionen und Gruppen

(1) Die Bildung und die Rechtsstellung
der Fraktionen und Gruppenrichtet sich
nach dem Fraktionsgesetz. Die
Kenstituierung-der

 
(2) Die Namen der Vorsitzenden der
Fraktionen,ihrer Stellvertreter und
Stellvertreterinnen, der
Parlamentarischen Geschäftsführer und
Geschäftsführerinnen und der weiteren
Mitglieder des jeweiligen

  

Fraktionsvorstandes sowie der
Personen, die eine Gruppe

 

rechtsgeschäftlich vertreten, sind der
Präsidentin oder dem Präsidenten
schriftlich mitzuteilen.

Siidung-und-Resktsstellung-ver- 7 “ n .

Fraktionsgesetzes-

     



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

810
Gremienbesetzung durch die
Fraktionen und Gruppen

(1) Die Besetzung des Präsidiums und
der Ausschüsse durch die Fraktionen
und Gruppenerfolgt nach dem
Verfahren Hare/Niemeyer
(Proporzverfahren); jedoch hat jede
Fraktion das Recht, mit mindestens
einem Mitglied in jedem Ausschuss, und
jede Gruppe das Recht, mindestens in
derihrer Mitgliederzahl entsprechenden
Anzahl von Ausschüssenvertreten zu
sein.

(2) Bei der Besetzung des Präsidiums
werdendie Präsidentin und der

Vizepräsident der jeweiligen Fraktion,
der sie angehören, angerechnet.  

810
Gremienbesetzungdurch die
Fraktionen und Gruppen

(1) Die Besetzung des Präsidiums und
der Ausschüsse durch die Fraktionen
und Gruppenerfolgt nach dem
Verfahren Hare/Niemeyer
(Proporzverfahren); jedoch hat jede
Fraktion das Recht, mit mindestens
einem Mitglied in jedem Ausschuss, und
jede Gruppedas Recht, mindestens in
derihrer Mitgliederzahl entsprechenden
Anzahl von Ausschüssen vertreten zu
sein. Veränderungen des
Stärkeverhältnisses sollen bei der
Zusammensetzung der Ausschüsse

 

 

 

(2) Bei der Besetzung des Präsidiums
werden die Präsidentin oder der
Präsident und die Vizepräsidentinnen
oder der Vizepräsidenten der jeweiligen
Fraktion, der sie angehören,
angerechnet.

  

Vorschlag AfD:

Es soll der Absatz 1 wie folgt neu
gefasst werden:

„(1) Die Besetzung des
Präsidiums, der sämtlichen
Ausschüsse sowie sonstigen
Gremien durch die Fraktionen

und Gruppen erfolgt nach dem
Verfahren Hare/Niemeyer

(Proporzverfahren) entsprechend
ihrer Größe im Plenum

(Spiegelbildlichkeitsprinzip),

sofern nicht gesetzliche
Regelungen dem

entgegenstehen. Jede Fraktion
hat das Recht, mit mindestens
einem Mitglied in jedem
Ausschuss, undjede Gruppe das
Recht, mindestensin der ihrer

Mitgliederzahl entsprechenden
Anzahl von Ausschüssen
vertreten zu sein. Veränderungen
des Stärkeverhältnisses im
Plenum sollen bei der
Zusammensetzung der
Ausschüsse berücksichtigt
werden.“

Abstimmungsergebnis (PGF):  
(8::3::0)

Abstimmungs-
ergebnis bezieht sich

auf die mittlere Spalte
(Vorgeschlagene

Neufassung)

  



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

Ja: AfD
Nein: SPD, CDU, B90O/GRÜNE,
DIE LINKE, BVB/FW
 

   

Vorschlag AfD:

8 11 (Absatz 1 und 2) soll(en) wie
folgt gefasst werden:
„(1) Der Landtag wählt in der
konstituierenden Sitzung aus seiner
Mitte in getrennten Wahlgängen die
Präsidentin oder den Präsidenten,
die Vizepräsidentinnen oder die
Vizepräsidenten.
(2) Die weiteren Mitglieder des
Präsidiums werden durch die
Fraktionen bestimmt. Die Zahl der
weiteren Mitglieder wird durch

Beschluss des Landtages bestimmt.
Jede Fraktion ist berechtigt,
entsprechend ihrer Größe im Plenum
(Spiegelbildlichkeitsprinzip) im
Präsidium vertreten zu sein.
(3) Präsidentin oder Präsident sowie
Vizepräsidentinnen oder
Vizepräsidenten können durch
Beschluss des Landtages abgewählt
werden.“

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: AfD
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,
DIE LINKE, BVB/FW

  
(8:30)

Abstimmungs-
ergebnis bezieht sich
auf die mittlere Spalte

(Vorgeschlagene
Neufassung)

  



 

 

812
Aufgabender Präsidentin

(1) Die Präsidentin vertritt den Landtag

nach außen. Sie ernennt und entlässt
die Beschäftigten des Landtages. Sie
übt das Hausrecht und die Polizeigewalt
im Landtagsgebäude aus. Eine
Durchsuchung oder Beschlagnahmein
den Räumendes Landtages darf nur
mit Einwilligung der Präsidentin
vorgenommenwerden.
(2) Die Präsidentin wahrt die Würde und

Rechte des Landtages, fördert seine
Arbeiten, leitet die Verhandlungen
gerecht und unparteiisch und wahrt die
Ordnung des Hauses. Sie hat
beratende Stimmein allen
Ausschüssen.
(3) Die Präsidentin verfügt über die
Einnahmen und Ausgaben des

Landtages nach Maßgabe des
Haushaltsplanes.

 

812
Aufgabender Präsidentin oder des
Präsidenten

(1) Die Präsidentin oder der Präsident
vertritt den Landtag nach außen. Sie
oder er ernennt und entlässt die

Beschäftigten des Landtages. Sie oder
er übt das Hausrecht und die
Polizeigewalt im Landtagsgebäudeaus.
Eine Durchsuchung oder
Beschlagnahme in den Räumen des
Landtages darf nur mit Einwilligung der
Präsidentin oder des Präsidenten
vorgenommenwerden.
(2) Die Präsidentin oder der Präsident
wahrt die Würde und Rechte des
Landtages,fördert seine Arbeiten, leitet
die Verhandlungen gerecht und
unparteiisch und wahrt die Ordnung des
Hauses. Sie oder er hat beratende
Stimmein allen Ausschüssen.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident
verfügt über die Einnahmen und
Ausgaben des Landtages nach

Maßgabedes Haushaltsplanes.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident
wirkt daraufhin, dass der Landtag ein
familienfreundliches Parlamentist. Sie
oderer spricht Empfehlungen für

nfreundliche Sitzungszeiten aus
rüft weitere Verfahren für die

Umsetzungeines familienfreundlichen
Parlaments.

 

 

und

 

    



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

814

Einberufung des Präsidiums,

Beratungen,Protokolle

(1) Die Präsidentin oder der Präsident

beruft das Präsidium ein undleitet seine

Beratungen.

(2) Das Präsidium ist unverzüglich

einzuberufen, wennein Fünftel seiner

Mitglieder es schriftlich beantragt.

814

Einberufung des Präsidiums,

Beratungen, Protokolle

(1) Die Präsidentin oder der Präsident

beruft das Präsidium ein undleitet seine

Beratungen.

 

einzuberufen, wennein Fünftel seiner

Mitglieder es unter Angabe des

Beratungsgegenstandes sehriftlieh

gemäß Anlage 9 8 5 beantragt.

 

 
Vorschlag DIE LINKE:

(1) Angefügt werdensoll

folgender Satz 2: „Die Einladung

sowie die Beratungsunterlagen

sollen in der Regel mindestens

fünf Tage vor der Sitzung

übersandt werden.“

Abstimmungsergebnis (PGF):

 

Ja: AfD, DIE LINKE, BVB/FW
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE

Vorschlag DIE LINKE:

(2) Eingefügt werden sollen nach

dem Wort „wenn“ die Wörter

„mindestens eine Fraktion oder“.

Abstimmungsergebnis (PGF):

 

Ja: DIE LINKE, BVB/FW
Nein: SPD, AfD, CDU,
B90/GRÜNE

(8.60)

(2:9:0)

 

 (3) Die Beratungendes Präsidiums sind

nichtöffentlich. Bei seinen Beratungen

muss mehrals die Hälfte der Mitglieder

anwesendsein. Das Präsidium

beschließt überInhalt,

Verteilung und Einsichtnahmeseiner

Protokolle.  (3) Die BeratungendesPräsidiums sind

nichtöffentlich. Bei seinen Beratungen

muss mehrals die Hälfte der Mitglieder

anwesendsein. Das Präsidium

beschließt über Verteilung der
Einladungen sowie Inhalt;

EinsichtnahmeundVerteilung und

Einsishtrnahme-seiner-derProtokollezu

den Präsidiumssitzungen.

 

    



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

815
Aufgabendes Präsidiums

3) Das Präsidium entscheidet über
Ermächtigungen im Sinne der

Absatz 2 und 194 Absatz 4 StGB.

  
 

 
817

Einberufung

(2) Der Landtag ist unverzüglich

einzuberufen, wenn mindestens ein
Fünftel der Mitglieder des Landtages

oder die Landesregierung dies

schriftlich unter Angabe des
Beratungsgegenstandesverlangt.  

817

Einberufung

(2) Der Landtag ist unverzüglich
einzuberufen, wenn mindestens ein
Fünftel der Mitglieder des Landtages

oder die Landesregierung dies sehriftlieh
unter Angabe des
Beratungsgegenstandes-verlangt

1 bis 3entsprechend Anlage 9

beantragt.

 

    



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

818
Tagesordnung

(1) Das Präsidium soll spätestens am
siebenten Tag vor der Plenarsitzung
den Entwurf der Tagesordnungfür die
Sitzung des Landtages beschließen.
Der gedruckte Entwurf der
Tagesordnung wird den Mitgliedern des
Landtages, den Fraktionen, den
Gruppen, den Mitgliedern der

Landesregierung, der Präsidentin oder
dem Präsidenten des
Landesrechnungshofes, den
Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie dem Ratfür
Angelegenheiten der Sorben/Wenden
unverzüglich nach der
Beschlussfassung übersandt.

 

818
Tagesordnung

(1) Das Präsidium soll spätestens am
siebenten Tag vor der Plenarsitzung den
Entwurf der Tagesordnungfür die
Sitzung des Landtages beschließen.
Das Präsidium und die Ausschüsse sind
aufgefordert, auf familienfreundliche
Sitzungszeiten zu achten unddies bei
der Erstellung der Tagesordnungen zu
berücksichtigen. Der gedruekte-Entwurf
der Tagesordnung gemäß Satz 1 wird
emäß Anlage 9 4 an die den

Mitgliederr des Landtages, denie
Fraktionen, dieer Gruppen, dieer
Mitgliederr der Landesregierung, dieer
Präsidentin oder denm Präsidenten des
Landesrechnungshofes, dieen
Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie demn Ratfür
Angelegenheiten der Sorben/Wenden
unverzüglich nach der Beschlussfassung
übersandtverteilt.

 

  

  
10

  



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

819
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Der Landtag verhandeltöffentlich.

Die Öffentlichkeit kann mit den Stimmen
von zweiDritteln der anwesenden

Mitglieder des Landtages

ausgeschlossen werden. Über den
Antragist in nichtöffentlicher Sitzung zu
entscheiden. Bei Ausschluss der
Öffentlichkeit ist eine öffentliche
Begründung zu geben.

 

(2) Beratungen des Landtages von
zentraler Bedeutung werden durch eine

Gebärdensprachdolmetscherin oder

einen Gebärdensprachdolmetscher
begleitet; das Präsidium beschließt

weitergehende Festlegungen, die auch

den Begriff der zentralen Bedeutung
näher bestimmen.  

8 19
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Der Landtag verhandelt öffentlich:_die
Sitzungen des Landtages werdenlive im
Internet übertragen. Die Öffentlichkeit
kann mit den Stimmen vonzweiDritteln
der anwesenden Mitglieder des
Landtages ausgeschlossen werden.

Über den Antragist in nichtöffentlicher

Sitzung zu entscheiden. Bei Ausschluss
der Öffentlichkeit ist eine öffentliche
Begründung zu geben.

 

 

(2) Beratungen-des-Landtagesver
zentraler

BedeutungTagesordnungspunkte, die
Regierungserklärungen, Aktuelle

 

 

Stunden, Fragestunden undPrioritäten
enthalten, sowie Beratungen, welche die
Belange von Menschen mit

Behinderungen berühren, werden durch

eine Gebärdensprachdolmetscherin oder
einen Gebärdensprachdolmetscher
begleitet; äsich i

weitergehe de Festiegungen:-die-aue
de Bes de = tralen Bedeutung

    
11

 



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

8 20
Sitzungsleitung und Erledigung vor
Eintritt in die Tagesordnung

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung werden
die Anzeigen der Präsidentin behandelt:
1. das Eintreten und Ausscheiden von

Mitgliedern des Landtages,
2. die Namen der

Fraktionsvorsitzenden,ihrer

Stellvertreter und Stellvertreterinnen,
der Parlamentarischen

Geschäftsführer und

Geschäftsführerinnen sowie
Veränderungenin der Mitgliedschaft
in den Fraktionen oder Gruppen,

3. die Mitteilungen der Präsidentin über
die in den Ausschüssenerfolgten
Wahlen,

4. Abwesenheit von Mitgliedern der
Landesregierung und deren
Vertretung.

 

820
Sitzungsleitung und Erledigung vor
Eintritt in die Tagesordnung

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung werden
die Anzeigen der Präsidentin oder des
Präsidenten behandelt:

1. das Eintreten und Ausscheiden von
Mitgliedern des Landtages,

2. die Namen der
Fraktionsvorsitzenden,ihrer
Stellvertreterinnen Stellvertreter-und
Stellvertreterinnen Stellvertreter, der

Parlamentarischen
Geschäftsführerinnen
Geschäfistukserund.
 

 

Geschäftsführer, der Name der

Person, die eine Gruppe
rechtsgeschäftlich vertritt, sowie
Veränderungenin der Mitgliedschaft
in den Fraktionen oder Gruppen,

3. die Mitteilungen der Präsidentin oder

des Präsidenten über die in den

Ausschüssenerfolgten Wahlen,
4. Abwesenheit von Mitgliedern der

Landesregierung und deren
Vertretung.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

8 28

Rededauer

(1) Die Zeitdauer für die Aussprache

über einen Beratungsgegenstand kann

auf Beschluss des Präsidiums oder auf
Vorschlag der Präsidentin durch den

Landtag begrenzt werden. Dabei sind

die empfohlenen Redezeiten in der

Anlage 1 zugrunde zu legen.

Fraktionslose Mitglieder des Landtages

und Gruppensind angemessenzu

berücksichtigen, soweit diese den

Wunsch, zu einem

Beratungsgegenstand sprechen zu

wollen, der Präsidentin rechtzeitig

anzeigen. Überschreitet ein Mitglied der

Landesregierung die empfohlene

Redezeit, kann jede Fraktion die gleiche

zusätzliche Redezeit beanspruchen.   

Vorschlag BVB/Freie Wähler:
8 28
Rededauer
(1) Die Zeitdauerfür die
Aussprache über einen

Beratungsgegenstand kann auf

Beschluss des Präsidiums oder
auf Vorschlag der Präsidentin

durch den Landtag begrenzt

werden. Dabeisind die
empfohlenen Redezeiten in der

Anlage 1 zugrunde zu legen.
Fraktionslose Mitglieder des

Landtages und Gruppensind

angemessenzu berücksichtigen,
soweit diese den Wunsch, zu

einem Beratungsgegenstand
sprechen zu wollen, der

Präsidentin rechtzeitig anzeigen.

Überschreitet ein Mitglied der

Landesregierung die empfohlene
Redezeit, kann jede nicht-
regierungstragende Fraktion die
gleiche zusätzliche Redezeit
beanspruchen.

 

 

 

Ohne Votum  
SSH)
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

8 29
Fragen zu einem Redebeitrag,

Kurzintervention

(4) Im Anschluss an einen Redebeitrag

kann die Präsidentin das Wort zu einer

Kurzintervention von höchstens zwei
Minutenerteilen. Der Redner oder die
Rednerin darf mit einem Beitrag von

höchstens zwei Minuten reagieren.

Wortmeldungensind der Präsidentin bis
zum Endedes Redebeitrages durch das
Aufhebeneiner Karte anzuzeigen.

829
Fragen zu einem Redebeitrag,

Kurzintervention

(4) Im Anschluss an einen Redebeitrag
kanndie Präsidentin oder der Präsident

das Wort zu einer Kurzintervention von
höchstens zwei Minutenerteilen.Je
Tagesordnungspunktist die Zahl der
Kurzinterventionen pro Fraktion auf

zwei, pro Gruppe undfraktionslosem
Mitglied des Landtages auf jeweils eine
Kurzintervention begrenzt. -Die-er

Rednerin oder dieer Redneria darf mit

einem Beitrag von höchstens zwei
Minuten reagieren. Wortmeldungensind

der Präsidentin oder dem Präsidenten
bis zum Ende des Redebeitrages durch

das Aufhebeneiner Karte anzuzeigen.

 
 

 

Vorschlag DIE LINKE:
Eingefügt werdensoll nach Satz

1. der Halbsatz:
„Kurzinterventionen zu einem

Redebeitrag der eigenen Fraktion
sind unzulässig.“

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: SPD, CDU, B90/GRÜNE,
DIE LINKE, BVB/FW
Nein: AfD,

 

(8:3::0)

Das gleiche
Abstimmungs-
ergebnis für die

mittlere Spalte (in der
geänderten Fassung)

 

 
(7) Während der Fragestunde sowie

einer Regierungserklärung sind Fragen

zu einem Redebeitrag sowie

Kurzinterventionennicht zulässig.
Anlage 2 Nummer7 bleibt unberührt.  

(7) Während der Fragestunde sowie
einer Regierungserklärung und der

dazugehörigen Debatte sind Fragen zu

einem Redebeitrag sowie
Kurzinterventionennicht zulässig.
Anlage 2 Nummer7 bleibt unberührt.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

8 32
Zutrittsrecht und Worterteilung an
Dritte

(1) Der Präsident oder die Präsidentin
des Landesverfassungsgerichtes, der
Präsident oder die Präsidentin des
Landesrechnungshofes,die

Landesbeauftragten im Sinne des

Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie der oder die
Vorsitzende des Ratesfür
Angelegenheiten der Sorben/Wenden
haben zu den Sitzungen des Landtages
Zutritt.

(2) Die Präsidentin kann dem
Präsidenten oder der Präsidentin des

Landesrechnungshofes, den

Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg, dem Chef oder der Chefin
der Staatskanzlei für solche
Angelegenheiten, die zu dem

Aufgabenbereich der Staatskanzlei
gehören, in Abwesenheit eines

zuständigen Mitgliedes der
Landesregierung dessen Staatssekretär  

832
Zutrittsrecht und Worterteilung an
Dritte

(1) Zutrittsberechtigt zu den Sitzungen
des Landtages sind die Präsidentin oder
Bder Präsident des
Landesverfassungsgerichtes, die
Präsidentin Präsidert.oder die

er Präsident des
Landesrechnungshofes, die

Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sewie-undder-dieoder
&ieder Vorsitzende oderin deren oder
dessenVertretung ein Mitglied des

Rates für Angelegenheiten der

Sorben/Wenden-habernzuder

(2) Die Präsidentin oder derPräsident
kann der Präsidentin dem-Präsidenten
oder in-dem Präsidenten
des Landesrechnungshofes, den
Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg, dem-ShefederChefin
Staatskanzleifürselehe

ee ete ee .

gehörer-in Abwesenheit eines
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

oder Staatssekretärin sowie einem

Mitglied des Rates für Angelegenheiten
der Sorben/Wenden das Wort erteilen.
Die Wortmeldungist der Präsidentin
vorher anzuzeigen.

zuständigen Mitgliedes der
Landesregierung dessen
Staatssekretärin Staatssekretär-oder
Staatssekretärln-Staatssekretär sowie
einem Mitglied des Rates für
Angelegenheiten der Sorben/\Venden
das Wort erteilen. Die Wortmeldungist
der Präsidentin oder dem Präsidenten
vorher anzuzeigen.
 

 
833
Sachruf

Weichen Rednerinnen oder Redner

vom Beratungsgegenstand ab, können
sie von der Präsidentin oder dem

Präsidenten zur Sache gerufen werden.

 

 

Die Präsidentin oder der Präsidentleitet
die Plenarsitzung im Sinne einer die
Würde und Ordnung des Parlaments
wahrenden Aussprache, während der
sich Rednerinnen und Rednerund ihre

Zuhörerinnen und Zuhörer mit
egenseitiger Achtun

 

 

  

begegnen.Weichen-Rednerinnen-eder
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

834
Ordnungsmaßnahmender

Präsidentin oder des Präsidenten
gegenüberMitgliedern des

Landtages

(1) Stellt die Präsidentin oder der

Präsident Ordnungsverletzungen oder

Redewendungenfest, die geeignet
sind, die parlamentarische Ordnung zu

verletzen, dann ruft sie oder er das

betreffende Mitglied des Landtages
unter Nennung des Namenszur
Ordnung. Der Ordnungsruf und der

Anlass hierzu dürfen in nachfolgenden
Redebeiträgen nicht zum Gegenstand
von Erörterungen gemacht werden.

(2) Ist die Rednerinnen oder der Redner

in derselben Rede dreimal zur Sache
oder zur Ordnung gerufen und beim

zweiten Mal auf die Folgen einesdritten
Sach- oder Ordnungsruf hingewiesen

worden, wird ihr oder ihm von der
Präsidentin oder dem Präsidenten das
Wort entzogen. $ 28 Absatz 2 und 3

finden entsprechende Anwendung.  

8 34
Ordnungsmaßnahmender

Präsidentin oder des Präsidenten
gegenüberMitgliedern des Landtages

(1)- Weichen Rednerinnen oder Redner
vom Beratungsgegenstand ab, können
sie von der Präsidentin oder dem

 

(2) Stellt die Präsidentin oder der
Präsident Ordnungsverletzungenfest,
die als Verhalten oder als Rede geeignet
sind, die parlamentarische Würde oder
Ordnung zu verletzen, dann ruft sie oder
er das betreffende Mitglied des
Landtages unter Nennung des Namens
zur Ordnung. Der Ordnungsruf und der

Anlass hierzu dürfen in nachfolgenden
Redebeiträgen nicht zum Gegenstand
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

   

von Erörterungen gemacht werden. Die
Folgen einer Überschreitung der
festgesetzten Redezeit richten sich nach
28 Absatz 2 und 3.IstRednerinnen

 

 

Rednerin-derselben

 
3) Ist das Mitglied des Landtags in
derselben Rede dreimal zur Sache oder
zur Ordnung gerufen und beim zweiten
Mal auf die Folgen einesdritten Sach-
oder Ordnungsruf hingewiesen worden
kann die Präsidentin oder der Präsident
soweit das Mitglied des Landtages das
Wort hat, das Wort entziehen, ansonsten
das Mitglied des Landtages von der

 

 

Sitzung ausschließen.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

(4) Ein ausgeschlossenesMitglied des

Landtages hat den Sitzungssaal sofort
zu verlassen. Ein solcher Ausschluss

schließt das Verbot des Aufenthaltes im

gesamten Sitzungssaal, einschließlich

des Zuschauerraumes und der
Pressetribüne, ein. Wird die

 

Aufforderung der Präsidentin oder des
Präsidentennicht befolgt, wird die

Sitzung unterbrochen oder geschlossen.
Die Präsidentin oder der Präsident kann

in diesem Falle das betreffende Mitglied
des Landtagesfür bis zu drei weitere

Sitzungstage ausschließen.

  
Vorschlag AfD:

(4) Gestrichen werdensoll

Satz 4.

Abstimmungsergebnis (PGF):
Ja: AfD

Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,

DIE LINKE, BVB/FW

(38.80)

Abstimmungsergebnis

für die rechte Spalte
(Bemerkungen,

weitere

Änderungsvorschlage)

(8:83:10)

Abstimmungsergebnis

für die mittlere Spalte

(Vorgeschlagene

Neufassung)

 

(5) Weigert sich ein ausgeschlossenes

Mitglied des Landtages wiederholt, den

AnordnungenderPräsidentin oder des
Präsidenten zu folgen, kann die
Präsidentin oder der Präsident den

Ausschlussfür bis zu zehn Sitzungstage

in Folge festlegen. Die Präsidentin oder

der Präsidentstellt dies bei

Wiedereröffnung oderbei Beginn der

nächsten Sitzung fest.

  

Vorschlag AfD:

Gestrichen werden soll Absatz 5.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: AfD

Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,
DIE LINKE, BVB/FW

(8:3:0)

Abstimmungsergebnis

bezieht sich auf die
mittlere Spalte

(Vorgeschlagene
Neufassung)

    6) Ausgeschlossene Mitglieder des

 

Landtages dürfen auch an

Ausschusssitzungennicht teilnehmen.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

7) Versucht ein ausgeschlossenes

 
Mitglied des Landtages, widerrechtlich

an den Sitzungen des Landtages oder
seiner Ausschüsseteilzunehmen, finden
die Absätze 5 und 6 entsprechende 
Anwendung.
 

  

835
Ausschließung von Mitgliedern des

Landtages

(1) Wegengröblicher Verletzung der

Ordnung kanndie Präsidentin, auch

ohne dass ein Ordnungsruf ergangen

ist, ein Mitglied des Landtages von der

Sitzung ausschließen. Es hat den

Sitzungssaal sofort zu verlassen. Ein

solcher Ausschluss schließt das Verbot
des Aufenthaltes im gesamten
Sitzungssaal, einschließlich des

Zuschauerraumes und der
Pressetribüne, ein. Wird die

Aufforderung derPräsidentin nicht
befolgt, wird die Sitzung unterbrochen
oder geschlossen. Die Präsidentin kann
in diesem Falle das betreffende Mitglied

des Landtages für bis zu drei weitere

Sitzungstage ausschließen.  

835
Gröbliche Verletzung der

 
WürdeAussekließung-verMitgliedern
deslandieges

(1) Wegen gröblicher Verletzung der
arlamentarischen Würde oder Ordnung

in der Rede oder im Verhalten kann die

Präsidentin oder der Präsident, auch
ohne dass zuvor ein Ordnungsruf

ergangenist, ein Mitglied des Landtages
von der Sitzung ausschließen. Es-hat
Sitzungssaal-sefert

  

   
20

 



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
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Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

(2) Ein Sitzungsausschluss kann auch
nachträglich, spätestens in der auf die
gröbliche Verletzung der Ordnung
folgenden Sitzung ausgesprochen
werden, wenn die Präsidentin während
der Sitzung eine Verletzung der
Ordnung ausdrücklich feststellt und sich
einen nachträglichen
Sitzungsausschluss vorbehält. Ein
bereits erteilter Ordnungsruf schließt
einen nachträglichen
Sitzungsausschluss nicht aus.

(3) Weigert sich ein ausgeschlossenes
Mitglied des Landtages wiederholt, den
AnordnungenderPräsidentin zu folgen,
kann die Präsidentin den Ausschluss für
bis zu zehn Sitzungstage in Folge
festlegen. Die Präsidentinstellt dies bei
Wiedereröffnung oderbei Beginn der
nächsten Sitzung fest.  

(2) Ein Sitzungsausschluss nach Absatz
1 kann auch nachträglich zu einem
erteilten Ordnungsruf, spätestensin der
auf die gröbliche Verletzung der
parlamentarischen Würde oder Ordnung
folgendenSitzung, ausgesprochen
werden, wenndie Präsidentin oder der
Präsident während derSitzung eine
Verletzung der parlamentarischen
Würde oder Ordnung ausdrücklich
feststellt und sich einen nachträglichen
Sitzungsausschluss vorbehalten hat.Eir

 

  

 
 

 

 

Sitzungsaussehluss-kann-auch
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ergebnis im
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(4) AusgeschlosseneMitglieder des

Landtages dürfen auch an

Ausschusssitzungennichtteilnehmen.

(5) Versucht ein ausgeschlossenes
Mitglied des Landtages, widerrechtlich
an den Sitzungen des Landtages oder
seiner Ausschüsseteilzunehmen,
finden die Absätze 1 und 3
entsprechende Anwendung.

  
 

  
837
Weitere Ordnungsgewalt der

Präsidentin

Die Mitglieder der Landesregierung, ihre
Beauftragten, der Präsident oder die
Präsidentin des

Landesrechnungshofes, die
Landesbeauftragten im Sinne des

Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie der oderdie

Vorsitzende des Ratesfür
Angelegenheiten der Sorben/WWenden
unterstehen der Ordnungsgewalt der
Präsidentin.  

837
Weitere Ordnungsgewalt der
Präsidentin oder des Präsidenten

 

  SerberAWendenAlle in der Sitzung des
Landtages Anwesendenunterstehen der
Ordnungsgewalt der Präsidentin oder

des Präsidenten.    
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Abstimmungs-

ergebnis im
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840
Einbringung von

Beratungsmaterialien

(1) Gesetzentwürfe, Anträge und
Entschließungsanträge können von

Mitgliedern des Landtages, Fraktionen,
Gruppen, der Präsidentin, dem
Präsidium oder Ausschüssen

eingebracht werden;Artikel 75 und 95
Satz 3 der Verfassung des Landes

Brandenburgbleibt unberührt. Sie
müssenmit einer den Inhalt

kennzeichnenden Überschrift versehen
sein. Sie sind zu unterschreiben oder im

Sinne von Absatz 3 Satz 1 und 2

elektronisch eingebracht.
Zeichnungsberechtigt sind:
1. für die Fraktion jeder oder jede

Fraktionsvorsitzende, der

Parlamentarische Geschäftsführer
oder die Parlamentarische

Geschäftsführerin sowie jeder oder
jede stellvertretende
Fraktionsvorsitzende,

2. für die Gruppealle Mitglieder
gemeinsam, sofern nicht gemäß $
18 Absatz 3 Satz 2 des
Fraktionsgesetzes ein Sprecher oder
eine Sprecherin benannt wurde,  

840
Einbringung von

Beratungsmaterialien

(1) Gesetzentwürfe, Anträge und
Entschließungsanträge können von
Mitgliedern des Landtages, Fraktionen,
Gruppen, der Präsidentin oder dem
Präsidenten, dem Präsidium oder
Ausschüssen eingebracht werden;
Artikel 75 und 95 Satz 3 der Verfassung
des Landes Brandenburg bleiben
unberührt. Sie-Gesetzentwürfe und
Anträge müssenmit einer den Inhalt
kennzeichnenden Überschrift versehen
sein_und dürfen nicht an eine Bedingun
geknüpft werden. Sie-sindzu

und
eingebrasht.
Zeichnungsberechtigt sind:
1. für die Fraktion jeder oder jede

Fraktionsvorsitzende, der
Parlamentarische Geschäftsführer
oder die Parlamentarische

Geschäftsführerin sowie jeder oder

jede stellvertretende
Fraktionsvorsitzende,

 

2. für die Gruppealle Mitglieder
gemeinsam,sofern nicht gemäß 8 48
21Absatz 3 Satz 2 des    
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ergebnis im
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3. für das Präsidium der amtierende
Präsident oder die amtierende
Präsidentin,

4. für den Ausschuss der oder die

amtierende Ausschussvorsitzende.

(3) Gesetzentwürfe, Anfragen, Anträge,
Entschließungsanträge,

BeschlussempfehlungenundBerichte
der Ausschüsse und sonstige
Beratungsmaterialien sind bei der
Präsidentin oder dem Präsidenten. des
Landtagesschriftlich oder in
elektronischer Form einzubringen. Das
Näherehierzu regelt Anlage 9 dieser
Geschäftsordnung. Die

Beratungsmaterialien werden als
Drucksachenan die Mitglieder des
Landtages, die Fraktionen, die

Gruppen, die Mitglieder der

Landesregierung, die Präsidentin oder
den Präsidenten des
Landesrechnungshofes, die
Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie den Ratfür
Angelegenheiten der Sorben/Wenden

und elektronisch zugänglich

 

 

Fraktionsgesetzes ein Sprecher oder
eine Sprecherin benannt wurde,

3. für das Präsidium der amtierende
Präsident oder die amtierende

Präsidentin,
4. für den Ausschuss der oderdie

amtierende Ausschussvorsitzende.

(3) Gesetzentwürfe, Anfragen, Anträge,
Entschließungsanträge,

 

Beschlussempfehlungen und Berichte
der Ausschüsse und sonstige

Beratungsmaterialien sind bei der

 

Landtages Parlamentarischen

Geschäftsstellesehriftiek sderin
elektreriseher gemäß Anlage 9 88
1_bis3 einzubringen. Das-Näherethierzu
regetiärlags-O-disser

Gesehäftserdaung-Die
Beratungsmaterialien werden als
Drucksachenan die Mitglieder des
Landtages, die Fraktionen, die Gruppen,
die Mitglieder der Landesregierung, die
Präsidentin oder den Präsidenten des
Landesrechnungshofes, die
Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie den Ratfür
Angelegenheiten der Sorben/Wenden    
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ergebnis im

Hauptausschuss’
 

gemacht. Anträge zum

geschäftsordnungsgemäßenAblauf der

Sitzungensind von dieser Regelung

ausgenommen.

gemäß Anlage 9 8 4 verteilt und
elektrenisehveröffentlichtzugänglich

gemasht. Anträge zum
geschäftsordnungsgemäßen Ablauf der

Sitzungen sind von dieser Regelung

ausgenommen.

 

 

842
Beratungsbeginn und

Beratungsverfahren

(1) Die Beratung von Gesetzentwürfen
in erster Lesung soll frühestens am
13. Tag und vonallen anderen
Beratungsmaterialien ($ 40) frühestens

am neunten Tag? nach der Verteilung

oder elektronischen Veröffentlichung
der Drucksachen beginnen. Die

Beratung von Beschlussempfehlungen

und Berichten der Ausschüsse sowie
Anträgen mit Wahlvorschlag kann
abweichend von Satz 1 am zweiten Tag

nachihrer Verteilung oder

elektronischen Veröffentlichung
beginnen. Für die Wahl des Präsidiums

des Landtages gemäß 8 11 Absatz 1

kann die Beratung eines Antrages mit

Wahlvorschlag abweichend von Satz 2

unmittelbar nach seiner Verteilung oder

elektronischen Veröffentlichung
beginnen. Das Nähereregelt Anlage 9  

842
Beratungsbeginn und

Beratungsverfahren

(1) Die Beratung von Gesetzentwürfenin

erster Lesung soll frühestens am

13. Tag und von allen anderen

Beratungsmaterialien ($ 40) frühestens
am neunten Tag-nach derVerteilung

  

Drucksachenbeginnen.Bei regulären
Plenarsitzungswochensollen Anträge an

dem einer Plenarsitzungswoche

vorangehenden Dienstag bis 13 Uhr
eingebracht werden.-Die Beratung von

Beschlussempfehlungen und Berichten
der Ausschüsse sowie Anträgen mit

Wahlvorschlag kann abweichend von

Satz 1 am zweiten Tag nachihrer

Verteilung ederelektrerisehen
Veröffertliskung-beginnen; 8 46 Absatz
2 Satz 2 bleibt unberührt. Für die Wahl

des Präsidiums des Landtages gemäß $
11 Absatz 1 kann die Beratung eines

 

 

 

 

Vorschlag DIE LINKE:

Eingefügt werden soll ein neuer

Absatz 2a: „Die Präsidentin oder
der Präsidentleitet dem Landtag
eine Liste mit den Vorlagen, bei

deneneine einstimmige Zustimmung
des Landtages zu erwarten ist oder
bei denenlediglich eine
Kenntnisnahmeerforderlich ist, mit

einer entsprechenden
Beschlussempfehlung zu
(Konsensliste). Die Vorlagen werden
ohne Aussprachein der

Konsensliste gemeinsam zur
Abstimmung gebracht. Für eine

Zustimmung zur Konsensliste bedarf
es eines einstimmigen Beschlusses

des Landtages. Die Abstimmung
erfolgt zu Beginn derSitzung.“

Zurückgezogen unter der

Bedingung, dass es

Einvernehmenzwischen den
Fraktionengibt, eine  

zurückgezogen
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Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’

Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge
 

 

dieser Geschäftsordnung. Wird vor

Eintritt in die Tagesordnung von

mindestenseiner Fraktion oder einem
eder des Landtages

Einspruch erhoben,weil die Frist nicht
eingehalten wurde, wird der
Beratungsgegenstand zurückgestellt.
2 Bei regulären Plenarsitzungswochen
sollen Anträge an dem einer

Plenarsitzungswoche vorangehenden
Dienstag bis 13 Uhr eingebracht
werden.

 

 

Antrages mit Wahlvorschlag abweichend
von Satz 2 unmittelbar nach seiner
Verteilung ederelektrenisehen
Veröffentlishung-beginnen. Kommt
Angelegenheiten des Landtags eine
Wahlnicht zustande, kann die Beratung
eines Antrags mit einem weiteren
Wahlvorschlag abweichend von Satz 1
unmittelbar nach seinerVerteilun
beginnen. Das Nähere regelt Anlage 9
dieser Geschäftsordnung. Wird vor
Eintritt in die Tagesordnung von
mindestens einer Fraktion oder einem
Fünftel der Mitglieder des Landtages
Einspruch erhoben, weil die Frist nach
Satz 1 und Satz 3 nicht eingehalten
wurde, wird der Beratungsgegenstand
zurückgestellt.

 

 

 

(5) Anträge mit Wahlvorschlag sollen
spätestens am zweiten Tag vorihrer
Beratung bis 16 Uhr eingebracht
werden. Anträge mit Wahlvorschlag, die
nach 16.00 Uhr eingebracht werden
werden nicht mehr am selben Ta,
verteilt. Eine spätere Änderung des

 

  

 

Wahlvorschlags setzt die Frist in Absatz
1 Satz 3 erneut in Gan

 

 

Konsensliste als
Experimentierklausel im
Präsidium zu schließen.
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845
Zweite Lesung

(5) Werden nach der

Schlussabstimmung über einen
Gesetzentwurf Druckfehler oder andere
offensichtliche Unrichtigkeiten

festgestellt, so nimmt die Präsidentin

vor der Verkündung im Gesetz- und

Verordnungsblatt eine Berichtigung des
Wortlautes vor. Erfolgt die Feststellung

erst nach der Verkündung,so holt die
Präsidentin das Einverständnis des
Präsidiumsein. Die Landesregierung

erhält Gelegenheit zur Stellungnahme.

845
Zweite Lesung

(5) Werden nach der

Schlussabstimmung über einen
Gesetzentwurf Druckfehler oder andere
offensichtliche Unrichtigkeiten

festgestellt, so nimmt die Präsidentin

oder der Präsident vor der Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt eine
Berichtigung des Wortlautes vor. Erfolgt

die Feststellung erst nach der

Verkündung, so i äsi

 

Bieerhält die Landesregierung-erkäkt

Gelegenheit zur Stellungnahme.
 

 
8 46
Dritte Lesung

(2) Zur Vorbereitung der dritten Lesung

kann der Landtag die Überweisung des

Gesetzentwurfes an einen oder
mehrere Ausschüsse beschließen. Die
dritte Lesung kann auch unmittelbar
nach Schluss der zweiten Lesung oder
nach Verteilung des

Ausschussberichtes erfolgen, wenn
nicht eine Fraktion oder ein Fünftel der
Mitglieder des Landtages widerspricht.

Auf Verlangen der Antragsteller und
Antragstellerinnen ist der Gesetzentwurf  

846

Dritte Lesung

(2) Zur Vorbereitung derdritten Lesung
kann der Landtag die Überweisung des

Gesetzentwurfes an einen oder mehrere

Ausschüsse beschließen. Die dritte
Lesung kann auch unmittelbar nach
Schluss der zweiten Lesung oder nach
Verteilung des Ausschussberichtes
erfolgen; i i i

   
widerspricht. Auf Verlangen der

Antragstellerinnen Artragsteller-und
Antragsteller Artragstelleriarer-ist der  

Vorschlag DIE LINKE:

Die Streichung soll aufgehoben
werden.

Abstimmungsergebnis (PGF):
Ja: DIE LINKE, AfD
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE
Enthaltung: BVB/FW

  (4:6:0)

 

27

 



 

Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge
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ergebnis im

Hauptausschuss’
 

an mindestens einen Ausschuss zu

überweisen. Absatz 1 Satz 2 findet

Anwendung.

Gesetzentwurf an mindestens einen

Ausschuss zu überweisen. Absatz 1
Satz 2 findet Anwendung.

 

 

847
Weitere Lesung

(1) Eine weitere Lesungist erforderlich,

wenn die Landesregierung oderdie
Präsidentin des Landtages dies

beantragen.

 

847
Weitere Lesung

(1) Eine weitere Lesungist erforderlich,

wenndie Landesregierung oderdie

Präsidentin des Landtages dies
beantragen.

 

Vorschlag DIE LINKE:

‚847
Weitere Lesung

(1) Eine weitere Lesungist
erforderlich, wenn die

Landesregierung oderdie

Präsidentin des Landtages dies

beantragen. Die Antragstellung
soll in der Regelbis 48 Stunden

nach der Übersendung des

Wortlauts des zur

Veröffentlichung vorgesehenen

Gesetzes an die
Landesregierung beim Landta

 

 

 

 

vorliegen: in begründeten Fällen

kann eine Fristverlängerung bei
der Präsidentin oder dem

Präsidenten angezeigt werden.

   

 
(5:6:0)
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848
Anderungsanträge

(1) Änderungsanträge können von

jedem Mitglied des Landtages, der

Präsidentin oder dem Präsidenten, dem

Präsidium des Landtages, einer
Fraktion, einer Gruppe oder einem

Ausschuss gestellt werden, solange die

Aussprache zu dem
Beratungsgegenstand, auf den sie sich

beziehen, noch nicht geschlossenist.
Änderungsanträge müssenschriftlich

abgefasst und unterzeichnet oder im

Sinne von $ 40 Absatz 3 Satz 1 und 2
elektronisch eingebracht sein. Das

Nähere regelt Anlage 9 dieser

Geschäftsordnung. Änderungsanträge

zu Änderungsanträgen sind unzulässig.

848
ÄAnderungsanträge

(1) Änderungsanträge können von

jedem Mitglied des Landtages, der
Präsidentin oder dem Präsidenten, dem

Präsidium des Landtages, einer
Fraktion, einer Gruppe oder einem

Ausschusseingebracht gestelltwerden,

solange die Aussprache zu dem
Beratungsgegenstand, auf densie sich

beziehen, noch nicht geschlossenist.
Änderungsanträge mü ieh
abgefasstund-unterzeichnetode-im

Absatz

  

Gesshäftserdaung-werden gemäß

Anlage 9 88 1 bis 34 eingebracht-, sewie
ä verteilt und  

veröffentlicht. Änderungsanträge zu
ÄAnderungsanträgen sind unzulässig.
 

  849Rücknahme von Gesetzentwürfen
und Anträgen

Wer Gesetzentwürfe oder Anträge

einbringt, kann diese bis zur
Schlussabstimmung zurückziehen.  849Rücknahme von Gesetzentwürfen

und-AnträgenBeratungsmaterialien

\Wer Gesetzentwirfe
AnträgeBeratungsmaterialien einbringt,
kann diese bis zur Schlussabstimmung

zurückziehen.
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852
Vorlagen nach der
Landeshaushaltsordnung, dem
Haushaltsgesetz und sonstige
Vorlagen

(1) Vorlagen im Rahmendesjährlichen
Entlastungsverfahrens

(Haushaltsrechnung und Jahresbericht
des Landesrechnungshofes),

Sonderberichte des
Landesrechnungshofes über

Angelegenheiten von besonderer

Bedeutung sowie Beratungsberichte
des Landesrechnungshofes werden von

der Präsidentin allen Mitgliedern des
Landtages undgleichzeitig zur

federführenden Beratung und
Berichterstattung dem Ausschussfür
Haushaltskontrolle und zur Mitberatung

dem Ausschussfür Haushalt und
Finanzen zugeleitet. Richtet sich ein

Bericht an einen Fachausschuss,leitet

die Präsidentin den Bericht an diesen
Ausschuss zur federführenden
Beratung weiter. Bei Bedarf kann der
federführende Ausschuss die
Stellungnahmen weiterer Ausschüsse
einholen.

 

852
Vorlagen nach der
Landeshaushaltsordnung, dem
Haushaltsgesetz und sonstige
Vorlagen

(1) Vorlagen im Rahmendesjährlichen
Entlastungsverfahrens
(Haushaltsrechnung und Jahresbericht
des Landesrechnungshofes),
Sonderberichte des Landes-

rechnungshofes über Angelegenheiten
von besonderer Bedeutung sowie
Beratungsberichte des Landes-
rechnungshofes werdenvon der

Präsidentin oder dem Präsidentenallen
Mitgliedern des Landtages und gleich-
zeitig zur federführender-Beratung und
Berichterstattung dem Ausschussfür
Haushaltskontrolle Mitberatung
demAussehuss-fürHaushaltund
Firanzer-zugeleitet. Richtet sich ein
Bericht an einen Fachausschuss,leitet

die Präsidentin oder der Präsident den
Bericht an diesen Ausschuss zur
federführenden Beratung weiter. Bei
Bedarf kann derfederführende
Ausschuss, dem die Vorlage zugeleitet
wurde, die Stellungnahmen weiterer

Ausschüsseeinholen.
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855
Angelegenheiten der

Verfassungsgerichtsbarkeit

(1) Gibt das Bundesverfassungsgericht
oder das Verfassungsgericht des
Landes Brandenburg dem Landtag in

verfassungsgerichtlichen Verfahren

Gelegenheit zur Äußerung oder zum
Verfahrensbeitritt, überweist die

Präsidentin derartige Vorlagen

unmittelbar an den Hauptausschuss.
Der Hauptausschussunterbreitet dem
Landtag dazu eine
Beschlussempfehlung, wenn er einen
Verfahrensbeitritt oder eine Äußerung
des Landtages für geboten hält. Die

Beschlussempfehlung, die auch den

Entwurf der Stellungnahmeenthält, wird
auf die Tagesordnungdernächsten

Sitzung des Landtages gesetzt.

(2) Hält der Hauptausschuss eine

Äußerung oder einen Verfahrensbeitritt

nicht für geboten, entscheidet er

abschließend. Die Präsidentin informiert
die Mitglieder des Landtages über den  

855
Angelegenheiten der

Verfassungsgerichtsbarkeit

(1) Gibt das Bundesverfassungsgericht
oder das Verfassungsgericht des
Landes Brandenburg dem Landtag in
verfassungsgerichtlichen Verfahren
Gelegenheit zur Äußerung oder zum
Verfahrensbeitritt, überweist die
Präsidentin oder der Präsident derartige
Vorlagen unmittelbar an den
Hauptausschuss. BerHauptaussehuss
unterbreiteldem-andtag-dezueine

 

Eie 7.

i - Soweit
sich der Hauptausschuss noch nicht
konstituiert hat, wird die Vorlage an das
Präsidium überwiesen, das anstelle des
Hauptausschussesentscheidet.

 

 

(2) Der Hauptausschuss entscheidet, ob
er einen Verfahrensbeitritt oder eine

Äußerung des Landtages für geboten
hält. Er kann darüber hinaus

beschließen, bis auf Weiteres von einer    
31
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ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

Beschluss des Hauptausschusses. Legt
ein Mitglied des Landtages binnen
sieben Tagen nach der Unterrichtung
schriftlich Widerspruch bei der
Präsidentin ein, wird die Entscheidung
des Hauptausschussesals

Beschlussempfehlung auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung
des Landtages gesetzt. Nach Abschluss
des Verfahrensinformiert die
Präsidentin das erkennende Gericht

über die Entscheidung des Landtages.

 

esonderten Beschlussfassun
weiteren gleichgelagerten, verbundenen
oder im Sachzusammenhang stehenden
Verfahren abzusehen. Hält der
Hauptausschuss einen Verfahrensbeitritt
oder eine Äußerung für geboten, enthält
der Beschluss auch die Stellungnahme.
Beschlüsse nach Satz 1 bis 3 werden
der Präsidentin oder dem Präsidenten
übermittelt, welche die Mitglieder des
Landtages darüberinformiert. Legt ein

Mitglied des Landtages binnen sieben
Tagen nach der Unterrichtung schriftlich
Widerspruch bei der Präsidentin oder
dem Präsidentenein, wird die
Entscheidung des Hauptausschusses
als Beschlussempfehlung auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzungdes
Landtages gesetzt. Nach Abschluss des
Verfahrensinformiert die Präsidentin
oder der Präsident das erkennende
Gericht über die Entscheidung des
Landtages.
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(3) In den Verfahren deseinstweiligen
Rechtsschutzes kann der
Hauptausschuss, wenn der Landtag
nach seinem Terminplan bis zu dem

durch das erkennende Gericht

gesetzten Termin nicht mehr

zusammentritt, abschließend über eine

Beteiligung des Landtages in diesem

Verfahren entscheiden. Absatz 2 Satz 2

gilt entsprechend.

(3) Tritt im Falle des Absatzes 2 Satz 5
der Landtag nach seinem Terminplan bis
zu dem vom Verfassungsgericht

 
gesetzten Termin nicht mehr zusammen

und kommteine Fristverlängerung nicht
in Betracht, entscheidet der
Hauptausschuss abschließend. Diese
Entscheidung wird der Präsidentin oder
dem Präsidenten übermittelt, welche
oder welcherdie Mitglieder des
Landtages darüberinformiert.

  

 

 

 
856
Einbringung von Großen Anfragen

Große Anfragenan die

Landesregierung sind der Präsidentin
oder dem Präsidentenschriftlich oder in
elektronischer Form einzureichen. Das
Nähere regelt Anlage 9 dieser

Geschäftsordnung. Große Anfragen

müssen von einer Fraktion oder

mindestens einem Fünftel der Mitglieder
des Landtages unterzeichnetsein.  

856
Einbringung von Großen Anfragen

Große Anfragen an die Landesregierung

 

 

werden gemäß Anlage 9
eingebracht, verteilt und veröffentlicht.n z -

Gesshäftserdaung-Große Anfragen
müssen von einer Fraktion oder
mindestens einem Fünftel der Mitglieder
des Landtages-eingebracht
werdenurterzeiehnetsein.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

857
Behandlung von Großen Anfragen

(1) Große Anfragensind schriftlich zu
beantworten. Die Präsidentin oder der
Präsidentteilt die Große Anfrage
unverzüglich der Landesregierung mit
undfordert sie auf, innerhalb von drei
Monateneine schriftliche Antwort zu
geben.Eine Fristverlängerungist mit
Einverständnis der Einbringerin oder
des Einbringers zulässig. Große
Anfragen sowie die Antworten der
Landesregierung werden gedruckt, an
die Mitglieder des Landtagesverteilt
und elektronisch veröffentlicht. Große
Anfragen sind unverzüglich im Landtag
zu behandeln, es sei denn, die

Einbringerin oder der Einbringer
widerspricht.  

857
Behandlung von Großen Anfragen

(1) Große Anfragen sind sehriftlieh
innerhalb von drei Monaten zu
beantworten.
 

  

   
7

geben. Eine Fristverlängerungist mit
Einverständnis der Einbringerin oder des
Einbringers zulässig. SreßeArfragen
sewie-4Die Antworten der
Landesregierung werden gedruskt;
gemäß Anlage 9 881 bis 4 eingebracht,
verteiltar-die-Mitgtieder-des-Landtages
verteilt und elektrerisch-veröffentlicht.
Große Anfragen sind unverzüglich im
Landtag zu behandeln, es sei denn, die
Einbringerin oder der Einbringer
widerspricht.    
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
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Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

8 58
Kleine Anfragen

(1) Jedes Mitglied des Landtages kann

von der Landesregierung durch Kleine

Anfragen Auskünfte verlangen. Kleine
Anfragensind schriftlich oder in
elektronischer Form bei der Präsidentin
oder dem Präsidenten einzureichen.
Das Nähere regelt Anlage 9 dieser

Geschäftsordnung.

(3) Die Anfragen werden gedruckt, an
die Mitglieder des Landtagesverteilt
und elektronisch veröffentlicht. Die

Präsidentin oder der Präsident

übermittelt sie der Landesregierung zur

schriftlichen Beantwortung innerhalb
von vier Wochen.

858
Kleine Anfragen

(1) Jedes Mitglied des Landtages kann

von der Landesregierung durch Kleine
Anfragen Auskünfte verlangen. Kleine
Anfragen-si HE }

  

 
Na

Geschäftsordnung werden gemäß

Anlage 9 88 1 bis 4 eingebracht, verteilt
und veröffentlicht.

(3) Die Anfragenwerdengedruckt-ar

  -Die Präsidentin oder der
Präsident übermittelt sie-die Anfragen
der Landesregierung zur sehriftishen
Beantwortung innerhalb von vier
Wochen.
 

  (4) Die Antworten werden zusammen
mit den Anfragen gedruckt, an die

Mitglieder des Landtagesverteilt und

elektronisch veröffentlicht. Eine

Beratungfindet nichtstatt.  (4) Die Antworten werden zusammenmit
den Anfragen gemäß Anlage 9
4 eingebracht, verteilt und

  

veröffentlicht.
. .

veröffertlisht. Eine Beratungfindetnicht
statt.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten

entsprechend für Anfragen von
Mitgliedern des Landtages an den

Landesbeauftragten oder die

Landesbeauftragte für den Datenschutz
und für das Recht auf Akteneinsicht.
Eine Fristverlängerungist bei
Einverständnis des Mitgliedes des
Landtages, welches die Frage gestellt

hat, möglich.  
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

859
Ablehnungderschriftlichen

Beantwortung

(1) Antwortet die Landesregierung nicht

innerhalb der vorgesehenenFrist, wird

die Kleine Anfrage auf die

Tagesordnungder nächsten Sitzung

gesetzt und die Landesregierung um

mündliche Beantwortung ersucht, es sei

denn, das Einverständnis des

Fragestellers oder der Fragestellerin zu

einer Fristverlängerungliegt der

Präsidentin vor. Lehnt die

Landesregierung auch die mündliche

Beantwortungab, so hat sie dies nach

Aufruf des entsprechenden

Tagesordnungspunktes durch die

Präsidentin vor dem Landtag zu

begründen.

(2) Gibt die Landesregierung eine

mündliche Antwort, kann das Mitglied

des Landtages, welches die Frage

gestellt hat, das Wort zur Berichtigung

oder Ergänzung verlangen; eine

allgemeine Aussprache überdie

Antwort und Anträge zur Sache sind

unzulässig.   

Vorschlag BVB/Freie Wähler:

In $ 59 wird folgender neuer

Absatz 3 angefügt:

(3) Erteilt die Landesregierung

auf Teile der Kleinen Anfrage in

der Sache keine Antwort kann
das Mitglied des Landtages eine

Beschwerdean das Präsidium
richten. Dieses berät den

Sachverhalt in seiner
darauffolgendenSitzung. Die

Präsidentin hat die

Landesregierung zur Nachholung

der fehlenden Antwortteile

aufzufordern, wenn zwei

Präsidiumsmitglieder dies
verlangen.

Ohne Votum

 
(5:6:0)
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

Vorschlag DIE LINKE:

Eingefügt werdensoll ein neuer

Absatz 1 zu

8 60 Befragung der

Landesregierung, Fragestunde

und Aktuelle Stunde:

(1) Bei Befragungen der

Landesregierung können die

Mitglieder des Landtages Fragen

von aktuellem Interesse an die

Landesregierung im Rahmenihrer

Verantwortlichkeit stellen. Die

Einzelheiten des Verfahrens der

Befragung der Landesregierung

werden durch Anlage 1a geregelt.

(2) Jedes Mitglied des Landtagesist

berechtigt, ...

(3) Eine Fraktion oder eine Gruppe

kann...

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: AfD, DIE LINKE, BVB/FW

Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE

  
(53:"6::|0)
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Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

8 61a

Beschlussfähigkeit in

außergewöhnlichen Notlagen

(3) 8 61a tritt mit Ablauf des 30. Juni

2020 außerKraft.

 

8 6la
Beschlussfähigkeit in
außergewöhnlichen Notlagen

(3) $ 61a tritt mit Ablauf des 30. Juni

2020 außerKraft.

 

Vorschlag

Koalitionsfraktionen:

(3) 8 61a tritt mit Ablauf des

3931. JuriDezember2020 außer

Kraft.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: SPD, CDU, B90/GRÜNEDIE
LINKE, BVB/FW
Nein: AfD

 

Vorschlag DIE LINKE:

(3) $ 61a tritt mit Ablauf des

3931. Jur-Dezember 2020 außer

Kraft. Der Landtag beschließt

rechtzeitig vor diesem Termin

  

eine dauerhafte Regelun

 

Ohne Votum  
(85\3::0)

erledigt
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

865
Reihenfolge der Abstimmung

(2) Im Übrigen wird über die Anträgein
der Reihenfolgeihreszeitlichen
Eingangs abgestimmt.

 

865
Reihenfolge der Abstimmung

(2) Im Übrigen wird über die Anträgein
der Reihenfolgeihreszeitlichen

 

Eingangs abgestimmt. Über
Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen

 
kann entsprechend der

 

Gesetzessystematik abgestimmt

 
werden.

 

 
8 66
Abstimmungsregeln

(1) Soweit keine anderen gesetzlichen

Vorschriften entgegenstehen, wird

durch Handhebenoder namentlich
abgestimmt. Die Mehrheit der

abgegebenen Stimmen entscheidet,

soweit durch die Verfassung des

Landes Brandenburg nichts anderes

bestimmtist. Abweichende Mehrheiten
sind nur in der Schlussabstimmung

erforderlich. Stimmenthaltungen und

ungültige Stimmen zählen bei der

Feststellung der Beschlussfähigkeit mit,

nicht aber bei Berechnung der Mehrheit.  
866
Abstimmungsregeln

(1) Soweit keine anderen gesetzlichen
Vorschriften entgegenstehen, wird durch
Handhebenoder namentlich

abgestimmt. Die Mehrheit der

abgegebenen Stimmenentscheidet,
soweit durch die Verfassung des Landes

Brandenburg oder Gesetze nichts
anderes bestimmtist. Abweichende

Mehrheiten sind nurin der

Schlussabstimmung erforderlich.

Stimmenthaltungen und ungültige

Stimmen zählen beidder-Feststellung-der
ähigkeitmit-nicht aber-bei

derBerechnung der Mehrheit_mit, soweit
nicht gesetzliche Vorschriften anderes
vorsehen.Ist für eine Wahl die Zahl der

anwesenden Mitglieder des Landtags

  

 
Vorschlag DIE LINKE:

Angefügt werdensoll in Absatz 2
ein neuer Satz 2:
„Eine Auszählungfindet auchstatt,
wenn mindestens eine Fraktion oder
ein Fünftel des Landtages dies
verlangt.“

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: DIE LINKE, BVB/FW
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE
Enthaltung: AfD

 

 
(23:61:19)
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
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Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

maßgeblich, gilt für die Feststellung des

Ergebnisses als anwesend, wer seine
Stimme abgegebenhat.

 
 

Vorschlag DIE LINKE:
Angefügt werdensoll in 8 67 ein

neuer Absatz4:

(4) Nachdem dasErgebnis der
namentlichen Abstimmung von

der Präsidentin oder dem

Präsidenten öffentlich

bekanntgegeben wurde, haben

die Fraktionen das Recht, das

Protokoll der namentlichen

Abstimmungin Kopie zu erhalten.

OhneVotum

erledigt

 

   
Vorschlag DIE LINKE:
In $ 73 Besetzung der
Ausschüssesoll in Absatz 3

nach Satz 1 folgender Satz 2
eingefügt werden:

„Unterausschüsse sind berechtigt,
Nichtmitglieder des Landtages als
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer
mit beratender Stimme ständig oder
anlassbezogen zu ihren Sitzungen
hinzuziehen.“  (2410.49)
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
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Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: DIE LINKE
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,
BVB/FW
Enthaltung: AfD

 

 

 

874
Besetzung der Ausschüsse

(3) Das Präsidium führt eine Einigung
über die Ausschussvorsitze und deren

Stellvertretung herbei. Kommt keine
Einigung zustande,erfolgt die
Verteilung durch Zugriff nach dem

Verfahren d’Hondt.”? Der
Hauptausschuss, die weiteren

Fachausschüsse, die

Sonderausschüsse und der
Petitionsausschussbilden eine Folge.

Die Ausschüsse wählenihre

Vorsitzenden und derenstellvertretende
Vorsitzende aus den vom Präsidium

vorgeschlagenenFraktionen.

 

874
Besetzung der Ausschüsse

(3) Das Präsidium führt eine Einigung
über die Ausschussvorsitze und deren
Stellvertretung herbei. Kommt keine
Einigung zustande,erfolgt die Verteilung
durch Zugriff nach dem Verfahren

d’Hondt.”? Der Hauptausschuss, die
weiteren Fachausschüsse, der
\Wahlprüfungsausschuss, die

Sonderausschüsse und der
Petitionsausschussbilden eine Folge.
Die Ausschüsse wählen ihre

Vorsitzenden und derenstellvertretende
Vorsitzende aus den vom Präsidium

vorgeschlagenenFraktionen.

 

 

Vorschlag AfD:
Ergänzt werdensollen Absatz 3

und Absatz7:
(3) ... d’Hondt; im Falle eines
Zugriffsverfahrens soll der Zugriff auf
den Vorsitz des Hauptausschusses
der stärksten regierungstragenden
Fraktionen und der Zugriff auf den
Vorsitz des Ausschussesfür
Haushalt und Finanzen der stärksten
Oppositionsfraktion vorbehalten
bleiben.

... Der Wahlprüfungsausschuss, die
Parlamentarische
Kontrollkommission und die G10-
Kommission zählen hinsichtlich der
Ausschussvorsitze separat.
Die öl i j

 

AusschussvVorsitzenden und deren
stellvertretende Vorsitzende werden
von den äsich:

nach Absatz 3 festgestellten

 

vorgeschlagener-Fraktionen
bestimmt.  

(3:80)
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Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

72 Im Falle eines Zugriffsverfahrenssoll

der Zugriff auf den Vorsitz des

Hauptausschusses der stärksten

regierungstragendenFraktion und der

Zugriff auf den Vorsitz des Ausschusses
für Haushalt und Finanzender stärksten

Oppositionsfraktion vorbehalten bleiben.

"2 Im Falle eines Zugriffsverfahrenssoll

der Zugriff auf den Vorsitz des

Hauptausschusses der stärksten

regierungstragenden Fraktion und der

Zugriff auf den Vorsitz des Ausschusses

für Haushalt und Finanzender stärksten
Oppositionsfraktion vorbehalten bleiben;

der Zugriff auf den Vorsitz des

 

Wahlprüfungsausschusses muss der
stärksten Oppositionsfraktion

 

vorbehalten bleiben.-

 

 
(6) Die Gruppen benennenihre

Ausschussmitglieder durch Erklärung
gemäß 8 18 Absatz 3 Satz 1 oder 2 des
Fraktionsgesetzes gegenüber dem

Präsidium. Das Präsidium weist die

Mitglieder den von der Gruppe

benannten Ausschüssenzu. Ist eine
Zuweisung unter Wahrung der
Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss
nicht möglich, wird die Gruppe

angehört, bevor das Präsidium eine

andere Zuweisung vornimmt.  
(6) Die Gruppen benennenihre

Ausschussmitglieder durch Erklärung

gemäß $ 48-21Absatz 3 Satz 1 oder 2
des Fraktionsgesetzes gegenüber dem

Präsidium. Das Präsidium weist die
Mitglieder den von der Gruppe

benannten Ausschüssenzu.Ist eine

Zuweisung unter Wahrung der
Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss

nicht möglich, wird die Gruppe angehört,

bevor das Präsidium eine andere
Zuweisung vornimmt.
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Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

   

Vorschlag AfD:
(7) Ausschussvorsitzende können

mitausschließlich durch ihre
Fraktionen Mehrkeitvon-zwei
Dritteln-der
Mitgliederdes von

dieser Funktion abberufen werden.

von-hrerFraktior-aus-dem

Der Ausschussvorsitz ist nach dem;
gemäß Absatz 3 herbeigeführten
Eirigung-Verfahren
beziehungsweise nach der Stärke

der Fraktion neu zu besetzen. Die
Sätze 1 bis 3 gelten für

Unterausschüsse entsprechend.

Abstimmungsergebnis für

Absatz 3 und 7 (PGF):
Ja: AfD
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,
DIE LINKE, BVB/FW

 

 
(3:8:0)
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Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

877

Einberufung und Durchführung der
Ausschusssitzungen,

Pressekonferenzen der Ausschüsse

(1) Der oder die Vorsitzende des

Ausschusseslädt unter Angabe von Ort
und Zeit nach Maßgabe des vom
Präsidium festgelegten Sitzungsplanes
zur Ausschusssitzung ein. Er oder sie

erstellt den Entwurf der Tagesordnung
im Benehmen mit den Mitgliedern des
Ausschusses. Er odersie verteilt die
Einladung mit dem Entwurf der
Tagesordnung an die Mitglieder des
Ausschusses, die Präsidentin, die

Fraktionen, die Gruppen,die Mitglieder
der Landesregierung, den

Landesrechnungshof, die

Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg und denRatfür
Angelegenheiten der Sorben/WVenden.
Der Ausschuss beschließt zu Beginn
der Sitzung über die Tagesordnung. Der
Ausschuss kann die Tagesordnung
jederzeit ändern; nicht bereits im
Entwurf enthaltene
Beratungsgegenstände könnenjedoch
nur auf die Tagesordnung genommen  

877

Einberufung und Durchführung der
Ausschusssitzungen,

Pressekonferenzen der Ausschüsse

(1) Der oderdie Vorsitzende des
Ausschusseslädt unter Angabe von Ort
und Zeit nach Maßgabe des vom
Präsidium festgelegten Sitzungsplanes
zur Ausschusssitzungein. Er odersie
erstellt den Entwurf der Tagesordnung
im Benehmenmit den Mitgliedern des
Ausschusses. Dies gilt auch bei der
konstituierenden Ausschusssitzung. In
diesem Fall stellt die Präsidentin oder
der Präsident das Benehmenzur
Tagesordnung her. Er odersie verteilt
die Einladung mit dem Entwurf der
Tagesordnung an die Mitglieder des
Ausschusses,die Präsidentin oder den
Präsidenten, die Fraktionen, die

Gruppen,die Mitglieder der
Landesregierung, den

Landesrechnungshof, die
Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg und den Rat für
Angelegenheiten der Sorben/Wenden.
Der Ausschuss beschließt zu Beginn der
Sitzung über die Tagesordnung. Der
Ausschuss kann die Tagesordnung
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Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

werden, wenn kein Mitglied des

Ausschusses widerspricht.

(3) Gesetzentwürfe, Sachanträge und
Änderungsanträge müssenschriftlich
eingebracht werden. Anträge auf
Empfehlungenim Sinne von 8 75
Absatz 1 Satz 2 müssen mindestens
drei Tage vor der Sitzung zugeleitet
werden.

(4) Ein Ausschussist unverzüglich
einzuberufen, wenn ein Fünftel seiner
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe
des Beratungsgegenstandesverlangt.  

jederzeit ändern; nicht bereits im Entwurf
enthaltene Beratungsgegenstände
könnenjedoch nur auf die
Tagesordnung genommenwerden,
wennkein Mitglied des Ausschusses
widerspricht.

(3) Gesetzentwürfe, Sachanträge und
Änderungsanträge werden gemäß
Anlage 9 5 eingebracht und
verteilt. mü Hfieh-ei
werden. Anträge auf Empfehlungen im
Sinne von $ 75 Absatz 1 Satz 2 müssen
mindestens drei Tage vor der Sitzung
zugeleitet eingebracht-werden.

  

(4) Ein Ausschussist unverzüglich
einzuberufen, wennein Fünftel seiner
Mitglieder dies sehriftieh-gemäß Anlage
98 5 unter Angabe des

Beratungsgegenstandes
verlangtbeantragt.  

Vorschlag DIE LINKE:

Eingefügt werdensoll:

(4) Ein Ausschussist unverzüglich

einzuberufen, wenn mindestens

Eraktion oder ein Fünftel seiner

Mitglieder

(5) In dringendenFällen kannein

Ausschuss ausnahmsweise während

sitzungsfreier Zeiten auf Antrag von

mindestens einer Fraktion oder eines

Fünftels seiner Mitglieder

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: DIE LINKE, BVB/FW

Nein: SPD, AfD, CDU,

B90/GRÜNE

  
(5::161:10)
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ergebnis im

Hauptausschuss’
 

879
Teilnahmeder Mitglieder des

Landtages an Ausschusssitzungen

-(3) Zur Wahrung derArbeits- und

Funktionsfähigkeit des Ausschusses
kann der oderdie Vorsitzende im
Einzelfall Redezeiten einschränken.

879
Teilnahmeder Mitglieder des
Landtages an Ausschusssitzungen

3) Zur Wahrung der Arbeits- und

Funktionsfähigkeit des Ausschusses

  
kann der Ausschuss im Einzelfall

Redezeiten einschränken. Ein Antrag

auf Schluss der Aussprache darf

 
frühestens zur Abstimmun

werden, nachdem jedem

  

 

Ausschussmitglied die Gelegenheit

gegeben wurde, zur Sache zu sprechen.
 

 
880
Öffentliche Sitzungen

  

3) Öffentliche Sitzungen von 

Ausschüssen werden grundsätzlich per

Livestream übertragen. Ausnahmensind
zulässig, wennein Livestream zum

Zeitpunkt der Ausschusssitzun

  

ausrechtlichen oder organisatorischen

Gründen nicht möglichist. In der

Einladung der Ausschusssitzungist auf

die Livestream-Übertragun
hinzuweisen.
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8 80a
Nichtöffentliche Sitzung

(3) Beschäftigte der Fraktionen, der

Gruppenundder Mitglieder des

Landtages sowie sonstige Personen
haben nach Maßgabevon $ 5 Absatz 6
und 8 der Verschlusssachenordnung

Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzungen
gemäß Absatz 1 Satz 1; im Falle eines
Ausschlusses der Öffentlichkeit gemäß
Absatz 1 Satz 3 haben die
Beschäftigten der Fraktionen, der
Gruppen undder Mitglieder des
LandtagesZutritt, sofern der Ausschuss
nichts Abweichendesbeschließt. Der

Zutritt der Bediensteten der

Landtagsverwaltung richtet sich nach
einer Richtlinie des Präsidiums.

8 80a

Nichtöffentliche Sitzung

(3) Beschäftigte der Fraktionen, der
Gruppen undderMitglieder des
Landtages sowie sonstige Personen

haben nach Maßgabe von 8 5a Absatz

682 und 84 der

Verschlusssachenordnung Zutritt zu
nichtöffentlichen Sitzungen gemäß
Absatz 1 Satz 1; im Falle eines

Ausschlusses der Öffentlichkeit gemäß
Absatz 1 Satz 3 haben die Beschäftigten
der Fraktionen, der Gruppen und der
Mitglieder des Landtageszutrifft, sofern
der Ausschuss nichts Abweichendes
beschließt. Der Zutritt der Bediensteten
der Landtagsverwaltungrichtet sich
nacheinerRichtlinie des Präsidiums.
 

 
8 81
Anhörung von Sachverständigen und
Vertretungenbetroffener Interessen

 
8 81
Anhörungen und Fachgesprächever
Sacl ändi IY

beirsffenerinteressen  
Vorschlag DIE LINKE:

In Absatz 1 soll in Satz 2
folgende Ergänzung eingefügt
werden:
Bei überwiesenen Vorlagenist der
federführende Ausschuss auf
Verlangen „von mindestens einer
Fraktion odereines Fünftels seiner
Mitgliederverpflichtet ...,  (8:161:0)
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

   

Alternativ soll_in Absatz 1 Satz 2

folgende Ergänzungeingefügt
werden:

Bei überwiesenen Vorlagenist

der federführende Ausschuss auf
Verlangen „von mindestens zwei

 

Fraktionen. die nicht der
Landesregierung angehören.

 

odereines Fünftels seiner

Mitglieder verpflichtet...,

Eingefügt werden sollen nach

Absatz 1 Satz 3 folgende Sätze:

„DerA

derArzuhörenden-und-der-Fragen

2 -Über Termin sowie Art
und Umfang der Anhörung
entscheidet der Ausschuss
grundsätzlich in der Form der
Verständigung, anderenfalls durch

Beschluss. Hat eine Minderheit die
Durchführung einer Anhörung
verlangt und kommteine

Verständigung nicht zustande,
müssen die von ihr benannten
Personen angehört werden. Der

Ausschuss kann beschließen, die

Anzahl der anzuhörenden Personen
zu begrenzen. In diesem Fall kann
von der Minderheit nur der ihrem
Stärkeverhältnis im Ausschuss   
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

entsprechende Anteil an der

Gesamtzahl der anzuhörenden

Personen benannt werden.“

Die Sätze 5, 6, 7 und 8 des

Absatzes1 sollen Absatz 1a

werden.

 

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: AfD, DIE LINKE, BVB/FW
Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE

 

 

 
(2) Sollen durch Gesetz allgemeine

Fragen geregelt werden, die

Gemeinden oder Gemeindeverbände

unmittelbar berühren, sind die

kommunalen Spitzenverbände

anzuhören. Im Falle einer

grundlegenden Veränderung des

Gesetzentwurfes während der

parlamentarischen Beratung müssen

die kommunalen Spitzenverbände vor
der Beschlussfassung erneut die
Gelegenheit zur Anhörungerhalten;
über das Verfahren entscheidet der

oderdie Vorsitzende im Einvernehmen

mit den Mitgliedern des Ausschusses.
Berühren Beratungsgegenstände die

Rechte der Sorben und

Sorbinnen/Wenden und Wendinnen  
(2) Sollen durch Gesetz allgemeine

Fragen geregelt werden, die Gemeinden
oder Gemeindeverbände unmittelbar

berühren, sind die kommunalen
Spitzenverbände anzuhören. Im Falle

einer grundlegenden Veränderung des
Gesetzentwurfes während der
parlamentarischen Beratung müssendie
kommunalen Spitzenverbände vor der
Beschlussfassung erneut die
Gelegenheit zur Anhörungerhalten; über
das Verfahren entscheidet der oder die
Vorsitzende im Einvernehmen mit den

Mitgliedern des Ausschusses. Berühren
Beratungsgegenstände die Rechte der
Sorbinnen und Sorben/Wendinnen und
WendennachArtikel 25 der Verfassung
des Landes Brandenburg, hat der Rat    
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

nach Artikel 25 der Verfassung des

Landes Brandenburg, hat der Rat für
Angelegenheiten der Sorben/Wenden
das Recht, angehört zu werden.

(5) Eine Anhörung weiterer

Sachverständiger in derselben Sache
ist nur zulässig, wenn die Mehrheit der
Ausschussmitglieder es beschließt.

 

für Angelegenheiten der
Sorben/VWendendas Recht, angehört zu
werden. Die Sitzungsprotokolle der
Anhörungen nach Satz 1 bis 3 oder
deren Entwürfe werdenallen Mitgliedern
des Landtages spätestens 48 Stunden
vor der Abstimmung des Landtages über
den Gesetzesentwurf oder den
Beratungsgegenstand zugänglich
gemacht.

 

 

(5) Eine weitere Anhörungin derselben
Sacheist nur zulässig, wenn der
Ausschuss es beschließt. Satz 1
auch, wenn der Landtag zur
Vorbereitungeinerdritten Lesungeinen
Gesetzentwurf an einen oder mehrere
Ausschüsse überweist.

  

 

7) Die Absätze 1 bis 6 gelten, mit
Ausnahmedes Absatzes 1 Satz 3 und 4
sowie Absatz 3 Satz 1 für Anhörungen in
Form eines Fachgespräches
sinngemäß. Wird bei überwiesenen
Vorlagen eine Anhörung nach Absatz 1
Satz 2 verlangt, kann der Ausschussdie
Anhörung in Form eines

Fachgespräches nurim Einvernehmen
mit den Antragstellern beschließen.
Antragsteller nach Absatz 1 Satz 2
haben keinen Anspruch darauf. dass die
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

Anhörung in Form eines
Fachgespräches durchgeführt wird.
Verfassungsrechtlich oder gesetzlich
vorgeschriebene Anhörungen werden

nicht in der Form eines Fachgespräches
durchgeführt. Absatz 1 Satz 5 ist auf

Fachgespräche auch dann

entsprechend anzuwenden, wenn ein
Ausschuss eine Anhörung und der
andere ein Fachgespräch durchführen
möchte. Im Rahmen von
Fachgesprächenist die Zuleitungeiner
schriftlichen Stellungnahme nach Absatz
4 entbehrlich.

 

 

 

 

 

 
883
Ausschussprotokoll

(2) Der Entwurf des Protokolls der
Sitzung soll, soweit gesetzliche
Bestimmungenoder die

Verschlusssachenordnung nichts

anderes regeln, spätestens zwei Tage
vor der folgenden planmäßigen

Ausschusssitzungan die Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder des
Ausschusses sowie an das zuständige

Mitglied der Landesregierungverteilt
werden; für den Umgang mit

Protokollentwürfen übernichtöffentliche
Sitzungen gemäß $ 80a Absatz 1  

883
Ausschussprotokoll

(2) Der Entwurf des Protokolls der
Sitzung soll, soweit gesetzliche
Bestimmungenoderdie
Verschlusssachenordnung nichts
anderes regeln, spätestens zwei Tage
vor der folgenden planmäßigen
Ausschusssitzung an die Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder des
Ausschusses sowie an das zuständige

Mitglied der Landesregierungverteilt
werden; für den Umgang mit

Protokollentwürfen über nichtöffentliche
Sitzungen gemäß $ 80a Absatz 1 Satz 1    
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

Satz 1 oder 3 gilt $ 80a Absatz 4 Satz 1
oder 2 entsprechend. Der Ausschuss

beschließt über die Richtigkeit des

Protokoll

 

(3) Die Landtagsverwaltung nimmt das

Protokoll in Verwahrung. Die

Verwahrung von Protokollen zu

Beratungsgegenständen,zu denenein
Geheimhaltungsbeschluss gemäß &

80b gefasst wurde,richtet sich nach der

Verschlusssachenordnung.
Einsichtnahme undVeröffentlichung

bestimmensich nach Anlage 11.

oder 3 gilt $ 80a Absatz 4 Satz 1 oder 2
entsprechend. Der Ausschuss

beschließt über die Richtigkeit des
Protokolls. In seinerletzten Sitzung vor
Ende der Wahlperiode beschließt der
Ausschuss über das Verfahren
bezüglich der noch nicht bestätigten

 
Protokolle.

 

\Nersehlusssaehenerdnung-
Einsichtnahme und Veröffentlichung der

Protokolle bestimmen sich nach Anlage
11.

 

 
886
Untersuchungsausschüsse

Für Untersuchungsausschüsse gilt das

Gesetz über die Einsetzung und das

Verfahren von
Untersuchungsausschüssen des

Landtages Brandenburg.  
8 86
Untersuchungsausschüsse

Für Untersuchungsausschüssegilt das
Gesetz über die Einsetzung,die

Zusammensetzung und das Verfahren
von Untersuchungsausschüssen des
Landtages Brandenburg.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

 

887

Kommissionen

(1) Die Einsetzung und das Verfahren
von Enquete-Kommissionenrichten sich
nach dem Gesetz über die Enquete-

Kommissionen des Landtages
Brandenburg.

(2) Die Einsetzung und das Verfahren
der Parlamentarischen

Kontrollkommission richten sich nach
dem Brandenburgischen
Verfassungsschutzgesetz.

(3) Die Einsetzung und das Verfahren
der G10-Kommission richten sich nach
dem Gesetz zur Ausführung desArtikel

10-Gesetzes.  

887
Kommissionen

(1) Die Einsetzung
Zusammensetzung und das Verfahren
von Enquete-Kommissionenrichten sich
nach dem Gesetz über die Enquete-
Kommissionen des Landtages
Brandenburg.

  

(2) Die Einsetzung,die

Zusammensetzung und das Verfahren
der Parlamentarischen

Kontrollkommission richten sich nach
dem Brandenburgischen

Verfassungsschutzgesetz.

 

(3) Die Einsetzung,die.

Zusammensetzung und das Verfahren
der G10-Kommission richten sich nach
dem Gesetz zur Ausführung desArtikel

10-Gesetzes.
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

Vorschlag DIE LINKE:

Eingefügt werdensoll ein neuer &

87a
Beiräte

„Der Landtag kann zu einem klar

definierten Beratungsgegenstand

einen Beirat einsetzen, der den

Landtag und die Ausschüsse bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt.

Das Nähere regelt der

Einsetzungsbeschluss des

Landtages.“

Abstimmungsergebnis (PGF):

 

Ja: DIE LINKE, BVB/FW

Nein: SPD, AfD, CDU, B90/GRÜNE

(2:90)

 

Vorschlag DIE LINKE:

In & 89 Absatz 1 werden die Worte

„sorben und Sorbinnen/Wenden und

Wendinnen“durch die Worte

„sorbinnen und Sorben/Wendinnen

und Wenden"ersetzt.

Die redaktionelle Umstellung

wurdein der von der

Öffentlichkeitsarbeit gedruckten

erledigt
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

Exemplaren der Vorläufigen

Geschäftsordnungbereits

berücksichtigt.
 

 

891
Verfahren bei der Wahl der
Verfassungsrichter und
Verfassungsrichterinnen

(3) Die Kandidaten und Kandidatinnen
für die Wahl in das Verfassungsgericht
werden von den Mitgliedern des
Hauptausschusses benannt.

(6) Der Hauptausschussführt eine
Einigung über einen gemeinsamen
Wahlvorschlag herbei und strebt dabei
eine angemesseneVertretung der
politischen Kräfte des Landesan.
Kommteine Einigung zustande,

unterbreitet der Hauptausschuss dem
Landtag einen gemeinsamen Antrag mit
Wahlvorschlag.  

891
Verfahren bei der Wahl der
Verfassungsrichter und
Verfassungsrichterinnen

(3) Die Kandidaten und Kandidatinnen
für die Wahl in das Verfassungsgericht
werden von den Mitgliedern des
Hauptausschussesin einer vom
Hauptausschuss zu bestimmendenFrist
benannt. Andere Wahlvorschläge von
 

 

 

oder Fraktionen können dem

Hauptausschussinnerhalb dieserFrist
zugeleitet werden. Die Präsidentin oder
der Präsidentinformiert die Mitglieder
des Landtagesüberdie Frist.
 

(6) Der Hauptausschussführt eine
Einigung-über einen gemeinsamen
Wahlvorschlag herbei und strebt dabei
eine angemesseneVertretung der
politischen Kräfte des Landes an.
Kommteine Einigung zustande,
unterbreitet der Hauptausschuss dem
Landtag einen gemeinsamen Antrag mit
Wahlvorschlag. Berücksichtigt der
gemeinsame Antrag Vorschläge nach    
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Ursprungsnorm Vorgeschlagene Neufassung
Bemerkungen

Weitere Änderungsvorschläge

Abstimmungs-

ergebnis im

Hauptausschuss’
 

  

(7) Kommteine Einigung nicht
zustande, wählt der Landtag auf

Vorschlag der Fraktionen. Dabeiist die

angemesseneVertretung der

politischen Kräfte des Landes

anzustreben. Vor der Wahl hat der
Hauptausschuss die Voraussetzungen
nach den 88 2 und 3 des
Verfassungsgerichtsgesetzes
Brandenburg zu prüfen und die
erforderlichen Anhörungen

durchzuführen.  

Absatz 3 Satz 2 nicht, können diese
Kandidatinnen oder Kandidaten dem
Landtag ebenfalls zur Wahl
vorgeschlagen werden.

 

 

 

(7) Kommt eine Einigung nicht zustande,
wählt der Landtag auf Vorschlag der
Fraktionen, GruppenoderMitgliedern

des Landtages aus dem Kreis der

Kandidatinnen oder Kandidaten nach
Absatz 3.

 

 

 
Wahlist -anzustreben, dass die
olitischen Kräfte des Landes

angemessenmit Vorschlägen vertreten
sind.
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8 92
Verfahren bei der Wahl der Mitglieder

des Landesrechnungshofes

-(3) Für die Beratungen des

Ausschussesfür Haushaltskontrolle
über Angelegenheiten gemäß Absatz 1

gilt $ 91 Absatz 5 entsprechend. Der

Ausschussfür Haushaltskontrolle kann

unter den Bewerbungeneine

Vorauswahltreffen und unterbreitet

nach Anhörung der ausgewählten

Personen dem Landtag einen Antrag

mit Wahlvorschlag. Kommt eine
Einigung nicht zustande, wählt der

Landtag auf Vorschlag der Fraktionen.  

892
Verfahrenbei der Wahl der Mitglieder

des Landesrechnungshofes

-(3) Für die Beratungen des

Ausschussesfür Haushaltskontrolle über

Angelegenheiten gemäß Absatz 1 gilt

8 91 Absatz 5 entsprechend. Der

Ausschuss für Haushaltskontrolle kann

unter den Bewerbungeneine

Vorauswahltreffen und unterbreitet nach

Anhörung der ausgewählten Personen

dem Landtag einen Antrag mit

Wahlvorschlag. Kommt eine Einigung

nicht zustande, wählt der Landtag aus

dem Kreise der angehörten Personen

auf Vorschlag der Fraktionen, Gruppen

oder Mitglieder des Landtages.
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8 93
Verfahrenbei der Wahl des oder der

Landesbeauftragten

für den Datenschutz undfür das

Recht auf Akteneinsicht

-(2) Für die Beratungen des für Inneres

zuständigen Ausschusses über

Angelegenheiten gemäß Absatz 1 gilt

8 91 Absatz 5 entsprechend. Der für

Inneres zuständige Ausschuss kann

unter den Bewerbungeneine

Vorauswahltreffen und unterbreitet
nach Anhörung der ausgewählten

Personen dem Landtag einen Antrag

mit Wahlvorschlag. Kommt eine

Einigung nicht zustande, wählt der

Landtag auf Vorschlag der Fraktionen.

893
Verfahrenbei der Wahl des oder der

Landesbeauftragten

für den Datenschutz undfür das

Recht auf Akteneinsicht

-(2) Für die Beratungendesfür Inneres
zuständigen Ausschusses über

Angelegenheiten gemäß Absatz 1 gilt

8 91 Absatz 5 entsprechend. Derfür

Inneres zuständige Ausschuss kann
unter den Bewerbungeneine
Vorauswahltreffen und unterbreitet nach

Anhörung der ausgewählten Personen

dem Landtag einen Antrag mit
Wahlvorschlag. Kommt eine Einigung
nicht zustande, wählt der Landtag aus
dem Kreise der angehörten Personen

auf Vorschlag der Fraktionen, Gruppen
oderMitglieder des Landtages.
 

 

 
894
Verfahren nachArtikel 94 der
Verfassung des Landes

Brandenburg,

sonstige Informationen über
Vorhaben der Europäischen Union

(1) Unterrichtungen der

Landesregierung gemäß Artikel 94 der

Verfassung des Landes Brandenburg

an den Landtag werdennach deren

Übermittlung an die Mitglieder des

Landtagesverteilt.  
894
Verfahren nachArtikel 94 der
Verfassung des Landes Brandenburg,

sonstige Informationen über

Vorhabender Europäischen Union

(1) Unterrichtungen der Landesregierung

gemäß Artikel 94 der Verfassung des

Landes Brandenburg an den Landtag
und Frühwarndokumente werden nach

deren Übermittlung an die Mitglieder des

Landtagesverteilt.
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(2) Beantragt ein Mitglied des

Landtages innerhalb einer Woche nach
Verteilung der Unterrichtung schriftlich
eine Befassung des Landtages, so

übermittelt die Präsidentin die
Angelegenheit an den fachlich

zuständigen Ausschuss zur

Unterbreitung einer

Beschlussempfehlung an den Landtag;

für Angelegenheiten der Europäischen

Union, insbesondere im Rahmen des

Subsidiaritätsfrühwarnsystems,ist dies
in der Regelderfür

Europaangelegenheiten zuständige

Ausschuss. Der Ausschuss kann im
Rahmenseiner Beratung
Stellungnahmenanderer Ausschüsse
einholen. Für die anschließende

Behandlung durch den Landtag gilt die
Frist des $ 42 Absatz 1 Satz 2.

(3) In eilbedürftigen Angelegenheiten

entscheidet derfachlich zuständige
Ausschuss anstelle des Landtages über
dessen Stellungnahme.Eilbedürftig sind
Angelegenheiten, über die nach dem

vom Präsidium festgelegten Terminplan

der Landtag nicht mehrrechtzeitig
beschließen kann. Die Präsidentin
informiert die Mitglieder des Landtages

über den Beschluss des Ausschusses.  

(2) Beantragt ein Mitglied des Landtages

innerhalb einer Woche nachVerteilung
der Unterrichtung oder des
Frühwarndokumentsschriftlich eine
Befassung des Landtages, so übermittelt
die Präsidentin die Angelegenheit an
den fachlich zuständigen Ausschuss zur
Unterbreitung einer

Beschlussempfehlung an den Landtag;

für Angelegenheiten der Europäischen

Union, insbesondere im Rahmen des
Subsidiaritätsfrühwarnsystems, ist dies
in der Regel derfür

Europaangelegenheiten zuständige

Ausschuss. Der Ausschuss kann im
Rahmenseiner Beratung
Stellungnahmen anderer Ausschüsse
einholen.

Absatz4

   (3) In eilbedürftigen Angelegenheiten

entscheidet derfachlich zuständige

Ausschuss anstelle des Landtages über
dessen Stellungnahme.Eilbedürftig sind
Angelegenheiten, über die nach dem

vom Präsidium festgelegten Terminplan
der Landtag nicht mehr rechtzeitig
beschließen kann. Die Präsidentin
informiert die Mitglieder des Landtages
über den Beschluss des Ausschusses.
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(4) Die vom Ausschuss gemäß Absatz 3
getroffene Entscheidungist
abschließend, wenn nicht eine Fraktion
oder ein Fünftel der Mitglieder des

Landtages innerhalb einer Woche nach
der Information im Sinne des
Absatzes 3 Satz 3 schriftlich

beantragen, die Angelegenheit dem

Landtag zur Entscheidung vorzulegen.

(5) Unterrichtungen der

Landesregierung gemäß Artikel 94 der
Verfassung des Landes Brandenburg
an den für Europaangelegenheiten

zuständigen Ausschuss werden nach

deren Übermittlung an die Mitglieder
des Ausschussesverteilt. Der
Ausschusserarbeitet eine
Beschlussempfehlung an den Landtag,
sofern ein Mitglied des Ausschusses
dies innerhalb einer Woche nach
Verteilung der Unterrichtung schriftlich

bei dem oder der Vorsitzenden
beantragt. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.In eilbedürftigen
Angelegenheitenfindet das Verfahren
gemäß Absatz 3 und 4 Anwendung.  

(4) Die vom Ausschuss gemäß Absatz 3
getroffene Entscheidungist
abschließend, wenn nicht eine Fraktion
oderein Fünftel der Mitglieder des

Landtages innerhalb einer Woche nach
der Information im Sinne des Absatzes 3
Satz 3 schriftlich beantragen, die
Angelegenheit dem Landtag zur

Entscheidung vorzulegen.

(5) Unterrichtungen der Landesregierung
gemäß Artikel 94 der Verfassung des
Landes Brandenburg an den für

Europaangelegenheiten zuständigen
Ausschuss werden nach deren
Übermittlung an die Mitglieder des
Ausschussesverteilt. Der Ausschuss
erarbeitet eine Beschlussempfehlung an
den Landtag, sofern ein Mitglied des
Ausschussesdies innerhalb einer
Woche nachVerteilung der

Unterrichtung schriftlich bei dem oder
der Vorsitzenden beantragt. Absatz 2
Satz 2 und3-gilt entsprechend. In
eilbedürftigen Angelegenheitenfindet
das Verfahren gemäß Absatz 3 und 4
Anwendung.
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(6) Sonstige Informationen über

Vorhaben der Europäischen Union
erhalten die Mitglieder des Landtages
und Ausschüsse von der Kontakt- und
Informationsstelle des Landtages in
Brüssel. Im Rahmendieser
Informationen kennzeichnetdie
Kontakt- und Informationsstelle die für

den Landtag relevanten Themen,bei
denensie eine Befassung im Landtag
empfiehlt. Die Präsidentin kann die

gekennzeichneten Themenjeweils an
den fachlich zuständigen Ausschuss zur

Beratung sowie an den für

Europaangelegenheiten zuständigen

Ausschusszur Kenntnis übermitteln.

Daneben kannjedes Mitglied eines
Fachausschusses beantragen, dass

dieser Ausschussein von der Kontakt-
und Informationsstelle übermitteltes
Thema behandelt. Der für

Europaangelegenheiten zuständige
Ausschussist von dem oder der

Vorsitzenden des Fachausschusses
über den Antrag zu informieren. Werden
Themen von mehreren Ausschüssen

beraten, legt die Präsidentin die
Federführungfest. Das Präsidium

beschließt allgemeine Regelungen zu
den Einzelheiten des Verfahrens und

legt dabei auchfest, unter welchen

Voraussetzungen der Entwurf der
Stellungnahmeeines Ausschussesals

Stellungnahmedes Landtagesgilt.  

 
Befassung mit Serstige-drfermatienen
über-Vorhaben der Europäischen Union
informiert die Kontakt- und

Informationsstelle des Landtags in
Brüssel erkalter-die Mitglieder des
Landtages, den für
Europaangelegenheiten zuständigen
Ausschussunddie übrigen
FachaAusschüsse im Rahmender
fachlichen Zuständigkeitenven-der

 

 

Konrtakt-une-Hnformatiensstelle.des
Landtages-rn-Brüssel. Einordnungen der
Kontakt- und Informationsstelle des
Landtags zu Frühwarndokumenten

 

werden daher entsprechend der

berührten Politikbereiche auch an die
fachlich zuständigen Ausschüsse des

Landtags übermittelt. Rahmen-dieser
: ; . 
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895

Plenarprotokoll

(1) Überjede Sitzung des Landtages
wird ein Wortprotokoll angefertigt. Die
Plenarprotokolle werden gedruckt und

an die Mitglieder des Landtages, die

Fraktionen, die Gruppen,die Mitglieder

der Landesregierung, die Präsidentin
oder den Präsidenten des
Landesrechnungshofes, die
Landesbeauftragten im Sinne von

Artikel 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie den Ratfür

Angelegenheiten der Sorben/Wenden
verteilt; das Präsidium kann stattdessen

ein Verfahren zur elektronischen
Verteilung des Plenarprotokol

festlegen. Das Plenarprotokoll enthält:
1. Inhaltsübersicht,

2. Wiedergabe alles Gesprochenen,

 

 
895

Plenarprotokoll

(1) Überjede Sitzung des Landtages

wird ein Wortprotokoll angefertigt. Die

Plenarprotokolle werden gedrusktund

an die Mitglieder des Landtages, die

Fraktionen, die Gruppen, die Mitglieder

der Landesregierung, die Präsidentin

oder den Präsidenten des
Landesrechnungshofes, die

Landesbeauftragten im Sinne von Artikel

74 der Verfassung des Landes

Brandenburg sowie den Rat für

Angelegenheiten der Sorben/Wenden

verteilt: äsich

zur
Rlenstprsiskells
festiegen. Das Plenarprotokoll enthält:

1. Inhaltsübersicht,
2. Wiedergabealles Gesprochenen,
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3. die Namender Rednerinnen und

Redner,
4. die zu den einzelnen Gegenständen

gefassten Beschlüsse in ihrem Wortlaut

mit dem Abstimmungsergebnis,
5. alle ausdrücklich zur Niederschrift
abgegebenenErklärungen,

6. die Abstimmungslisten namentlicher
Abstimmungen,
7. die Anwesenheitslisten gemäß 8 3
Absatz 3.

(2) Jede Rednerin und jeder Redner
erhält vor dem Druck die stenografisch
aufgenommeneNiederschrift ihrer oder
seiner Rede zur Durchsicht und etwa

erforderlichen Berichtigung zugestellt.

(3) Die gedruckte Redesoll eine

getreue Wiedergabe des gesprochenen
Wortes sein. Die Rednerin oder der

Rednerist daher nur berechtigt,

Unrichtigkeiten und sprachliche Fehler
zu beseitigen. Berichtigungen dürfen

den Sinn der Rede oderihrer einzelnen
Teile nicht ändern.  

3. die Namen der Rednerinnen und
Redner,

4. die zu den einzelnen
Gegenständen gefassten

Beschlüssein ihrem Wortlaut
mit dem Abstimmungsergebnis,

5. alle ausdrücklich zur

Niederschrift abgegebenen
Erklärungen,

6. die Abstimmungslisten
namentlicher Abstimmungen,

7. die Anwesenheitslisten gemäß $
3 Absatz 3.

(2) Jede Rednerin und jeder Redner
erhält vor dem-BruskderVerteilung des
Protokolls die stenografisch
aufgenommeneNiederschrift ihrer oder

seiner Rede zur Durchsicht und etwa
erforderlichen Berichtigung zugestellt.

 

(3) Die gedruskte-im Protokoll enthaltene
Redesoll eine getreue Wiedergabe des
gesprochenen Wortes sein. Die
Rednerin oder der Rednerist daher nur
berechtigt, Unrichtigkeiten und

sprachliche Fehler zu beseitigen.
Berichtigungen dürfen den Sinn der
Rede oderihrer einzelnenTeile nicht
ändern.
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Vorschlag DIE LINKE:

Absatz 6 soll wie folgt geändert

werden:

„Die Fraktionen, die Gruppen und die

Landesregierung erhalten am

zweiten auf die Landtagssitzun

 
folgenden Werktag eine vorläufige

stenografisch aufgenommene

Niederschrift zur internen

Unterrichtung. Aus der vorläufigen

stenografisch aufgenommenen

Niederschrift darf nur von der

Rednerin oder dem Redner selbst

wörtlich zitiert werden.“

Eine Festlegung wird nicht

empfohlen, da ein fester

Termin nicht garantiert werden

kann.

 

erledigt

 

 
8 96 8 96
Beschlussprotokoll Beschlussprotokoll

(1) Überjede Sitzung des Landtages (1) Überjede Sitzung des Landtages
wird ein Beschlussprotokoll gefertigt, wird ein Beschlussprotokoll gefertigt-das
das von der Präsidentin oder dem äsi i
Präsidenten unterschrieben wird. Es .Es
wird an die Mitglieder des Landtages wird an die Mitglieder des Landtages
verteilt und gilt als genehmigt, wenn bis verteilt und gilt als genehmigt, wenn bis
Ablauf einer Wocheseit der Verteilung Ablauf einer Wocheseit der Verteilung
kein Einspruch erhobenwird. kein Einspruch erhobenwird.
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897
Ausfertigung undZustellung

Die vom Landtag gefassten Beschlüsse
werdendurchdie Präsidentin oder den
Präsidenten ausgefertigt und, soweit sie

Angelegenheiten aus dem

Zuständigkeitsbereich der

Landesregierung betreffen, der

Ministerpräsidentin oder dem

Ministerpräsidenten zugestellt.

8 97
Ausfertigung und Zustellung

Die vom Landtag gefassten Beschlüsse
werdendurchdie Präsidentin oder den
Präsidenten ausgefertigt und, soweit sie
Angelegenheiten aus dem

Zuständigkeitsbereich der

Landesregierung betreffen, der

Ministerpräsidentin oder dem

Ministerpräsidenten

zugesteltübermittelt.
 

 

8 98
Verteilung der Parlamentspapiere

(1) Einladungen, Drucksachen undalle

sonstigen Parlamentspapiere gelten als
verteilt, wenn sie den

Fraktionsgeschäftsstellen zugestellt

oderelektronisch veröffentlicht sind.
Soweit Mitglieder des Landtages keiner
Fraktion angehören,gilt die Verteilung
mit Zustellung in das Postfach bei der

Geschäftsstelle des Landtagesals

vorgenommen.Das Nähere regelt

Anlage 9 dieser Geschäftsordnung.

(2) An einem Sitzungstag gelten die

Drucksachenals zugestellt, wenn sie
den Mitgliedern des Landtages aufihre
Plätze gelegt wurden.  

898
- entfällt -

 
Vorschlag der

Koalitionsfraktionen:

8 98

Verfahren zur Behandlung von

Gegenständen gemäß

Volksabstimmungsgesetz

Das Verfahren zur Behandlung

von Volksinitiativen und
Volksbegehrenrichtet sich nach

dem Volksabstimmungsgesetz.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: SPD, AfD, CDU,

B90/GRÜNE, BVB/FWV

Nein: DIE LINKE

  
(9: 1 1)
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Vorschlag DIE LINKE:

„Das Verfahren zur Behandlung von

Volksinitiativen richtet sich nach dem

Volksabstimmungsgesetz.

Grundlage für Beschlussfassung des

Hauptausschusses zur Volksinitiative

muss ein Antrag sein, der den

Mitgliedern des Ausschusses

rechtzeitig vor der abschließenden

Beratung des Ausschussesvorliegt.

Soweit die Volksinitiative für

unzulässig erklärt werden soll, hat

der Antrag die Gründe für die

Unzulässigkeit detailliert

darzustellen. Im Falle der Ablehnung

einer Volksinitiative sind die Gründe

für die Ablehnung detailliert im

Antrag zu benennen.“

OhneVotum

Alternativer Vorschlag DIE

LINKE:

Das Verfahren zur Behandlung

von Volksinitiativen richtet sich

nach dem

Volksabstimmungsgesetz. Zur  

(1:6:4)

erledigt

 

67

 



 

   

Unterstützung des

Hauptausschussessoll die

Präsidentin oder der Präsident

eingereichte Volksinitiativen

unverzüglich an den

Parlamentarischen

Beratungsdienst weiterleiten.

Soweit eine Volksinitiative für

unzulässig erklärt werden soll_h-

Hat der Beschluss des

Hauptausschusses die Gründe

für die Unzulässigkeit

darzustellen. Im Falle der

Ablehnung einer Volksinitiative

sind die Gründe für die

Ablehnung im Beschluss zu

benennen.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: DIE LINKE

Nein: SPD, AfD, CDU, B90/GRÜNE,

BVB/IFW
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Vorschlag AfD zur Fassung

des $ 98 der vorläufigen GOLT

vom 25.09.2019:

Angefügt werdensoll ein neuer

Absatz3:

„Ein Neudruck einer Drucksacheist

lediglich im Falle kleinerer

redaktioneller Änderungen wie

Schreibfehlerberichtigungen

zulässig. Ansonsten wird eine neue

Drucksachennummervergeben.“

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: AfD

Nein: SPD, CDU, B90O/GRÜNE,

DIE LINKE, BVB/FW

  
(8:8.0)
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899
Mitteilungen der Präsidentin oder

des Präsidenten

(1) Zur Unterrichtung der Mitglieder des

Landtages gibt die Präsidentin oder der

Präsidentoffizielle Mitteilungen heraus.

(2) Eingabenzu allgemeinen Belangen,
die der Präsidentin oder dem

Präsidenten schriftlich zugegangen
sind, werden, soweit sie keine

Petitionen und nach Inhalt und Form
dazu geeignetsind, den Mitgliedern des
Landtages von der Präsidentin oder

dem Präsidenten als Zuschriften
bekannt gegeben.  

899
Mittellungen-Informationen der
Präsidentin oder des Präsidenten

(1) Zur Unterrichtung der Mitglieder des
Landtages gibt die Präsidentin oder der

Präsidentoffizielle Mitteilungen
Informationen heraus.

(2) Eingabenzu allgemeinen Belangen,
die der Präsidentin oder dem

Präsidenten schriftlich zugegangensind,
werden, soweit sie keine Petitionen und

nach Inhalt und Form dazu geeignet

sind, den Mitgliedern des Landtages von

der Präsidentin oder dem Präsidenten
als Zuschriften Bekanrtgegebenverteilt.
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8 103
Eilverfahren im Präsidium und in den
Ausschüssen

(2) Jedem Mitglied des Präsidiums oder
eines Ausschussesist dazu einzeln die

entsprechende Vorlage schriftlich zu

übermitteln, einschließlich einer

Fristsetzung für Rückäußerungen. Die
Frist soll mindestens 48 Stunden
betragen.

(3) Rückäußerungen habenschriftlich

zu erfolgen. Im Falle einer nicht
fristgemäßen Rückäußerunggilt dies
als Ablehnung.

(4) Beantragt ein Mitglied des

Präsidiums oder eines Ausschusses
Änderungenzu einer Vorlage,gilt die

Zustimmungals nichterteilt. Die

Entscheidung über die Änderungen und

die Vorlage insgesamtsind bis zur
nächsten Sitzung des Präsidiums oder
des Ausschusses auszusetzen.  

8 103
Eilverfahren im Präsidium und in den
Ausschüssen

 

(2) Jedem Mitglied des Präsidiums oder
eines Ausschussesist dazu einzeln die
entsprechende Vorlage sehriftlieh
gemäß Anlage 9 8 5 zu übermitteln,
einschließlich einer Fristsetzung für
Rückäußerungen.Die Frist soll
mindestens 48 Stunden betragen.

(3) Rückäußerungen habensehriftlich

gemäß Anlage 98 5 zu erfolgen. Im
Falle einer nicht fristgemäßen

Rückäußerunggilt dies als Ablehnung.

(4) Beantragt ein Mitglied des

Präsidiums oder eines Ausschusses
Änderungenzueiner Vorlage,gilt die
Zustimmungalsnicht erteilt. Bie    
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Anlage 1
Festlegung der Rededauer während
der Plenarsitzung des Landtages
Brandenburg

*) Bei mehreren Einbringenden Bonus

für nur einen oder eine der
Einbringenden. Bringt derselbe oder
dieselbe Einbringende mehrere

Gesetzentwürfe oder Anträge zu

demselben Regelkreis ein und werden

diese in Verbindung miteinander unter

einem Tagesordnungspunkt beraten, so

steht dem oder der Einbringenden nur

ein Bonusvon 3 bzw. 5 Minuten zu. Von
einem einheitlichen Regelkreisist
jedenfalls dann auszugehen, wenn
a) mit mehreren Gesetzentwürfen

dasselbe Gesetz geändert werdensoll
oder
b) Anträge sich auf denselben
Sachverhalt beziehen, sich jeweils mit

Teilaspekten desselben Themas

befassen und im Wesentlichen
übereinstimmendeZiele verfolgen.

Anlage 1

Festlegung der Rededauer während
der Plenarsitzung des Landtages
Brandenburg

*) Bei mehreren Einbringenden Bonus

für nur einen odereine der

Einbringenden. Werden verschiedene

Beratungsgegenstände zu einem

 
Tagesordnungspunkt zusammengefasst.
bleibt jedem der Einbringenden der

Bonus erhalten. Bringt derselbe oder
dieselbe Einbringende mehrere
Gesetzentwürfe oder Anträge zu

demselben Regelkreis ein und werden

diese in Verbindung miteinanderunter
einem Tagesordnungspunkt beraten, so
steht dem oder der Einbringenden nur

ein Bonus von 3 bzw. 5 Minuten zu. Von
einem einheitlichen Regelkreis ist
jedenfalls dann auszugehen, wenn
a) mit mehreren Gesetzentwürfen

dasselbe Gesetz geändert werdensoll

oder

b) Anträge sich auf denselben
Sachverhalt beziehen,sich jeweils mit

Teilaspekten desselben Themas

befassen und im Wesentlichen
übereinstimmendeZiele verfolgen.

 

    Vorschlag DIE LINKE:

Es soll eine neue Anlage 1a -

Richtlinien für die Befragung der

Landesregierung-

(5:6: 0)  
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in Verbindung mit $ 60 Absatz 1

neu eingefügt werden (Vorschlag

DIE LINKE entfiele, wenn

Abstimmungbei $ 60 gefolgt

würde):

1. Eine Befragung der

Landesregierung findet jeweils am

Mittwochjeder Plenarsitzungswoche

ab 13 Uhrstatt. Die Befragun 
 

 

 

dauert in der Regel 60 Minuten. Die

Präsidentin oder der Präsident kann

die Befragung um bis zu 15 Minuten

  

verlängern.

2. Die Landesregierung übermittelt

den Fraktionen regelmäßig die

Tagesordnungendes Kabinetts

nachdemdiesefestgestellt worden

sind.
 

  

 

3. Die Mitglieder des Landtages

 

können an die Landesregierun

Fragen von aktuellem Interesse im

  

Rahmenihrer Verantwortlichkeit

stellen. Die Fragen können durch
 

Bemerkungeneingeleitet werden.

Für jede Frage stehen maximal 2

 

 

 

Antwort der Landesregierung. Zu

jeder Frage ist eine Nachfrage durch
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die Fragestellerin oder den

 
Fragesteller möglich.
 

4. Zu Beginn der Befragung erhält

ein Mitglied der Landesregierung auf

 

 

Verlangenfür bis zu fünf Minuten

 
das Wort zu einleitenden

Ausführungen.

5. Die Präsidentin oder der Präsident

ilt das Wort unter

    

26 Absatz 1. In einem ersten

Abschnitt sollen Fragen zur

unmittelbar vor der Landtagssitzun

 

aufgerufen werden, gefolgt von

 

Fragen zu den vorangegangenen

Kabinettssitzungen und allgemeinen

Fragen.

6. Dreimaljährlich findet zu dem

   

Termin der Befragung der

Landesregierung eine Befragung der

 

 

Ministerpräsidentin oder des

Ministerpräsidentenstatt. Die

  

Befragung soll in der letzten

Plenarsitzungswoche vor Ostern, vor

der Sommerpause und vor

Weihnachtenstattfinden. Die

Befragung dauert 60 Minuten. Eine

 

 

 

 

 

Übrigen gelten die vorstehenden

 

Regelungen entsprechend.“
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Anlage 2 Anlage 2
Richtlinie für die Fragestunde Richtlinie für die Fragestunde

1. Jedes Mitglied des Landtagesist 1. Jedes Mitglied des Landtagesist
berechtigt, kurze mündliche berechtigt, kurze mündliche Anfragen
Anfragen an die Landesregierung zu an die Landesregierung zu richten. Die
richten. Die Anfragen sind Anfragen sind spätestens eine Woche
spätestens eine Woche vor der vor der Fragestunde sehrifHieh-ederin
Fragestundeschriftlich oder in i f H -
elektronischer Form einzubringen. Nähere+egeliAnrlage-O-ieser
Das Nähere regelt Anlage 9 dieser Gesshäftserdrnunggemäß Anlage 9 88
Geschäftsordnung. 1 bis 3 einzubringen und werden

emeinsam als eine Drucksache

emäß Anlage 9 4 verteilt und
veröffentlicht.

  

 

    
2. Die Dauer der Fragestundesoll 60 2. Die Dauer der Fragestunde soll 60 Vorschlag der

| Minuten nicht übersteigen. Die Minuten rieht& igenbetragen. Koalitionsfraktionen:
Präsidentin oder der Präsident kann Die Präsidentin oder der Präsident
im Einvernehmenmit einer kann im Einvernehmenmit einer Die Präsidentin oder der
Vizepräsidentin oder einem Vizepräsidentin oder einem Präsident kann im-Eirvernehmer
Vizepräsidenten, die sich nach in der Vizepräsidenten, die sich nach in der itei j äsi H
Reihenfolge der Stärke der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen
Fraktionen bestimmen, bestimmen, ausnahmsweise Fragen
ausnahmsweise Fragen von vonoffensichtlich dringendem
offensichtlich dringendem öffentlichen Interesse (Dringliche bestimmen-ausnahmsweise (2:3:4)
öffentlichen Interesse (Dringliche Anfragen) für die Fragestunde Fragen von offensichtlich
Anfragen) für die Fragestunde zulassen, wenn sie spätestens am dringendem öffentlichen
zulassen, wenn sie spätestens am zweiten Werktag vor der Sitzung bis Interesse (Dringliche Anfragen)
zweiten Werktag vor der Sitzung bis 13 Uhr eingereieht gemäß Anlage 988 für die Fragestunde zulassen,
13 Uhr eingereicht werden. (...) 1_bis 3 eingebracht werden.(...) wenn sie spätestens am zweiten

Werktag vor der Sitzung bis 13

Uhr gemäß Anlage 9 88 1 bis 3
eingebracht werden.
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Ja: SPD, CDU, B90/GRÜNE ’

BVB/FW

Nein: AfD

Enthaltung: DIE LINKE

 

 

6. Die Präsidentin oder der Präsident
bestimmt die Reihenfolge des
Aufrufes der Anfragen. Dabeihatsie

oder er zu berücksichtigen, dass je
Fraktion mindestens ein Mitglied des

Landtages die Möglichkeit hat, eine

Frage zu stellen. Anfragen,die in der
jeweiligen Fragestunde nicht
beantwortet werden, sind von der
Landesregierung binnen eines

Tagesschriftlich zu beantworten.

7. Das anfragende Mitglied des

Landtages kann bis zu drei

Zusatzfragen, jedes andere Mitglied

des Landtagesbis zu zwei

Zusatzfragen stellen. Diese müssen

zusammenhängendgestellt werden.
Die Zusatzfragen müssenmit der

Hauptfrage in unmittelbarem

Zusammenhang stehen und dürfen
jeweils nur eine einzelne, nicht

unterteilte Frage enthalten. $ 29
Absatz 3 der Geschäftsordnunggilt

entsprechend.  

6. Die Präsidentin oder der Präsident
bestimmt die Reihenfolge des Aufrufes
der Anfragen. Dabeihat sie oder er zu

berücksichtigen, dass je Fraktion
mindestensein Mitglied des Landtages
die Möglichkeit hat, eine Frage zu
stellen. Anfragen, die in der jeweiligen
Fragestunde nicht beantwortet

werden, sind von der Landesregierung
binnen eines Tages sehriftieh-gemäß
Anlage 9 88 1 bis 3 zu beantworten.

7. Das anfragendeMitglied des

Landtages kannbis zu drei

ZusatzfragerNachfragen, jedes
andere Mitglied des Landtagesbis zu
zwei Zusatzfrager-Nachfragenstellen.
Diese müssen zusammenhängend
gestellt werden. Die Zusatzfragen
Nachfragen müssen mit der

Hauptfrage in unmittelbarem
Zusammenhangstehen und dürfen
jeweils nur eine einzelne, nicht
unterteilte Frage enthalten. $ 29
Absatz 3 der Geschäftsordnunggilt
entsprechend.   
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Anlage 3

Richtlinie für die Aktuelle Stunde

2. Das Antragsrecht wechselt unter den
Fraktionen oder Gruppen unter
Berücksichtigung ihrer Stärke. Der

Antrag ist spätestens zur Sitzung des
Präsidiums, die der Vorbereitung der
nächstfolgendenPlenarsitzung dient,

schriftlich oder in elektronischer Form

bei der Präsidentin oder dem

Präsidenten einzureichen. Das Nähere
regelt Anlage 9 dieser

Geschäftsordnung.
(...).‚Ausnahmen vondieser Frist kann

die Präsidentin oder der Präsident im
Einvernehmenmit einer Vizepräsidentin

oder einem Vizepräsidenten, die sich

nach der Reihenfolge der Stärke der
Fraktionen bestimmen, und der
beantragendenFraktion oder Gruppe

zulassen, wennsie durch eine

besondere, nicht vorhersehbare
Aktualität begründet sind und der
Antrag spätestens zwei Tage vor
Beginn desbetreffenden
Plenarsitzungszyklus bei der
Präsidentin oder dem Präsidenten
eingegangenist.  

Anlage 3

Richtlinie für die Aktuelle Stunde

2. Das Antragsrecht wechselt unter den
Fraktionen oder Gruppenunter
Berücksichtigung ihrer Stärke. Der

Antrag ist spätestens zur Sitzung des
Präsidiums, die der Vorbereitung der
nächstfolgendenPlenarsitzung dient,

  

  
Anlage

Gesshäftserdnung gemäß Anlage 9
bis 3 einzubringen und wird gemäß

 

Anlage 98 4 verteilt und veröffentlicht.
(...).‚Ausnahmen vondieserFrist kann
die Präsidentin oder der Präsident im

Einvernehmenmit einer Vizepräsidentin
oder einem Vizepräsidenten,die sich
nach der Reihenfolge der Stärke der

Fraktionen bestimmen, und der
beantragendenFraktion oder Gruppe
zulassen, wenn sie durch eine
besondere, nicht vorhersehbare

Aktualität begründet sind und der Antrag
spätestens zwei Tage vor Beginn des
betreffenden Plenarsitzungszyklus bei
der Präsidentin oder dem Präsidenten
eingegangenist.

 

 

Vorschlag der

Koalitionsfraktionen:

(...).‚AusnahmenvondieserFrist
kanndie Präsidentin oder der

Präsident imEinvernehmenit

 
Gruppe-zulassen, wenn sie durch

eine besondere,nicht

vorhersehbare Aktualität
begründet sind und der Antrag

spätestens zwei Tage vor Beginn

des betreffenden
Plenarsitzungszyklus bei der

Präsidentin oder dem
Präsidenten eingegangenist.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: SPD, CDU, B90/GRÜNE,

BVB/FW

Nein: AfD

Enthaltung: DIE LINKE

  
as)
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Anlage 4
Datenschutzordnungdes Landtages
Brandenburg

81
Geltungsbereich

(1) Für die Verarbeitung

personenbezogenerDatenbei der
Wahrnehmung parlamentarischer

Aufgaben durch den Landtag, seine

Mitglieder, seine Gremien, die
Fraktionen und Gruppen sowie deren
jeweilige Beschäftigte und durch die

Beschäftigten der Landtagsverwaltung
einschließlich des Parlamentarischen
Beratungsdienstes gelten die
Vorschriften dieser

Datenschutzordnung. Soweit diese

Datenschutzordnung keine Regelungen
trifft, findet im Übrigen das
Brandenburgische Datenschutzgesetz
entsprechende Anwendung.

 

Anlage 4

Datenschutzordnung des Landtages
Brandenburg

$1
Geltungsbereich

(1) Für die Verarbeitung

personenbezogenerDatenbei der
Wahrnehmung parlamentarischer
Aufgaben durch den Landtag, seine
Mitglieder, seine Gremien, die
Fraktionen und Gruppen sowie deren
jeweilige Beschäftigte und durch die
Beschäftigten der Landtagsverwaltung

einschließlich des Parlamentarischen
Beratungsdienstes gelten die
Vorschriften dieser Datenschutzordnung.

Soweit diese Datenschutzordnungkeine

Regelungentrifft, finden im Übrigen die
europäische Datenschutz-

Grundverordnung und das
Brandenburgische Datenschutzgesetz
entsprechende Anwendung.
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(3) Für die Verarbeitung

personenbezogener Daten von

Beschäftigten der Mitglieder des

Landtages gilt 8 34 des

Abgeordnetengesetzes sowie

ergänzend $ 29 des Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend;für
die Verarbeitung personenbezogener
Daten von Beschäftigten der Fraktionen

und der Gruppengilt 8 29 des

Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend.

82
Zulässigkeit der Datenverarbeitung

(2) Für die Einwilligung der Betroffenen

gilt $ 4 Absatz 2 und 3 des

Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend.

(3) Datenverarbeitung im Sinne des
Absatzes1 ist das Erheben, Speichern,

Verändern, Übermitteln, Sperren,

Löschen sowie Nutzen

personenbezogenerDaten. Für die
Begriffsbestimmunggilt, soweit diese

Datenschutzordnung keine Regelungen

trifft, ergänzend $ 3 des

Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend.  

(3) Für die Verarbeitung

personenbezogener Daten von

Beschäftigten der Mitglieder des

Landtagesgilt $ 34 des

Abgeordnetengesetzes sowie ergänzend
8 29-26des Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend;für
die Verarbeitung personenbezogener
Daten von Beschäftigten der Fraktionen
und der Gruppengilt $ 29-26des
Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend.

82
Zulässigkeit der Datenverarbeitung

 

(2) Für die Einwilligung der Betroffenen
gHt-gelten Artikel 4 Nr. 11 sowie Artikel 6

bis 7 der Datenschutz-Grundverordnung

Absatz2

Srandenbursisshen

Datensehutzgesetzes entsprechend.

(3) Datenverarbeitung im Sinne des

Absatzes1 ist das Erheben, Speichern,

Verändern, Übermitteln, Sperren,

Löschen sowie Nutzen

personenbezogenerDaten. Für die
Beariffsbestimmungen gelten Artikel 4

der Datenschutz-Grundverordnung und

3 des Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend.
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84
Übermittlung

(2) Die Übermittlung
personenbezogenerDatenfür

nichtparlamentarische Zweckeist
zulässig

1. an öffentliche Stellen, wenn sie zur

rechtmäßigen Erfüllung derin der
Zuständigkeit der empfangenden
Stelle liegenden Aufgaben
erforderlich ist und überwiegende

schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nicht entgegenstehen;

2. an Hochschulen undandereStellen
mit der Aufgabe unabhängiger

wissenschaftlicher Forschung, wenn

sie zur Durchführung

wissenschaftlicher Forschung
erforderlich ist, das

wissenschaftliche Interesse an der
Durchführung des

Forschungsvorhabens

schutzwürdige Interessen der

Betroffenen erheblich überwiegt und
der Zweck der Forschung auf andere
Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand
erreicht werdenkann;

3. an nichtöffentliche Stellen, wenn die

empfangendeStelle ein rechtliches
Interesse an der Kenntnis der zu  

Srandenburgisehen
Datensshutzgesetzes-entsprechend-

$4
Übermittlung

(2) Die Übermittlung personenbezogener
Datenfür nichtparlamentarische Zwecke
ist zulässig

1. an öffentliche Stellen, wenn sie zur
rechtmäßigen Erfüllung der in der

Zuständigkeit der empfangenden
Stelle liegenden Aufgaben
erforderlich ist und überwiegende
schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nicht entgegenstehen;

2. an Hochschulen und andere Stellen
mit der Aufgabe unabhängiger

wissenschaftlicher Forschung, wenn
sie zur Durchführung
wissenschaftlicher Forschung
erforderlich ist, das wissenschaftliche

Interesse an der Durchführung des

Forschungsvorhabensschutzwürdige
Interessen der Betroffenen erheblich
überwiegt und der Zweck der
Forschung auf andere Weise nicht
oder nur mit unverhältnismäßigem

Aufwand erreicht werden kann;

3. an nichtöffentliche Stellen, wenn die
empfangendeStelle ein rechtliches
Interesse an der Kenntnis der zu
übermittelnden Daten glaubhaft
macht und überwiegende
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übermittelnden Daten glaubhaft

macht und überwiegende
schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nicht entgegenstehen.

Für die Übermittlung
personenbezogenerDaten an die in $
17 Absatz 1 und 2 des

Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes genannten
ausländischen sowie über- oder
zwischenstaatlichen Stellen gilt
Nummer 1 mit der Maßgabe, dass bei

der Abwägung $ 17 des

Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes entsprechend
anzuwendenist.

 

schutzwürdige Interessen der
Betroffenen nicht entgegenstehen.

Für die Übermittlung
personenbezogenerDaten an-diein-S-147
Branderbursischen

 
zwischenstaatliehenStellenan
Drittländer und internationale
Organisationen im Sinne des Artikel 44
der Datenschutz-Grundverordnung gilt

 

Nummer1 mit der Maßgabe, dass bei
derAbudsunsS-r7des
Brandenburgisehen

Batenschutzgesetzes-entsprechend
anzuwender-stdie in Kapitel V der

Datenschutz-Grundverordnun

 

festgelegten Bedingungen erfüllt sein
müssen.
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88
Richtigstellung und Berichtigung

(3) Im Übrigen geltenfür die
Berichtigung, Löschung und Sperrung
von Daten die Regelungen des $ 19

des Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes entsprechend.

89
Verschwiegenheitspflicht

(1) Mitglieder des Landtages, die

nichtparlamentarischen Mitglieder von

Kommissionen sowie die Beschäftigten
der Fraktionen und Gruppen sowie der

Mitglieder des Landtages dürfen

personenbezogeneDaten, die ihnen im

Zusammenhangmit der

parlamentarischen Arbeit des

Landtages bekannt werden,nicht

offenbaren (Verschwiegenheitspflicht).
Dasgilt auch für die Zeit nach dem
Ausscheiden aus dem Landtag oder der
Beendigung der damit

zusammenhängendenTätigkeit.
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr

oder Tatsachen, die offenkundig sind

oderihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen, unterliegen

88
Richtigstellung und Berichtigung

(3) Im Übrigen geltenfür die
Berichtigung, Löschung und Sperrung
von Daten die Regelungen derArtikel 16
bis 19 der Datenschutz-
Grundverordnung und 9 des

 
Brandenburgischen
 

Datenschutzgesetzes.

 

Brandenburgischen
Datensehutzgesetzes-entsprechend-

$9
Verschwiegenheitspflicht

(1) Mitglieder des Landtages, die
nichtparlamentarischen Mitglieder von
Kemmissierer-parlamentarischer
Gremien sowie die Beschäftigten der

Fraktionen und Gruppen sowie der

Mitglieder des Landtages dürfen
personenbezogeneDaten, die ihnen im
Zusammenhangmit der
parlamentarischen Arbeit des Landtages

bekannt werden, nicht offenbaren
(Verschwiegenheitspflicht). Das gilt auch

für die Zeit nach dem Ausscheiden aus
dem Landtag oder der Beendigung der

damit zusammenhängendenTätigkeit.
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
oder Tatsachen, die offenkundig sind

oderihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen, unterliegen
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nicht der Verschwiegenheitspflicht. 8 6

des Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes (Datengeheimnis)

gilt entsprechend.

(2) Beschäftigten einer Fraktion, einer

Gruppe odereines Mitgliedes des

Landtages dürfen Unterlagen des

Landtages und seiner Gremien, die
personenbezogeneDatenenthalten,

nur dann zugänglich gemacht werden,

wenn sie zuvor überdie Pflichten

gemäß $ 9 Absatz 1 belehrt worden

sind.

810
Durchführung des Datenschutzes

Der Landtag, seine Mitglieder, die

Fraktionen und Gruppen sowie die

Landtagsverwaltung habendie

Ausführung dieser Datenschutzordnung

sowie anderer Rechtsvorschriften in
eigener Verantwortung sicherzustellen.

Zur Ausführung der Vorschriften dieser

Datenschutzordnungtreffen sie

geeignete technische und
organisatorische Maßnahmenim Sinne

des $ 10 Absatz 2 und 3 des

Brandenburgischen

Datenschutzgesetzes. Die Maßnahmen

habenfür den angestrebten

Schutzzweck angemessenzu sein und

richten sich nach denim Einzelfall zu  

nicht der Verschwiegenheitspflicht. $&

des-Brandenburgischen
5 u:

gilbentspreshend-

(2) Beschäftigten einer Fraktion, einer

Gruppe odereines Mitgliedes des
Landtages dürfen Unterlagen des

Landtages und seiner Gremien, die

personenbezogeneDaten enthalten, nur
dann zugänglich gemacht werden, wenn

sie zuvor überdie Pflichten gemäß
Absatz 1 belehrt wordensind.

810
Durchführung des Datenschutzes

Der Landtag, seine Mitglieder, die

Fraktionen und Gruppen sowie die
Landtagsverwaltung haben die

Ausführung dieser Datenschutzordnung
sowie anderer Rechtsvorschriften in

eigener Verantwortungsicherzustellen.
Zur Ausführung der Vorschriften dieser

Datenschutzordnungtreffen sie

geeignete technische und

organisatorische Maßnahmenim Sinne

des Artikel 32 der Datenschutz-

Grundverordnung$-+#-Absatz2

Standenburgeischer
Datensehutzgesetzes. Die Maßnahmen
habenfür den angestrebten
Schutzzweck angemessenzu sein und
richten sich nach denim Einzelfall zu
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betrachtenden Risiken und dem

jeweiligen Stand der Technik.

812
Verarbeitung von Daten der
Mitglieder des Landtages durchdie

Landtagsverwaltung

Im Rahmender Aufgabenerfüllung nach

der Geschäftsordnung des Landtages

sowie zur Erstellung des amtlichen

Handbuches des Landtages

Brandenburg verarbeitet die
Landtagsverwaltung Daten der

Mitglieder des Landtages und deren

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die im
amtlichen Handbuch des Landtages

Brandenburg veröffentlichten Daten

werden in einem automatisierten
Verfahren für einen Abruf durch Dritte
vorgehalten.  

betrachtenden Risiken und dem

jeweiligen Stand der Technik.
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Anlage 5

Verschlusssachenanordnung des

Landtages Brandenburg

85
Kenntnis und Weitergabe einer

Verschlusssache

(1) Mitglieder des Landtages können
von Verschlusssachen Kenntnis

erhalten, soweit es zur Erfüllung ihrer

parlamentarischen Aufgaben

erforderlichist.

(5) Den Beschäftigten der Fraktionen,

der Gruppenund derMitglieder des

Landtages kann Zugang zu

Verschlusssachen unter den

Voraussetzungender Absätze 6 und

sieben eingeräumt werden, wennsie im

Auftrag eines nach Absatz 1
berechtigten Mitglieder des Landtages
handeln.

(6) Den Zugang zu Verschlusssachen
des Geheimhaltungsgrades VS-NUR-
FÜR-DEN-DIENSTGEBRAUCHsowie
denZutritt zu nichtöffentlichen
Sitzungen gemäß $ 80a Absatz 1 Satz
1 der Geschäftsordnung dürfen
Beschäftigte der Fraktionen, der

Gruppen und der Mitglieder des

Landtages nur erhalten, wenn sie von
der Präsidentin oder ihrem oderihrer  

Anlage 5

Verschlusssachenanordnung des

Landtages Brandenburg

85
Kenntnis und Weitergabeeiner

Verschlusssache_ durch Mitglieder
des Landtages

(1) Mitglieder des Landtages können von
Verschlusssachen Kenntnis erhalten,

soweit es zur Erfüllung ihrer
parlamentarischen Aufgabenerforderlich

ist.
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Beauftragten nachweislich über den

Umgang mit Verschlusssachen des

Geheimhaltungsgrades VS- NUR-FÜR-
DEN-DIENSTGEBRAUCHbelehrt
wordensind.

(7) Den Zugang zu Verschlusssachen
des Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICHoder höher gemäß den
88 3 und 3a dürfen Beschäftigte einer
Fraktion, einer Gruppe oder eines

Mitgliedes des Landtags erhalten, wenn
sie

1. sich im Falle der Einstufung der
Verschlusssache gemäß $ 3 einer
Sicherheitsüberprüfung erfolgreich
unterzogen haben,

2. entsprechend dem

Geheimhaltungsgrad der

Verschlusssachevon der Präsidentin
schriftlich ermächtigt wurden sowie

3. unter Hinweis auf die Strafbarkeit
einer Geheimnisverletzung zur

Geheimhaltung förmlich verpflichtet
wordensind.

Für Beamte und Beamtinnen des
Landtages genügen für den Zugang zu

Verschlusssachen, die gemäß $ 3 VS-

VERTRAULICHoderhöher eingestuft
worden, die Sicherheitsüberprüfung und
ansonsteneineschriftliche
Ermächtigung. Für die sonstigen

Bediensteten der Landtagsverwaltung

ist zusätzlich erforderlich, dass sie unter

Hinweis auf die Strafbarkeit der
 

 

    



 

  

Geheimnisverletzung zur

Geheimhaltung förmlich verpflichtet
wordensind.

(8) Sonstigen Personen können

Verschlusssachen zugänglich gemacht

und Zutritt zu nichtöffentlichen

Sitzungen gemäß $ 80a Absatz 1 Satz

1 der Geschäftsordnung gewährt

werden, wennsie die Voraussetzungen

des Absatzes selbst oder des Absatz 6

odersieben1 erfüllen und die

herausgegebeneStelle dem
zugestimmthat.

(9) Die Präsidentin kann die Befugnis,
Ermächtigungen zuerteilen und
Verpflichtungen vorzunehmen sowie
Hinweise und Belehrungen zuerteilen,

übertragen.

(10) Die für Angehörige desöffentlichen
Dienstes geltenden Bestimmungen über

die Voraussetzungen einer

Ermächtigung (insbesondere
Vorschriften über die Überprüfung) und
über die sich aus einer Ermächtigung
ergebenden Verpflichtung

(insbesondere reine Beschränkung) und

über die Belehrung gelten bei

Ermächtigungen nach den Absätzen 5

bis 7 entsprechend.
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5a Kenntnisnahme von

Verschlusssachen durch sonstige

  
Personen

(81) Den Beschäftigten der Fraktionen,
der Gruppen undderMitglieder des

Landtages kann Zugang zu

Verschlusssachen unter den
Voraussetzungender Absätze 6-2und 3
eingeräumt werden, wennsie im Auftrag

eines nach 5Absatz 1 berechtigten
Mitglieder des Landtages handeln.

(82) Den Zugang zu Verschlusssachen

des Geheimhaltungsgrades VS-NUR-

FÜR-DEN-DIENSTGEBRAUCHsowie
den Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzungen

gemäß $ 80a Absatz 1 Satz 1 der

Geschäftsordnung dürfen Beschäftigte
der Fraktionen, der Gruppen und der

Mitglieder des Landtages nur erhalten,

wennsie von der Präsidentin oder ihrem
oderihrer Beauftragten nachweislich

über den Umgang mit Verschlusssachen

des Geheimhaltungsgrades VS- NUR-
FÜR-DEN-DIENSTGEBRAUCHbelehrt
wordensind.

(37) Den Zugang zu Verschlusssachen
des Geheimhaltungsgrades VS-

VERTRAULICHoder höher gemäß den

88 3 und 3a dürfen Beschäftigte einer
Fraktion, einer Gruppe oder eines

Mitgliedes des Landtags erhalten, wenn
sie
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1. sich im Falle der Einstufung der

Verschlusssache gemäß $ 3 einer
Sicherheitsüberprüfung erfolgreich

unterzogen haben,
2. entsprechend dem

Geheimhaltungsgrad der

Verschlusssache von der Präsidentin
schriftlich ermächtigt wurden sowie

3. unter Hinweis auf die Strafbarkeit
einer Geheimnisverletzung zur

Geheimhaltung förmlich verpflichtet

wordensind.

Für Beamte und Beamtinnen des

Landtages genügen für den Zugang zu

Verschlusssachen,die gemäß & 3 VS-
VERTRAULICHoderhöher eingestuft

worden, die Sicherheitsüberprüfung und

ansonsteneine schriftliche
Ermächtigung. Für die sonstigen
Bediensteten der Landtagsverwaltungist
zusätzlich erforderlich, dass sie unter
Hinweis auf die Strafbarkeit der
Geheimnisverletzung zur Geheimhaltung

förmlich verpflichtet wordensind.

(48) Sonstigen Personen können

Verschlusssachen zugänglich gemacht

und kann Zutritt zu nichtöffentlichen
Sitzungen gemäß $ 80a Absatz 1 Satz 1
der Geschäftsordnung gewährt werden,

wennsie die Voraussetzungen des

Absatzes selbst oder des Absatz 8-2
oder sieber-3 Satz 1 erfüllen und die

herausgegebeneStelle dem zugestimmt
hat.
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(59) Die Präsidentin kann die Befugnis,
Ermächtigungen zu erteilen und
Verpflichtungen vorzunehmen sowie
Hinweise und Belehrungenzuerteilen,
übertragen.

(496) Die für Angehörige des

öffentlichen Dienstes geltenden
Bestimmungenüberdie

Voraussetzungen einer Ermächtigung
(insbesondere Vorschriften über die
Überprüfung) und überdie sich aus
einer Ermächtigung ergebenden
Verpflichtung (insbesondere reine
Beschränkung) und über die Belehrung
gelten bei Ermächtigungen nach den
Absätzen 81 bis 37 entsprechend.

 

 
& 7 Behandlung der

Verschlusssachenin Ausschüssen

(1) Bei zugeleiteten Verschlusssachen
ist die Einstufung durch die

herausgebendeStelle bindend. Auf

VerlangeneinesDrittels der Mitglieder

des Ausschussesfordert dieser eine
Begründungfür die Einstufung von der
herausgebendenStelle.

(2) Über Verschlusssachen des
Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR
DEN DIENSTGEBRAUCHberät der

Ausschussin nichtöffentlicher Sitzung  
8 7 Behandlung der

Verschlusssachen in Ausschüssen

(1) Bei zugeleiteten Verschlusssachen
ist die Einstufung durch die

herausgebendeStelle bindend. Auf
VerlangeneinesDrittels der Mitglieder
des Ausschussesfordert dieser eine
Begründungfür die Einstufung von der

herausgebendenStelle.

(42) Der oder die Ausschussvorsitzende
kann im Rahmender
Sitzungsvorbereitungeinernicht bereits
von der herausgebendenStelle

eingestuften Beratungsunterlage
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gemäß $ 80a Absatz 1 Satz 1 der

Geschäftsordnung.

 

(3) Soll über Verschlusssachen des

Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICHund höherberaten
werden, führt der oder die Vorsitzende

unverzüglich eine Beschlussfassung

gemäß $ 80b Absatz 1 der

Geschäftsordnung herbei undstellt vor
Beginn der Beratungenfest, dass sich

keine unbefugten Personen im

Sitzungssaal aufhalten. Der Beschluss

über die Geheimhaltung verpflichtet

auch die an einer Sitzung
teilnehmenden Personen, die nicht dem

Ausschuss angehören.

(4) Der oder die Ausschussvorsitzende

kann im Rahmender
Sitzungsvorbereitung einernicht bereits
von der herausgebendenStelle

eingestuften Beratungsunterlage

vorbehaltlich eines Beschlusses des
Ausschusses überihren

Geheimhaltungsgrad gemäß den 88 3

und 3a einen Geheimhaltungsgrad

zuweisen (Einstufung). Sofern der nach

Satz 1 vorläufig zugewiesene
Geheimhaltungsgradeiner Verteilung
der Unterlage entgegensteht, hat der

oderdie Vorsitzende die Mitglieder des

Ausschusses unverzüglich über den

Eingang der Unterlage und die von ihm
vorgenommeneEinstufung zu  

vorbehaltlich eines Beschlusses des
Ausschussesüberihren

Geheimhaltungsgrad gemäß den 88 3
und 3a einen Geheimhaltungsgrad

zuweisen (Einstufung). Sofern der nach
Satz 1 vorläufig zugewiesene
Geheimhaltungsgradeiner Verteilung
der Unterlage entgegensteht, hat der

oder die Vorsitzende die Mitglieder des
Ausschusses unverzüglich über den
Eingang der Unterlage und die von ihm
vorgenommeneEinstufung zu
unterrichten. Die Befugnis des oder der

Vorsitzenden zur Einstufung entbindet

die herausgebendeStelle nicht von ihrer

Verantwortung zur Einstufung der von
ihr herausgegebenenUnterlage.

(83) Eine Unterlage der Einstufung VS-

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
darf zur Vorbereitung einer

Ausschusssitzung von dem oderder
Vorsitzenden andie Mitglieder des

Ausschusses und die sie in der Sitzun
Vertretendenverteilt werden;.-dies-gilt

8&79-Absatz4. Die Verschlusssache wird
in einem verschlossenen Umschlag mit

einem Hinweis auf die

Verschwiegenheitspflicht zugeleitet. Der
oderdie Vorsitzende vermerkt die
Empfänger und Empfängerinnen.Soll
die Unterlage auf elektronischem Wege
zur Einsichtnahmezur Verfügung
gestellt werden, müssentechnische und
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unterrichten. Die Befugnis des oder der

Vorsitzenden zur Einstufung entbindet

die herausgebendeStelle nicht von

ihrer Verantwortung zur Einstufung der
von ihr herausgegebenenUnterlage.

(5) Eine Unterlage der Einstufung VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
darf zur Vorbereitung einer

Ausschusssitzung von dem oderder

Vorsitzenden an die Mitglieder des

Ausschussesverteilt werden;dies gilt
auch für Fälle der Stellvertretung
gemäß 8 79 Absatz 1. Die

Verschlusssache wird in einem

verschlossenen Umschlag mit einem
Hinweis auf die
Verschwiegenheitspflicht zugeleitet. Der

oder die Vorsitzende vermerkt die

Empfänger und Empfängerinnen. Soll

die Unterlage auf elektronischem Wege
zur Einsichtnahmezur Verfügung

gestellt werden, müssentechnische und

organisatorische Vorkehrungen

getroffen werden, die in vergleichbarer
Weise eine Kenntnisnahme durch

Unbefugte verhindern.

(6) Werden Verschlusssachen des
Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICHoder höher dem

Ausschuss zugeleitet, dürfen sie nur für

die Sitzung undlängstensfür die Dauer

der Sitzung ausgegebenwerden. Bei

UnterbrechungderSitzung kann die  

organisatorische Vorkehrungen getroffen
werden,die in vergleichbarer Weise eine
Kenntnisnahme durch Unbefugte

verhindern.

(42) Über Verschlusssachen des

Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR
DEN DIENSTGEBRAUCHberät der
Ausschussin nichtöffentlicher Sitzung

gemäß $ 80a Absatz 1 Satz 1 der
Geschäftsordnung.

(53) Soll über Verschlusssachen des

Geheimhaltungsgrades VS-

VERTRAULICHundhöherberaten

werden, führt der oder die Vorsitzende
unverzüglich eine Beschlussfassung

58-8 8054

Gesshäftserdnung-herbei undstellt vor

Beginn der Beratungenfest, dass sich
keine unbefugten Personen im

Sitzungssaal aufhalten. Der Beschluss
über die Geheimhaltung verpflichtet

auch die an einer Sitzung teilnehmenden
Personen, die nicht dem Ausschuss
angehören.

(6) Werden Verschlusssachen des
Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICH oder höher dem
Ausschuss zugeleitet, dürfen sie nur für

die Sitzung und längstens für die Dauer
der Sitzung ausgegebenwerden.Bei

Unterbrechung derSitzung kanndie

Rückgabeunterbleiben, wenn die
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Rückgabe unterbleiben, wenn die

Überwachung des Sitzungsraumes
sichergestellt ist. Bei umfangreichen

Akten kann unter Beachtung der

erforderlichen Maßnahmen zum
Geheimnisschutz ein Aktenleseraum

eingerichtet werden. Für

Verschlusssachen des

Geheimhaltungsgrades VS-

VERTRAULICHkannder Ausschuss
auch ein anderes geeignetes Verfahren

beschließen.

Überwachung desSitzungsraumes

sichergestellt ist. Bei umfangreichen
Akten kann unter Beachtung der
erforderlichen Maßnahmen zum

Geheimnisschutz ein Aktenleseraum
eingerichtet werden. Für

Verschlusssachen des

Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICHkann der Ausschuss

auch ein anderes geeignetes Verfahren

beschließen.

 

 
Anlage 7

Wahlordnung

83
(2) Ergibt sich nach dem ersten

Wahlgangnicht die erforderliche

Mehrheit, so kommendie beiden zur

Wahl stehenden Personenmit den

höchsten Stimmenzahlenin einen

zweiten Wahlgang. Ergibt sich auch im
zweiten Wahlgang wiederum für keine

der zur Wahl stehenden Personen die

erforderliche Mehrheit, so wird ein

dritter Wahlgang durchgeführt. Dabei

steht nur noch die Person,die im

zweiten Wahlgang die höchste

Stimmenzahlerzielte, zur Wahl. Bei

Stimmengleichheit im zweiten

Wahlgang entscheidet das durch die
Präsidentin gezogene Los über das

Erreichen desdritten Wahlganges.  
Anlage 7

Wahlordnung

83
(2) Ergibt sich nach dem ersten
Wahlgangnicht die erforderliche
Mehrheit, so kommendie beiden zur
Wahl stehenden Personen mit den

höchsten Stimmenzahlen in einen

zweiten Wahlgang. Ergibt sich auch im
zweiten Wahlgang wiederum für keine
der zur Wahl stehenden Personendie
erforderliche Mehrheit, so wird ein dritter

Wahlgang durchgeführt. Dabei steht nur

noch die Person, die im zweiten
Wahlgang die höchste Stimmenzahl
erzielte, zur Wahl. Bei

Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang

entscheidet das durch die Präsidentin

gezogene Los über das Erreichen des
dritten Wahlganges.  

Vorschlag AfD:

Es wird die Streichung des

Absatzes 3 der Neufassung

empfohlen.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: AfD

Nein: SPD, CDU, B90/GRÜNE,

DIE LINKE, BVB/FW

  (8::8::.0)
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(3) Weitere Wahlgänge mit im dritten
Wahlgang erfolglosen Bewerberinnen
oder Bewerbern sind nur aufgrund eines
Beschlusses des Präsidiums zulässig.

 

 

 

Anlage 9

Verfahren bei der Einbringung und

Veröffentlichung von

Beratungsmaterialien

81
Einbringung von

Beratungsmaterialien

Gesetzentwürfe, Staatsverträge,

Anfragen, Anträge,
Entschließungsanträge,

Beschlussempfehlungen und Berichte

der Ausschüsse und sonstige

Beratungsmaterialien

(Beratungsmaterialien) sind bei der

Präsidentin oder dem Präsidenten des
Landtagesschriftlich oder in
elektronischer Form einzubringen. Sie

sind mit einer den Inhalt

kennzeichnenden Überschrift zu
versehen und von den einbringenden
Personen oder den

Zeichnungsberechtigten zu

unterschreiben oder nach dem vom  

Anlage 9

Verfahren beider Einbringung,
Verteilung und Veröffentlichung von

Beratungsmaterialien_ und anderen
Parlamentsdokumenten

81
Einbringung von
Beratungsmaterialien

Gesetzentwürfe, Staatsverträge,

Anfragen, Anträge,

Entschließungsanträge,

Beschlussempfehlungen und Berichte

der Ausschüsse und sonstige
Beratungsmaterialien

(Beratungsmaterialien) sind bei der
Parlamentarischen Geschäftsstelle der

je

elektreniseherFerm-elektronisch gemäß

& 2 oderin den Fällen des 8 3 schriftlich
einzubringen. Siesi itei

. ” ‚
y

Persenen-oderden
Zei .
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Präsidium gemäß $ 3 Absatz 1

festgelegten Verfahren elektronisch
einzubringen.

 
 

  

82
Schriftliche Einbringung von

Beratungsmaterialien

Beratungsmaterialien sind der

Landtagsverwaltung unverzüglich nach

Einbringung der Papierform in

elektronischer Form zur Verfügung zu

stellen. Die Dateien sind im Format

„.doc“ oder „.odt“ als E-Mail oder mittels

eines Datenträgers zu übermitteln. Nicht

in diesen Formaten abbildbare Anlagen

zu Beratungsmaterialien bedürfen einer

gesonderten Abstimmung im Einzelfall.

Gesetzentwürfe sollen einschließlich

ihrer Anlagenals fehlerbereinigte

eNorm-Dokumente übermittelt werden.
Fürdie inhaltliche Identität der

übermittelten Datei mit der Urschrift ist
die Einbringerin oder der Einbringer

verantwortlich. Die Landtagsverwaltung

ist ermächtigt, redaktionelle Korrekturen

vorzunehmen.Inhaltliche

Veränderungensind nicht zulässig; im
Zweifel ist die Einbringerin oder der

Einbringer zu konsultieren.  

82

Einbringung von
Beratungsmaterialien

Beratungsmaterialien-sind.der

      

    

 

elektronisch gezeichnet und

eingebracht. Das Präsidium legt das

 

Verfahren zur elektronischen

1) Beratungsmaterialien werden  

Vorschlag DIE LINKE:

Eingefügt werden soll ein neuer

Absatz 3:

„In Beratungsunterlagen sollen

Berufs-, Amts- und

Funktionsbezeichnungenin der

weiblichen und männlichen Form

gebildet werden.“

des
werden zu einem neuen Absatz

4.

Abstimmungsergebnis (PGF):

Ja: SPD, CDU, B90/GRÜNE,DIE

LINKE, BVB/FW

Nein: AfD

 

 
(7:3:1)
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Einbringung einschließlich der

Zeichnung durch die einbringenden
Personen und die

Zeichnungsberechtigten im Sinne von &

40 Absatz 1 Satz 3 fest.

 

 

2) Elektronisch eingebrachte

  

 

Beratungsmaterialien müssen

 
mindestens im Format„Office Open
XML“ (.docx) und, soweit das nach

 

Absatz 1:Satz 2 festgelegte Verfahren

dies vorsieht, auch in einem weiteren
Format übermittelt werden.
Gesetzentwürfe sollen einschließlich
ihrer Anlagenals fehlerbereinigte

 

eNorm-Dokumente übermittelt werden.

Für die inhaltliche Identität beider
Dateiformate ist die Einbringerin oder

der Einbringer verantwortlich. Die
Landtagsverwaltung ist ermächtigt

redaktionelle Korrekturen vorzunehmen.

Inhaltliche Veränderungensind nicht
zulässig: im Zweifel ist die Einbringerin

oder der Einbringer zu konsultieren.

  
 

 

 

 

 
83
Elektronische Einbringung von

Beratungsmaterialien

(1) Beratungsmaterialien sollen

elektronisch eingebracht werden; das

Präsidium legt ein entsprechendes
Verfahrenfest.

 

 
83
Elektrenisehe-Schriftliche
Einbringung von

Beratungsmaterialien

(1) Beratungsmeterialien-sellen
  

Verfahrern-fest- Abweichend von

können Beratungsmaterialien schriftlich

eingebracht werden, soweit
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(2) Beratungsmaterialien können auch
durch Abgabe eines abgeschlossenen
Datenträgers in Verbindung mit einem
von den einbringenden Personen oder
den Zeichnungsberechtigten
unterschriebenem Begleitschreiben
eingebracht werden. Der Datenträger
darf nur die in dem Begleitschreiben

bezeichneten Dateien der
Beratungsmaterialien enthalten.

(3) Elektronisch eingebrachte

Beratungsmaterialien sind im pdf-
Format sowie zur Weiterverarbeitung
durch die Landtagsverwaltung in den

Formaten gemäß $ 2 Satz 2 und 3
abzufassen. Fürdie inhaltliche Identität
beider Dateien ist die Einbringerin oder
der Einbringer verantwortlich. Die
Landtagsverwaltung ist ermächtigt,

redaktionelle Korrekturen vorzunehmen.
Inhaltliche Veränderungensind nicht
zulässig; im Zweifel ist die Einbringerin
oder der Einbringer zu konsultieren.  

a) derelektronischen Einbringun

Einzelfall technische Hindernisse
entgegenstehen oder

b) essich um sitzungsrelevante
Beratungsmaterialien am Tage der

 

 

 
 

Sitzung oder Mündliche Anfragen

 
handelt.

 

Beratungsmaterialien sind der

Landtagsverwaltung unverzüglich nach
derschriftlichen Einbringung der
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Verfügung zu stellen. Nicht in diesen

 
Formaten abbildbare Anlagen zu

 
Beratungsmaterialien bedürfen einer
gesonderten Abstimmung im Einzelfall.
 

 

 

 

 

 

 
Absatz 2 Sätze 2 bis 5 gelten

 

entsprechend.

 

  
84
Veröffentlichung von

Beratungsmaterialien

(1) Die Beratungsmaterialien werden
mit einem Eingangsvermerk und einer

Drucksachennummerversehen,als

Drucksachenan die Mitglieder des
Landtages, die Fraktionen, die

Gruppen,die Mitglieder der

Landesregierung, die Präsidentin oder
den Präsidenten des  

84
Verteilung und Veröffentlichung von

Beratungsmaterialien und anderen

Parlamentsdokumenten

(1) Die Beratungsmaterialien werden mit

SHresesmememsmiersehenals

Drucksachenelektronisch an die

Mitglieder des Landtages, die

Fraktionen, die Gruppen,die Mitglieder

der Landesregierung, die Präsidentin

oder den Präsidenten des

Landesrechnungshofes, die

Landesbeauftragten im Sinne des
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Landesrechnungshofes, die

Landesbeauftragten im Sinne des
Artikels 74 der Verfassung des Landes

Brandenburg sowie den Ratfür

Angelegenheiten der Sorben/Wenden

verteilt und elektronisch veröffentlicht.

(2) Die elektronische Veröffentlichung

von Beratungsmaterialien erfolgt durch
die Einstellung der Dateien in das

Internet des Landtages. Die

elektronische Veröffentlichung steht der

Verteilung der Drucksachen an die

Fraktionsgeschäftsstellen oder in das
Postfach einer Gruppe oder eines

fraktionslosen Mitgliedes des Landtages
bei der parlamentarischen

Geschäftsstelle des Landtagesgleich.

Soweit hieran der Beginn oder Ablauf

einer Frist gebundenist, werden die

Fraktionsgeschäftsstellen sowie

Gruppen undfraktionslose Mitglieder

des Landtages unverzüglich überdie
Einstellung neuer Drucksachenin das

Internet des Landtagesinformiert.  

Artikels 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg sowie den Ratfür
Angelegenheiten der Sorben/Wenden
verteilt und elektronisch veröffentlicht.

Stehen der elektronischen Verteilung im
Einzelfall technische Hindernisse

entgegen, findet die Verteilung nach
Satz 1 in gedruckter Form statt.

      

Unterrichtungen und

 

Frühwarndokumente gemäß 8 94 sowie

Informationen und Zuschriften gemäß &
99 werden ebensowie die Einladungen

und Protokolle zu den Sitzungen des

Landtags und den öffentlichen

Sitzungen der Fachausschüsse
elektronisch an die Mitglieder des

   

 

99

   



 

 
 

(3) Das Präsidium des Landtages kann

beschließen, dass Beratungsmaterialien
ausschließlich elektronisch verteilt und
veröffentlicht werden. Der Beschluss
soll auch die Einzelheiten des

Verfahrensfestlegen. Die Umstellung
darf frühestens vier Wochen nach dem
Beschluss beginnen und wird allen
Mitgliedern des Landtages von der

Präsidentin oder dem Präsidenten
unverzüglich in Form einerMitteilung

gemäß $ 99 Absatz 1 der

Geschäftsordnung bekannt gegeben.

(4) An Plenarsitzungstagen sind
Beratungsmaterialien, die in der Sitzung

behandelt werden sollen, als

Drucksache zu verteilen. Sie sind bei

der amtierenden Präsidentin oder dem
amtierenden Präsidenten einzubringen

und geltenals verteilt, wenn sie durch

den Saaldienst auf die Plätze der
Mitglieder des Landtages und der

Mitglieder der Landesregierung gelegt
werden. Im Übrigen gelten 8 2 sowie &  

Landtags, die Fraktionen sowie die

Gruppenverteilt: Informationen gemäß
99 werden darüber hinaus

  
elektronisch veröffentlicht.

(3) Das Präsidium des Landtages karr

   
veröffentlichtwerdenlegt die
Einzelheiten des Verfahrens der
elektronischen Verteilung und der Open
Data-Veröffentlichung von

Beratungsmaterialien und anderen
 

 
Parlamentsdokumentenfest. DerBeschlussselldie Einz .

 

(4) An Plenarsitzungstagen sind
Beratungsmaterialien, die in der Sitzung
behandelt werdensollen, zusätzlich als

  

yerteiltwern-sie-durch
den Saaldienst auf die Plätze der
Mitglieder des Landtages und der

Mitglieder der Landesregierung zu

legengelegt-Im-Ubrigen-gelten
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4 Absatz 1 und 2 dieser Anlage
entsprechend.

85
Verfahren in den Ausschüssen

Die in den 88 1 bis 4 dieser Anlage
getroffenen Regelungengelten nicht für
das Verfahren in den Ausschüssen.

52 es

Anlage-ertsprechend.

85
Verfahren in den FachaAusschüssen
und im Präsidium

  
-Das

Präsidium beschließt, inwieweit die

 

Regelungen der 2 bis 4 auf die
Einbringung und Verteilung von

Beratungsmaterialien in den

Fachausschüssen und im Präsidium
Anwendungfinden und legt dabei auch
die Einzelheiten des Verfahrensfest.

 

 

 

 

 

 
Anlage 10
Führung eines Lobbyregisters

82
Angabender Verbände

(1) Eine parlamentarische Anhörung

von Vertretern oder Vertreterinnen der
in $ 1 genannten Verbändefindet nur
statt, wennsich diesein die Liste

eingetragen und dabeifolgende

Angaben gemacht haben:

- Nameund Sitz des Verbandes,

- Zusammensetzung von Vorstand und

Geschäftsführung,

- Interessenbereich des Verbandes,
- Mitgliederzahl,  

Anlage 10

Führung eines Lobbyregisters

82
Angabender Verbände
(1) Eine parlamentarische Anhörung von
Vertretern oder Vertreterinnen derin $ 1
genannten Verbändefindet nur statt,
wennsich diese in die Liste eingetragen
und dabei folgende Angaben gemacht
haben:

- Name und Sitz des Verbandes,
- Zusammensetzung von Vorstand und
Geschäftsführung,

- Interessenbereich des Verbandes,
- Mitgliederzahl,
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- Anzahl der angeschlossenen
Organisationen,
- Namender Verbandsvertreter und
Verbandsvertreterinnen sowie

- Anschrift der Geschäftsstelle
(einschließlich Telefon-, Faxnummer

sowie E-Mail- und Internetadresse).

54
Beirat

Zur Begleitung und Beratung wird ein

Beirat eingesetzt, dem neben der
Landtagspräsidentin jeweils ein Mitglied
jeder Fraktion sowie ein Vertreter oder
eine Vertreterin der Landesregierung
angehören. Der Beirat soll mindestens
einmal im Jahr tagen.  

- Anzahl der angeschlossenen

Organisationen,
- Namender Verbandsvertreter und
Verbandsvertreterinnen sowie
- Anschrift der Geschäftsstelle
(einschließlich Telefonnummer—

Faxrummersowie E-Mail- und
Internetadresse).

(3) Die eingetragenen Verbändesollen
zu Beginn jedes zweiten Jahres um eine
Rückmeldung zur Aktualität der
mitgeteilten Angaben gebeten werden.
Bleibt die Rückmeldung von einem
eingetragenen Verband wiederholt aus,
wird die Eintragung des Verbandesals
inaktiv markiert.

54
Beirat

Zur Begleitung und Beratung wird ein
Beirat eingesetzt, dem neben der
Landtagspräsidentin jeweils ein Mitglied
jeder Fraktion und Gruppe sowie ein
Vertreter oder eine Vertreterin der
Landesregierung angehören. Die

Beiratsmitglieder sowie ein
stellvertretendes Beiratsmitglied werden
von den Fraktionen und Gruppen sowie
der Landesregierung benannt. Der
Beirat soll mindestens einmal im Jahr
tagen.
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Anlage 11

Einsichtnahmein Protokolle,

Veröffentlichung

81
Anwendungsbereich

In Protokolle und Tagesordnungen
(Einladungen)öffentlicher
Ausschusssitzungen kann jede Person
Einsicht nehmen. Sie können auch
elektronisch der Allgemeinheit zur
Verfügung gestellt werden; dies gilt

auch für Tagesordnungen

(Einladungen) und Protokolle
nichtöffentlicher Sitzungen, sofern diese
um Inhalte nichtöffentlicher Sitzungen
bereinigt wurden.

83
Einsichtnahmein Protokolle

nichtöffentlicher Sitzungen gemäß $

80a Absatz 1 Satz 3 der

Geschäftsordnung

(1) Protokolle nichtöffentlicher
Sitzungen gemäß $ 80a Absatz 1 Satz

3 der Geschäftsordnung dürfen von den
Mitgliedern des Landtages und

sonstigen Personen,die auf der
Grundlage des $ 80a Absatz 3 der

GeschäftsordnungZutritt zu den
Sitzungen des Ausschusses haben, den
Bediensteten der Landtagsverwaltung,
von dem Präsidenten oder der  

Anlage 11

Einsichtnahmein Protokolle,
Veröffentlichung

81
Anwendungsbereich

In Protokolle und Tagesordnungen
(Einladungen) öffentlicher

Ausschusssitzungen kann jede Person
Einsicht nehmen. Sie könner-werden
auch elektronisch der Allgemeinheit zur
Verfügung gestellt-werden; dies gilt auch
für Tagesordnungen (Einladungen) und
Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen,
sofern diese um Inhalte nichtöffentlicher
Sitzungen bereinigt wurden.

83
Einsichtnahmein Protokolle
nichtöffentlicher Sitzungen gemäß $
80a Absatz 1 Satz 3 der
Geschäftsordnung

(1) Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen
gemäß $ 80a Absatz 1 Satz 3 der
Geschäftsordnung dürfen von den
Mitgliedern des Landtages und
sonstigen Personen,die auf der
Grundlage des $ 80a Absatz 3 der
Geschäftsordnung Zutritt zu den
Sitzungen des Ausschusses haben, den

Bediensteten der Landtagsverwaltung,
von Präsidenten-oder.der
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Präsidentin des Landesrechnungshofes
Brandenburg und den

Landesbeauftragten gemäß Artikel 74
der Verfassung des Landes

Brandenburg eingesehen werden.

85
Protokolle der

Untersuchungsausschüsse
(1) Protokolle über öffentliche Sitzungen

der Untersuchungsausschüsse dürfen
bis zum Abschluss der Untersu-chung
nur mit Genehmigung des oder der
Ausschussvorsitzenden eingesehen

werden. Die Genehmigung kann nur

erteilt werden, wennein berechtigtes
Interesse glaubhaft gemacht wird und
eine Beeinträchtigung der

Untersuchung, insbesondere der
Belange der Wahrheitsfindung nicht zu
befürchten ist. Zeugen und Zeuginnen

sowie ihre Beiständesollen Einsicht in
das Protokoll ihrer eigenen
Ausführungenerhalten.

  
  

 

 

irden Mitgliedern des
Landesrechnungshofes Brandenburg
und den Landesbeauftragten gemäß
Artikel 74 der Verfassung des Landes
Brandenburg eingesehen werden.

85
Protokolle der

Untersuchungsausschüsse

(1) Protokolle überöffentliche Sitzungen
der Untersuchungsausschüsse dürfen
bis zum Abschluss der Untersuchung
nur mit Genehmigung des oder der

Ausschussvorsitzenden eingesehen
werden. Die Genehmigung kann nur
erteilt werden, wennein berechtigtes
Interesse glaubhaft gemacht wird und
eine Beeinträchtigung der
Untersuchung, insbesondere der
Belange der Wahrheitsfindung nicht zu
befürchten ist. Dem Zeugen oder der
Zeugin sowie einem Beistand ist gemäß
den Bestimmungen des

 

Untersuchungsausschussgesetzes

 

Einsicht in das Protokoll der

Vernehmung zu gewähren.
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(4) Erklärt der Ausschussein Protokoll,
einen Protokollteil oder eine Anlage
gemäß $& 11 Absatz 5 Satz 1 und 2 des
Untersuchungsausschussgesetzesfür
vertraulich oder geheim, hat er in
diesem Zusammenhangeine
Anordnungüber die Möglichkeit zur
Einsichtnahmezutreffen.

 

(4) ErktlärtderAussehuss-eir-Pretekell;

5 BrH Sickeitei- sderaine-Anlage
gemäß SH-Absatz5 Satz Lund 2 nn

vertraulich-edergeheim Versieht der
Ausschussein Protokoll, einen
Protokollteil oder eine Anlage gemäß 8
11 Absatz 5 Satz 1 und 2 des
Untersuchungsausschussgesetzes mit
der Einstufung VS-VERTRAULICH oder
höher, hat er in diesem Zusammenhang
eine Anordnung über die Möglichkeit zur
Einsichtnahmezutreffen.
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